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1 Einleitung  

Ausgangspunkt der vorliegenden Studie ist die aus wirtschafts - und geopolitischer Perspektive 

relevante Frage der Versorgungssicherheit mit mineralischen Rohstoffen. So steht Deutschland 

im Zuge der Digitalisierung und einem immer intensiver werdenden globalen Technologiewettbe-

werb sowie der immer konkreter werdenden Anforderungen zur Dekarbonisierung vor einer ge-

waltigen Transformationsaufgabe. Diese zu meistern erfordert die umfangreiche Nutzung inn ova-

tiver Technologien, bei denen deutsche Unternehmen Technologieführerschaft innehaben bzw. 

anstreben. Mineralische Rohstoffe sind zentrale Bestandteile dieser Technologien. Verlässlicher 

Zugang zu diesen Rohstoffen ist daher Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Transforma-

tionsprozess, in dem deutsche Unternehmen ihre Position im globalen Wettbewerb festigen und 

ausbauen und damit die Grundlage für nachhaltige Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutsch-

land legen können. Sicherung der Versorgung mit k ritischen mineralischen Rohstoffen kann daher 

nicht allein als Aufgabe der Unternehmen gesehen werden, sondern ist eine der wesentlichen Auf-

gaben der Wirtschaftspolitik. Ausgestaltung und Umsetzung wirtschaftspolitischer Aktivitäten 

sind dabei an den gegebenen ordnungspolitischen, rechtlichen und regulatorischen Rahmen anzu-

passen. Dies ist wiederum als ein dynamischer Prozess zu sehen, in dem sich die Rahmenbedin-

gungen mit dem Sorgfaltspflichtengesetz, der europäischen ESG -Regulierung1 oder den Initiativen  

der EU-Kommission zu Critical Raw Materials stetig weiterentwickeln.  

Vor diesem Hintergrund soll in der vorliegenden Studie  untersucht werden, welche staatlichen 

Instrumente weltweit zur Rohstoffsicherung eingesetzt werden und wie diese sich auf den Markt  

auswirken. Darüber hinaus ist zu prüfen, welche Maßnahmen inwieweit auf deutscher /europäi-

scher Ebene implementierbar sind.   

Die Studie gliedert sich  in insgesamt drei  Kapitel.  Im ersten Teil der allgemeinen Herangehens-

weise wird die Basis, auf der die Analyse einzelner staatlicher Maßnahmen aufsetzen kann, ge-

schaffen. Diese umfasst neben der Identifikation der in dieser Studie im Fokus stehenden Roh-

stoffe auch die Selektion von geeigneten Lände rn. Darauf aufbauend werden implementiert e 

staatliche Maßnahmen anderer Länder  identifiziert und eine Auswahl der quantitativ zu untersu-

chenden Maßnahmen getroffen. Den Abschluss des ersten Teils bildet die geopolitische Einord-

nung der betrachteten Thematik. Im zweiten Teil der Studie erfolgt die  quantitative Analyse als 

auch die Bewertung von ausgewählten staatlichen Maßnahmen in Europa und acht weiteren Län-

dern. Diese Analyse des Rohstoff-Versorgungsrisikos in ausgewählten Ländern sowie die Bewer-

tung des Zusammenhangs zwischen Rohstoffrisiko und den umgesetzten staatlichen  Maßnahmen 

stellt das Kernstück der Studie dar. Die Analyse wird abgerundet durch eine rechtl iche Einordnung 

ausgewählter Maßnahmen im Hinblick auf WTO- und EU-Recht. Auf der Grundlage aller gewonne-

nen Erkenntnisse werden im letzten  Kapitel  Strategien und Handlungsempfehlungen zur Erhöhung 

der Versorgungssicherheit mit mineralischen Rohstoffen abg eleitet .  

 

 
1  Wz¨Õx¡©~x}ª~|ª Ð¡¥¢¥|~©x}z =ĘZć>A ©¥°~v¢z =Ęhć> \z©~x}ª©¦«¤¡ªz v¢© v«x} |«ªz j¤ªz¨¤z}£z¤©{Õ}¨«¤| =Ę\ć>C 
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2 Zusammenfassung der allgemeine n Herangehensweise  

Für die Umsetzung der Aufgabenstellung muss übergreifend eine Auswahl der zu untersuchenden 

staatlichen Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung mit mineralischen Rohstoffen  getroffen 

werden. Um dabei insbesondere rohstoffindividuelle Strategien berücksichtigen  zu können, wer-

den zunächst diejenigen Rohstoffe identifiziert, welche hinsichtlich des Versorgungsrisikos sowie 

hinsichtlich der Strategierelevanz von besonderer Bedeutung sind. Da eine systematische Analyse 

der staatlichen Maßnahmen nur auf Basis ausgewählter Länder erfolgen kann, wird zudem eine 

Auswahl geeigneter und aussagekräftige r Länder getroffen. Darauf aufbauend erfolgt die syste-

matische Suche nach implementierten Maßnahmen, die Erstellung einer Longlist sowie die Bewer-

tung  der Maßnahmen, um eine finale Auswahl an Maßnahmen zu treffen, die einer Risikoanalyse 

unterzogen werden kann. Abbildung 1 fasst dieses Vorgehen zusammen. 

 

Vww~¢y«¤| F ¼wz¨©~x}ª yz¨ hx}¨~ªªz °«¨ Z¨©ªz¢¢«¤| z~¤z¨ a¥¤|¢~©ª v¤ ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¤ bvÝ¤v}£z¤ 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

 

 Rohstoffauswahl  

Die Auswahl relevanter Rohstoffe ist erforderlich , um rohstoffindividuelle Strategien und Maßnah-

men zur Rohstoffsicherung identifizieren zu können. Abbildung 2 visualisiert  die drei Schritte zur 

Auswahl der relevanten Rohstoffe. Dabei werden mineralische Rohstoffe zunächst im Hinblick auf  

ihr  Versorgungsrisiko  bewertet und anschließend hinsichtlich ihrer strategische n Relevanz. An-

schließend werden die als relevant identifizierten Rohstoffe anhand ihrer inländischen Abbaumen-

gen und Importquoten als Inlands- und/oder Importrohstoffe klassifiziert. Eine tiefergehende Er-

läuterung zu den einzelnen Schritten erfolgt in  den folgenden Abschnitten.  

Initiale Einordnung der Rohstoffe mittels 
Betrachtung des inländischen Vorkommens und 
Abbaumenge sowie Deckung der Nachfrage

Identifikation der priorisierten Importrohstoffe 
hinsichtlich Versorgungsrisiko und 
Strategierelevanz

Länderselektion auf Basis vergleichbarer 
Wirtschaftsleistung

Fokus auf rohstoffimportierenden 
Industriestaaten mit vergleichbarer 
Versorgungslage wie Deutschland 

Kategorisierung u.a. auf Basis Akteure, 
rechtlicher Rahmen, Konzeption, Strategie, 
Instrumente, Wirkmechanismus

Bewertung der Maßnahmen insbesondere im 
Hinblick auf Marktwirkung (bspw. Ausbau von 
Marktstellung)

Auswahl der Rohstoffe Auswahl der Länder
Auswahl und Kategorisierung der zu beschrei -
benden Rohstoffpolitiken und Maßnahmen
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Vww~¢y«¤| G ¼wz¨©~x}ª Õwz¨ y~z y¨z~ hx}¨~ªªz °«¨ V«©­v}¢ yz¨ °« wzª¨vx}ªz¤yz¤ g¥}©ª¥{{z 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

 

2.1.1  Versorgungsrisiko  

Startpunkt für die Identifi kation der Rohstoffe bildet die Rohstoffliste 2021 der Deutschen Roh-

stoffagentur (DERA), die Rohstoffe anhand ihr es Versorgungsrisikos kategorisiert. In diesem Mo-

nitoring werden Rohstoffe hinsichtlich der Länderkonzentration und des gewichteten Länderrisi-

kos der Bergwerksförderung und der Raffinadeproduktion untersucht. Dabei werden die zu unter-

suchenden Rohstoffe und Handelsprodukte in drei Risikogruppen (geringes, mittleres und hohes 

Risiko) eingeordnet. In unsere Betrachtung werden diejenigen Rohstoffe mit einbezogen, deren 

Bergwerksförderung und/oder Raffinadeproduktion der mittleren oder hohen Risikogruppe ent-

sprechen. Des Weiteren werden der im Jahr 2020 von der DERA veröffentliche Wachstumsraten -

Monitor, die durch die EU -Kommission im Jahr 2020 als kritisch eingeschätzten Rohstoffe 2 sowie 

die britische Risikoliste aus dem Jahr 2015 berücksichtigt. Stuft eine de r genannten Studien einen 

Rohstoff als kritisch ein, so wird dieser in unsere Betrachtung ebenfalls mit einbezogen. 

Für die Bergwerksförderung und für die Raffinadeproduktion von Nickel kann lediglich ein geringes 

Versorgungsrisiko aus der DERA-Rohstoffliste 2021 entnommen werden. In Absprache mit den 

Fachexperten der DERA entspricht die Raffinadeproduktion von Nickel a ktuell allerdings dem mitt-

leren Versorgungsrisiko, weswegen Nickel ebenfalls in der vorliegenden Studie Berücksichtigung 

findet. Das Ergebnis dieser ersten Selektion der Rohstoffe anhand des Versorgungsrisikos ist in 

Abbildung 3 dargestellt .  

 
2  Die Mitteilung der Kommission an das europäische Parlament, den Rat, den europäische n Wirtschafts - und Sozialausschuss und 

den Ausschuss der Regionen aus dem Jahr 2020 thematisiert  kritische Rohstoffe als die Rohstoffe mit hohem Versorgungsrisiko. 
Dieses Risiko umfasst u. a. die Berücksichtigung der Produktion, Lieferung in die EU, Umwelt, Recycling und Substitution des Roh-
stoffes. In der Mitteilung wird eine Liste der ermittelten kritischen Rohstoffe für die EU zur Verfügung gestellt. Diese Liste wird seit 
2011 alle drei Jah re aktualisiert und enthält 30 Materialien, die bei der Untersuchung von insgesamt 83 Materialien als kritisch 
eingestuft werden.  

Geringes
Versorgungsrisiko

betrachtete 
Rohstoffe 

nicht
betrachtete 
Rohstoffe 

Mittleres / Hohes
Versorgungsrisiko

Keine strategische 
Relevanz

Strategische 
Relevanz

Importrohstoff
Keine relevante inländische 

Produktion

Inlandsrohstoff
Relevante Abbaumenge 

im Inland

Inlands- als auch 
Importrohstoff

Geringe Abbaumengen und hohe 
Importmengen

RohstoffkategorisierungStrategische RelevanzVersorgungsrisiko Rohstoffliste
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2.1.2  Strategische Relevanz  

Die Einschätzung der Strategierelevanz basiert im Wesentlichen auf der durch die Fraunhofer -

Institute System- und Innovationsforsc hung (ISI) und Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) 

im Jahr 2021 erstellten Auftragsstudie Rohstoffe für Zukunftstechnologien 3 sowie der durch die 

Leopoldina veröffentlichten Studie Rohstoffe für die Energiewende 4. Als strategisch relevant  gel-

ten dabei diejenigen Rohstoffe,  die als Inputs für Zukunftstechnologien , bei der fortschreitenden 

Digitalisierung als auch für die Technologien der Energie - und Mobilitätswende benötigt werden.  

Zudem wird  aus Abbau-, Import - und Exportdaten der Rohstoffe eine aktuelle Relevanz ab geleitet . 

Die hierzu verwendeten Daten entstamme n den Rohstoffsituationsberichten der Bundesanstalt 

für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)5. Abbildung 4 fasst die als strategisch relevant einge-

schätzten Rohstoffe gegenüber den restlichen,  in dieser Studie nicht  berücksichtigten  Rohstoffe , 

zusammen. Im weiteren Verlauf wird der Fokus demzufolge auf diese 46 identifizierten  Rohstoffe  

gelegt.  
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3  Die durch das Fraunhofer -Institut im Auftrag der DERA erstellte Studie betrachtet den Rohstoffbedarf vor dem Hintergrund vo n 

Schlüssel- und Zukunftstechnologien. Insbesondere erfolgt eine Einschätzung des Rohstoffbedarfs im Kontext zukünftiger Tech-
nologieentwicklungen in ausgewählten Zukunftsszenarien.  

4  Die im Februar 2017 vorgelegte Stellungnahme der Nationalen Akademie der  Wissenschaften Leopoldina, der acatech ą der Deut-
schen Akademie der Technikwissenschaften und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften analysiert Wege einer 
sicheren und nachhaltigen Versorgung von Rohstoffen für die Energiewende.  

5  Seit 1980  publiziert die BGR in jährlicher Folge den Bericht zur  Rohstoffsituation  in Deutschland. Der Bericht beinhaltet eine de-
taillierte Übersicht zum Aufkommen von bis zu 45 verschiedenen Rohstoffen.  

Geringes
Versorgungsrisiko

Mittleres/Hohes 
Versorgungsrisiko

Û Bentonit
Û Diatomit
ÛGips/Anhydrit

ÛGlimmer
ÛGold
Û Kaolin

Û Selen
Û Silber
Û Steinsalz

Û Zeolith
Û Zirkon

Û Aluminium
Û Antimon
Û Schwerspat
Û Beryllium
Û Bims
Û Blei
Û Bor
Û Chrom
Û Diamanten
Û Disthen-Gruppe
Û Eisen

Û Feldspatrohstoffe
Û Flussspat
ÛGallium
ÛGermanium
ÛGranat
ÛGraphit
Û Indium
Û Kadmium
Û Kalisalz
Û Kobalt
Û Kupfer

Û Lithium
ÛMagnesit
ÛMagnesium
ÛMangan
ÛMolybdän
Û Nickel
Û Niob
Û Palladium
Û Perlit
Û Phosphor
Û Platin

Û Pyrophyllit
ÛQuecksilber
Û Rhenium
Û Rhodium
Û Seltene Erden
Û Silizium
Û Strontium
Û Talk
Û Tantal
Û Tellur
Û Titan

Û Vanadium
Û Vermikulit
ÛWismut
ÛWolfram
ÛWollastonit
Û Zink
Û Zinn

Keine
strategische Relevanz

Strategische Relevanz

Û Disthen-Gruppe
ÛGranat
Û Pyrophyllit

Û Talk
ÛWollastonit

Û Aluminium
Û Antimon
Û Beryllium
Û Bims
Û Blei
Û Bor
Û Chrom
Û Diamanten
Û Eisen
Û Feldspatrohstoffe
Û Flussspat

ÛGallium
ÛGermanium
ÛGraphit
Û Indium
Û Kadmium
Û Kalisalz
Û Kobalt
Û Kupfer
Û Lithium
ÛMagnesit
ÛMagnesium

ÛMangan
ÛMolybdän
Û Nickel
Û Niob
Û Palladium
Û Perlit
Û Phosphor
Û Platin
ÛQuecksilber
Û Rhenium
Û Rhodium

Û Schwerspat
Û Seltene Erden
Û Silizium
Û Strontium
Û Tantal
Û Tellur
Û Titan
Û Vanadium
Û Vermikulit
ÛWismut
ÛWolfram

Û Zink
Û Zinn
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2.1.3  Rohstoffkategorisierung  

Im Rahmen der Kategorisierung wird untersucht, ob es sich aus der Perspektive der Bundesrepub-

lik Deutschland um einen Rohstoff handelt, der vorwiegend importiert wird (Importrohstoff), oder 

ob es sich um einen Rohstoff handelt, der auch im Inland abgebaut bzw. produziert und möglich-

erweise auch in Teilen dem Export zugeführt wird (Inlandsrohstoff).  

Basis für die Einteilung der Rohstoffe ist die Betrachtung des inländischen Vorkommens und der 

inländischen Abbaumenge sowie die Deckung der Nachfrage bzw. die Import - und Exportdaten. 

Y~z Yvªz¤ z¤ª©ªv££z¤ yz¤ g¥}©ª¥{{©~ª«vª~¥¤©wz¨~x}ªz¤ yz¨ W\gA yz¤ _v}¨z©wz¨~x}ªz¤ ĘYz¨ Wz¨|B

bau in der Bundesrepublik Deutschland ą Wz¨|­~¨ª©x}v{ª «¤y hªvª~©ª~¡ć6 sowie den Umweltökono-

mischen Gesamtrechnungen (UGR) des Statistischen Bundesamtes7. Aufbauend auf dem grund-

sätzlichen inländischen Vorkommen eines Rohstoffes wird geprüft, ob dieser Rohstoff auch in ei-

ner Menge gefördert bzw. produziert wird, die die Inlandsnachfrage ganz oder zumindest in gro-

ßen Teilen deckt. Rohstof fe, für die beide Kriterien zutreffen, werden den Inlandsrohstoffen  zu-

geordnet. Rohstoffe, die nicht in relevanter Menge in Deutschland gewonnen werden, werden den 

Importrohstoffen  °«|z¥¨y¤zªC Y~z o«¥¨y¤«¤| °«¨ `¢v©©z ĘInlands- als auch Importrohstoffe ć z¨B

folgt für diejenigen Rohstoffe, die nur geringfügig im Inland abgebaut werden  und signifikant hohe 

Importmengen aufweisen. Abbildung 5 zeigt  die Einordung der Rohstoffe innerhalb der drei Klas-

sen. Es zeigt sich, dass die Mehrheit  der strategisch  relevanten Rohstoffe der Bundesrepublik 

Deutschland aus dem Ausland importiert w erden muss. Mit dem Blick auf globale Rohstoffmärkte 

ist Deutschland daher als Importland für Rohstoffe zu klassifizieren.  

 

Vww~¢y«¤| J Z~¤¥¨y¤«¤| yz¨ g¥}©ª¥{{z ~¤ ^¤¢v¤y©B «¤y ^£¦¥¨ª¨¥}©ª¥{{z 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

 

2.1.4  Ergebnis der Rohstoffauswahl  

Ergebnis dieses Abschnitts ist die Liste identifizierter , strategisch relevanter Rohstoffe, die im 

weiteren Verlauf der Studie insoweit im Fokus steht, dass insbesondere Maßnahmen zur Sicherung 

der Versorgung mit diesen Mineralien untersucht werden können . Zur Auswahl der relevanten 

Rohstoffe werden zunächst alle Rohstoffe der DERA Rohstoffliste 2021 mit einem mittleren oder 

 
6  Bis ins Jahr 2016 publizierte das BMW i in jährlicher Folge in Zusammenarbeit mit den Bergbehörden der Bundesländer den Jah-

resbericht "Der Bergbau in der Bundesrepublik Deutschland - Bergwirtschaft und Statistik" zum inländischen Rohstoffabbau.  
7  Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen aus dem Jahr 2020 weisen Daten zu Abbau und Verwendung inländischer Rohstoffe 

auf und beinhalten eine Übersicht zur Entnahme 14 verschiedener Rohstoffgruppen.  

Importrohstoffe

Inlandsrohstoffe
Û Bims
Û Feldspatrohstoffe

Û Kalisalz
ÛQuecksilber

Inlands- als auch Importrohstoffe
Û Schwerspat
Û Flussspat

Û Silizium

Û Aluminium
Û Antimon
Û Beryllium
Û Blei
Û Bor
Û Chrom
Û Diamanten
Û Eisen
ÛGallium
ÛGermanium
ÛGraphit

Û Indium
Û Kadmium
Û Kobalt
Û Kupfer
Û Lithium
ÛMagnesit
ÛMagnesium
ÛMangan
ÛMolybdän
Û Nickel
Û Niob

Û Palladium
Û Perlit
Û Phosphor
Û Platin
Û Rhenium
Û Rhodium
Û Seltene Erden
Û Strontium
Û Tantal
Û Tellur
Û Titan

Û Vanadium
Û Vermikulit
ÛWismut
ÛWolfram
Û Zink
Û Zinn
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hohen Versorgungsrisiko hinsichtlich der Bergwerksförderung und/oder der Raffinadeproduktion 

berücksichtigt. Diese erste Liste an Rohstoffen  wird sodann mit dem Kriterium der strategischen 

Relevanz, also mit der Relevanz für Zukunftstechnologien als auch für die  Energie- und Mobilitäts-

wende ergänzt  bzw. validiert . Mit der zusätzlichen Berücksicht igung von Abbau-, Import - und Ex-

portdaten e rfolg t die Zuordn ung zu Importrohstoffen  (Rohstoffen, vo n denen Deutschland we-

sentlich von Importen aus dem Ausland abhängig ist ) sowie zu Inlandsrohstoffen  (Rohstoff en, bei 

denen Deutschland den Bedarf durch inländischen Abbau decken kann). Darüber hinaus gibt es die 

Zuordnung der Rohstoffe zu Inlands - als auch Importrohstoffen für Rohstoffe, von denen Deutsch-

land trotz de s inländischen Abbaus (aktuell) von Importen aus dem Ausland abhängig ist. Von den 

insgesamt 62  untersuchten Rohstoffen w erden die in Abbildung 6 dargestellten 46 Rohstoffe als 

strategisch  relevante Rohstoffe für die weiteren Untersuchung en innerhalb dieser Studie identifi-

ziert.  
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 Länder auswahl  

In diesem Abschnitt werden insgesamt 20 Länder identifiziert, für die die Wirkmechanismen staat-

lich implementierter Maßnahmen  näher analysiert werden sollen. Abbildung 7 zeigt die drei Krite-

rien zur Auswahl der Länder : Verfügbarkeit relevanter Rohstoffe ; Bedeutung eigener und impor-

tierter Rohsto ffe ; sowie Wirtschaftskraft. In den folgenden Abschnitten wird das  Vorgehen entlang 

dieser drei Kriterien näher erläutert.  

Nicht betrachtete Rohstoffe Betrachtete Rohstoffe 

Importrohstoffe RohstoffeInlands- als auch 
Importrohstoffe

Inlandsrohstoffe

Mittleres oder hohes Versorgungsrisiko & 
Strategierelevanz

Mittleres oder hohes 
Versorgungsrisiko

¤ Aluminium
¤ Antimon
¤ Beryllium
¤ Blei
¤ Bor
¤ Chrom
¤ Diamanten
¤ Eisen
¤ Gallium
¤ Germanium
¤ Graphit
¤ Indium
¤ Kadmium
¤ Kobalt

¤ Kupfer
¤ Lithium
¤ Magnesit
¤ Magnesium
¤ Mangan
¤ Molybdän
¤ Nickel
¤ Niob
¤ Palladium
¤ Perlit
¤ Phosphor
¤ Platin
¤ Rhenium
¤ Rhodium

¤ Seltene Erden
¤ Strontium
¤ Tantal
¤ Tellur
¤ Titan
¤ Vanadium
¤ Vermikulit
¤ Wismut
¤ Wolfram
¤ Zink
¤ Zinn

¤ Schwerspat
¤ Flussspat
¤ Silizium

Geringes Versorgungsrisiko oder 
keine strategische Relevanz

¤ „Bentonit
¤ „Diatomit
¤ „„Glimmer
¤ „Gold
¤ „Granat
¤ „Kaolin
¤ „Pyrophyllit
¤ „Selen
¤ „Silber
¤ „Steinsalz
¤ „Talk
¤ „Wollastonit
¤ „Zeolith

¤ „Zirkon
¤ Gips/ Anhydrit
¤ „Disthen-

Gruppe

Mittleres oder hohes 
Versorgungsrisiko

¤ Bims
¤ Feldspatrohstoffe
¤ Kalisalz
¤ Quecksilber
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2.2.1  Verfügbarkeit relevanter Rohstoffe  

Hinsichtlich der Verfügbarkeit relevanter Rohstoffe wird in diesem Schritt geprüft, welcher Roh-

stoff in welcher Menge und von welchen Ländern abgebaut wird. Für weltweite Produktionsdaten 

auf Rohstoffbasis wird auf die Be¨~x}ªz Ęb~¤z¨v¢© nzv¨w¥¥¡ ą bzªv¢© v¤y b~¤z¨v¢©ć yz© \z¥¢¥|~B

©x}z¤ Y~z¤©ªz© Ęj¤~ªzy hªvªz© \z¥¢¥|~xv¢ h«¨¬z¯ć =jh\h> °«¨Õx¡|z|¨~{{z¤C Yvwz~ ©~¤y y~z Yvªz¤B

reihen für alle im Abschnitt 2.1  identifizierten Rohstoffe in Microsoft Excel -Arbeitsmappen ver-

fügbar. Diese Rohstoff -Excel-Mappen umfassen neben Daten zur US-Wirtschaft (bspw. Import, Ex-

port, Verbrauch und Verwendung) auch weltweite Rohstoffproduktionsdaten untergliedert nach 

Produktion sländern. 

Zunächst erfolgt die Extrahierung der weltweiten Produktionsdaten 8
 sowie die anschließende Kon-

solidierung aller extrahierten Microsoft Excel -Arbeitsmappen in einer Gesamt -Excel-Datei. Die Da-

ten über alle 46 Rohstoffe liegen davon ausgehend gesam melt in einer Datei vor. Diese werden in 

einem nächsten Schritt verknüpft und in eine strukturierte Übersicht inklusive einer Untergliede-

rung in über 200 Länder mit den entsprechenden Produktionsmengen überführt. Im Anschluss 

werden die Produktionsländer h insichtlich ihrer Produktionsmenge pro Rohstoff in eine weltweite 

Rangliste eingestuft.  

Für die im Abschnitt 2.1  identifizierten  Inlandsrohstoffe  werden diejenigen Länder ausgewählt, 

deren Produktionsrang vergleichbar ist mit dem deutschen Produktionsrang des jeweiligen Roh-

stoffes. Bei diesem Vorgehen werden die drei Ränge oberhalb sowie die drei Ränge unterhalb des 

deutschen Rangs berücksichtigt. Der Fokus bei den Importrohstoffen liegt  hingegen bei den wich-

tigsten Produktionsländern, weshalb die drei ersten Positionen der Rangliste des jeweiligen Roh-

 
8  Daten basieren auf dem Referenzjahr 2018. Die USGS-Daten werden aus den USGS Minerals Yearbook zusammengestellt. Der 

Großteil der Daten für die jeweiligen Rohstoffe bezieht sich auf Produktionsdaten, die die Bergwerksförderung sowie die Schme lz- 
und Raffinadeproduktion umfassen. Wenn Daten auf Basis der Bergwerksförderung, der Schmelz - oder Raffinadeprodu ktion vor-
liegen, wurden diese wiedergegeben und sind damit Basis unserer Analysen. Der Zugriff auf die in den einzelnen Arbeitsmappen 
enthaltenen Tabellen erfolgt über die Registerkarten am unteren Rand der Arbeitsmappe.  

Verfügbarkeit relevanter 
Rohstoffe

Bedeutung eigener und 
importierter Rohstoffe Wirtschaftskraft

Länderselektion auf Basis vergleichbarer Wirtschafts -
leistung

Analyse und Aggregation von diversen Wirtschaftskraft -
Indikatoren

Fokus auf rohstoffproduzierende Staaten mit vergleichbarer 
Produktionsmenge wie Deutschland 

Fokus auf Top 3 Produktionsländer je Rohstoff, falls es sich 
um einen Importrohstoff handelt

Fokus auf rohstoffimportierende Industriestaaten mit 
vergleichbarer Versorgungslage wie Deutschland 

Fokus auf Top 3 Importländer

Fokus auf rohstoffexportierende Industriestaaten mit 
vergleichbarer Lage wie Deutschland 

Ʒ Aluminium

Ʒ Antimon

Ʒ Beryllium

Ʒ Blei

Ʒ Bor

Ʒ Chrom

Ʒ Diamanten

Ʒ Eisen

Ʒ Gallium

Ʒ Germanium

Ʒ Graphit

Ʒ Indium

Ʒ Kadmium

Ʒ Kobalt

Ʒ Kupfer

Ʒ Lithium

Ʒ Magnesit

Ʒ Magnesium

Ʒ Mangan

Ʒ Molybdän

Ʒ Nickel

Ʒ Niob

Ʒ Palladium

Ʒ Perlit

Ʒ Phosphor

Ʒ Platin

Ʒ Rhenium

Ʒ Rhodium

Ʒ Seltene Erden

Ʒ Strontium

Ʒ Tantal

Ʒ Tellur

Ʒ Titan

Ʒ Vanadium

Ʒ Vermikulit

Ʒ Wismut

Ʒ Wolfram

Ʒ Zink

Ʒ Zinn

Ʒ Schwerspat

Ʒ Flussspat

Ʒ Silizium

Ʒ Bims

Ʒ Feldspatrohstoffe

Ʒ Kalisalz

Ʒ Quecksilber
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stoffes ausgewählt werden. Handelt es sich sowohl um einen Inlands- als auch um einen Importroh-

stoff, werden sowohl diejenigen Länder, deren Rang vergleichbar zum deutschen Rang sind, als 

auch die Top 3-Produktionsländer des jeweiligen Rohstoffs berücksichtigt. Eine Zusammenfas-

sung zur Vorgehensweise ist in Abbildung 8 dargestellt.  
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2.2.2  Bedeutung eigener und importierter Rohstoffe  

Um die Bedeutung eigener und importierter Rohstoffe zu quantifizieren, wird in diesem Schritt 

geprüft, welcher Rohstoff in welcher Menge und von welchen Ländern importiert bzw. exportiert 

wird. Für weltweite Import - sowie Exportdaten wird auf die Datenbank von UN  Comtrade zurück-

gegriffen. Diese zur Verfügung stehenden Handelsdaten basieren auf den Codes des Harmonisier-

ten Systems (kurz: HS-Code) zur Beschreibung und Kodierung von Waren, welches international 

als standardisiertes System zur Klassifizierung gehandel ter Produkte eingesetzt wird. Handels-

produkte eines Rohstoffes sind bspw. Erze und Konzentrate, Asche, Rohformen, Legierungen, 

Oxide, Phosphate, Pulver, Flitter, Abfälle und Schrott. Die Zugehörigkeit von HS -Codes zu den 

jeweiligen Rohstoffen wird der DERA -Rohstoffliste 2021 entnommen. Demzufolge werden zu-

nächst pro Rohstoff die Import - bzw. Exportdaten für das Jahr 2019 pro Land über alle zugehöri-

gen HS-Codes aggregiert. Nach Konsolidierung aller Einzelrohstoffdaten im Datenbuch erfolgt im 

Anschluss die Verknüpfung aller einzelnen Arbeitsmappen zu einer strukturierten Übersicht inklu-

sive einer Untergliederung in alle über 200 Länder, sowohl für die Import - als auch separat für die 

Exportmengen.  

Analog zum Vorgehen bei den Produktionsmengen werden die Länder  anhand ihrer Import - bzw. 

ihrer Exportmenge in einer weltweiten Rangliste eingestuft. Daran anschließend erfolgt die Aus-

wahl derjenigen Länder, deren Rang vergleichbar ist zu den deutschen Import - bzw. Exporträngen 

für den jeweiligen Rohstoff. Dies umfass t die drei Ränge oberhalb sowie die drei Ränge unterhalb 

des deutschen Rangs. Des Weiteren werden aufgrund der hohen Bedeutung von importierten Roh-

stoffen jeweils pro Rohstoff die Top 3 der Importländer berücksichtigt, sofern diese Länder nicht 

Verfügbarkeit relevanter 
Rohstoffe

Ʒ Rangliste der Länder nach Produktionsmenge des 
jeweiligen Rohstoffs

Ʒ Identifikation der vergleichbaren Produktionsländer 
der Inlandsrohstoffe mittels Rang Deutschland +/ -3

Ʒ Identifikation der Top 3 Produktionsländer je
Importrohstoff

Ʒ Identifikation der Top 3 sowie der vergleichbaren 
e¨¥y«¡ª~¥¤©¢À¤yz¨ {Õ¨ y~z `¢v©©z ć^¤¢v¤y©- als auch 
^£¦¥¨ª¨¥}©ª¥{{Ĉ

Ʒ Aluminium

Ʒ Antimon

Ʒ Beryllium

Ʒ Blei

Ʒ Bor

Ʒ Chrom

Ʒ Diamanten

Ʒ Eisen

Ʒ Gallium

Ʒ Germanium

Ʒ Graphit

Ʒ Indium

Ʒ Kadmium

Ʒ Kobalt

Ʒ Kupfer

Ʒ Lithium

Ʒ Magnesit

Ʒ Magnesium

Ʒ Mangan

Ʒ Molybdän

Ʒ Nickel

Ʒ Niob

Ʒ Palladium

Ʒ Perlit

Ʒ Phosphor

Ʒ Platin

Ʒ Rhenium

Ʒ Rhodium

Ʒ Seltene Erden

Ʒ Strontium

Ʒ Tantal

Ʒ Tellur

Ʒ Titan

Ʒ Vanadium

Ʒ Vermikulit

Ʒ Wismut

Ʒ Wolfram

Ʒ Zink

Ʒ Zinn

Ʒ Schwerspat

Ʒ Flussspat

Ʒ Silizium

Ʒ Bims

Ʒ Feldspatrohstoffe

Ʒ Kalisalz

Ʒ Quecksilber



Vertraulich; Alle Rechte vorbehalten ï EY 2022 

 

© 202 2 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
16 

 

bereits bei  der Identifikation der vergleichbaren Importländer zu Deutschland ausgewählt wurden. 

Abbildung 9 stellt das beschriebene Vorgehen zusammenfassend dar.   
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Mit der Aggregation der Produktions - sowie der Import - und Exportdaten im Datenbuch kann eine 

übergeordnete Betrachtung darüber erfolgen, welche Länder sich über alle Rohstoffe hinweg ver-

gleichbar zu Deutschland sowie aktiv im Sinne der Produktion und im Import und Export von Roh-

stoffen zeigen. Diese Analyse ermöglicht eine erste Identifi kation  relevanter Länder, welche mit 

dem nachfolgenden Kriterium der Wirtschaftskraft weiter diskutiert und fundiert wird.  

 

2.2.3  Nationale Wirtschaftskraft  

Die Wirtschaftskraft eines Landes stellt eine für die Studie nötige Vergleichbarkeit der wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen der ausgewählten Länder im Vergleich zu Deutschland sicher. Die 

Länderauswahl wird nicht auf die G20 -Länder beschränkt, sondern erfolgt durch Anwendung un-

terschiedlicher Indikatoren. Zur Analyse von vergleichbaren Ländern hinsichtlich der Wirtsch afts-

kraft werden folgende Kriterien herangezogen:  

Ʒ Reales Bruttoinlandsprodukt (BIP, 2019, Oxford Economics),  

Ʒ Reales BIP pro Kopf (2019, Oxford Economics),  

Ʒ Industrieanteil (einschl. Baugewerbe) am BIP (2018, Oxford Economics),  

Ʒ Global Competitiveness Index (GCI, 2017-18, World Economic Forum),  

Ʒ Human Development Index (HDI, 2019, Human development reports),  

Ʒ Import -Export-Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt des Industriesektors (2019, UN Com-

trade, Oxford Economics).  

Neben der Bewertung der Wirtschaftsleistung anhand des BIP und des Industrie-BIP wird der HDI 

als Indikator der Lebensqualität einbezogen. Dieser misst die Entwicklung eines Landes und be-

rücksichtigt u.a. die Lebenserwartung und den Bildungsgrad der Bevölkerung. Darüber hinaus 

Bedeutung eigene und 
importierte Rohstoffe

Ʒ Rangliste der Länder nach Import - sowie nach 
Exportmengen des jeweiligen Rohstoffs

Ʒ Identifikation der vergleichbaren Importländer 
mittels Rang Deutschland +/ -3

Ʒ Außerdem Identifikation der Top 3 Importländer 
je Rohstoff (Keine Doppelzählung, falls Land
schon im vorherigem Schritt identifiziert)

Ʒ Identifikation der vergleichbaren Exportländer 
mittels Rang Deutschland +/ -3

Ʒ Aluminium

Ʒ Antimon

Ʒ Beryllium

Ʒ Blei

Ʒ Bor

Ʒ Chrom

Ʒ Diamanten

Ʒ Eisen

Ʒ Gallium

Ʒ Germanium

Ʒ Graphit

Ʒ Indium

Ʒ Kadmium

Ʒ Kobalt

Ʒ Kupfer

Ʒ Lithium

Ʒ Magnesit

Ʒ Magnesium

Ʒ Mangan

Ʒ Molybdän

Ʒ Nickel

Ʒ Niob

Ʒ Palladium

Ʒ Perlit

Ʒ Phosphor

Ʒ Platin

Ʒ Rhenium

Ʒ Rhodium

Ʒ Seltene Erden

Ʒ Strontium

Ʒ Tantal

Ʒ Tellur

Ʒ Titan

Ʒ Vanadium

Ʒ Vermikulit

Ʒ Wismut

Ʒ Wolfram

Ʒ Zink

Ʒ Zinn

Ʒ Schwerspat

Ʒ Flussspat

Ʒ Silizium

Ʒ Bims

Ʒ Feldspatrohstoffe

Ʒ Kalisalz

Ʒ Quecksilber
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werden über den GCI die mikroökonomischen und makroökonomischen Grundlagen der nationalen 

Wettbewerbsfähigkeit erfasst. Relevant für die Auswahl der Länder ist aber auch, wie aktiv ein 

Land im Handel von Rohstoffen ist. Als Indikator dafür wird das Verhältnis der Importmengen r e-

duziert um die Exportmengen des jeweiligen Rohstoffes und Landes zum Industrie -BIP herange-

zogen.  

Im Anschluss werden die Länder entsprechend den Kriterien  in eine Rangfolge gebracht. Während 

bei den ersten fünf Kriterien die jeweils stärksten Länder in die Betrachtung einfließen, werden 

beim Import -Export -Verhältnis am Industrie -BIP diejenigen Länder ausgewählt, die einen ver-

gleichbaren Rang zum deutschen Rang besitzen. Schlussendlich werden alle Kriterien über alle 

Rohstoffe aggregiert. Abbildung 10  fasst das Vorgehen zusammen. 
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Mittels de r beschriebenen Analyse des Kriteriums der nationalen Wirtschaftskraft resultiert eine 

Liste relevanter Länder, die der  Rückspiegelung und Validierung der identifizierten Länder aus 

den ersten beiden Schritte n dient.  

 

2.2.4  Ergebnis der Länderauswahl  

Mit dem Ziel eine Auswahl von 20 Ländern zu treffen, die hinsichtlich ihrer umgesetzten staatli-

chen Maßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit mit mineralischen Rohstoffen unter-

sucht werden sollen,  werden weltweit alle Länder in Bezug auf die folgenden drei  Kriterien analy-

siert : 

1.  Verfügbarkeit rel evanter Rohstoffe mittels weltweiter Produktionsdaten  

2.  Bedeutung eigener und importiert er Rohstoffe mittels weltweiter Im - und Exportdaten  

3.  Wirtschaftskraft  mittels Wirtschaftskraft -Indikatoren.  

Innerhalb dieser Kriterien erfolgt die Erstellung von einzelnen  Länder-Ranglisten, die aus der Ana-

lyse folgender Eigenschaften resultieren : 

Wirtschaftskraft

Ʒ Wirtschaftskraft -Indikatoren, die in die Analyse mit 
einbezogen werden: 

Å Reales BIP

Å Reales BIP pro Kopf

Å Industrieanteil am BIP

Å Human Development Index

Å Global Competitive Index

Å Import -Export-Verhältnis am Industrie -BIP

Ʒ Länderidentifikation auf Basis vergleichbarer 
Wirtschaftsleistung anhand der Aggregation der o.g. 
Kriterien 
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Ʒ Top-Produktionsländer  (+/ -3) vergleichbar zu Deutschland bzgl. der Inlandsrohstoffe , 

Ʒ Top 3-Produktionsländer  für  die jeweiligen Importrohstoffe , 

Ʒ Top-Produktionsländer  (+/ -3) vergleichbar zu Deutschland als auch Top 3-Produktionslän-

der bzgl. der `vªz|¥¨~z yz¨ ĘInlands- als auch Importrohstoffe ć, 

Ʒ Top-Import länder (+/ - 3) vergleichbar zu Deutschland für all e Rohstoffe , 

Ʒ Top 3-Import länder für  alle Rohstoffe , 

Ʒ Top-Export länder (+/ - 3) vergleichbar zu Deutschland für alle Rohstoffe , 

Ʒ  Top-Länder des realen BIP, 

Ʒ Top-Länder des realen BIP pro Kopf , 

Ʒ Top-Länder des Industrieanteils am BIP , 

Ʒ Top-Länder des GCI, 

Ʒ Top-Länder des HDI, 

Ʒ Top-Länder des Import -Export-Verhältnis zum Industrie -BIP. 

Aus der Verknüpfung dieser  einzelnen Länder-Ranglisten entst and eine übergreifende Rangliste, 

welche neben den neun vorgegebenen Ländern (Australien, Frankreich, Indonesien, Japan, Ka-

nada, Russland, Südkorea, die USA und UK) die Identifizier ung weiterer elf  geeigneter  Länder er-

möglicht e. Diese Auswahl der weiteren elf Länder erfolgte zudem in Absprache mit den DERA-

Fachexperten und umfasste final die folgenden Länder: Brasilien, China, Indien, Italien, Mexiko, 

Niederlande, Spanien, Süd-Afrika, Taiwan, Türkei und die Vereinigte Arabische Emira te. Abbildung 

11  zeigt d ie finale Länderauswahl zur weiteren Analyse der Maßnahmen zur  Erhöhung der  Ver-

sorgungssicherheit . 
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 Auswahl der staatliche n Maßnahmen 

Im Fokus der Maßnahmenauswahl in diesem Abschnitt steht die Frage, welche Länder welche Maß-

nahmen umsetzen und welche Rohstoffe dabei im Fokus stehen . Darüber hinaus wird anhand ver-

schiedener Kriterien aus einer erstellten  Longlist an Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung 

eine Auswahl von zehn staatlichen Maßnahmen getroffen, deren Wirkung im Abschnitt 3 quanti-

tativ analysiert wird.  

 

2.3.1  Identifizierung und Desk Research von Maßnahmen zur Rohstoffsicherung  

Um die Informationssammlung hinsichtlich aktueller staatlicher Strategien der Rohstoffsicherung 

zielorientiert ausführen zu können, ist zunächst eine Vorauswahl von staatlichen Maßnahmen zu 

erstellen. An dieser Maßnahmenliste orientiert sich im Folgenden die Suche nach umgesetzten  

Strategien in den einzelnen Staaten. Diese initial aufgesetzte Liste mit der Vorauswahl von Maß-

nahmen wurde im weiteren Prozess der Sammlung von Informationen kontinuierlich erweitert.  

Der erste Entwurf einer Maßnahmenliste erfolg te in Anlehnung an eine Reihe von Studien, allen 

voran die Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) 9. Nach Erweiterung und Zusammen-

fassung von Kategorien während des Desk Research wurde die in Abbildung 12  dargestellte Maß-

nahmenliste identifiziert.  
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Die Auswahl dieser zu betrachtenden Maßnahmen umfasst nationale Maßnahmen, wie bspw. die 

Förderung der Entwicklung von Ersatzstoffen, die Förderung der Steigerung der Produkteffizienz 

und des Recyclings sowie die Gründung eines staatlichen Rohstoffunternehmens und den Aufbau 

und die Optimierung eines strategischen Staatslagers. Des Weiteren werden internationale Stra-

tegien wie Entwicklungspolitik und damit die Unterstützung der Förderländer mit Investitionen und 

die Bildung bilateraler und (internationaler) Kooperationsverträge berücksichtigt.  Darüber hinaus 

 
9  Vgl. Hilpert und Mildner (2013)  

Identifizierung kritischer 
Rohstoffe

Förderung der Innovation
Vertrauen für den 

Rohstoffabbau schaffen/ 
Sensibilisieren

Rohstoffinvestitionen im 
Ausland

Förderung der Entwicklung 
von Ersatzstoffen

Erhöhung der Transparenz
Umweltgesetzgebung für

den Rohstoffsektor
Exportrestriktionen

Förderung der Steigerung 
der Produkteffizienz und 

des Recyclings

Subventionierung der 
nationalen 

Rohstoffgewinnung - und 
Verarbeitung

Erkundung und Gewinnung
heimischer Rohstoffe

Entwicklungspolitik

Aufbau und Optimierung 
eines strategischen 

Staatslagers

Gewinnabschöpfung/ 
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Ressourcensteuern

Bilaterale Vereinbarungen 
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umfasst die Maßnahmenliste auch die Berücksichtigung von staatlichen Maßnahmen im Bereich 

des Tiefseebergbaus, da mit der steigenden Nachfrage und den damit ein hergehenden beobach-

teten Preissteigerungen die mögliche Gewinnung von Rohstoffen aus der Tiefsee an Bedeutung 

gewinnt.  

Basis des umfassenden und zielgerichtete n Desk Research bildeten  die folgenden drei Elemente:  

Ʒ Die in Kapitel 2.1  identifizierten Rohstoffe,  

Ʒ Die in Kapitel 2.2  identifizierten Lände r, sowie  

Ʒ Die soeben identifizierten zu betrachtenden Maßnahmen.  

Hiervon ausgehend wurden sämtliche Ergebnisse aus Studien gesichtet, Strategiepapiere identifi-

ziert und auch anderweitige Veröffentlichungen (z.B. Zeitungsartikel, Homepages relevanter Be-

hörden) untersucht. Dabei w urden neben der Zuordnung der implementierten Maßnahme zur Maß-

nahmenliste folgende weitere Kriterien in der Datenbank hinterlegt:  

Ʒ Kurzbeschreibung der Maßnahme, 

Ʒ Implementierungsjahr,  

Ʒ Name des Strategiepapiers  / des Dokumentes /  des Gesetzes,  

Ʒ Beschreibung des Dokumentes /  des Papiers /  des Gesetzes, 

Ʒ Quelle der Fundstelle. 

Um in einem späteren Schritt die implementierten Maßnahmen der Länder quantitativ bewerten 

zu können, lag das Hauptaugenmerk zudem auf der Überprüf ung der Umsetzung von geplanten 

Maßnahmen, der Aktualität von implementierten Maßnahmen  sowie auf konkreten, messbaren In-

formationen zur jeweiligen Strategie.  

 

2.3.2  Ergebnisse der Ma ßnahmensuche 

Das zentrale  Ergebnis der Maßnahmensuche ist die erstellte  Longlist  relevanter staatlicher Maß-

nahmen zur Sicherung der Versorgung mit mineralischen Rohstoffen. Die se Longlist kann dem 

Anhang entnommen werden  und besteht aus 20 Strategien, für die jeweils eine Einzelübersicht 

erstellt wurde. Diese Überblicke enthal ten neben der Definition der Maßnahme und der Beschrei-

bung von Beispielen eine Übersicht der Länder, die ebenfalls die  jeweilige Maßnahme implemen-

tiert haben (gelbe Markierung in der Weltkarte) sowie eine kurze Einschätzung darüber, inwieweit 

Deutschland hinsichtlich dieser Maßnahme bereits aktiv ist.  

Als ein weiteres Ergebnis der  Maßnahmensuche lässt sich eine Einschätzung darüber treffen , wel-

che Länder hinsichtlich staatlicher Maßnahmen besonders aktiv  sind. Dazu wird die Anzahl iden-

tifizierter und implementierter Maßnahmen pro Land von den insgesamt 20 zu betrachtenden 

Maßnahmen herangezogen. Mittels einer Skala von einer bis zu fünfzehn umgesetzten Maßnah-

men werden die Länder entsprechend ihrer Aktivität in einer Wel tkarte markiert (siehe Abbildung 

13 ). 
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Bei dieser Analyse treten insbesondere Australien, China, Indien, Japan, Russland, Südkorea und 

die USA sowie Brasilien, Kanada und die Türkei hervor. Während Deutschland und Südafrika noch 

als aktiv eingeschätzt werden, gelten Frankreich, Indonesien, Italien, Mexiko, Niederlande, Spa-

nien, Taiwan, die Vereinigten Arabischen Emirate und das Vereinigte Königreich  als weniger aktiv .  

Als drittes Ergebnis kann eine Abschätzung darüber erfolgen , welche mineralischen Rohstoffe im 

Fokus der staatlichen Maßnahmen stehen . Hierfür wird zunächst ermittelt, wie viele explizit ge-

nannten Rohstoffe über alle identifizierten Strategien in den zu betrachtenden Ländern genannt 

werden. Von den insgesamt 84 verschiedenen  genannten Rohstoffen innerhalb der implementier-

ten Strategien werden sodann die 20 Rohstoffe aufgeführt, die am meisten von den Ländern in 

deren Strategien thematisiert werden. Abbildung 14  stellt diese 20 Rohstoffe im Fokus staatlicher 

Maßnahmen in absteigender Häufigkeit der Nennung dar.  

1-6 7-8 9-15

Land ist besonders aktiv Land ist aktiv Land ist weniger aktiv
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Die Rohstoffe Lithium, Seltene Erden  und Wolfram stehen bei Strategien von elf Ländern im Fokus, 

gefolgt von Mangan, Tantal, Titan  und Nickel bei Strategien aus zehn Ländern. Kupfer, Kobalt, 

Niob und Vanadium sind im Fokus von neun Ländern. Chrom, Germanium, Molybdän  und Zinn 

werden bei acht Ländern genannt und Gold, Antimon, Gallium, Indium, Magnesium, Elemente der 

Platingruppe, Zirkonium  und Uran bei sieben Ländern. Für die Türkei, die Vereinigte Arabische 

Emirate, Niederlande und Spanien wurden keine Strategien auf Einzelrohstoffbasis identifi ziert.  

 

2.3.3  Erstellung der Shortlist   

In diesem Abschnitt wird  eine Teilmenge des erstellten Maßnahmenkataloges (Longlist) der staat-

lichen Instrumente zur Rohstoffsicherung herausgearbeitet. Diese Teilmenge (Shortlist) wird auf 

Basis eines Kriterienkataloges gebildet und wird  im Abschnitt 3 detailliert ana lysiert.  

Zur Bewertung der 20  ausgearbeiteten Maßnahmen der Longlist werden die folgenden vier Krite-

rien (siehe Abbildung 15 ) herangezogen: 

Ʒ Direkter versus indirekter Eingriff in den Markt,  

Ʒ Fristigkeit der Maßnahme,  

Ʒ Ordnungsrahmen, 

Ʒ Übergreifende EY-Einschätzung. 

Lithium V V V V V V V V V V V

Seltene Erden V V V V V V V V V V V

Wolfram V V V V V V V V V V V

Mangan V V V V V V V V V V

Tantal V V V V V V V V V V

Titan V V V V V V V V V V

Nickel V V V V V V V V V V

Kupfer V V V V V V V V V

Kobalt V V V V V V V V

Niob V V V V V V V V V

Vanadium V V V V V V V V V

Chrom V V V V V V V V

Germanium V V V V V V V

Molybdän V V V V V V V V

Zinn V V V V V V V V

Gold V V V V V V V

Antimon V V V V V V V

Gallium V V V V V V V

Indium V V V V V V V

Magnesium V V V V V V V
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Die Bewertung  in Bezug auf den Kriterienkatalog ist  im Anhang auf den Einzelübersichten mittels 

der Symbole in der unteren rechten Ecke in der  gelben ĘZn `¥££z¤ªv¨ć-Box zu finden.  

Auf Grundlage dieser qualitativen Bewertung sowie einem Fokus auf nationalen Strategien , wz~ 

yz¨z¤ V¤v¢¯©z v«x} gzx¯x¢~¤|¨¥}©ª¥{{z w°­C ­z~ªz¨z hª«{z¤ yz¨ lz¨ª©x}Ð¦{«¤|©¡zªªz ¤zwz¤ yz¨ 

e¨~£À¨¨¥}©ª¥{{|z­~¤¤«¤| wz¨Õx¡©~x}ª~|ª ­z¨yz¤ ©¥¢¢z¤A ­zÿz¤ y~z {¥¢|z¤yz¤ bvÝ¤v}£z¤ °«¨ 

V¤v¢¯©z yz© kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥© v«©|z­À}¢ª (siehe Abbildung 16 )C  

 

Vww~¢y«¤| FK [~¤v¢z V«©­v}¢ yz¨ §«v¤ª~ªvª~¬ °« wz­z¨ªz¤yz¤ bvÝ¤v}£z¤ =h}¥¨ª¢~©ª> 
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Diese finale Auswahl von zehn staatlichen Strategien stellt die Basis für die Detailuntersuchung 

im Abschnitt 3 dar und wird mithilfe einer Clusteru ng (vgl. Abschnitt  2.4.2 ) sowohl qualitativ als 

auch quantitativ bewertet.  

 

 Gruppierung  der Länder und Maßnahmen 

lÀ}¨z¤y ~£¦¥¨ªvw}À¤|~|z aÀ¤yz¨ yv© o~z¢ yz¨ h~x}z¨«¤| yz© o«|v¤|© °« ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ 

¬z¨{¥¢|z¤A ¡¥¤°z¤ª¨~z¨z¤ ©~x} z®¦¥¨ª¥¨~z¤ª~z¨ªz aÀ¤yz¨ }~¤|z|z¤ v«{ y~z bv®~£~z¨«¤| yz¨ gz©©¥«¨B

xz¤¨z¤ªz¤A ~¤©wz©¥¤yz¨z y«¨x} yz¤ Z®¦¥¨ªC j£ y~z©z¤ V©¦z¡ª °« wz¨Õx¡©~x}ª~|z¤A ­~¨y ~¤ y~z©z£ 

Vw©x}¤~ªª °«¤Àx}©ª z¨£~ªªz¢ªA ­z¢x}z yz¨ °« wzª¨vx}ªz¤yz¤ aÀ¤yz¨ v¢© e¨¥y«°z¤ª w°­C v¢© ^£¦¥¨B

2

3

4

1

Kategorien

Direkter versus 
indirekter Eingriff 

in den Markt

Fristigkeit der 
Maßnahme

Ordnungsrahmen

EY-Empfehlung 
hinsichtlich der 

Auswahl

AusprägungenBeschreibung

Ʒ Stellt eine Umsetzung der definierten Maßnahme 
einen direkten Eingriff in den Markt dar oder ist eher 
ein indirekter Wirkmechanismus der Maßnahme zu 
erwarten?

Ʒ Wirkt die Maßnahme eher kurz- oder eher 
langfristig?

Ʒ Wann ist eine Wirkung nach Umsetzung der 
Maßnahme zu erwarten?

Ʒ Ist die Maßnahme mit dem aktuell gegebenen 
ordnungspolitischen Rahmen umsetzbar?

Ʒ Die Auswahl der staatlichen Maßnahmen für eine 
detaillierte Analyse erfolgt auf Basis der drei 
beschriebenen Kategorisierungen.

Ʒ Weiterhin wird ein Bezug der international 
angewandten Maßnahmen zu deutschen Maßnahmen 
hergestellt.
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2.4.1  Einordnung der Länder  

Y~z Z~¤¥¨y¤«¤| z~¤z© av¤yz© }~¤©~x}ª¢~x} ©z~¤z¨ V¡ª~¬~ªÀªz¤ ~£ V«Ýz¤}v¤yz¢ £~ª g¥}©ª¥{{z¤ z¨{¥¢|ª 

£~ªªz¢© yz¨ e¨¥y«¡ª~¥¤©yvªz¤ ¬¥¤ jh\h ©¥­~z yz¤ ^£¦¥¨ªB «¤y Z®¦¥¨ªyvªz¤ ¬¥¤ jc X¥£ª¨vyzC ^©ª 

wz~ y~z©z¨ V¤v¢¯©z z~¤ av¤y {Õ¨ y~z ~¤©|z©v£ª IK wzª¨vx}ªzªz¤ g¥}©ª¥{{z ~¤©wz©¥¤yz¨z v¢© e¨¥y«B

°z¤ª =}~¤©~x}ª¢~x} yz¨ Wz¨|­z¨¡©{Ð¨yz¨«¤| ¥yz¨ gv{{~¤vyz¦¨¥y«¡ª~¥¤> v¡ª~¬A ­~¨y yv©  z­z~¢~|z av¤y 

v¢© e¨¥y«°z¤ªz¤¢v¤y z~¤|z©ª«{ªC ̂ ©ª z~¤ av¤y Õwz¨ v¢¢z g¥}©ª¥{{z }~¤­z| }~¤|z|z¤ ~¤©wz©¥¤yz¨z 

¬¥¤ ^£¦¥¨ªz¤ v«© yz£ V«©¢v¤y vw}À¤|~|A |~¢ª yv© av¤y ~¤ y~z©z¨ hª«y~z v¢© ^£¦¥¨ªz«¨C Yz¤ hªvª«© 

v¢© e¨¥y«°z¤ª v¢© v«x} ^£¦¥¨ªz«¨ z¨}À¢ª z~¤ av¤yA ­z¤¤ z© ©¥­¥}¢ v¡ª~¬ ~¤ yz¨ g¥}©ª¥{{¦¨¥y«¡ª~¥¤ 

=«CvC v«{|¨«¤y }¥}z¨ k¥¨¡¥££z¤> v¢© v«x} v¢© ^£¦¥¨ªz«¨ ªÀª~| ~©ª =¬|¢C X}~¤vA ^¤y~z¤ «¤y y~z jhV>C  

Y~z ¤vx}{¥¢|z¤yz Abbildung 17 |~wª z~¤z¤ ¼wz¨w¢~x¡ Õwz¨ y~z z®¦¥¨ª~z¨z¤yz¤ «¤y y~z ~£¦¥¨ª~z¨z¤B

yz¤ aÀ¤yz¨C  
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f«z¢¢z¤O jh\h =hªv¤yO GEFM>A jc X¥£ª¨vyz =hªv¤yO GEFN>A ZnBV¤v¢¯©z 

lÀ}¨z¤y w©¦­C Yz«ª©x}¢v¤yA _v¦v¤ «¤y yv© kz¨z~¤~|ªz `Ð¤~|¨z~x} v¢© |¨¥Ýz ^¤y«©ª¨~z©ªvvªz¤ ~£B

¦¥¨ªvw}À¤|~| ©~¤yA |z}Ð¨z¤ «CvC V«©ª¨v¢~z¤A W¨v©~¢~z¤A `v¤vyv «¤y g«©©¢v¤y °« yz¤ e¨¥y«°z¤ªz¤B

¢À¤yz¨¤C V«{|¨«¤y ~}¨z¨ }¥}z¤ cvx}{¨v|z ¤vx} £~¤z¨v¢~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ °À}¢z¤ X}~¤vA ^¤y~z¤ «¤y 

y~z jhV ©¥­¥}¢ °« yz¤ i¥¦B̂ £¦¥¨ªz«¨z¤ v¢© v«x} °« yz¤ i¥¦Be¨¥y«°z¤ªz¤¢À¤yz¨¤C  

 

2.4.2  Clusterun g der Maßnahmen 

Y~z ~£ Vw©x}¤~ªª GCH ~yz¤ª~{~°~z¨ªz¤ bvÝ¤v}£z¤ ­z¨yz¤ °«¤Àx}©ª ~¤ bvÝ¤v}£z¤ ~£¦¥¨ªvw}À¤|~B

|z¨ hªvvªz¤ «¤y ~¤ bvÝ¤v}£z¤ z®¦¥¨ª¥¨~z¤ª~z¨ªz¨ hªvvªz¤ «¤ªz¨|¢~zyz¨ªA yv y~z©z ©~x} }~¤©~x}ª¢~x} 

Produzentenländer

Australien

Brasilien

Kanada

Mexiko

Russland

Türkei

Süd-Afrika

Deutschland

Frankreich

Italien

Japan

Niederlande

Spanien

Südkorea

UK

Vereinigte Arabische 
Emirate

Importländer

China

Indien

USA

Produzent als auch Importeur

Taiwan

Indonesien
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~}¨z¨ Õwz¨|z¥¨y¤zªz¤ o~z¢z ­z©z¤ª¢~x} «¤ªz¨©x}z~yz¤C Yv¨Õwz¨ }~¤v«© z¨{¥¢|ª ~¤¤z¨}v¢w y~z©z¨ °­z~ 

\¨«¦¦z¤ y~z X¢«©ªz¨«¤| yz¨ ©~x} }~¤©~x}ª¢~x} o~z¢©zª°«¤| «¤y [¨~©ª~|¡z~ª À}¤z¢¤yz¨ bvÝ¤v}£z¤C 

^£¦¥¨ªvw}À¤|~|z aÀ¤yz¨O  

Yv© Õwz¨|z¥¨y¤zªz o~z¢ yz¨ g¥}©ª¥{{©~x}z¨«¤|©¦¥¢~ª~¡ yz¨ ~£¦¥¨ª¥¨ªvw}À¤|~|z¤ aÀ¤yz¨ ~©ª y~z h~B

x}z¨«¤| yz¨ kz¨©¥¨|«¤| z~|z¤z¨ ^¤y«©ª¨~z¤ w°­C yz¨ lz¨ª©x}Ð¦{«¤|©©ª«{z¤ £~ª ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}©ª¥{B

{z¤C  

^£ X¢«©ªz¨ Z{{~°~z¤°A gzx¯x¢~¤| «¤y h«w©ª~ª«ªz ­z¨yz¤ ¢v¤|{¨~©ª~| v¤|z¢z|ªz bvÝ¤v}£z¤ °«¨ h~B

x}z¨©ªz¢¢«¤| yz¨ kz¨©¥¨|«¤| °«©v££z¤|z{v©©ªC Yvwz~ }v¤yz¢ª z© ©~x} ~£ h¦z°~z¢¢z¤ «£O  

Ʒ Y~z [Ð¨yz¨«¤| yz¨ Z¤ª­~x¡¢«¤| ¬¥¤ Z¨©vª°©ª¥{{z¤ =°CWC _v¦v¤O h«w©ª~ª«ªz {Õ¨ hz¢ªz¤z Z¨yz¤ 

«¤y v¤yz¨z hz¢ªz¤z bzªv¢¢z>A 

Ʒ Y~z [Ð¨yz¨«¤| ¬¥¤ ^¤¤¥¬vª~¥¤z¤ =°CWC ^¤¤¥¬vª~¥¤©¨vyv¨ ~¤ Yz«ª©x}¢v¤y10>A ©¥­~z 

Ʒ Y~z hªz~|z¨«¤| yz¨ e¨¥y«¡ªz{{~°~z¤° =°CWC [¥¨©x}«¤|©¦¨¥|¨v££z ~¤ Yz«ª©x}¢v¤yA yz¨ ZjA 

yz¨ jhV «¤y j`>A «¤y 

Ʒ Yv© gzx¯x¢~¤| =°CWC ~¤ X}~¤vA Yz«ª©x}¢v¤yA ZjA [¨v¤¡¨z~x}A _v¦v¤A hÕy¡¥¨zvA jhVA j`>C 

Yv¨Õwz¨ }~¤v«© ¡¥¤°z¤ª¨~z¨z¤ ©~x} ¬~z¢z ~£¦¥¨ªvw}À¤|~|z aÀ¤yz¨ v«{ y~z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| ¬¥¤ Z®B

¦¢¥¨vª~¥¤©¦¨¥ z¡ªz¤ ©¥­¥}¢ ~£ ^¤¢v¤y v¢© v«x} ~£ V«©¢v¤yC bvÝ¤v}£z¤ y~z©z© X¢«©ªz¨© «£{v©©z¤ 

w©¦­C y~z Vw©~x}z¨«¤| ¬¥¤ e¨¥ z¡ªz¤ £~ªªz¢© ^¤¬z©ª~ª~¥¤©BA Z®¦¥¨ª «¤y ]v{ª«¤|©|v¨v¤ª~z¤A y~z j¤B

ªz¨©ªÕª°«¤| ¬¥¤ ~¤¢À¤y~©x}z¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ wz~ W~zªz¨­zªªwz­z¨wz¤ ~£ V«©¢v¤y v¢© v«x} y~z v¡ª~¬z 

~¤¬z©ª~¬z Z¨©x}¢~zÝ«¤| ¬¥¤ g¥}©ª¥{{z¤ ~£ V«©¢v¤yC V¢© Wz~©¦~z¢ ©z~ }~z¨ yv©  v¦v¤~©x}z hªvvª©«¤B

ªz¨¤z}£z¤ _d\bZX |z¤v¤¤ªA ­z¢x}z© ©~x} ~¤ ©z~¤z¤ ¬~z¢{À¢ª~|z¤ iÀª~|¡z~ªz¤ «CvC v¤ v«©¢À¤y~©x}z¤ 

Z®¦¢¥¨vª~¥¤©¬¥¨}vwz¤ wzªz~¢~|ª v¢© v«x}  v¦v¤~©x}z [~¨£z¤ £~ª Z~|z¤¡v¦~ªv¢A `¨zy~ªz¤ «¤y \v¨v¤B

ª~z¤ «¤ªz¨©ªÕª°ªC 

Yv© X¢«©ªz¨ hªvvª©¢v|z¨ {¥¡«©©~z¨ª ~¤ Wz°«| v«{ z~¤z ©ªvvª¢~x}z gz©z¨¬z}v¢ª«¤| ¬¥¤ ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}B

©ª¥{{z¤ ~¤©wz©¥¤yz¨z yv© o~z¢A ©~x} |z|z¤ ¦¢Ðª°¢~x}z a~z{z¨«¤ªz¨w¨zx}«¤|z¤ ¥yz¨ v«x} |z|z¤ e¨z~©B

©x}­v¤¡«¤|z¤ vw°«©~x}z¨¤ =¬|¢C X}~¤vA _v¦v¤A hÕy¡¥¨zv>C  

Z®¦¥¨ª¥¨~z¤ª~z¨ªz aÀ¤yz¨O 

^£ \z|z¤©vª° °« yz¤ ~£¦¥¨ªvw}À¤|~|z¤ aÀ¤yz¨¤ ¢~z|ª yv© ]v«¦ªv«|z¤£z¨¡ yz¨ z®¦¥¨ª¥¨~z¤ª~z¨ªz¤ 

aÀ¤yz¨ v«{ yz¨ bv®~£~z¨«¤| yz¨ gz©©¥«¨xz¤¨z¤ªz¤ v¢© v«x} v«{ yz¨ gz©©¥«¨xz¤©x}¥¤«¤|C  

^£ X¢«©ªz¨ \z­~¤¤vw©x}Ð¦{«¤|DWz©ªz«z¨«¤| ¡Ð¤¤z¤ £~ªªz¢© Vw|vwz¤ v«{ y~z g¥}©ª¥{{{Ð¨yz¨«¤| 

¥yz¨ yz¨ Wz©ªz«z¨«¤| yz¨ Z¨ª¨À|z v«© yz£ g¥}©ª¥{{vwwv« =¬|¢C z¨©ª£v¢~|z gz©©¥«¨xz¤©ªz«z¨ ~¤ 

X}~¤v ~£ _v}¨ FNNI w°­C ~£ _v}¨ GEFJ v«{ hz¢ªz¤z Z¨yz¤A l¥¢{¨v£ «¤y b¥¢¯wyÀ¤> y~z ¨z©©¥«¨xz¤B

©x}¥¤z¤yz «¤y «£­z¢ª{¨z«¤y¢~x}z e¨¥y«¡ª~¥¤ ¬¥¤ ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ |z{Ð¨yz¨ª ­z¨yz¤C 

V¤|z­v¤yªz hª¨vªz|~z¤ °«¨ V«©{«}¨wz©x}¨À¤¡«¤| ¬¥¤ ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ ~£ X¢«©ªz¨ Z®¦¥¨ª¨z©ªB

¨~¡ª~¥¤z¤ ©~¤y w©¦­C Z®¦¥¨ª°Ð¢¢zA V«©{«}¨§«¥ªz¤A ¬z¨¦{¢~x}ªz¤yz b~¤yz©ª¦¨z~©z «¤y kz¨w¥ªz yz© 

kz¨zy¢«¤|©¬z¨¡z}¨©C Y~z©z gz©ª¨~¡ª~¥¤z¤ ­z¨yz¤ «CvC ~¤ X}~¤vA ^¤y¥¤z©~z¤ «¤y g«©©¢v¤y v¤|z­z¤B

yzª «¤y y~z¤z¤ yz£ o~z¢A y~z z~|z¤z lz¨ª©x}Ð¦{«¤| ~£ ^¤¢v¤y °« {Ð¨yz¨¤C 

 
10 Siehe für weitere Informationen:  Innovationsradar | www.ressource -deutschland.de , abgerufen am 12.07.2022.  

https://www.ressource-deutschland.de/instrumente/innovationsradar/
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o«©v££z¤{v©©z¤y ¢v©©z¤ ©~x} y~z °z}¤ °« wzª¨vx}ªz¤yz¤ bvÝ¤v}£z¤ ~¤ ¬~z¨ X¢«©ªz¨ «¤ªz¨|¢~zyz¨¤ 

=¬|¢C Abbildung 18>A ­¥y«¨x} z~¤z Õwz¨|¨z~{z¤yz g~©~¡¥v¤v¢¯©z z¨£Ð|¢~x}ª ­~¨yC 

 

Vww~¢y«¤| FM ¼wz¨©~x}ª Õwz¨ y~z o«¥¨y¤«¤| yz¨ bvÝ¤v}£z¤ °« X¢«©ªz¨¤ 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

 

 Geostrategische Einordnung  

2.5.1  Ressourcennationalismus  

\z¥¦¥¢~ª~©x}z kz¨À¤yz¨«¤|z¤ ©~¤y ¬¥¤ °«¤z}£z¤yz¨ Wzyz«ª«¤| {Õ¨ y~z kz¨©¥¨|«¤|©©~x}z¨}z~ª £~ª 

£~¤z¨v¢~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤C o«¡Õ¤{ª~|z Z¤ª­~x¡¢«¤|z¤ }À¤|z¤ yvwz~ ¬¥¤ £z}¨z¨z¤ i¨z~wz¨¤ vwO 

Z¨©ªz¤© |~wª z© wz©ªÀ¤y~|z bvx}ª¬z¨©x}~zw«¤|z¤ ~£ ~¤ªz¨¤vª~¥¤v¢z¤ h¯©ªz£C Y~z© wzª¨~{{ª ~¤©wzB

©¥¤yz¨z y~z Wz°~z}«¤|z¤ °­~©x}z¤ yz¤ jhVA Zj «¤y X}~¤vA y~z £~ªz~¤v¤yz¨ «£ |¢¥wv¢z¤ Z~¤{¢«©© 

¨~¤|z¤A vwz¨ v«x} yz¨z¤ ­zx}©z¢©z~ª~|z Wz°~z}«¤|z¤ £~ª v¤yz¨z¤ hªvvªz¤ «¤y hªvvªz¤|¨«¦¦z¤ ­~z 

w©¦­C yz£ Wg^XBW¢¥x¡ =W¨v©~¢~z¤A g«©©¢v¤yA ^¤y~z¤ «¤y X}~¤v>C  

o­z~ªz¤© ©~¤y gz|~z¨«¤|z¤ ¬z¨©ªÀ¨¡ª wz£Õ}ªA y~z l~¨ª©x}v{ª©ªÀª~|¡z~ª ~¤ ~}¨z¤ aÀ¤yz¨¤ y«¨x} ~¤B

y«©ª¨~z¦¥¢~ª~©x}z bvÝ¤v}£z¤ «¤y v¤yz¨z bzx}v¤~©£z¤ °« ¢z¤¡z¤ «¤y °« ©ªz«z¨¤C ^¤ yz¤ ¤Àx}©ªz¤ 

_v}¨z¤ ­z¨yz¤ }~z¨wz~ ~¤©wz©¥¤yz¨z izx}¤¥¢¥|~z©z¡ª¥¨z¤A a~z{z¨¡zªªz¤ ©¥­~z ©¥°~v¢¦¥¢~ª~©x} £¥ª~B

¬~z¨ªz j£¬z¨ªz~¢«¤|©£vÝ¤v}£z¤ ~£ b~ªªz¢¦«¤¡ª ©ªz}z¤C Y~z Zj ­~¨y yvwz~ z~¤z ­~x}ª~|z g¥¢¢z ~£ 

]~¤w¢~x¡ v«{ |¢¥wv¢z gz|«¢~z¨«¤|©©ªv¤yv¨y© ~¤ ¬~z¢z¤ y~z©z¨ Wz¨z~x}z ©¦~z¢z¤C 

Y¨~ªªz¤© ­~¨¡z¤ v«x} `¢~£v­v¤yz¢ «¤y cvx}}v¢ª~|¡z~ª v¢© i¨z~wz¨ {Õ¨ |z¥¦¥¢~ª~©x}z kz¨À¤yz¨«¤|z¤A 

yv ©~z ¦¥¢~ª~©x}z V|z¤yz¤ «¤y Z¤ª­~x¡¢«¤|z¤ v«{ yz¤ bÀ¨¡ªz¤ ­z¢ª­z~ª y«¨x}y¨~¤|z¤C ^¤ yz¤ ¬z¨B

|v¤|z¤z¤ _v}¨z¤ }vwz¤ ~££z¨ £z}¨ gz|~z¨«¤|z¤ ¦¥¢~ª~©x}z ^¤~ª~vª~¬z¤ °«¨ Z~¤|¨z¤°«¤| yz¨ ¤z|vB

ª~¬z¤ [¥¢|z¤ yz© `¢~£v­v¤yz¢© v¤|z©ª¥Ýz¤ «¤y yvwz~ =£z}¨ ¥yz¨ ­z¤~|z¨> ¡¥¤¡¨zªz k¥¨|vwz¤ °«¨ 

Yz¡v¨w¥¤~©~z¨«¤| yz¨ l~¨ª©x}v{ª «¤y °«¨ Wz©x}¢z«¤~|«¤| yz¨ Z¤z¨|~z­z¤yz v¤|z©ª¥Ýz¤C ^¤ yz¤ 

¤Àx}©ªz¤ _v}¨z¤ ­~¨y yvy«¨x} yz¨ o«©v££z¤}v¤| °­~©x}z¤ `¢~£v­v¤yz¢ «¤y ¦¥¢~ª~©x}z£ g~©~¡¥ 

~££z¨ yz«ª¢~x}z¨ ©~x}ªwv¨ ­z¨yz¤A w©¦­C ­z¤¤ y~z©z bvÝ¤v}£z¤ °« }Ð}z¨z¤ e¨z~©z¤ {Õ¨ ={¥©©~¢z> 

Z¤z¨|~z {Õ}¨z¤ «¤y ©¥ y~z ^¤{¢vª~¥¤ wz{z«z¨¤C Z~¤z wz©¥¤yz¨z g¥¢¢z ~¤ y~z©z¤ ¦¥¢~ª~©x}z¤ Wz£Õ}«¤B

Maßnahmen der importabhängigen Länder

Unterstützung der Exploration im 
In- und Ausland

StaatslagerEffizienz, Recycling, Substitute

Gründung/Entwicklung 
eines staatlichen 

Rohstoffunternehmens

Aufbau und Optimierung 
eines strategischen 

Staatslagers

Förderung der Steigerung der 
Produkteffizienz und des 

Recyclings

Unterstützung für nationale 
Rohstoffunternehmen in 

Übersee
Förderung der Innovation

Subventionierung der 
nationalen Rohstoff -

gewinnung und -verarbeitung

Förderung der Entwicklung 
von Ersatzstoffen

Rohstoffinvestitionen im 
Ausland

1

2

3

4

Steuern und Restriktionen

Gewinnabschöpfung/ 
Besteuerung

Exportrestriktionen5

6

7

8

Maßnahmen der 
exportorientierten Länder

Ziel: Sicherung der Versorgung
Ziel: Ressourcenschonung und 
Ressourcenrentenmaximierung

9

10
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|z¤ ­z¨yz¤ y~z ©¥|z¤v¤¤ªz¤ ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ ©¦~z¢z¤O bzªv¢¢z «¤y b~¤z¨v¢~z¤A y~z {Õ¨ y~z Z¨B

°z«|«¤| «¤y h¦z~x}z¨«¤| z¨¤z«z¨wv¨z¨ Z¤z¨|~z¤ wz¤Ðª~|ª ­z¨yz¤C Y~z wz©x}¢z«¤~|ªz Z~¤{Õ}¨«¤| 

¡¥}¢z¤©ª¥{{v¨£z¨ izx}¤¥¢¥|~z¤ °«¨ [Ð¨yz¨«¤| yz¨ Z¤z¨|~z­z¤yz {Õ}¨ª °« z~¤z£ z¨}zw¢~x}z¤ V¤B

©ª~z| yz¨ cvx}{¨v|z ¤vx} yz¤ ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ ­~z a~ª}~«£A `¥wv¢ªA c~x¡z¢ «¤y hz¢ªz¤z¤ Z¨yz¤ 

©¥­~z c~x}ªz~©z¤£zªv¢¢z¤ ­~z `«¦{z¨ «¤y V¢«£~¤~«£C Y~z ^¤ªz¨¤vª~¥¤v¢z Z¤z¨|~zv|z¤ª«¨ z¨­v¨ªzª 

{Õ¨ y~z ¡¥££z¤yz¤ _v}¨z z~¤z¤ y¨v£vª~©x}z¤ V¤©ª~z| yz© b~¤z¨v¢~z¤wzyv¨{© {Õ¨ ©v«wz¨z Z¤z¨|~zB

ªzx}¤¥¢¥|~z¤11C ^¤{¥¢|zyz©©z¤ }vwz¤ wz¨z~ª© z~¤~|z ¨¥}©ª¥{{¨z~x}z aÀ¤yz¨ yv£~ª wz|¥¤¤z¤A ~}¨z 

\z©zª°z {Õ¨ yz¤ Wz¨|wv«©z¡ª¥¨ «¤y y~z ]v¤yz¢©¬z¨ª¨À|z °« À¤yz¨¤A «£ }Ð}z¨z Z~¤¤v}£z¤ °« z¨B

°~z¢z¤A ­À}¨z¤y ~£¦¥¨ªvw}À¤|~|z bÀ¨¡ªz ­~z y~z jhV «¤y y~z Zj bvÝ¤v}£z¤ °«¨ h~x}z¨«¤| yz¨ 

kz¨©¥¨|«¤| £~ª ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ z¨|¨z~{z¤C12 Z~¤z wz©¥¤yz¨z ]z¨v«©{¥¨yz¨«¤| yvwz~ ~©ªA yv©© 

y~z e¨¥y«¡ª~¥¤ ¬~z¢z¨ ¡¨~ª~©x}z¨ b~¤z¨v¢~z¤ |z¥|¨v{~©x} v«{ z~¤z wz|¨z¤°ªz V¤°v}¢ ¬¥¤ aÀ¤yz¨¤ ¡¥¤B

°z¤ª¨~z¨ª ~©ª =¬|¢C Abbildung 19>C 

 

Vww~¢y«¤| FN e¨¥y«¡ª~¥¤©v¤ªz~¢z ¬¥¤ £z}¨ v¢© GE: yz¨ ­z¢ª­z~ªz¤ e¨¥y«¡ª~¥¤©£z¤|z  z g¥}©ª¥{{ 

f«z¢¢z¤O jh\h =hªv¤yO GEFM>A ZnBV¤v¢¯©z13  

l~z ~¤ yz¨ \¨v{~¡ °« ©z}z¤A }À¢ª X}~¤v w©¦­C NK : yz¨ ­z¢ª­z~ªz¤ e¨¥y«¡ª~¥¤©£z¤|z v¤ \v¢¢~«£A ~©ª 

vwz¨ v«x} ­z©z¤ª¢~x}z¨ =]v«¦ªB>e¨¥y«°z¤ª ¬~z¢z¨ v¤yz¨z¨ £~¤z¨v¢~©x}z¨ g¥}©ª¥{{zC lÀ}¨z¤yyz©©z¤ 

NF: yz¨ ­z¢ª­z~ªz¤ W¥¨¦¨¥y«¡ª~¥¤ ~¤ yz¨ iÕ¨¡z~ ©ªvªª{~¤yzªA ¦¨¥y«°~z¨ª hÕyv{¨~¡v MI: yz© ­z¢ª­z~B

ªz¤ g}¥y~«£©A V«©ª¨v¢~z¤ MG: yz© ­z¢ª­z~ªz¤ a~ª}~«£© «¤y W¨v©~¢~z¤ MM: yz© ­z¢ª­z~ªz¤ c~¥w©C 

Y~z©z ov}¢z¤ ©ªz¢¢z¤ wz~©¦~z¢}v{ª y~z bv¨¡ª£vx}ª yz¨  z­z~¢~|z¤ gz|~z¨«¤|z¤ yv¨A y~z yz¤ o«|v¤| 

°« ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ {Õ¨ £«¢ª~¤vª~¥¤v¢z j¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ o«¡«¤{ª z¨©x}­z¨z¤ ¡Ð¤¤z¤C Yv© 

iz£¦¥ y~z©z© ©¥|z¤v¤¤ªz¤ gz©©¥«¨xz¤¤vª~¥¤v¢~©£«© yÕ¨{ªz ©~x} ~¤ ¬~z¢z¤ £~¤z¨v¢©ª¥{{¨z~x}z¤ aÀ¤B

yz¨¤ ~¤ yz¤ ¤Àx}©ªz¤ _v}¨z¤ ­z~ªz¨ wz©x}¢z«¤~|z¤C14 Y~z b¥ª~¬z «¤y y~z lv}¢ yz¨ ^¤©ª¨«£z¤ªz 

­z¨yz¤ yvwz~ ¬¥¤ av¤y °« av¤y «¤ªz¨©x}~zy¢~x} ©z~¤C Yz¨ l«¤©x}A {~¤v¤°~z¢¢ v£ V«{©x}­«¤| yz¨ 

g¥}©ª¥{{¦¨z~©z °« ¦v¨ª~°~¦~z¨z¤A ~©ª }À«{~| yz¨ \¨«¤y {Õ¨ ^¤ªz¨¬z¤ª~¥¤z¤A ¥{ª v«x} ¬z¨ªz~¢«¤|©¦¥¢~B

ª~©x} £¥ª~¬~z¨ª v«{|¨«¤y ¬¥¤ Z~¤¡¥££z¤©«¤|¢z~x}}z~ª «¤y V¨£«ªC h¥ wzvw©~x}ª~|ª yz¨ e¨À©~yz¤ª 

yz¨ ~¤{¨v©ª¨«¡ª«¨v¨£z¤ Yz£¥¡¨vª~©x}z¤ gz¦«w¢~¡ `¥¤|¥ y~z £~ª X}~¤v |z©x}¢¥©©z¤z¤ Ęb~¤z¨v¢~z¤ 

 
11  Vgl. IEA ą International Energy Agency  (2021)  
12  Vgl. White House (2021) . Siehe auch https://erma.eu/about -us/  
13  Daten basieren je nach Datenverfügbarkeit auf der Bergwerksförderung oder der Raffinadeproduktion des jeweiligen Rohstoffs.  
14  Vgl. EY-Studie (2021)  

China

Antimon 61%

Bauxit 23%

Beryllium 27%

Blei 46%

Flussspat 60%

Gallium 96%

Germanium     73%

Graphit 62%

Indium 52%

Kadmium 38%

Magnesit 66%

Magnesium 86%

Molybdän 42%

Perlit 26%

Phosphor 41%

Quecksilber 88%

Schwerspat 32%

Seltene Erden 63%

Silizium 66%

Strontium 22%

Tellur 61%

Titan 25%

Vanadium 64%

Wismut 73%

Wolfram 79%

Zink 33%

Zinn 28%

Australien

Bauxit 28%

Diamanten 24%

Eisen 37%

Lithium 82%

Brasilien

Niob 88%

Kanada

Kalisalz 31%

Titan 25%

Vereinigte Staaten

Beryllium 65%

Vermikulit 25%

Südafrika

Chrom 38%

Mangan 30%

Palladium 36%

Platin 72%

Rhodium 84%

Vermikulit 35%

Türkei

Bims 38%

Bor 91%

Chrom 23%

Feldspatrohstoffe 29%

Perlit 30%

Russland

Antimon 20%

Diamanten 33%

Palladium 41%

Vanadium 20%

Indonesien

Nickel 25%

Zinn 26%

Spanien
Strontium 32%

Chile

Kupfer 29%

Molybdän 21%

Rhenium 53%

Dem. Rep. Kongo

Diamanten 21%

Kobalt 70%

Tantal 37% Ruanda

Tantal 21%

Griechenland
Perlit 22%

Iran
Strontium 33%

Südkorea
Indium 25%

Indien
Schwerspat 26%

https://erma.eu/about-us/
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|z|z¤ ^¤{¨v©ª¨«¡ª«¨ćBkz¨ª¨À|z ¤z« °« ¬z¨}v¤yz¢¤A «£ zwz¤{v¢¢© ¬¥¤ yz¨ ev¨ª¤z¨©x}v{ª °« ¦¨¥{~ª~zB

¨z¤C15 Y~z c¥ª­z¤y~|¡z~ªA ¤vx} yz£ ¦v¤yz£~zwzy~¤|ªz¤ l~¨ª©x}v{ª©vw©x}­«¤| ]v«©}v¢ª©¢Ðx}z¨ 

°« ©ª¥¦{z¤A ­~¨y y~z©z b¥ª~¬vª~¥¤ ¤¥x} ¬z¨©ªÀ¨¡z¤A ­~z °«£ Wz~©¦~z¢ X}~¢z© e¢v¤A z~¤z Wz¨|wv«vwB

|vwz v«{ `«¦{z¨ «¤y a~ª}~«£ °« z¨}zwz¤C16  

Y~z |z¥¦¥¢~ª~©x}z Y¯¤v£~¡ «¤y yv© Wz©ª¨zwz¤ ¬~z¢z¨ gz|~z¨«¤|z¤A ©~x} wz~ ©ª¨vªz|~©x}z¤ e¨¥y«¡ªz¤ 

©z¢w©ª °« ¬z¨©¥¨|z¤A ­z¨yz¤ y~z ª¨vy~ª~¥¤z¢¢z¤ |¨z¤°Õwz¨©x}¨z~ªz¤yz¤ a~z{z¨¡zªªz¤ z¨©x}­z¨z¤C 

k¥¨ y~z©z£ ]~¤ªz¨|¨«¤y ­z¨yz¤ z~¤~|z aÀ¤yz¨A y~z ¨z~x} v¤ ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ ©~¤yA v«x} ¬z¨©«B

x}z¤A ~¤ yz¨ Z¤z¨|~z­z¤yz ¬¥¨v¤°«¡¥££z¤A ~¤yz£ ©~z y~z V«©{«}¨ ¬¥¤ g¥}£~¤z¨v¢~z¤ wz©x}¨À¤B

¡z¤ «¤y z~¤z |z­~©©z lz¨ª©x}Ð¦{«¤| ~£ av¤y ¬¥¨©x}¨z~wz¤C h¥ ¡Ð¤¤ªz yv© ~¤y¥¤z©~©x}z kz¨w¥ª 

yz© Z®¦¥¨ª© ¬¥¤ c~x¡z¢z¨° v¢© iz~¢ ¬¥¤ e¢À¤z¤ °«£ V«©wv« yz¨ }z~£~©x}z¤ kz¨}Õªª«¤|©~¤y«©ª¨~z 

z~¤ Wz~©¦~z¢ {Õ¨ v¤yz¨z aÀ¤yz¨ ©z~¤C  

Z~¤~|z gz|~z¨«¤|z¤ ¡Ð¤¤ªz¤ ©¥|v¨ ¤¥x} ­z~ªz¨ |z}z¤A «£ y~z ©ªvvª¢~x}z `¥¤ª¨¥¢¢z Õwz¨ y~z e¨¥y«¡B

ª~¥¤ «¤y yz¤ Z®¦¥¨ª ¡¨~ª~©x}z¨ g¥}©ª¥{{z y«¨x}°«©zª°z¤ B ­~z zª­v yz¨ k¥¨©x}¢v| bz®~¡¥©A yz£ 

hªvvª y~z v«©©x}¢~zÝ¢~x}z `¥¤ª¨¥¢¢z Õwz¨ yz¤ a~ª}~«£vwwv« °« Õwz¨ª¨v|z¤A ¥yz¨ X}~¤v© ¡Õ¨°¢~x} v¤B

|z¡Õ¤y~|ªz \¨Õ¤y«¤| z~¤z© ¤z«z¤ hªvvª©«¤ªz¨¤z}£z¤©A yv© zª­v LE : yz¨ ~¤¢À¤y~©x}z¤ e¨¥y«¡B

ª~¥¤ hz¢ªz¤z¨ Z¨yz¤ ¡¥¤ª¨¥¢¢~z¨z¤ ­~¨yC17  

V«x} yz¨ `¨~z| ~¤ yz¨ j¡¨v~¤z ­~¨¡ª v¢© kz¨©ªÀ¨¡z¨ {Õ¨ ©ªvvª¢~x}z `¥¤ª¨¥¢¢z Õwz¨ y~z e¨¥y«¡ª~¥¤ «¤y 

yz¤ Z®¦¥¨ª ¡¨~ª~©x}z¨ b~¤z¨v¢~z¤C _z ¢À¤|z¨ yz¨ `¨~z| v¤yv«z¨ªA yz©ª¥ ­v}¨©x}z~¤¢~x}z¨ ©~¤y ­z~ªz¨z 

~¤ªz¨¬z¤ª~¥¤~©ª~©x}z bvÝ¤v}£z¤ ©¥­¥}¢ ©z~ªz¤© yz¨ ¨«©©~©x}z¤ gz|~z¨«¤| v¢© v«x} ~¤ [¥¨£ ­z~ªzB

¨z¨ hv¤¡ª~¥¤z¤ y«¨x} y~z ­z©ª¢~x}z¤ hªvvªz¤C `«¨°{¨~©ª~|z Z{{z¡ªz «¤£~ªªz¢wv¨ ¤vx} yz£ ¨«©©~©x}z¤ 

V¤|¨~{{ ­v¨z¤ zª­v e¨z~©©ªz~|z¨«¤|z¤ v«{ yz£ bv¨¡ª {Õ¨ c~x¡z¢18C ¶}¤¢~x}z Z¤ª­~x¡¢«¤|z¤ v«x} 

v«{ v¤yz¨z¤ g¥}©ª¥{{£À¨¡ªz¤ ©~¤y ¤~x}ª v«©°«©x}¢~zÝz¤C ^¤©|z©v£ª ~©ª y~z \z{v}¨ z~¤z¨ [¨¥¤ªz¤w~¢B

y«¤| v«{ yz£ bv¨¡ª {Õ¨ ¡¨~ª~©x}z b~¤z¨v¢~z¤ ¤~x}ª ¬¥¤ yz¨ ]v¤y °« ­z~©z¤A ¬¥¨ v¢¢z£ ¤~x}ªA ©¥¢v¤|z 

y~z g¥¢¢z X}~¤v© v¢© z~¤z¨ yz¨ ¦¨¥y«°z¤ªz¤¨z~x}©ªz¤ aÀ¤yz¨ ~¤ y~z©z£ `¥¤{¢~¡ª «¤¡¢v¨ w¢z~wªC 

V«© h~x}ª yz¨ ^£¦¥¨ªz«¨z ­~¨y y~z h~x}z¨©ªz¢¢«¤| ©ªvw~¢z¨ a~z{z¨¡zªªz¤ {Õ¨ ¡¨~ª~©x}z b~¤z¨v¢~z¤ °« 

z~¤z¨ ~££z¨ |¨ÐÝz¨ ­z¨yz¤yz¤ |z¥©ª¨vªz|~©x}z¤ ]z¨v«©{¥¨yz¨«¤|C l~z Abbildung 20 °z~|ªA wz{~¤B

yzª ©~x} X}~¤v wz¨z~ª© ~¤ z~¤z¨ ©ªv¨¡z¤ y¥£~¤v¤ªz¤ e¥©~ª~¥¤A yv z© |z£z©©z¤ v¤ yz¨ ­z¢ª­z~ªz¤ 

e¨¥y«¡ª~¥¤©£z¤|z yz¨ wzª¨vx}ªzªz¤ g¥}©ª¥{{z wz¨z~ª© wz~ yz¨ ]À¢{ªz y~z©z¨ g¥}©ª¥{{z yz¨ i¥¦ FB

e¨¥y«°z¤ª ~©ªC  

 
15  Vgl. Al Jazeera (2021)  
16  Vgl. Attwod and Fuentes (2021)  
17  Vgl. Shunsuke (2021)  
18  Am 08.03.2022 hausierte der Preis für Nickel an der Metallbörse in London (LME) binnen zwei Tagen um bis zu 250% auf über 

100.000 Dollar je Tonne. Preistreiber ist vor allem die Angst vor Lieferengpässen, da Russland mit Norilsk Nickel den weltweit 
größten Anbieter des Metalls stellt.  
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Vww~¢y«¤| GE ¼wz¨©~x}ª yz¨ i¥¦ FBe¨¥y«°z¤ªz¤ yz¨ wzª¨vx}ªzªz¤ IK g¥}©ª¥{{z 

f«z¢¢z¤O jh\h =hªv¤yO GEFM>A ZnBV¤v¢¯©z19 

X}~¤v© e¥©~ª~¥¤ ­~¨y GEGG ­v}¨©x}z~¤¢~x} ­z~ªz¨ |z©ªÀ¨¡ª ­z¨yz¤A yv yv© av¤y yv¨v¤ v¨wz~ªzªA y~z 

kz¨©¥¨|«¤| °« ©~x}z¨¤A «£ y~z o~z¢z yz© FIC [Õ¤{ v}¨z©¦¢v¤© {Õ¨ z~¤z «£­z¢ª{¨z«¤y¢~x}z Z¤ª­~x¡B

¢«¤| «¤y z~¤z {Õ}¨z¤yz g¥¢¢z wz~ izx}¤¥¢¥|~z¤ ­~z Z¢z¡ª¨¥{v}¨°z«|z¤ °« z¨¨z~x}z¤C V¤yz¨z bÀ¨¡ªz 

­z¨yz¤ ¬z¨©«x}z¤A v«{°«}¥¢z¤A «£ ©¥ y~z kz¨¡¤v¦¦«¤| ¤¥ª­z¤y~|z¨ `¥£¦¥¤z¤ªz¤ vw°«{zyz¨¤C 

Y~z jhV ­z¨yz¤ £~ª yz¨ j£©zª°«¤| yz© ¤vª~¥¤v¢z¤ e¢v¤© yz© Z¤z¨|~z£~¤~©ªz¨~«£© {Õ¨ a~ª}~«£wvªB

ªz¨~z¤ wz|~¤¤z¤C20 Y~z Zj «¤y ~}¨z b~ª|¢~zy©ªvvªz¤ ­z¨yz¤ ­z~ªz¨}~¤ ©ª¨vªz|~©x}z ~¤ªz¨¤vª~¥¤v¢z 

ev¨ª¤z¨©x}v{ªz¤ {Õ¨ g¥}©ª¥{{z z~¤|z}z¤A ­~z °C WC £~ª `v¤vyvC21 V«x} y~z j¡¨v~¤z ~©ª ~££z¨ ­~zyz¨ 

~£ \z©¦¨Àx}A ­z¤¤ z© «£ ©ª¨vªz|~©x}z g¥}©ª¥{{¦v¨ª¤z¨©x}v{ªz¤ |z}ªA  zy¥x} ~©ª z© v«{|¨«¤y yz¨ 

v¡ª«z¢¢z¤ \z©x}z}¤~©©z «¤¡¢v¨A ~¤­~z­z~ª yz¨v¨ª~|z e¨¥ z¡ªz ¬¥¨v¤|zª¨~zwz¤ ­z¨yz¤ ¡Ð¤¤z¤C 

i¨¥ª° v¢¢z¨ |z¥¦¥¢~ª~©x}z¤ Y¯¤v£~¡ ©~¤y ¡¨~ª~©x}z g¥}©ª¥{{z {Õ¨ z~¤z¤ ¡¥}¢z¤©ª¥{{v¨£z¤ ¼wz¨|v¤| 

¬¥¤ z¤ª©x}z~yz¤yz¨ Wzyz«ª«¤|C ^}¨z \z­~¤¤«¤| ¡Ð¤¤ªz v¢¢z¨y~¤|© £~ª z¨}zw¢~x}z¤ j£­z¢ª©x}Àyz¤ 

«¤y ]z¨v«©{¥¨yz¨«¤|z¤ {Õ¨ y~z ©¥°~v¢z a~°z¤° °«£ Wzª¨~zw ¬z¨w«¤yz¤ ©z~¤C h¥ ©~¤y ~¤y~|z¤z \zB

£z~¤©x}v{ªz¤ ~¤ ­~x}ª~|z¤ a~ª}~«£vwwv«¢À¤yz¨¤ °«¤z}£z¤y wz©¥¨|ª yv¨Õwz¨A yv©© y~z V«©­z~ª«¤| 

yz© Vwwv«© yv© ¡¤v¦¦z hÕÝ­v©©z¨ «¤y y~z ¢~ª}~«£}v¢ª~|z hv¢°©¥¢z z¨©x}Ð¦{ªA ­¥y«¨x} yv© g~©~¡¥ 

©¥°~v¢z¨ j¤¨«}z¤ z¨}Ð}ª ­~¨yC22 \z¤z¨z¢¢ {~¤yzª yz¨ Vwwv« ¬¥¤ ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ }À«{~| ~¤ {¨vB

|~¢z¤ hªvvªz¤ ©ªvªªA ­¥wz~ g~©~¡z¤ ­~z ¦¥¢~ª~©x}z ^¤©ªvw~¢~ªÀªA `¥¤{¢~¡ªz «¤y bz¤©x}z¤¨zx}ª©¬z¨¢zªB

°«¤|z¤ wz©ªz}z¤C V«x} yv© i}z£v o­v¤|©v¨wz~ª ~¤ gz|~¥¤z¤ £~ª ¬~z¢z¤ ¡¨~ª~©x}z¤A £~¤z¨v¢~z¤¨z~B

x}z¤ k¥¨¡¥££z¤ ©¥¢¢ªz ¤~x}ª «¤wzvx}ªzª w¢z~wz¤C o« z~¤z¨ z¨}Ð}ªz¤ V«{£z¨¡©v£¡z~ª ª¨À|ª y~z ZjB

kz¨¥¨y¤«¤| °«¨ h¥¨|{v¢ª©¦{¢~x}ª «¤y gzx}z¤©x}v{ª©¦{¢~x}ª ¬¥¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ wz~A y~z yv¨v«{ vw°~z¢ªA 

j¤ªz¨¤z}£z¤ °« z¨£«ª~|z¤A bz¤©x}z¤¨zx}ª©B «¤y j£­z¢ª{¨v|z¤ ~¤ ~}¨z¨ |z©v£ªz¤ a~z{z¨¡zªªz °« 

wz¨Õx¡©~x}ª~|z¤C23 l~z v«x} v¤yz¨z ZjBk¥¨©x}¨~{ªz¤ yÕ¨{ªz y~z© V«©­~¨¡«¤|z¤ ­z~ª Õwz¨ y~z \¨z¤B

°z¤ yz¨ Zj }~¤v«© }vwz¤C Yz© lz~ªz¨z¤ ­z¨yz¤ y~z Z~¤{«}¨¬z¨w¥ªz yz¨ jhVA yz© kz¨z~¤~|ªz¤ `ÐB

¤~|¨z~x}© «¤y `v¤vyv© ~£ o«©v££z¤}v¤| £~ª bz¤©x}z¤¨zx}ª©¬z¨¢zª°«¤|z¤ ­v}¨©x}z~¤¢~x} v«©B

|z­z~ªzª «¤y ¡Ð¤¤ªz¤ ¬¥¤ v¤yz¨z¤ aÀ¤yz¨¤ Õwz¨¤¥££z¤ ­z¨yz¤C c«¨ z~¤ ¡¥¤©z§«z¤ªz© «¤y z¤| 

 
19  Daten basieren je nach Datenverfügbarkeit auf der Bergwerksförderung oder der Raffinadeproduktion des jeweiligen Rohstoffs. 

Für Titan sind sowohl China als auch Kanada auf Platz 1 der weltweiten Produktionsmenge.  
20  Vgl. White House (2021)  
21  Vgl. BMWK (2022a) und European Commission (2021)  
22  Vgl. Horvath  and Medina (2019)  
23  Vgl. Europäisches Parlament (2021)  

Australien , 3
Brasilien, 1

Kanada, 2

Chile, 2

China, 23

Dem. Rep. 
Kongo, 2

Indonesien, 1

Islam. Rep. Iran, 
1

Russland, 2

Südafrika, 5

Türkei, 4

Vereinigte 
Staaten, 1
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vw|z©ª~££ªz© V|~z¨z¤ yz£¥¡¨vª~©x}z¨ gz|~z¨«¤|z¤ v«{ |¢¥wv¢z¨ Zwz¤z ¡v¤¤ °« z~¤z¨ b~¤yz¨«¤| 

zwz¤ wz©x}¨~zwz¤z¨ g~©~¡z¤ {Õ}¨z¤C  

 

2.5.2  Auswirkungen auf die Wirtschaft  

k¥¨ yz£ ]~¤ªz¨|¨«¤y yz¨ |z¥©ª¨vªz|~©x}z¤ Z¤ª­~x¡¢«¤| z¨|zwz¤ ©~x} ¨z¢z¬v¤ªz ­~¨ª©x}v{ª¢~x}z 

V«©­~¨¡«¤|z¤C Z~¤z z¤|z o«©v££z¤v¨wz~ª «¤y Vw©ª~££«¤| °­~©x}z¤ ^¤y«©ª¨~z «¤y e¥¢~ª~¡ ~©ª yvB

wz~ ¬¥¤ z¢z£z¤ªv¨z¨ Wzyz«ª«¤|A «£ y~z kz¨©¥¨|«¤| £~ª ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ °« ©~x}z¨¤C h¥ ­z¨B

yz¤ ©~x} y~z e¨¥ z¡ª|z©ªv¢ª«¤| «¤y y~z a~z{z¨¡zªªz¤ v¤ y~z lvx}©ª«£©©ª¨vªz|~z¤ yz¨ gz|~z¨«¤|z¤ 

{Õ¨ ¡¨~ª~©x}z b~¤z¨v¢~z¤ v¤¦v©©z¤ £Õ©©z¤C gz|~z¨«¤|z¤ ~¤ ¨¥}©ª¥{{¨z~x}z¤ aÀ¤yz¨¤ ­z¨yz¤ wz~ yz¨ 

kz¨vw©x}~zy«¤| z~¤z¨ ¤vx}}v¢ª~|z¤ hªz«z¨¦¥¢~ª~¡A y~z v¤|z£z©©z¤ v¤ yz¤ g¥}©ª¥{{°¯¡¢«© |z¡¥¦B

¦z¢ª ~©ªA y~z hªz«z¨wv©~© z¨­z~ªz¨ª «¤y yz¤¤¥x} ^¤¬z©ª~ª~¥¤z¤ v¤°~z}ªA `¥£¦¨¥£~©©z z~¤|z}z¤ £Õ©B

©z¤C gz|~z¨«¤|z¤ ~¤ aÀ¤yz¨¤A y~z ¬¥¤ ^£¦¥¨ªz¤ vw}À¤|~| ©~¤yA ­z¨yz¤ ­v}¨©x}z~¤¢~x} ¬¥¨ yz¨ ]z¨B

v«©{¥¨yz¨«¤| ©ªz}z¤A hx}­vx}©ªz¢¢z¤ ~¤ yz¤ a~z{z¨¡zªªz¤ {Õ¨ ¡¨~ª~©x}z g¥}©ª¥{{z °« ¬z¨¨~¤|z¨¤ «¤y 

|¢z~x}°z~ª~| z~¤ ­zªªwz­z¨w©{À}~|z© |z¥¦¥¢~ª~©x}z© «¤y ¡¥££z¨°~z¢¢z© j£{z¢y ~¤ y~z©z£ Wz¨z~x} °« 

£z~©ªz¨¤C ^¤ wz~yz¤ [À¢¢z¤ ¡v¤¤ z© {Õ¨ j¤ªz¨¤z}£z¤ bÐ|¢~x}¡z~ªz¤ |zwz¤A £~ª yz¤ gz|~z¨«¤|z¤ 

°«©v££z¤°«v¨wz~ªz¤A «£ z~¤z e¥¢~ª~¡ °« z¤ª­z¨{z¤A y~z ¢v¤|{¨~©ª~|z «¤y ¬¥¨ v¢¢z£ ¤vx}}v¢ª~|z 

lz¨ªz {Õ¨ v¢¢z Wzªz~¢~|ªz¤ {Ð¨yz¨ªC `¥¤¡¨zª ¡Ð¤¤ªz y~z© z~¤z j¤ªz¨©«x}«¤| yz¨ Wzª¨~zwz «¤y a~z{z¨B

¡zªªz¤ y«¨x} y~z e¨¥y«°z¤ªz¤ «¤y kz¨w¨v«x}z¨ ¬¥¤ ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ wzyz«ªz¤A «£ hx}­vx}B

©ªz¢¢z¤ }z¨v«©°«v¨wz~ªz¤A °« wz­z¨ªz¤ «¤y ©¥£~ª y~z l~yz¨©ªv¤y©{À}~|¡z~ª °« ¬z¨wz©©z¨¤C 

Yz¨ gz©©¥«¨xz¤¤vª~¥¤v¢~©£«© ­~¨y {~¤v¤°~z¢¢z V«©­~¨¡«¤|z¤ v«{ y~z Wz¨|wv««¤ªz¨¤z}£z¤ }vwz¤C 

Y~z gz|~z¨«¤|z¤ z~¤~|z¨ ¡¨~ª~©x}z¨A £~¤z¨v¢~z¤¨z~x}z¨ bÀ¨¡ªz ­z¨yz¤ ­v}¨©x}z~¤¢~x} ¤z«z hªz«z¨¤ 

«¤y \z­~¤¤©ªz«z¨¤ ¥yz¨ }Ð}z¨z kz¨w¨v«x}©©ªz«z¨¤ «¤y a~°z¤°|zwÕ}¨z¤ z~¤{Õ}¨z¤ B ¥yz¨ °«£~¤B

yz©ª y~z Y«¨x}©zª°«¤| wz©ªz}z¤yz¨ hªz«z¨|z©zª°z ¬z¨©ªÀ¨¡z¤C Y~z©z ¦¥¢~ª~©x}z¤ ¶¤yz¨«¤|z¤ ­z¨B

yz¤ °« }Ð}z¨z ̈Wz©ªz«z¨«¤| yz¨ Wz¨|wv««¤ªz¨¤z}£z¤ {Õ}¨z¤A y~z ~¤ y~z©z¤ aÀ¤yz¨¤ ªÀª~| ©~¤yC 

Y~z gz|~z¨«¤|z¤ ¡Ð¤¤ªz¤ v«x} y~z kz¨ª¨v|©wzy~¤|«¤|z¤ À¤yz¨¤A ­v© V«©­~¨¡«¤|z¤ v«{ y~z ^¤¬z©B

ª~ª~¥¤©ªÀª~|¡z~ª yz¨ j¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ yz¤ wzª¨¥{{z¤z¤ aÀ¤yz¨¤ }vwz¤ ­Ṏ yzC Wz¨|wv««¤ªz¨¤z}£z¤ 

©z¢w©ª ¡Ð¤¤z¤ y~z ¬z¨ª¨v|¢~x}z¤ kz¨z~¤wv¨«¤|z¤A «¤ªz¨ yz¤z¤ e¨¥ z¡ªz y«¨x}|z{Õ}¨ª ­z¨yz¤ ¥yz¨ 

­z¨yz¤ ©¥¢¢z¤A Õwz¨¦¨Õ{z¤ «¤y y~z g~©~¡z¤ ¬¥¤ kz¨ª¨v|©¬z¨¢zª°«¤|z¤ wz­z¨ªz¤C \z¤z¨z¢¢ ¡v¤¤ yz¨ 

V«{wv« ¬¥¤ [¢z®~w~¢~ªÀª Wz¨|wv««¤ªz¨¤z}£z¤ }z¢{z¤A £~ª z~¤z¨ ©~x} À¤yz¨¤yz¤ cvx}{¨v|z «£°«|zB

}z¤C Yz¨ ªzx}¤¥¢¥|~©x}z [¥¨ª©x}¨~ªª «¤y y~z Z¤ª­~x¡¢«¤| yz¨ Z¤z¨|~z­z¤yz ¡Ð¤¤z¤ yv°« {Õ}¨z¤A 

yv©© ©~x} y~z cvx}{¨v|z ¤vx} ¬z¨©x}~zyz¤z¤ g¥}©ª¥{{z¤ À¤yz¨ªA wz¬¥¨ y~z Wz¨|wv««¤ªz¨¤z}£z¤ 

£~ª}v¢ªz¤ ¡Ð¤¤z¤C Yz¨ oz~ª¦¢v¤ {Õ¨ y~z Wvªªz¨~z}z¨©ªz¢¢«¤| w©¦­C ¬z¨yz«ª¢~x}ª y~z©z© g~©~¡¥C ^¤ y~zB

©z£ o«©v££z¤}v¤| ~©ª y~z Y«¨x}{Õ}¨«¤| ¬¥¤ h°z¤v¨~¥v¤v¢¯©z¤ z¨{¥¨yz¨¢~x}A «£ ©~x} v«{ £Ð|¢~x}z 

©ªz«z¨¢~x}z «¤y ¬z¨ª¨v|¢~x}z ¶¤yz¨«¤|z¤ ~¤ ­~x}ª~|z¤ bÀ¨¡ªz¤ z~¤°«©ªz¢¢z¤ «¤y hª¨vªz|~z¤ z¤ªB

©¦¨zx}z¤y v¤°«¦v©©z¤C 

V¨wz~ªz¨©ª¨z~¡©A ¬z¨©ªÀ¨¡ªz¨ ©¥°~v¢z¨ V¡ª~¬~©£«© ¥yz¨ v¢¢|z£z~¤z ¦¥¢~ª~©x}z ^¤©ªvw~¢~ªÀª ©ªz¢¢z¤ ­zB

©z¤ª¢~x}z g~©~¡¥{v¡ª¥¨z¤ {Õ¨ Wz¨|wv««¤ªz¨¤z}£z¤ yvÄ ~¤©wz©¥¤yz¨z ~¤ aÀ¤yz¨¤ £~ª z~¤z£ }¥}z¤ 

bvÝ v¤ j¤|¢z~x}}z~ª ¥yz¨ z~¤z¨ k¥¨|z©x}~x}ªz ©¥¢x}z¨ V¡ª~¬~ªÀªz¤ ~£ Wz¨|wv«©z¡ª¥¨C ^¤ z~¤z¨ v¡ª«B
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z¢¢z¤ ZnBhª«y~z ­z¨yz¤ j£­z¢ª «¤y h¥°~v¢z© v¢© yv© |¨ÐÝªz g~©~¡¥ {Õ¨ yz¤ Wz¨|wv«B «¤y bzªv¢¢©z¡B

ª¥¨ ~£ _v}¨ GEGG |z¤v¤¤ªA ­À}¨z¤y y~z Wzª¨~zw©|z¤z}£~|«¤| v¤ y¨~ªªz¨ hªz¢¢z ©ªz}ªC24 ̂ £ [v¢¢z ¬¥¤ 

hª¨z~¡© «¤y ©¥°~v¢z£ V¡ª~¬~©£«© ©z}z¤ ©~x} Wz¨|wv««¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ z~¤~|z¤ \zw~zªz¤ ¢v¤|{¨~©ª~| 

£~ª ]z¨v«©{¥¨yz¨«¤|z¤ {Õ¨ ~}¨z ©¥°~v¢z Wzª¨~zw©¢~°z¤° ¡¥¤{¨¥¤ª~z¨ªC Z~¤z z¤|z ¦¨¥v¡ª~¬z o«©v£B

£z¤v¨wz~ª £~ª gz|~z¨«¤|z¤ «¤y v¤yz¨z¤ ^¤ªz¨z©©z¤¬z¨ª¨zªz¨¤ ¡v¤¤ yz¤ lz¨ª ¬¥¤ Wz¨|wv«¦¨¥ z¡B

ªz¤ {Õ¨ ¢¥¡v¢z \z£z~¤©x}v{ªz¤ v«{°z~|z¤C  

gz¦«ªvª~¥¤©¨~©~¡z¤A y~z y«¨x} £«ª£vÝ¢~x}z V¨wz~ª©B «¤y bz¤©x}z¤¨zx}ª©¬z¨¢zª°«¤|z¤ z¤ª©ªz}z¤A 

¡Ð¤¤z¤ ¤zwz¤ yz¤ V«©­~¨¡«¤|z¤ v«{ yz£ bv¨¡ª yz© \v©ª¢v¤yz© v«x} ­z¢ª­z~ª v«{ª¨zªz¤C j¤ªz¨B

¤z}£z¤A y~z £~ª Wz¨|wv««¤ªz¨¤z}£z¤ °«©v££z¤v¨wz~ªz¤A °C WC ~£ i¨v¤©¦¥¨ª­z©z¤ ¥yz¨ ~¤ yz¨ 

¬z¨v¨wz~ªz¤yz¤ ^¤y«©ª¨~zA £Õ©©z¤ yvwz~ £~ª z¤ª©¦¨zx}z¤yz¤ Wzª¨~zw©«¤ªz¨w¨zx}«¤|z¤ ¨zx}¤z¤A 

­z~¢ z¤ª­zyz¨ V¨wz~ª¤z}£z¨ v«©{v¢¢z¤ ¥yz¨ Yz£¥¤©ª¨v¤ªz¤ ­~x}ª~|z kz¨¡z}¨©­z|z w¢¥x¡~z¨z¤C czB

wz¤ ¢¥|~©ª~©x}z¤ ]z¨v«©{¥¨yz¨«¤|z¤ }Àªªz y~z© v«x} `¥©ªz¤©ªz~|z¨«¤|z¤ {Õ¨ y~z j¤ªz¨¤z}£z¤ °«¨ 

[¥¢|zA y~z ­~zyz¨«£ ©ªÐ¨z¤yz v¤}v¢ªz¤yz V«©­~¨¡«¤|z¤ v«{ z~¤~|z bÀ¨¡ªz }Àªªz¤C 

V«ª¥£¥w~¢}z¨©ªz¢¢z¨ «¤y ]z¨©ªz¢¢z¨ z¨¤z«z¨wv¨z¨ Z¤z¨|~z¤ ­z¨yz¤ ~¤¤¥¬vª~¬z a~z{z¨¡zªªz¤©ª¨vªzB

|~z¤ wz¤Ðª~|z¤C Yv© ­z¢ª­z~ªz lvx}©ª«£ yz¨ `v¦v°~ªÀªz¤ {Õ¨ z¨¤z«z¨wv¨z Z¤z¨|~z¤ «¤y y~z Z~¤B

{Õ}¨«¤| ¬¥¤ Z¢z¡ª¨¥{v}¨°z«|z¤ ­~¨y y~z cvx}{¨v|z ¤vx} ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ z¨}zw¢~x} ©ªz~|z¨¤C 

j¤ªz¨¤z}£z¤A y~z ~¤ y~z©z¤ hz¡ª¥¨z¤ ªÀª~| ©~¤yA ­z¨yz¤ ­v}¨©x}z~¤¢~x} £~ª }Ð}z¨z¤ g¥}©ª¥{{¡¥©B

ªz¤ v¢© v«x} £Ð|¢~x}z¨­z~©z £~ª yz¨ j¤{À}~|¡z~ªA z~¤z v«©¨z~x}z¤yz kz¨©¥¨|«¤| £~ª ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}B

©ª¥{{z¤ ©~x}z¨°«©ªz¢¢z¤A ¡¥¤{¨¥¤ª~z¨ª ­z¨yz¤C Z~¤~|z V«ª¥£¥w~¢}z¨©ªz¢¢z¨ «¤y e¨¥y«°z¤ªz¤ z¨¤z«B

z¨wv¨z¨ Z¤z¨|~z¤ }vwz¤ wz¨z~ª© Vw¤v}£z¬z¨z~¤wv¨«¤|z¤ «¤y _¥~¤ª kz¤ª«¨z© £~ª Wz¨|wv««¤ªz¨B

¤z}£z¤ |z©x}¢¥©©z¤A «£ y~z©z g~©~¡z¤ ~¤ yz¨ a~z{z¨¡zªªz °« £~¤yz¨¤C Yz¨v¨ª~|z ¢v¤|{¨~©ª~|z a~z{z¨B

¬z¨ª¨À|z ¡Ð¤¤z¤ ¤zwz¤ yz¨ j¤ªz¨©ªÕª°«¤| yz¨ e¥¢~ª~¡ ~}¨z¨ gz|~z¨«¤|z¤ yvwz~ }z¢{z¤A y~z kz¨©¥¨B

|«¤| £~ª ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ °« ©~x}z¨¤C V«{ yz¨ hz~ªz yz¨ o«¢~z{z¨z¨ |z}Ð¨z¤ v«x} 7j¨wv¤ b~B

¤~¤|7 ¥yz¨ j¤ªz¨¤z}£z¤ yz¨ `¨z~©¢v«{­~¨ª©x}v{ªA y~z ¡¨~ª~©x}z b~¤z¨v¢~z¤ v«© v¢ªz¤ Z¢z¡ª¨¥¤~¡|z¨ÀB

ªz¤ ¨zx¯xz¢¤A °« yz¤ bÐ|¢~x}¡z~ªz¤ yz¨ Y~¬z¨©~{~°~z¨«¤|C25 Y~z Wz©x}v{{«¤| wz~ ©¥¢x}z¤ a~z{z¨v¤ªz¤ 

¡Ð¤¤ªz ¤~x}ª ¤«¨ yv°« wz~ª¨v|z¤A yz¤ bv¤|z¢ v¤ ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ °« ¢~¤yz¨¤A ©¥¤yz¨¤ v«x} 

yz¤ XdGB[«Ývwy¨«x¡ yz© j¤ªz¨¤z}£z¤© °« ¬z¨¨~¤|z¨¤C  

 
24  Vgl. EY-Studie (2021 ) 
25  Vgl. McGee and Sanderson (2021)  
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3 Bewertung ausgewählter staatlicher Maßnahmen  

Y~z Wz­z¨ª«¤| ©ªvvª¢~x}z¨ bvÝ¤v}£z¤ ªz~¢ª ©~x} ~¤ z~¤z §«v¤ª~ªvª~¬z «¤y z~¤z ¨zx}ª¢~x}z V¤v¢¯©zC 

o«¤Àx}©ª z¨{¥¢|ª y~z Wzª¨vx}ª«¤| yz¨ §«v¤ª~ªvª~¬z¤ V¤v¢¯©zA v«{ yz¨ y~z ¨zx}ª¢~x}z «¤y ¥¨y¤«¤|©B

¦¥¢~ª~©x}z V¤v¢¯©z yz¨ ~yz¤ª~{~°~z¨ªz¤ bvÝ¤v}£z¤ v«{wv«ªC 

 

 Quantitative Analyse der Maßnahmen  

Yz¨ ¤vx}{¥¢|z¤yz j¤ªz¨vw©x}¤~ªª HCFCF wzª¨vx}ªzª ¬¥¨|z¢v|z¨ª yv© £zª}¥y~©x}z k¥¨|z}z¤ °«¨ 

§«v¤ª~ªvª~¬z¤ Z¨£~ªª¢«¤| yz© kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥©C ]~z¨v¤ ©x}¢~zÝz¤ ©~x} y~z Z¨|zw¤~©©z yz¨ aÀ¤yz¨B

v¤v¢¯©z¤ ©¥­~z y~z Wz­z¨ª«¤| yz¨ §«v¤ª~ªvª~¬z¤ Z¨|zw¤~©©z £~ª W¢~x¡ v«{ ©ªvvª¢~x}z bvÝ¤v}£z¤ 

v¤C 

 

3.1.1  Methodische Vorgehensweise der Risikoanalyse  

V«©|v¤|©¦«¤¡ª {Õ¨ yv© k¥¨|z}z¤ ~¤¤z¨}v¢w yz¨ g~©~¡¥v¤v¢¯©z ~©ª y~z ]¯¦¥ª}z©zA yv©© y~z kz¨©¥¨B

|«¤|©«¤©~x}z¨}z~ª wz~ ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ wz~ yz¤ wzª¨¥{{z¤z¤ bv¨¡ªªz~¢¤z}£z¨¤ °« v«{ `v¦~ªv¢B

£À¨¡ªz¤ wz¥wvx}ªwv¨z¤ g~©~¡¥v«{©x}¢À|z¤ {Õ}¨ªC _z |¨v¬~z¨z¤yz¨ y~z©z j¤©~x}z¨}z~ªA yz©ª¥ |¨ÐÝz¨ 

yv© ¬¥¤ yz¤ ̈ z¢z¬v¤ªz¤ bv¨¡ªªz~¢¤z}£z¨¤ °« ª¨v|z¤yz g~©~¡¥C h¥{z¨¤ ©ªvvª¢~x}z bvÝ¤v}£z¤ y~z 

kz¨©¥¨|«¤|©©~x}z¨}z~ª ~¤ yz¤  z­z~¢~|z¤ aÀ¤yz¨¤ z{{z¡ª~¬ z¨}Ð}z¤A ~©ª v«x} yv© ¬¥¤ yz¤ ¨z¢z¬v¤ªz¤ 

j¤ªz¨¤z}£z¤ y~z©z¨ aÀ¤yz¨ °« ª¨v|z¤yz g~©~¡¥ z¤ª©¦¨zx}z¤y |z¨~¤|z¨C 

Y~z g~©~¡¥wz£z©©«¤| z¨{¥¢|ª v«{ Wv©~© yz© ©¥|C Xv¦~ªv¢ V©©zª e¨~x~¤| b¥yz¢© =XVeb>A z~¤z£ wzB

­À}¨ªz¤ {~¤v¤°­~¨ª©x}v{ª¢~x}z¤ hªv¤yv¨y¬z¨{v}¨z¤ °«¨ Wz£z©©«¤| ¬¥¤ «¤ªz¨¤z}£z¤©~¤y~¬~y«z¢¢z¤ 

g~©~¡z¤ «¤ªz¨ Wz°«|¤v}£z v«{ z~¤z¤ kz¨|¢z~x}©~¤yz®C Yv© XVebBkz¨{v}¨z¤ °«¨ §«v¤ª~ªvª~¬z¤ VwB

©x}Àª°«¤| ¬¥¤ £v¨¡ªB «¤y «¤ªz¨¤z}£z¤©wz°¥|z¤z¤ g~©~¡z¤ =Ęg~©~¡¥¦¨À£~z¤ć> ©ªz¢¢ª ~¤©wz©¥¤yz¨z 

~£ Wz¨z~x} yz¨ j¤ªz¨¤z}£z¤©wz­z¨ª«¤| z~¤ v¤z¨¡v¤¤ªz© «¤y |À¤|~|z© hªv¤yv¨y¬z¨{v}¨z¤ °«¨ 

]z¨¢z~ª«¤| yz¨ `v¦~ªv¢¡¥©ªz¤ «¤ªz¨ Wz¨Õx¡©~x}ª~|«¤| yz© «¤ªz¨¤z}£z¤©~¤y~¬~y«z¢¢z¤ g~©~¡¥© yvC̈26 

Die Quantifizierung des Risikos erfolgt innerhalb des CAPM -Ansatzes durch Herleitung eines sog. 

Beta-Faktors. Der Beta-Faktor drückt die Verbundenheit eines Unternehmens mit dem Markt aus. 

Der Beta-Faktor ist ein Indikator dafür, wie volatil und damit risi kobehaftet ein bestimmtes Unter-

nehmen relativ zum gesamten Markt  reagiert. Der Markt wird hierbei durch einen repräsentativen 

Vergleichsindex abgebildet. Die Herleitung des Beta-Faktors erfolgt über die Regression von 

Marktindexwerten (X -Variable) auf die Unternehmensvariabl e (Y-Variable). Der Zusammenhang 

lässt sich mathematisch mit  

ώȟ  ‌  ‍ ὼ ‐ 

ausdrücken. ώȟ repräsentiert im CAPM-Ansatz die Rendite des Unternehmens Ὥ zum Zeitpunkt ὸ. 

Dagegen ist ὼ als Marktrendite zum Zeitpunkt ὸ aufzufassen. Der Wert ‌ repräsentiert die Rendite 

risikoloser Anlagen, ‐ den Regressionsfehlerterm, welcher die nicht erklärbare Varianz auffängt.  

 
26  Siehe hierzu bspw. den IDW Standard: Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertung i.d.F. 2008, S. 22 und 28.  
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Die nachfolgende Abbildung 21  illustriert  vereinfacht das Konzept des CAPM ausgehend von der 

Determinierung eines marktrepräsentierenden Risiko -Rendite-Profils. Die sog. Kapitalmarktlinie 

illustriert das Verhältnis von Rendite und Risiko  in einem Vergleichsindex (Beta-Faktor = 1 ). Der 

Punkt A repräsentiert beispielhaft ein Unternehmen mit einer erhöhten  Rendite bei einem verrin-

gerten  Risiko. Dem gegenüber bildet der Punkt B beispielhaft ein Unternehmen mit  einem über-

durchschnittlichen Risikoprofil ab . 

 

Vww~¢y«¤| GF kz¨z~¤{vx}ªz Yv¨©ªz¢¢«¤| yz© XVebBV¤©vª°z© 

]z¨¢z~ª«¤| z~¤z¨ Ęz{{~°~z¤ªz¤ć `v¦~ªv¢£v¨¡ª¢~¤~z =¥¦ª~£v¢z `¥£w~¤vª~¥¤ ¬¥¤ gz¤y~ªz «¤y g~©~¡¥> ©¥­~z °­z~ wz~©¦~z¢}v{ªz 

gz¤y~ªzBg~©~¡¥¦¨¥{~¢z °« z~¤z£ oz~ª¦«¤¡ª ªC 

 

Für den ermittelten Beta-Faktor besteht grundsätzlich folgender Zusammenhang:  

Ʒ Beta B[v¡ª¥¨ R FO Yv© g~©~¡¥ z¤ª©¦¨~x}ª yz£ yz© kz¨|¢z~x}©~¤yz®C 

Ʒ Beta B[v¡ª¥¨ S FO Yv© g~©~¡¥ ~©ª ~£ kz¨}À¢ª¤~© °«£ kz¨|¢z~x}©~¤yz® z¨}Ð}ªC 

Ʒ Beta B[v¡ª¥¨ Q FO Yv© g~©~¡¥ ~©ª ~£ kz¨}À¢ª¤~© °«£ kz¨|¢z~x}©~¤yz® ¬z¨£~¤yz¨ªC 

Ʒ Beta B[v¡ª¥¨ R EO Yv© g~©~¡¥ ~©ª ~£ kz¨}À¢ª¤~© °«£ kz¨|¢z~x}©~¤yz® ¤~x}ª z®~©ªz¤ª w°­C «¤B

¡¥¨¨z¢~z¨ªC 

Ʒ Beta B[v¡ª¥¨ Q EO Yv© g~©~¡¥ ­z~©ª ~£ kz¨}À¢ª¤~© °«£ kz¨|¢z~x}©~¤yz® z~¤z z¤ª|z|z¤|z©zª°ªz 

Z¤ª­~x¡¢«¤| v«©C 

Um den CAPM-Ansatz zur Quantifizierung von Rohstoffversorgungsrisiken nutzen zu können, ist 

die Anwendung entsprechend zu spezifizieren : 

Analysiert wird das am Kapitalmarkt gemessene Risiko derjenigen Unternehmen , bei denen Unsi-

cherheit im Hinblick auf Rohstoffversorgung als wesentlicher Treiber des Risikos vermutet werden 

kann. Als solche werden Unternehmen identifiziert , die in rohstoff abhängigen Industriebereichen 

als spezialisierte Zulieferer zu Begin n einer Wertschöpfungskette  agieren und denen dabei Schlüs-

selrollen als Hersteller kritischer Technologien und Komponenten zukommen. Für diese Unterneh-

men kann unterstellt werden, dass Zugang und Versorgung mit kritischen Rohstoffen einen we-

sentlichen Treiber des unternehmensspezifischen Risikos darstellen und dass dieses Risiko im Ver-

gleich zur restlichen Wirtschaft relativ weniger stark durch Veränderungen auf Endkundenmärk-

ten, Portfolioeffekte n durch diversifizierte Geschäftsmodelle oder ähnliche Effekte beeinflusst 
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wird.  Diesen Überlegungen folgend werden Unternehmen identifiziert , die als Zulieferer in insge-

samt ¤z«¤ Õwz¨|z¥¨y¤zªz¤ ^¤y«©ª¨~zwz¨z~x}z¤ ªÀª~| ©~¤yO27 

 

Vww~¢y«¤| GG ̂ ¤y«©ª¨~z¤ yz© ¢À¤yz¨©¦z°~{~©x}z¤ «¤y yz© ­z¢ª­z~ªz¤ o«¢~z{z¨z¨~¤yz® 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Y~z V«©­v}¢ ¡¥¤¡¨zªz¨ j¤ªz¨¤z}£z¤ z¨{¥¢|ª v¤}v¤y §«v¤ª~ªvª~¬z¨ `¨~ªz¨~z¤ =bv¨¡ª¡v¦~ªv¢~©~z¨«¤|A 

«¤y V¤°v}¢ wz¢~z{z¨ªz¨ j¤ªz¨¤z}£z¤> «¤y §«v¢~ªvª~¬z¨ ^¤{¥¨£vª~¥¤z¤ =^¤}v¢ª yz¨ \z©x}À{ª©ªÀª~|B

¡z~ª>C \¨«¤y©Àª°¢~x} |~¢ªA yv©© z~¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ v¢© «£©¥ ¨z¢z¬v¤ªz¨ {Õ¨ yz¤ ¨z¦¨À©z¤ªvª~¬z¤ ^¤yz® 

v¤°«©z}z¤ ~©ªA yz©ª¥ £z}¨ o«¢~z{z¨z¨wz°~z}«¤|z¤ °« ­z~ªz¨z¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ wz©ªz}z¤C ^£ ]~¤w¢~x¡ 

v«{ y~z \z©x}À{ª©ªÀª~|¡z~ª ¢~z|ª yz¨ [¥¡«© v«{ j¤ªz¨¤z}£z¤ £~ª }¥}z¨ h¦z°~v¢~©~z¨«¤|C [Õ¨ y~z ©¥ 

v«©|z­À}¢ªz¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ ¡v¤¤ ¬¥¤ z~¤z£ }¥}z¤ o«©v££z¤}v¤| °­~©x}z¤ «¤ªz¨¤z}£z¤©©¦zB

°~{~©x}z£ g~©~¡¥ «¤y g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ v«©|z|v¤|z¤ ­z¨yz¤C j¤ªz¨¤z}£z¤A y~z |¢z~x}°z~B

ª~| ~¤ ©z}¨ «¤ªz¨©x}~zy¢~x}z¤ \z©x}À{ª©{z¢yz¨¤ v¡ª~¬ ©~¤yA ­z¨yz¤ }~¤|z|z¤ z}z¨ v«©|z©x}¢¥©©z¤A 

yv ~}¨ «¤ªz¨¤z}£z¤©©¦z°~{~©x}z© g~©~¡¥ v«{|¨«¤y ¬¥¤ e¥¨ª{¥¢~¥z{{z¡ªz¤ yz«ª¢~x} ¬¥¤ ©¦z°~{~©x}z¤ 

g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡z¤ z¤ª¡¥¦¦z¢ª ©z~¤ ¡v¤¤C 

V«{ Wv©~© yz¨ ©¥ v«©|z­À}¢ªz¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ ¡v¤¤ yv© g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥© ©¥­¥}¢ {Õ¨ z~¤B

°z¢¤z j¤ªz¨¤z}£z¤ v¢© v«x} {Õ¨ yv© X¢«©ªz¨ v¢¢z ̈v«©|z­À}¢ªz¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤¤z¨}v¢w z~¤z© wzB

©ª~££ªz¤ av¤yz© §«v¤ª~{~°~z¨ª ­z¨yz¤C [Õ¨ y~z ¬¥¨¢~z|z¤yz hª«y~z ~©ª y~z V¤v¢¯©z v«{ Zwz¤z yz¨ 

aÀ¤yz¨ ¨z¢z¬v¤ªC Yv°« ­~¨y {Õ¨ v¢¢z v«©|z­À}¢ªz¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ yz© °« wzª¨vx}ªz¤yz¤ av¤yz© z~¤ 

^¤yz® |zw~¢yzªC Y~z f«v¤ª~{~°~z¨«¤| yz© g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥© y~z©z© av¤yz© =Wz¨zx}¤«¤| yz¨ 

WzªvB[v¡ª¥¨z¤ ~£ XVeb> z¨{¥¢|ª yv¤¤ ¨z¢vª~¬ °« z~¤z£ kz¨|¢z~x}©~¤yz®C j£ }~z¨ y~z l~¨¡«¤| ¨¥}B

©ª¥{{¦¥¢~ª~©x}z¨ bvÝ¤v}£z¤ v«{ yv© g~©~¡¥ ¬¥¤ v¤yz¨z¤ =­~¨ª©x}v{ª¢~x}z¤> Z¤ª­~x¡¢«¤|z¤ ~¤¤z¨}v¢w 

yz©  z­z~¢© wzª¨vx}ªzªz¤ av¤yz© vw°«|¨z¤°z¤A z¨{¥¢|ª y~z gz|¨z©©~¥¤ «¤y yv£~ª y~z Z~¤©x}Àª°«¤| 

yz© ©¦z°~{~©x}z¤ g~©~¡¥© |¨«¤y©Àª°¢~x} v«{ «¤ªz¨©x}~zy¢~x}z ^¤y~°z©C28 V£ v«©©v|z¡¨À{ª~|©ªz¤ ~£ 

]~¤w¢~x¡ v«{ y~z f«v¤ª~{~°~z¨«¤| yz© g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥© ~¤ z~¤z£ wz©ª~££ªz¤ av¤y ~©ª yz¨ 

Vw|¢z~x} £~ª z~¤z£ ^¤yz®A yz¨ yv© g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ v¢¢z¨ ­z¢ª­z~ª v«©|z­À}¢ªz¤ o«¢~z{zB

¨zB̈j¤ªz¨¤z}£z¤ vww~¢yzª =­z¢ª­z~ªz¨ o«¢~z{z¨~¤yz®>C Yv£~ª |~wª yz ̈WzªvB[v¡ª¥¨ {Õ¨ z~¤ av¤y V«©B

¡«¤{ª yv¨Õwz¨A ­~z ©~x} yv© g~©~¡¥ yz¨ v«©|z­À}¢ªz¤ o«¢~z{z¨wzª¨~zwz ~¤ y~z©z£ av¤y ¬z¨}À¢ª ~£ 

kz¨|¢z~x} °«£ g~©~¡¥A yz£ v¢¢z ¬z¨|¢z~x}wv¨z¤ o«¢~z{z¨wzª¨~zwz ­z¢ª­z~ª v«©|z©zª°ª ©~¤yC  

 
27  Die Auswahl und Bezeichnung der Wirtschaftsbereiche basiert auf der durch den Wi rtschaftsdatendienstleister Capital IQ bereitge-

stellten Unternehmenssuche. Die durch Capital IQ definierten und übergeordneten Wirtschaftsb ereiche decken weitere darunter 
liegende Industriezweige ab. So umfasst bspw. der Bereich der Elektronischen Ausrüstu ng & Komponenten die Bereiche Batterien, 
elektrische Beleuchtungsanlagen und Kabel, elektr onische Geräte (bspw. Relais und industrielle Steuerungstechnik) und  
(elektro -)magnetische Geräte.  

28  Die Regression erfolgte auf den jeweiligen nationalen az~ª~¤yz® =w©¦­C c~¡¡z~ JEE ~¤ _v¦v¤>A z~¤z£ ­z¢ª­z~ªz¤ Ębzªv¢© v¤y b~¤~¤|ć-
Index (bestehend aus Unternehmen der rohstofffördernden und -aufbereitenden Industrie) und dem MSCI -World, welcher stellver-
tretend die weltweite wirtschaftliche Entwicklung abbilde t.  

Stahl & Stahllegierung
Aluminium & 

Aluminiumlegierung 

Elektr. Komponenten & 

Ausrüstung

Fahrzeugteile & 

ąausrüstung
Halbleiter

Technologie: Hardware & 

Ausrüstung

Ausrüstung für die 

Energieerzeugung

Elektron. Ausrüstung & 

Komponenten

Speicher- &  

Peripheriegeräte
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Y~z Wz¨zx}¤«¤| yz¨ ^¤y~°z© {Õ¨ z~¤°z¢¤z aÀ¤yz¨ ©¥­~z {Õ¨ yz¤ ­z¢ª­z~ªz¤ o«¢~z{z¨z¨~¤yz® z¨{¥¢|ª 

¤vx} yz¨ av©¦z¯¨z©Bbzª}¥y~¡A y~z «CvC v«x} {Õ¨ yz¤ yz«ª©x}z¤ az~ª~¤yz® YVm V¤­z¤y«¤| {~¤yzªC  

Um die Z¤ª­~x¡¢«¤| yz¨ WzªvB[v¡ª¥¨z¤ v«{ Wv©~© yz© yv¨|z¢z|ªz¤ V¤©vª°z© ~£ oz~ª¬z¨¢v«{ v«©­z~B

©z¤ °« ¡Ð¤¤z¤A z¨{¥¢|ª y~z Wz¨zx}¤«¤| £~ª hªv¨ª °«£ FC _v¤«v¨ GEEH29 ̈ ¥¢¢~z¨z¤y «¤ªz¨ Wz¨Õx¡B

©~x}ª~|«¤| yz¨ ¬¥¨¢~z|z¤yz¤ Yvªz¤¦«¤¡ªz yz¨ ¢zª°ªz¤ °­z~ _v}¨zA ­¥wz~ ­Ðx}z¤ª¢~x}z V¡ª~z¤B

©x}¢«©©¡«¨©z yz¨ j¤ªz¨¤z}£z¤ }z¨v¤|z°¥|z¤ ­«¨yz¤C30 Als Quelle für den Datenabruf dient die 

von Standard & Poors bereitgestellt e Finanzdatenbank Capital IQ. Z¤ª©¦¨zx}z¤y z¨|~wª ©~x} z~¤z 

y«¨x}|z}z¤yz oz~ª¨z~}z yz¨ WzªvB[v¡ª¥¨z¤A ­z¢x}z yz¤ oz~ª¨v«£ ¬¥¤ _v¤«v¨ GEEJ w~© °«£ V¦¨~¢ 

GEGG vwyzx¡ªC Für diesen Zeitraum erlaubt der dargelegte  Ansatz demzufolge  eine potenzielle 

Wirkung staatlich implementierter Maßnahmen zu identifizieren.  

Vw©x}¢~zÝz¤y ~©ª yv¨v«{ }~¤°«­z~©z¤A yv©© yz¨ V¤©vª° ¢zy~|¢~x} wÐ¨©z¤¤¥ª~z¨ªz j¤ªz¨¤z}£z¤ wzB

¨Õx¡©~x}ª~|z¤ ¡v¤¤A yv y~z©z yz¨ e«w¢~°~ªÀª©¦{¢~x}ª z¤ª©¦¨zx}z¤yz¨ [~¤v¤°yvªz¤ «¤ªz¨¢~z|z¤C c~x}ª 

wÐ¨©z¤¤¥ª~z¨ªz j¤ªz¨¤z}£z¤ ­z¨yz¤ ~¤¤z¨}v¢w y~z©z© V¤©vª°z© ¤~x}ª wz¨Õx¡©~x}ª~|ªA yv z¤ª©¦¨zB

x}z¤yz Yvªz¤ ¤~x}ª w°­C ¤«¨ z~¤|z©x}¨À¤¡ª ¬z¨{Õ|wv¨ ©~¤y «¤y ¤~x}ª ©ªv¤yv¨y~©~z¨ª Õwz¨ [~¤v¤°B

£v¨¡ªyvªz¤wv¤¡z¤ vw|z¨«{z¤ ­z¨yz¤ ¡Ð¤¤z¤C  

 

3.1.2  Ergebnisse der quantitativen Analyse und Ländervergleiche  

^£ {¥¢|z¤yz¤ Vw©x}¤~ªª ­z¨yz¤ y~z Z¨|zw¤~©©z yz¨ §«v¤ª~ªvª~¬z¤ j¤ªz¨©«x}«¤| °«¨ j£©zª°«¤| «¤y 

l~¨¡«¤| ¬¥¤ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|£vÝ¤v}£z¤ v«©|z­À}¢ªz¨ aÀ¤yz¨ yv¨|z©ªz¢¢ªC Yvwz~ ¢~z|ª yz¨ [¥B

¡«© ¤zwz¤ yz¨ V¤v¢¯©z Z«¨¥¦v© v«{ yz¤ aÀ¤yz¨¤ hÕy¡¥¨zvA _v¦v¤A X}~¤vA yz¤ jhVA ^¤y¥¤z©~z¤A 

iv~­v¤A hÕyv{¨~¡v «¤y ^¤y~z¤C V«{ y~z V¤v¢¯©z ­z~ªz¨ e¨¥y«°z¤ªz¤¢À¤yz¨ ­~z V«©ª¨v¢~z¤A W¨v©~¢~z¤A 

`v¤vyvA bz®~¡¥A g«©©¢v¤y «¤y y~z iÕ¨¡z~ ­«¨yz ¬z¨°~x}ªzªA yv y~z g~©~¡¥v¤v¢¯©z wz¨z~ª© z®¦¥¨ª¥¨~B

z¤ª~z¨ªz «¤y v¡ª~¬z aÀ¤yz¨ }~¤©~x}ª¢~x} yz¨ «£|z©zª°ªz¤ hª¨vªz|~z¤ =©C ̂ ¤y¥¤z©~z¤ «¤y hÕyv{¨~¡v> 

wz¨Õx¡©~x}ª~|ªC Yz© lz~ªz¨z¤ ­~¨y v«{|¨«¤y yz¨ ©x}¢zx}ªz¤ Yvªz¤¢v|z v«{ y~z §«v¤ª~ªvª~¬z V¤v¢¯©z 

yz¨ kz¨z~¤~|ªz¤ V¨vw~©x}z¤ Z£~¨vªz¤ ¬z¨°~x}ªzªC 

cvx} z~¤z¨ z~¤¢z~ªz¤yz¤ Wz©x}¨z~w«¤| yz¨ g¥}©ª¥{{©~ª«vª~¥¤ «¤y yz¨ V«©|z©ªv¢ª«¤| yz¨ l~¨ª©x}v{ª 

v«{ ¤vª~¥¤v¢z¨ Zwz¤z z¨{¥¢|ª z~¤z Z~¤¥¨y¤«¤| yv¨Õwz¨A ~¤ ­z¢x}z¤ bvÝ¤v}£z¤x¢«©ªz¨¤ z~¤ av¤y 

v¡ª~¬ ~©ªC ]~z¨°« ­~¨y z~¤z wz~©¦~z¢}v{ªz ¼wz¨©~x}ª yz¨ ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¤ ©ªvvª¢~x}z¤ bvÝ¤v}£z¤ °«¨ 

h~x}z¨©ªz¢¢«¤| yz¨ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥|̈«¤| £~ª £~¤z¨v¢~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ ~¤ yz¤ z~¤°z¢¤z¤ X¢«©ªz¨¤ |zB

|zwz¤C 

V¤©x}¢~zÝz¤y ­z¨yz¤ y~z aÀ¤yz¨ }~¤©~x}ª¢~x} ~}¨z¨ ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¤ hª¨vªz|~z¤ v«{ ~}¨z l~¨¡©v£B

¡z~ª v¤v¢¯©~z¨ªC Yv{Õ¨ ­~¨y y~z Z¤ª­~x¡¢«¤| yz© g~©~¡¥© yz¨ o«¢~z{z¨z¨Bj¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ z~¤z£ av¤y 

~£ kz¨|¢z~x} °«¨ Z¤ª­~x¡¢«¤| yz© g~©~¡¥©A yz£ ¬z¨|¢z~x}wv¨z Wzª¨~zwz ­z¢ª­z~ª v«©|z©zª°ª ©~¤yA 

yv¨|z©ªz¢¢ªC l~z ~¤ Vw©x}¤~ªª HCFCF z¨¢À«ªz¨ªA z¤ª©¦¨~x}ª y~z© yz£ kz¨¢v«{ yz¨ WzªvB[v¡ª¥¨z¤ yz© 

 z­z~¢~|z¤ av¤yz©A y~z v«{ yz¤ ­z¢ª­z~ªz¤ o«¢~z{z¨z¨~¤yz® v¢© kz¨|¢z~x}©~¤yz® ¨z|¨z©©~z¨ª ­z¨yz¤C  

 
29  Grund für eine Betrachtung ab diesem Zeitpunkt ist, dass sich in der übergreifenden Gesamtbetrachtung gezeigt hat , dass z.T. 

ausschließlich und generell vermehrt Finanzmarktdaten ab diesem Zeitpunkt verfügbar sind.  
30  Hieraus resultiert, dass für die  Regression grundsätzlich je Unternehmen,  das im nationalen Zuliefererindex aufgenommen 

wurde, 104 Datenpunkte berücksichtigt wurden (104 Wochen multipliziert mit einer Beobachtung je Woche).  
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o«¨ wz©©z¨z¤ Z~¤¥¨y¤«¤| yz¨ kz¨¢À«{z ­~¨y ~¤ yz¤  z­z~¢~|z¤ Y~v|¨v££z¤ zwz¤{v¢¢© yz¨ kz¨¢v«{ yz© 

z«¨¥¦À~©x}z¤ Wzªv© ©¥­~z yz¨ ­z¢ª­z~ªz bzªv¢© ; b~¤~¤| ^¤yz® }~¤ªz¨¢z|ªC  

oz¤ª¨v¢z ]¯¦¥ª}z©z yz¨ ¬¥¨¢~z|z¤yz¤ V¤v¢¯©z ~©ªA yv©© °­~©x}z¤ yz£ ©¦z°~{~©x}z¤ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨B

|«¤|©¨~©~¡¥ ~¤ z~¤z£ av¤y «¤y yz¤ ~¤ y~z©z£ av¤y ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¤ bvÝ¤v}£z¤ °«¨ h~x}z¨«¤| yz¨ 

kz¨©¥¨|«¤| £~ª ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ z~¤z =¡v«©v¢z> kz¨w~¤y«¤| wz©ªz}ªC Y~z Z¨|zw¤~©©z yz¨ g~©~B

¡¥wz­z¨ª«¤| =|z£z©©z¤ v«{ Wv©~© ¬¥¤ ]Ð}z «¤y kz¨¢v«{ yz© WzªvB[v¡ª¥¨©> ©~¤y yvwz~ wz©¥¤yz¨© 

¨z¢z¬v¤ª ~¤ oz~ª©¦v¤¤z¤A ~¤ yz¤z¤ y~z g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤| |¨«¤y©Àª°¢~x} «¤©~x}z¨ «¤y g¥}©ª¥{{B

¦¨z~©z z¤ª©¦¨zx}z¤y }¥x} ­v¨z¤C [¥¢|¢~x} ¢~z|ª z~¤ wz©¥¤yz¨z¨ hx}­z¨¦«¤¡ª yz¨ V¤v¢¯©z v«{ yz¨ 

Z¤ª­~x¡¢«¤| yz© g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥© =]Ð}z «¤y kz¨¢v«{ yz¨ WzªvB[v¡ª¥¨z¤> ­À}¨z¤y yz¨ 

]¥x}¦¨z~©¦}v©z¤ ©z~ª GEEJC [Õ¨ z~¤z ¢z~x}ªz¨z Z~¤¥¨y¤«¤| ©~¤y y~z©z =GEELBGEENA GEFEBGEFG 

«¤y vw GEGF> |¨v« ~¤ yz¤ \¨v{~¡z¤ }~¤ªz¨¢z|ªC aÀ¤yz¨~¤y~¬~y«z¢¢ ­z¨yz¤ yv¨Õwz¨ }~¤v«© |z|zwzB

¤z¤{v¢¢© ­z~ªz¨z V©¦z¡ªz ~¤ [¥¨£ ¬¥¤ [v¢¢©ª«y~z¤ ~¤¡¢«y~z¨ªC  

 

Europa 

^¤ yz ̈aÀ¤yz¨v«©­v}¢ y~z©z¨ hª«y~z ­«¨yz¤ £z}¨z¨z z«¨¥¦À~©x}z hªvvªz¤ v¢© ¨z¢z¬v¤ª ~yz¤ª~{~°~z¨ª 

ą Yz«ª©x}¢v¤yA [¨v¤¡¨z~x}A ^ªv¢~z¤A c~zyz¨¢v¤yzA h¦v¤~z¤ «¤y yv© kz¨z~¤~|ªz `Ð¤~|¨z~x}C dw­¥}¢ z© 

v«x} v«{ ¤vª~¥¤v¢©ªvvª¢~x}z¨ Zwz¤z g¥}©ª¥{{£vÝ¤v}£z¤ |~wªA z¨{¥¢|ª ~£ cvx}{¥¢|z¤yz¤ z~¤z v|B

|¨z|~z¨ªz z«¨¥¦À~©x}z Wzª¨vx}ª«¤|A yv ©~x} y~z Yvªz¤¢v|z v«{ ¤vª~¥¤v¢z¨ Zwz¤z {Õ¨ yv© WzªvBb¥yz¢¢ 

v¢© «¤°«¨z~x}z¤y z¨­~z©z¤ }vªC Z~¤ ­z~ªz¨z© V¨|«£z¤ª {Õ¨ z~¤z Wzª¨vx}ª«¤| yz© V||¨z|vª© ~©ª y~z 

Z«¨¥¦À~©x}z ^¤ªz|¨vª~¥¤C k~z¢z ¤vª~¥¤v¢z g¥}©ª¥{{¦¥¢~ª~¡z¤ ­z¨yz¤ «¤~¥¤©Õwz¨|¨z~{z¤y ¬~v W¨Õ©©z¢ 

vw|z©ª~££ªC Yv yv© kz¨z~¤~|ªz `Ð¤~|¨z~x} {Õ¨ yz¤ \¨¥Ýªz~¢ yz© wzª¨vx}ªzªz¤ oz~ª¨v«£© ZjBb~ª|¢~zy 

­v¨A ­~¨y z©A ª¨¥ª° yz© W¨z®~ª© ~£ _v}¨ GEGEA ~¤ y~z Wzª¨vx}ª«¤| v«{|z¤¥££z¤C 

lz©z¤ª¢~x} ¬¥¤ Wzyz«ª«¤| wz~ yz¨ Wzª¨vx}ª«¤| yz¨ ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¤ hª¨vªz|~z¤ y~z©z¨ z«¨¥¦À~B

©x}z¤ aÀ¤yz¨ ~©ª y~z ©ªv¨¡z ^£¦¥¨ªvw}À¤|~|¡z~ª wz~ ]¥x}ªzx}¤¥¢¥|~z£zªv¢¢z¤A ­~z w©¦­C V¤ª~£¥¤A 

`¥wv¢ªA b¥¢¯wyÀ¤A c~¥wA e¢vª~¤ «¤y hz¢ªz¤z¤ Z¨yz¤C Y~z Wzyz«ª«¤| yz ̈aÀ¤yz¨ v¤ yz¨ |¢¥wv¢z¤ 

b~¤z¤B «¤y gv{{~¤vyz¦¨¥y«¡ª~¥¤ ~©ª ©z}¨ |z¨~¤| «¤y wz°~z}ª ©~x} ~£ _v}¨ GEFM v«{ hª¨¥¤ª~«£ ~¤ 

h¦v¤~z¤ =HG:> «¤y [z¢y©¦vª¨¥}©ª¥{{z ~¤ ª̂v¢~z¤ =FK:>31C Yv}z¨ ©~¤y w©¦­C y~z V«ª¥£¥w~¢B «¤y y~z 

a«{ª{v}¨ª~¤y«©ª¨~zA yz¨ bv©x}~¤z¤wv« «¤y y~z X}z£~©x}z ̂ ¤y«©ª¨~z ­z©z¤ª¢~x} v«{ yz¤ o«|v¤| °« 

¡¨~ª~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ °« £Ð|¢~x}©ª |Õ¤©ª~|z¤ e¨z~©z¤ v«© yz£ V«©¢v¤y v¤|z­~z©z¤C  

Y~z bvÝ¤v}£z¤ yz¨ cvª~¥¤v¢©ªvvªz¤ ¡¥¤°z¤ª¨~z¨z¤ ©~x} °«£ \¨¥Ýªz~¢ v«{ bvÝ¤v}£z¤ yz© ev¡zªz© 

Z{{~°~z¤°A gzx¯x¢~¤| «¤y h«w©ª~ª«ªz «¤y }~z¨wz~ ~¤©wz©¥¤yz¨z v«{ y~z [Ð¨yz¨«¤| ¬¥¤ ^¤¤¥¬vª~¥¤z¤C 

Yv© kz¨z~¤~|ªz `Ð¤~|¨z~x} «¤y Yz«ª©x}¢v¤y ©~¤y °«yz£ ~£ X¢«©ªz¨ j¤ªz¨©ªÕª°«¤| yz¨ Z®¦¢¥¨vª~¥¤ 

~£ ^¤B «¤y V«©¢v¤y ªÀª~|C Wz~©¦~z¢z ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨ bvÝ¤v}£z¤ v«© yz¤ |z¤v¤¤ªz¤ X¢«©ªz¨¤ ©~¤y 

~¤ Vww~¢y«¤| GH yv¨|z©ªz¢¢ªC 

 
31  Daten basieren auf den weltweiten Minen - und Raffinadeprodukt ionsdaten der Datenbank von USGS über alle 46 betrachteten  

Rohstoffe hinweg . 
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Vww~¢y«¤| GH Wz~©¦~z¢z ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨ bvÝ¤v}£z¤ z«¨¥¦À~©x}z¨ aÀ¤yz¨ 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Vww~¢y«¤| GI °z~|ª yz¤ kz¨¢v«{ yz© g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥© z«¨¥¦À~©x}z¨ o«¢~z{z¨z¨C Yz¨ ^¤yz® 

©zª°ª ©~x} v«© °z}¤ z«¨¥¦À~©x}z¤ hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨¤ v«© ¬z¨©x}~zyz¤z¤ Wz¨z~x}z¤A ~¤©wz©¥¤yz¨z 

[v}¨°z«|ªz~¢zDBv«©¨Õ©ª«¤|A °«©v££z¤C 

 

Vww~¢y«¤| GI g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ z«¨¥¦À~©x}z¨ o«¢~z{z¨z¨ ¬¥¤ GEEJBGEGG 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Z~¤z ^¤ªz¨¦¨zªvª~¥¤ yz© g~©~¡¥¬z¨¢v«{z© ~©ª v£ v«{©x}¢«©©¨z~x}©ªz¤A ­z¤¤ £~¤yz©ªz¤© °­z~ kz¨¢À«{z 

|z|z¤Õwz¨|z©ªz¢¢ª ­z¨yz¤C Yz¨ g~©~¡¥¬z¨¢v«{ Z«¨¥¦v© ©¥¢¢ ¤vx}{¥¢|z¤y v¢© gz{z¨z¤° {Õ¨ y~z ¨z¢vª~¬ 

°«¨Õx¡}v¢ªz¤yz j£©zª°«¤| ¬¥¤ bvÝ¤v}£z¤ °«¨ g¥}©ª¥{{©~x}z¨«¤| wzª¨vx}ªzª ­z¨yz¤C b~ª yz¨ \zB

|z¤Õwz¨©ªz¢¢«¤| yz© z«¨¥¦À~©x}z¤ kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥© £~ª yz¤ WzªvBkz¨¢À«{z¤ ¬¥¤ v¤yz¨z¤ aÀ¤B

yz¨¤A y~z z~¤z yz«ª¢~x} v¡ª~¬z¨z g¥}©ª¥{{¦¥¢~ª~¡ wzª¨z~wz¤A ¡v¤¤ Õwz¨|¨z~{z¤y y~z l~¨¡©v£¡z~ª «£B

|z©zª°ªz¨ ©ªvvª¢~x}z¨ bvÝ¤v}£z¤=B¦v¡zªz> wz­z¨ªzª ­z¨yz¤C  

 

Cluster

Unterstützung 
der Exploration 

im In- und Ausland

Ʒ UK (2021): Regierung hat seit 2020 Sustainable Innovation Fund (SIF)

Å Z.B. Förderung von British Lithium Limited mit fast 3 Mio. £, die Pilotanlage zur 
Gewinnung von Lithium in Batteriequalität aus glimmerhaltigem Granit entwickeln, um 
Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Nutzen seiner Li -Sep-Technologie nachzuweisen

Ʒ Deutschland: UFK-Garantien sichern Kreditgeber von Rohstoffvorhaben im Ausland gegen 
wirtschaftliche und politische Kreditausfallrisiken ab

Ʒ Frankreich (2021): Carester entwickelt Anlage zum Recycling Seltener Erden aus 
ez¨£v¤z¤ª£v|¤zªz¤A gz|~z¨«¤| ~¤¬z©ª~z¨ª FJ b~¥C Đ

Ʒ Deutschland (2012): Deutsches Ressourceneffizienzprogramm ( ProgRess) legt Ziele, Leibilder 
und Ansätze zur Schonung der natürlichen Ressourcen fest

Ʒ Deutschland (2014): Förderrichtlinie r4 zur Ressourceneffizienz bzw. Erhöhung des Angebots 
wirtschaftsstrategischer Rohstoffe, z.B. Platingruppenelemente, Seltene Erden, Stahlveredler

Effizienz, Recycling 
und Substitute
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Südkorea 

Y~z Wzyz«ª«¤| hÕy¡¥¨zv© v¤ yz¨ |¢¥wv¢z¤ b~¤z¤B «¤y gv{{~¤vyz¦¨¥y«¡ª~¥¤ ~©ª |z¨~¤|A ­¥wz~ ~£ 

_v}¨ GEFM GJ: yz¨ ­z¢ª­z~ªz¤ ^¤y~«£Bgv{{~¤vyz¦¨¥y«¡ª~¥¤ ~¤ hÕy¡¥¨zv ©ªvªª{v¤yz¤C V«{|¨«¤y ©z~B

¤z¨ }¥x}©¦z°~v¢~©~z¨ªz¤ ^¤y«©ª¨~z¦¨¥y«¡ª~¥¤ ~©ª hÕy¡¥¨zv v¢¢z¨y~¤|© ­z©z¤ª¢~x} v«{ y~z ^£¦¥¨ªz ¡¨~B

ª~©x}z¨ g¥}©ª¥{{z v«© yz£ V«©¢v¤y v¤|z­~z©z¤C ̂£ _v}¨ GEFM ­v¨ hÕy¡¥¨zv {Õ¨ y~z IK wzª¨vx}ªzB

ªz¤ g¥}©ª¥{{z¤ {Õ¨ FN g¥}©ª¥{{z «¤ªz¨ yz¤ i¥¦ JB̂ £¦¥¨ªz«¨z¤ ­z¢ª­z~ªC32 Yv}z¨ ¬z¨{¥¢|ª yv© av¤y 

z~¤z ©z}¨ v¡ª~¬z g¥}©ª¥{{¦¥¢~ª~¡A «£ ©~x} yz¤ o«|v¤| °« ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ °« ©~x}z¨¤C 

Wz©¥¤yz¨© v¡ª~¬ °z~|ª ©~x} hÕy¡¥¨zv ~¤¤z¨}v¢w yz© bvÝ¤v}£z¤¦v¡zªz© j¤ªz¨©ªÕª°«¤| yz¨ Z®¦¢¥¨vB

ª~¥¤ ~£ ^¤B «¤y V«©¢v¤yC h¥ z¤ª©ªv¤y «CvC ~£ hz¦ªz£wz¨ GEGF yv© ©ªvvª¢~x}z g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ 

`db^g =`¥¨zv b~¤z gz}vw~¢~ªvª~¥¤ ; b~¤z¨v¢ gz©¥«¨xz© X¥¨¦C> v«© z~¤z¨ [«©~¥¤ ¬¥¤ `dgZh =`¥¨zv 

gz©¥«¨xz© X¥¨¦C> «¤y b^gZXd =b~¤z gzx¢v£vª~¥¤ X¥¨¦C>C 

Yv¨Õwz¨ }~¤v«© ¬z¨{Õ|ª hÕy¡¥¨zv Õwz¨ z~¤ ©ª¨vªz|~©x}z© hªvvª©¢v|z¨ {Õ¨ g¥}©ª¥{{z «¤y ~£¦¢z£z¤B

ª~z¨ª ¬z¨z~¤°z¢ª bvÝ¤v}£z¤A y~z yz£ bvÝ¤v}£z¤¦v¡zª Z{{~°~z¤°A gzx¯x¢~¤| «¤y h«w©ª~ª«ªz °«°«B

¥¨y¤z¤ ©~¤yC Wz~©¦~z¢z yz¨ ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¤ ©Õy¡¥¨zv¤~©x}z¤ bvÝ¤v}£z¤ ~¤ yz¤  z­z~¢~|z¤ bvÝB

¤v}£z¤x¢«©ªz¨¤ ©~¤y ~¤ Vww~¢y«¤| GJ yv¨|z©ªz¢¢ªC  

 

Vww~¢y«¤| GJ Wz~©¦~z¢z ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨ bvÝ¤v}£z¤ hÕy¡¥¨zv© 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Vww~¢y«¤| GK °z~|ª yz¤ kz¨¢v«{ yz© ©Õy¡¥¨zv¤~©x}z¤ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥©C Yz¨ ©Õy¡¥¨zv¤~B

©x}z ^¤yz® ©zª°ª ©~x} v«© FH hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨¤A ~¤©wz©¥¤yz¨z v«© yz¤ Wz¨z~x}z¤ [v}¨°z«|ªz~¢zDB

v«©¨Õ©ª«¤|A z¢z¡ª¨~©x}z `¥£¦¥¤z¤ªz¤A ]v¢w¢z~ªz¨ «¤y hªv}¢¦¨¥y«¡ªzA °«©v££z¤C 

 
32  Daten basieren auf den weltweiten Minen - und Raffinadeproduktionsdaten der Datenbank von USGS. 

Cluster

Unterstützung 
der Exploration 

im In- und Ausland

Ʒ 2021: Gründung von KOMIR als staatseigenes Rohstoffunternehmen

Ʒ Beteiligung an Entwicklungsprojekten bspw. in Madagaskar (Nickel) und Mexiko (Kupfer)

Ʒ Darlehen für Privatunternehmen, wenn diese langfristige Kaufverträge in Übersee 
unterzeichnen

Ʒ Ausweitung des Recyclings von Seltenen Metallen durch Anreize für 
Recyclingunternehmen

Ʒ Erhöhung der Recyclingraten von Abfällen aus erneuerbaren Energien, einschließlich 
Modulen, Batterien und Solar -Photovoltaik

Effizienz, Recycling 
und Substitute

Staatslager

Ʒ 2021: Erhöhung der durchschnittlichen Lagerdauer von derzeit 56,8 Tagen auf 100 
Tage

Ʒ Erweiterung der Anzahl der Tage für die Sicherung Seltener Metalle von derzeit 30 -100 
Tagen auf 60-180 Tage

Beispiele
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Vww~¢y«¤| GK g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ ©Õy¡¥¨zv¤~©x}z¨ o«¢~z{z¨z¨ ¬¥¤ GEEJBGEGG 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

W~© xvC °«£ _v}¨ GEFE °z~|ª yz¨ ¡¥¨zv¤~©x}z ^¤yz® z~¤z¤ ©ªv¨¡ ¨Õx¡¢À«{~|z¤ i¨z¤y v«{C Y~z j£©zªB

°«¤| ­z~ª¨z~x}z¤yz¨ bvÝ¤v}£z¤A ­~z w©¦­C hªvvª©¢v|z¨ «¤y V«©¢v¤y©~¤¬z©ª~ª~¥¤z¤A ­«¨yz¤ w~© 

yv}~¤ wz¨z~ª© |zªÀª~|ªC [Õ¨ ¤v}z°« yz¤ |z©v£ªz¤ «¤ªz¨©«x}ªz¤ oz~ª¨v«£ ¢~z|ª yv© ©Õy¡¥¨zv¤~©x}z 

Wzªv «¤ªz¨ z~¤z£ lz¨ª ¬¥¤ FC hÕy¡¥¨zv¤~©x}z hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨ ©~¤y z~¤z£ ­z~ªv«© |z¨~¤|z¨z¤ 

g~©~¡¥ ~£ kz¨}À¢ª¤~© °« yz¤ ­z¢ª­z~ªz¤ kz¨|¢z~x}©«¤ªz¨¤z}£z¤ v«©|z©zª°ªC bvÝ¤v}£z¤ yz¨ y~¨z¡B

ªz¤ b~¤z¤wzªz~¢~|«¤|z¤A Z®¦¢¥¨vª~¥¤©{Ð¨yz¨«¤| «¤y av|z¨v«{wv« ©x}z~¤z¤ yv°« wz~°«ª¨v|z¤A yv© 

g~©~¡¥ yv«z¨}v{ª °« ¬z¨¨~¤|z¤C ^¤©wz©¥¤yz¨z ~¤ oz~ª¨À«£z¤ £~ª e¨z~©©¦~ª°z¤ ©z}z¤ ©~x} y~z ©Õy¡¥B

¨zv¤~©x}z¤ o«¢~z{z¨z¨ z~¤z£ |z¨~¤|z¨z¤ g~©~¡¥ v«©|z©zª°ª «¤y ­z~ªz©ª|z}z¤y ¬¥¤ yz¨ Z¤ª­~x¡¢«¤| 

z¤ª¡¥¦¦z¢ªC  

b~ª yz£ Z~¤©zª°z¤ yz¨ |¢¥wv¢z¤ [~¤v¤°B «¤y l~¨ª©x}v{ª©¡¨~©z ~£ _v}¨ GEEN °z~|z¤ ©~x} yz«ª¢~x}z 

j¤ªz¨©x}~zyz °­~©x}z¤ yz¨ ©Õy¡¥¨zv¤~©x}z¤ «¤y z«¨¥¦À~©x}z¤ WzªvBZ¤ª­~x¡¢«¤|C lÀ}¨z¤y yv© 

©Õy¡¥¨zv¤~©x}z Wzªv ©¥|v¨ ©~¤¡ª «¤y {v©ª y«¨x}|À¤|~| «¤ªz¨ F ¢~z|ªA ©ªz~|ª yv© g~©~¡¥ ~¤ Z«¨¥¦v 

©ªv¨¡ v¤A «£ yv© _v}¨ GEFE ¢~z|ª z© wz~ xvC GC 

 

Japan 

l~z hÕy¡¥¨zv ¬z¨{Õ|ª v«x} _v¦v¤ ¤« ̈Õwz¨ |z¨~¤|z }z~£~©x}z k¥¨¡¥££z¤ £~¤z¨v¢~©x}z¨ g¥}©ª¥{{z 

«¤y wz}z¨wz¨|ª |¢z~x}°z~ª~| ̈ ¥}©ª¥{{~¤ªz¤©~¬z ^¤y«©ª¨~z¤A «CvC z~¤z¤ |¨¥Ýz¤ gv{{~¤vyzBhz¡ª¥¨C j£ 
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©z~¤z }¥}z g¥}©ª¥{{¤vx}{¨v|z °« yzx¡z¤A ~©ª v«x} _v¦v¤ ­z©z¤ª¢~x} v«{ yz¤ ^£¦¥¨ª ¡¨~ª~©x}z¨ g¥}B

©ª¥{{z v¤|z­~z©z¤C ̂ £ _v}¨ GEFM ­v¨ _v¦v¤ {Õ¨ y~z IK ~£ [¥¡«© ©ªz}z¤yz¤ g¥}©ª¥{{z {Õ¨ £z}¨ v¢© 

y~z ]À¢{ªz yz¨ g¥}©ª¥{{z =GJ> «¤ªz¨ yz¤ i¥¦ JB̂ £¦¥¨ªz«¨z¤ ­z¢ª­z~ªC33  

V«x} wz~ yz¨ ^£¦¢z£z¤ª~z¨«¤| ¬¥¤ bvÝ¤v}£z¤ ©~¤y ev¨v¢¢z¢z¤ °« hÕy¡¥¨zv z¨¡z¤¤wv¨C Y~z £z~©ªz¤ 

V¡ª~¬~ªÀªz¤ wz°~z}z¤ ©~x} v«{ yz¤ Wz¨z~x} j¤ªz¨©ªÕª°«¤| yz¨ Z®¦¢¥¨vª~¥¤ ~£ ^¤B «¤y V«©¢v¤yC WzB

¨z~ª© ~£ _v}¨ GEEI ­«¨yz yv© ©ªvvª¢~x}z g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ _d\bZX =_v¦v¤ d~¢A \v© v¤y bzªv¢© 

cvª~¥¤v¢ X¥¨¦C> ~¤© azwz¤ |z¨«{z¤C Y~z©z© ~©ª «CvC {Õ¨ y~z av|z¨}v¢ª«¤| ¡¨~ª~©x}z¨ g¥}©ª¥{{z ¬z¨v¤ªB

­¥¨ª¢~x} =bvÝ¤v}£z¤¦v¡zª hªvvª©¢v|z¨>C V«Ýz¨yz£ ©~¤y V¡ª~¬~ªÀªz¤ ~£ Wz¨z~x} Z{{~°~z¤°A gzx¯xB

¢~¤| «¤y h«w©ª~ª«ªz ~yz¤ª~{~°~z¨wv¨C 

Wz~©¦~z¢z ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨  v¦v¤~©x}z¨ bvÝ¤v}£z¤ ~¤ yz¤  z­z~¢~|z¤ X¢«©ªz¨¤ ©~¤y Vww~¢y«¤| GL °« 

z¤ª¤z}£z¤C 

 

Vww~¢y«¤| GL Wz~©¦~z¢z ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨ bvÝ¤v}£z¤ _v¦v¤© 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Vww~¢y«¤| GM °z~|ª yz¤ kz¨¢v«{ yz©  v¦v¤~©x}z¤ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥©C Yz¨  v¦v¤~©x}z ^¤yz® 

©zª°ª ©~x} v«© GI hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨¤A ~¤©wz©¥¤yz¨z v«© yz¤ Wz¨z~x}z¤ [v}¨°z«|ªz~¢zDBv«©¨Õ©ª«¤| 

«¤y z¢z¡ª¨~©x}z `¥£¦¥¤z¤ªz¤A °«©v££z¤C  

 
33  Daten basieren auf den weltweiten Minen - und Raffinadeproduktionsdaten der Datenbank von USGS. 

Cluster

Unterstützung 
der Exploration 

im In- und Ausland

Ʒ Feb. 2004: Gründung von JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corp.)
Ą Aufgaben: Lagerhaltung , Investitionen im Ausland, Sicherung und Management von Bergbaualtlasten

Ʒ Gemeinsame Explorationsarbeiten mit Unternehmen in der Republik Sambia, um Kobalt - und Kupferquellen 
zu diversifizieren

Ʒ Vorrangiges Recycling von fünf identifizierten Erzarten (u.a. Wolfram, Kobalt) aus Mobiltelefonen, 
Digitalkameras, Audiogeräten

Ʒ Subventionierung F&E von Privatunternehmen zur Entwicklung alternativer Materialien zur Einsparung von 
Seltenen Metallen

Effizienz, Recycling 
und Substitute

Staatslager
Ʒ 2020: Die Zielvorgabe ist ein Vorrat für 180 Tage, um auf sich abzeichnende Risiken im Zusammenhang 

mit dem Wandel der Industriestruktur, der zunehmenden Bedeutung seltener Metalle, der überwältigenden 
Dominanz Chinas und anderen Faktoren zu reagieren

Beispiele
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Vww~¢y«¤| GM g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥  v¦v¤~©x}z¨ o«¢~z{z¨z¨ ¬¥¤ GEEJBGEGG 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Y~z ©ªv¨¡z¤ V¡ª~¬~ªÀªz¤ ~£ Wz¨z~x} yz¨ g¥}©ª¥{{{Ð¨yz¨«¤| ~¤ yz¤ FNNEz¨ w°­C GEEEz¨ _v}¨z¤ yÕ¨{B

ªz¤ ~¤©wz©¥¤yz¨z °« Wz|~¤¤ yz© Wzª¨vx}ª«¤|©°z~ª¨v«£© yv© ¤~zy¨~|z ©¯©ªz£vª~©x}z g~©~¡¥  v¦v¤~B

©x}z¨ o«¢~z{z¨z¨ z¨¡¢À¨z¤C lÀ}¨z¤y yz¨ |¢¥wv¢z¤ [~¤v¤°B «¤y l~¨ª©x}v{ª©¡¨~©z vw Z¤yz yz© _v}¨z© 

GEEL ©ªz~|ª yv© Wzªv ©ªv¨¡ v¤ «¤y Õwz¨©ªz~|ª ªz~¢­z~©z yv© z«¨¥¦À~©x}z g~©~¡¥C ^¤©|z©v£ª z¨­z~©ª 

©~x} yv©  v¦v¤~©x}z Wzªv v¢© ©ªv¨¡ ¬¥¢vª~¢C V«©|z}z¤y ¬¥¤ z~¤z£ ]¥x}¦«¤¡ª ¬¥¤ xvC FAL V¤{v¤| yz© 

_v}¨z© GEEN ©~¤¡ª z© w~© °«£ _v}¨z©z¤yz ¡¥¤ª~¤«~z¨¢~x} v«{ z~¤z¤ i~z{¦«¤¡ª ¬¥¤ ¨«¤y EAHC V¤{v¤| 

yz© _v}¨z© GEFFA ¤vx} yz£ ¬z¨}zz¨z¤yz¤ Z¨ywzwz¤ ¬¥¤ [«¡«©}~£vA ­~¨y ­~zyz¨ z~¤ lz¨ª Õwz¨ F 

z¨¨z~x}ªC  

Yz¤¤¥x} yÕ¨{ªz¤ y~z ©ªvvª¢~x}z \z©z¢¢©x}v{ª _d\bZX «¤y y~z gzv¢~©~z¨«¤| ~¤¢À¤y~©x}z¨ «¤y v«©B

¢À¤y~©x}z¨ e¨¥ z¡ªz ~¤ yz¤ Wz¨z~x}z¤ g¥}©ª¥{{z®¦¢¥¨vª~¥¤ «¤y ą|z­~¤¤«¤|A [¥¨©x}«¤| ; Z¤ª­~x¡B

¢«¤| «¤y gz|~¥¤v¢z¤ª­~x¡¢«¤| ~¤ e}v©z¤ ©x}­z¨z¨ ­~¨ª©x}v{ª¢~x}z¨ kz¨­z¨{«¤|z¤ °«¨ g~©~¡¥z¤ªB

¡¥¦¦¢«¤| wz~|zª¨v|z¤ }vwz¤C Z© wz©ªz}ª z~¤ ©ªv¨¡z¨ o«©v££z¤}v¤| °­~©x}z¤ yz¨ kz¨©¥¨|«¤|©©~B

x}z¨«¤| ¡¨~ª~©x}z¨ b~¤z¨v¢~z¤ «¤y yz© |z¨~¤|z¨z¤ bv¨¡ª¨~©~¡¥© yz¨  v¦v¤~©x}z¤ ¨¥}©ª¥{{~¤ªz¤©~¬z¤ 

^¤y«©ª¨~zC 

[v¢¢©ª«y~z F Vw©~x}z¨«¤| yz¨ ¢v¤|{¨~©ª~|z¤ c~¥w¬z¨©¥¨|«¤| £~ªªz¢© ©ª¨vªz|~©x}z¨ b~¤yz¨}z~ª©wzªz~¢~|«¤|z¤ y«¨x} z~¤ 

 v¦v¤~©x}B¡¥¨zv¤~©x}z© ^¤¬z©ª¥¨z¤¡¥¤©¥¨ª~«£ 

Z~¤z  v¦v¤~©x}z ^¤¬z©ª¥¨z¤|¨«¦¦zA wz©ªz}z¤y v«© yz¨ _[Z hªzz¢ X¥¨¦¥¨vª~¥¤ =_[Z>A yz¨ c~¦¦¥¤ hªzz¢ X¥¨B

¦¥¨vª~¥¤ =chX>A yz¨ h¥ ~ª° X¥¨¦¥¨vª~¥¤ =h¥ ~ª°> ©¥­~z _d\bZXA «¤y z~¤z ̈¡¥¨zv¤~©x}z¤ ̂¤¬z©ª¥¨z¤|¨«¦¦zA 

wz©ªz}z¤y v«© yz£ |¨¥Ýz¤ ¡¥¨zv¤~©x}z¤ hªv}¢}z¨©ªz¢¢z¨ edhXd «¤y yz£ cvª~¥¤v¢ ez¤©~¥¤ hz¨¬~xz =ceh>A 
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}vwz¤ £~ª yz¤ bz}¨}z~ª©v¡ª~¥¤À¨z¤ yz© w¨v©~¢~v¤~©x}z¤ c~¥wBj¤ªz¨¤z}£z¤© XWbb z~¤z kz¨z~¤wv¨«¤| |zB

ª¨¥{{z¤A v«{ yz©©z¤ Wv©~© y~z  v¦v¤~©x}B¡¥¨zv¤~©x}z ev¨ª¤z¨©x}v{ª z~¤z¤ Z~|z¤¡v¦~ªv¢v¤ªz~¢ ¬¥¤ FJ : v¤ 

XWbb z¨­~¨wªC  

V¢© z~¤ ­z¢ª­z~ª {Õ}¨z¤yz¨ V¤w~zªz¨ ¬¥¤ c~¥wBe¨¥y«¡ªz¤ ~©ª XWbb ~¤ yz¨ av|zA z~¤z ¡¥¤ª~¤«~z¨¢~x}z kz¨B

©¥¨|«¤| £~ª yz£ bzªv¢¢ ©~x}z¨°«©ªz¢¢z¤A yv yz¨ Wzyv¨{ v¤ }¥x}­z¨ª~|z¤ hªv}¢¦¨¥y«¡ªz¤ ©ªz~|ªC Y~z ^¤¬z©B

ª~ª~¥¤z¤ yz©  v¦v¤~©x}B¡¥¨zv¤~©x}z¤ `¥¤©¥¨ª~«£© wz¢v«{z¤ ©~x} v«{ ~¤©|z©v£ª xvC FAH b¨yC jhYC czwz¤ 

yz£ Z¨­z¨w ¬¥¤ XWbbBV¤ªz~¢z¤ ©x}¢¥©©z¤ _[ZA chXA edhXd «¤y h¥ ~ª° z~¤z¤ ¢v¤|{¨~©ª~|z¤ c~¥wBa~z{z¨B

¬z¨ª¨v| £~ª XWbb vwC W¨v©~¢~z¤ ¬z¨{Õ|ª Õwz¨ y~z |¨ÐÝªz¤ c~¥wBgz©z¨¬z¤ yz¨ lz¢ªA ­¥wz~ XWbb Vwwv«B

¨zx}ªz v¤ }¥x}­z¨ª~|z¤ gz©z¨¬z¤ }À¢ªC 

_d\bZX wz©x}¢¥©©A v«©|z}z¤y ¬¥¤ yz¨ k¥¨|vwz z~¤z¨ v¡ª~¬z¨z¤ g¥}©ª¥{{¦¥¢~ª~¡ ©z~ªz¤© yz¨  v¦v¤~©x}z¤ 

gz|~z¨«¤|A ©~x} v£ `¥¤©¥¨ª~«£ °« wzªz~¢~|z¤C Y~z i¨v¤©v¡ª~¥¤ ­v¨ yv© z¨©ªz e¨¥ z¡ª ~£ gv}£z¤ z~¤z© 

Wzªz~¢~|«¤|©¦¨¥|¨v££© ~£ Wz¨z~x} Wz¨|wv«A yv© ¤vx} yz¨ ¶¤yz¨«¤| yz© _d\bZXB\z©zª°z© ~£ _v}¨ GEFE 

|zªÀª~|ª ­«¨yzC 

 

Vww~¢y«¤| GN [~¤v¤°~z¨«¤|©B w°­C Wzªz~¢~|«¤|©©ª¨«¡ª«¨ v£ Wz~©¦~z¢ yz© w¨v©~¢~v¤~©x}z¤ c~¥w¦¨¥y«°z¤ªz¤ 
f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

 

China 

Y~z k¥¢¡©¨z¦«w¢~¡ X}~¤v ~©ª z~¤ ¨¥}©ª¥{{¨z~x}z© av¤y «¤y ­v¨ ~£ _v}¨ GEFM wz~ yz¨ ]À¢{ªz yz¨ ~¤ 

y~z©z¨ hª«y~z wzª¨vx}ªzªz¤ g¥}©ª¥{{z i¥¦ FBe¨¥y«°z¤ª «¤y wz~ Y¨z~¬~z¨ªz¢ yz¨ g¥}©ª¥{{z «¤ªz¨ yz¤ 

i¥¦ JBe¨¥y«°z¤ªz¤ ­z¢ª­z~ªC 34 cvx}yz£ X}~¤v ¢v¤|z oz~ª v¢© Z®¦¥¨ª¤vª~¥¤ v£ lz¢ª£v¨¡ª v|~z¨ªzA 

~©ª y~z }z~£~©x}z cvx}{¨v|z ¤vx} g¥}©ª¥{{z¤ £~ª yz¨ ¨v©v¤ªz¤ ^¤y«©ª¨~v¢~©~z¨«¤| «¤y yz£ ­~¨ªB

©x}v{ª¢~x}z¤ V«{©ª~z| yz© av¤yz© ©ªv¨¡ v¤|z©ª~z|z¤C £̂ _v}¨ GEFM ­v¨ X}~¤v v¢© i¥¦Be¨¥y«°z¤B

ªz¤¢v¤y v«x} wz~ yz¨ ]À¢{ªz yz¨ wzª¨vx}ªzªz¤ g¥}©ª¥{{z «¤ªz¨ yz¤ i¥¦ JB̂ £¦¥¨ªz«¨z¤ ­z¢ª­z~ª ¬z¨B

ª¨zªz¤C35 cvx} x}~¤z©~©x}z£ kz¨©ªÀ¤y¤~© i­¥ bv¨¡zª©A i­¥ gz©©¥«¨xz© }z¨¨©x}ª ~¤ g¥}©ª¥{{¡vªzB

|¥¨~z¤ £~ªª¢z¨­z~¢z z~¤ ¤v}z°« w~¤À¨z© Yz¤¡z¤ ¬¥¨C o«£ z~¤z¤ |~wª z© y~z x}~¤z©~©x}z¤ g¥}©ª¥{{zA 

 
34  Daten basieren auf den weltweiten Minen - und Raffinadeproduktionsdaten der Datenbank von USGS über alle 46 betrachteten  

Rohstoffe hinweg . 
35  Daten basieren auf den weltweiten Im portdaten  der Datenbank von UN Comtrade über alle betrachteten  Rohstoffe hinweg und auf 

aggregierter Ebene de r HS-Codes zum jeweiligen Rohstoff.  

Koreanisches InvestorenkonsortiumJapanisches Investorenkonsortium

NSC Sojitz JOGMEC

Japanische SPV

Brasilianische SPV Koreanische SPV

2,5%*

* = Mittelbar gehaltene Beteiligung an CBMM
Ö = Gehaltener Anteil an darunterliegender (direkter ) Beteiligung

2,5%* 2,5%* 2,5%*25%Ö 25%Ö 25%Ö 25%Ö

POSCO NPS

2,5%* 2,5%*50%Ö 50%Ö

100%Ö

10%Ö 5%Ö

Brasilianischer Bergbaukonzern

JFE Steel

CBMM
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y~z £v¤ £Ð|¢~x}©ª ~£ av¤y }v¢ªz¤ ­~¢¢A °«£ v¤yz¨z¤ y~z ¤~x}ªBx}~¤z©~©x}z¤ g¥}©ª¥{{zA y~z £v¤ 

|z¨¤z ~¤© av¤y }¥¢z¤ «¤y ~¤¢À¤y~©x} ¤«ª°z¤ ­Õ¨yzC 

j£ y~z©z£ Yz¤¡z¤ |z¨zx}ª °« ­z¨yz¤ «¤y |¢z~x}°z~ª~| ©z~¤ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ °« £~¤~£~zB

¨z¤A ~©ª X}~¤v wz~ yz¨ ^£¦¢z£z¤ª~z¨«¤| z¤ª©¦¨zx}z¤yz¨ bvÝ¤v}£z¤ À«Ýz¨©ª v¡ª~¬C Wz~©¦~z¢z x}~¤zB

©~©x} v¤|z­v¤yªz¨ hª¨vªz|~z¤ ~¤ yz¤  z­z~¢~|z¤ X¢«©ªz¨¤ ©~¤y ~¤ Vww~¢y«¤| HE °« {~¤yz¤C 

 

Vww~¢y«¤| HE Wz~©¦~z¢z ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨ bvÝ¤v}£z¤ X}~¤v© 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Vww~¢y«¤| HF °z~|ª yz¤ kz¨¢v«{ yz© x}~¤z©~©x}z¤ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥©C Yz¨ x}~¤z©~©x}z ^¤B

yz® ©zª°ª ©~x} v«© {Õ¤{ hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨¤ v«© ¬z¨©x}~zyz¤z¤ Wz¨z~x}z¤A «CvC [v}¨°z«|ªz~¢zDBv«©B

¨Õ©ª«¤| «¤y hªv}¢Dhªv}¢¢z|~z¨«¤|A °«©v££z¤C  

Cluster

Unterstützung 
der Exploration 

im In- und Ausland

Ʒ Entwicklungsplan unterstützt Seltene -Erden-Unternehmen bei der 
Internationalisierung und Erschließung in Übersee

Ʒ 2020: 30 %-ige Senkung der Ressourcensteuer auf mineralische 
Produkte, die aus fast ausgebeuteten Minen gefördert werden

Ʒ Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für die Seltene -Erden-Industrie

Ʒ Aufbau von Innovationszentren und Dienstleistungsplattformen für 
Seltene Erden

Effizienz, Recycling 
und Substitute

Staatslager
Ʒ Plan des Aufbaus von 103 nationalen Energieressourcenbasen zur 

Sicherstellung der Versorgung*

Beispiele

Ʒ Erhebung von Ressourcensteuern auf Seltene Erden, Wolfram und 
Molybdän

Ʒ Im Jahr 2015 wurden die Ausfuhrquoten und ąsteuern für 
Seltenerdprodukte abgeschafft

Steuern und Restriktion

*  Keine weiteren Informationen verfügbar aufgrund fehlender offizieller Veröffentlichungen 
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Vww~¢y«¤| HF g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ x}~¤z©~©x}z¨ o«¢~z{z¨z¨ ¬¥¤ GEEJBGEGG 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

^£ WzªvBkz¨¢v«{ ~©ª z~¤ |z­~©©z¨ \¨vy v¤ gz©~¢~z¤° yz¨ x}~¤z©~©x}z¤ hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨ °« wz¥wvx}B

ªz¤C ^¤ [¥¢|z yz¨ l~¨ª©x}v{ª©¡¨~©z ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz X}~¤v y~¬z¨©z bvÝ¤v}£z¤A ­~z w©¦­C Z®¦¥¨ª¨z©ªB

¨~¡ª~¥¤z¤A y~z av|z¨}v¢ª«¤| ¬¥¤ b~¤z¨v¢~z¤ «¤y yz¨ V«©{Õ}¨«¤| ¬¥¤ V«©¢v¤y©~¤¬z©ª~ª~¥¤z¤C Y~z ©~B

£«¢ªv¤z o«¤v}£z yz¨ |¢¥wv¢z¤ cvx}{¨v|z ¤vx} ¡¨~ª~©x}z¤ bzªv¢¢z¤ ©¥¨|ªz {Õ¨ z~¤z¤ ¨v©v¤ªz¤ V¤B

©ª~z| yz¨ bzªv¢¢¦¨z~©z w~© °«£ _v}¨ GEFFC  

^¤ y~z©z£ o«©v££z¤}v¤| ~©ª °« wz¨Õx¡©~x}ª~|z¤A yv©© X}~¤v z~¤z¨©z~ª© z~¤z z¤¥¨£z bv¨¡ª£vx}ª 

wz©~ª°ª «¤y y~z©z °«¨ hªÀ¨¡«¤| yz¨ z~|z¤z¤ ^¤y«©ª¨~z ¤«ª°ªC \¢z~x}°z~ª~| ©ªz¢¢ª X}~¤v z~¤ i¨z~wz¨ yz¨ 

|¢¥wv¢z¤ cvx}{¨v|z ¤vx} ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ yv¨C Y«¨x} y~z v¡ª~¬z g¥}©ª¥{{¦¥¢~ª~¡ ©x}z~¤ª X}~¤v 

y~z kz¨©¥¨|«¤|©©~x}z¨}z~ª x}~¤z©~©x}z¨ ¨¥}©ª¥{{vw}À¤|~|z¨ j¤ªz¨¤z}£z¤ z¨}Ð}ª «¤y |¢z~x}°z~ª~| 

y~z lzªªwz­z¨w©{À}~|¡z~ª yz¨ }z~£~©x}z¤ ^¤y«©ª¨~z |z©ªz~|z¨ª °« }vwz¤A ­v© ©~x} ~¤ z¨¡z¤¤wv¨z¤ 

g~©~¡¥«¤ªz¨©x}~zyz¤ ­~yz¨©¦~z|z¢ªC 

 

USA 

Y~z kz¨z~¤~|ªz¤ hªvvªz¤ ¬¥¤ V£z¨~¡v |z}Ð¨z¤ ­z¢ª­z~ª °« yz¤ |¨ÐÝªz¤ e¨¥y«°z¤ªz¤ ¬¥¤ Wz¨¯¢¢~«£A 

W¢z~A `«¦{z¨A b¥¢¯wyÀ¤A ev¢¢vy~«£A ez¨¢~ªA e}¥©¦}¥¨A e¢vª~¤A g}z¤~«£A hz¢ªz¤z Z¨yz¤A h~¢~°~«£A kz¨B

£~¡«¢~ª «¤y o~¤¡C36 Yv¨Õwz¨ }~¤v«© °À}¢z¤ ©~z v«© °­z~ \¨Õ¤yz¤ zwz¤{v¢¢© °« yz¤ |¨ÐÝªz¤ g¥}B

 
36  Daten basieren auf den weltweiten Minen - und Raffinadeproduktionsdaten der Datenbank von USGS aus dem Jahr 2018 . Aufge-

zählt wurden diejenige n Rohstoffe , bei denen die USA als Produktionsland unter den weltweiten Top 5-Produzenten über die be-
trachteten Rohstoffe  auftritt .  
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©ª¥{{~£¦¥¨ªz«¨z¤O o«£ z~¤z¤ wz¤Ðª~|ª yz¨ \¨zz¤ izx} hz¡ª¥¨ z~¤z }¥}z bz¤|z v¤ ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}B

©ª¥{{z¤ «¤y °«£ v¤yz¨z¤ ­v¨ yz¨ ~¤¢À¤y~©x}z g¥}©ª¥{{vwwv« ¢v¤|z oz~ª «¤­~¨ª©x}v{ª¢~x}z¨ v¢© yz¨ 

g¥}©ª¥{{~£¦¥¨ªC 

Wz~ HE yz¨ IK ~£ [¥¡«© ©ªz}z¤yz¤ g¥}©ª¥{{z yz¨ hª«y~z ~©ª y~z jhV «¤ªz¨ yz¤ i¥¦ JB̂ £¦¥¨ªz«¨z¤ 

­z¢ª­z~ªC37  lÀ}¨z¤y ¢v¤|z oz~ª ¬~z¢z ¡¨~ª~©x}z g¥}©ª¥{{z v«© yz¨ k¥¢¡©¨z¦«w¢~¡ X}~¤v wz°¥|z¤ ­«¨B

yz¤A {¥¡«©©~z¨ª ©~x} y~z jhV ©z~ª yz¨ kz¨©x}¢zx}ªz¨«¤| yz© w~¢vªz¨v¢z¤ kz¨}À¢ª¤~©©z© ~£ _v}¨ GEFE 

v«{ v¤yz¨­z~ª~|z a~z{z¨¢À¤yz¨A «£ ~}¨z g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤| °« ©~x}z¨¤C 

Y~z jhV ~©ª ~¤©wz©¥¤yz¨z ~£ Wz¨z~x} Z{{~°~z¤°A gzx¯x¢~¤| «¤y h«w©ª~ª«ªz v¡ª~¬C ^£ gv}£z¤ yz¨ jChC 

YdZ X¨~ª~xv¢ b~¤z¨v¢© hª¨vªz|¯ ­z¨yz¤ ¬~z¢z ^¤¬z©ª~ª~¥¤©B «¤y [Ð¨yz¨£vÝ¤v}£z¤ {Õ¨ y~z Z¨{¥¨B

©x}«¤| ¬¥¤ ¡¨~ª~©x}z¤ bzªv¢¢z¤ «¤y y~z Z¤ª­~x¡¢«¤| ¬¥¤ h«w©ª~ª«ªz¤ v¢© v«x} {Õ¨ gzx¯x¢~¤|£vÝB

¤v}£z¤ |zªÀª~|ªC o«yz£ ©x}v{{ª y~z gz|~z¨«¤| ©ªz«z¨¢~x}z V¤¨z~°z {Õ¨ y~z ~¤¢À¤y~©x}z Z®¦¢¥¨vª~¥¤C 

Wz~©¦~z¢z v£z¨~¡v¤~©x}z¨ bvÝ¤v}£z¤ °«¨ h~x}z¨©ªz¢¢«¤| yz¨ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤| ~¤ yz¤  z­z~¢~|z¤ 

X¢«©ªz¨¤ ©~¤y ~¤ Vww~¢y«¤| HG yv¨|z©ªz¢¢ªC 

 

Vww~¢y«¤| HG Wz~©¦~z¢z ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨ bvÝ¤v}£z¤ yz¨ kz¨z~¤~|ªz¤ hªvvªz¤ 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

 
37  Daten basieren auf den weltweiten Importdaten der Datenbank von UN Comtrade über alle  betrachteten Rohstoffe hinweg und auf 

aggregierter Ebene der HS-Codes zum jeweiligen Rohstoff.  

Cluster

Unterstützung 
der Exploration 

im In- und Ausland

Ʒ Steuerliche Anreize für die heimische Produktion von Seltenerd -Elementen und ąmineralien

Ʒ Die von den USA vorangetriebene Initiative zur Steuerung der Energieressourcen (ERGI) 
fördert die Entwicklung der Mineralien - und Metallsektoren in Ländern, die über diese 
natürlichen Ressourcen verfügen, sie aber nicht in kommerziellem Umfang nutzen

Ʒ ĘjChC YdZ X¨~ª~xv¢ bvªz¨~v¢© hª¨vªz|¯ć «¤ªz¨©ªÕª°ª [;Z °« ©¦z°~{~©x}z¤ bvªz¨~v¢~z¤ =w©¦­C 
Batterien ohne Seltene Erden) und Alternativen (bspw. Ersatzstoffe für Magnete) 

Ʒ Investitionen in die heimische Halbleiterforschung, -entwicklung und -herstellung

Effizienz, Recycling 
und Substitute

Staatslager

Ʒ Das 1939 eingerichtete National Defense Stockpile Programm (NDS) überwacht über 250 
Rohstoffe und hält Bestände für 55 Rohstoffe

Ʒ Bestände dienen eher dem strategischen Zweck und werden daher nicht für wirtschaftliche 
Zwecke genutzt

Beispiele



Vertraulich; Alle Rechte vorbehalten ï EY 2022 

 

© 202 2 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
46 

 

Vww~¢y«¤| HH °z~|ª yz¤ kz¨¢v«{ yz© jhBv£z¨~¡v¤~©x}z¤ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥©C Yz¨ jhBv£zB

¨~¡v¤~©x}z ^¤yz® ©zª°ª ©~x} v«© FM hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨¤A ~¤©wz©¥¤yz¨z v«© yz¤ Wz¨z~x}z¤ [v}¨°z«|B

ªz~¢zDBv«©¨Õ©ª«¤|A hªv}¢Dhªv}¢¢z|~z¨«¤|A ]v¢w¢z~ªz¨ «¤y z¢z¡ª¨¥¤~©x}z `¥£¦¥¤z¤ªz¤A °«©v££z¤C 

 

Vww~¢y«¤| HH g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ jhBv£z¨~¡v¤~©x}z¨ o«¢~z{z¨z¨ ¬¥¤ GEEJBGEGG 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

]~z¨wz~ ­~¨y y~z g~©~¡¥B̂ ¤ªz¤©~ªÀª yz© jhBv£z¨~¡v¤~©x}z¤ o«¢~z{z¨z¨£v¨¡ªz© £~ª yz£ ­z¢ª­z~ªz¤ 

lzªªwz­z¨w ¬z¨|¢~x}z¤C Vw yz£ _v}¨ GEEL ~©ª z~¤ V«{­À¨ª©ª¨z¤y yz© Wzªv© °« z¨¡z¤¤z¤A ­¥wz~ 

yv© Wzªv yz¨ v£z¨~¡v¤~©x}z¤ o«¢~z{z¨z¨ ­z¤~|z¨ ©ªv¨¡ v¤©ªz~|ª v¢© yv© Wzªv yz¨ z«¨¥¦À~©x}z¤ o«B

¢~z{z¨z¨C W~© Z¤yz yz© _v}¨z© GEFI ~©ª yz£°«{¥¢|z z~¤ Wzªv«¤ªz¨©x}~zy °« ©z}z¤A yz¨ yv¨v«{ }~¤B

yz«ªzªA yv©© ©~x} y~z v£z¨~¡v¤~©x}z¤ o«¢~z{z¨z¨ wz°Õ|¢~x} yz© g~©~¡¥© ¨z©~¢~z¤ªz¨ ~£ kz¨|¢z~x} °« 

yz¤ z«¨¥¦À~©x}z¤ °z~|z¤C ^¤ y~z©z£ o«©v££z¤}v¤| ~©ª °« ¬z¨£«ªz¤A yv©© z~¤z hªÀ¨¡«¤| yz© ~¤B

¢À¤y~©x}z¤ Vwwv«© ~¤ y~z©z¨ oz~ª ¦¥ªz¤°~z¢¢ °« z~¤z¨ g~©~¡¥¬z¨¨~¤|z¨«¤| wz~ª¨«|C 

V«x} ~¤ yz¨ c~zy¨~|¦¨z~©¦}v©z v«{ yz£ bzªv¢¢£v¨¡ª =xvC GEFJ ą GEFM> ­z~©ª yv© v£z¨~¡v¤~©x}z 

Wzªv z~¤z¤ ¤~zy¨~|z¨z¤ lz¨ª v«{A  zy¥x} ¬z¨¨~¤|z¨ª ©~x} }~z¨ yz¨ g~©~¡¥«¤ªz¨©x}~zyC Y~z v£z¨~¡v¤~B

©x}z¤ hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨ °z~|z¤ ©~x} ~¤ yz¨ oz~ª vw yz£ _v}¨ GEFN ­~zyz¨ £~ª z~¤z£ ¢z~x}ª ¨Õx¡B

¢À«{~|z¤ WzªvC Y~z jhV ¡¥¤¤ªz¤ ~¤ y~z©z£ h~¤¤z z~¤z wz©©z¨z kz¨©¥¨|«¤|©©~x}z¨}z~ª {Õ¨ ¡¨~ª~©x}z 

g¥}©ª¥{{z ~£ kz¨|¢z~x} °« Z«¨¥¦v ©~x}z¨©ªz¢¢z¤C 
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Indonesien 

^¤y¥¤z©~z¤ |z}Ð¨ª v¢© e¨¥y«°z¤ªz¤¢v¤yA ~¤©wz©¥¤yz¨z v¢© \z­~¤¤«¤|©¢v¤y ¬¥¤ c~x¡z¢ «¤y o~¤¤A °« 

yz¤ z®¦¥¨ª¥¨~z¤ª~z¨ªz¤ cvª~¥¤z¤C38 Y~z `v¦v°~ªÀªz¤ yz¨ }z~£~©x}z¤ ^¤y«©ª¨~z ­v¨z¤ ¢v¤|z oz~ª °« 

¤~zy¨~|A y~z |¨¥Ýz bz¤|z v¤ vw|zwv«ªz¤ g¥}©ª¥{{z¤ ~¤¢À¤y~©x} °« ¬z¨v¨wz~ªz¤ «¤y ­«¨yz¤ ©¥£~ª 

yz£ Z®¦¥¨ª °«|z{Õ}¨ªC b~ª yz£ Wz¨|wv«|z©zª° v«© yz£ _v}¨ GEEN «¤y yz¤ yv¨v«© ~¤ yz¤ {¥¢|z¤B

yz¤ _v}¨z¤ ¨z©«¢ª~z¨ªz¤ Z®¦¥¨ª¨z©ª¨~¡ª~¥¤z¤ {Õ¨ «¤¬z¨v¨wz~ªzªz g¥}©ª¥{{z °~z¢ªz¤ y~z yv£v¢~|z¤ gzB

|~z¨«¤|z¤ yv¨v«{ vwA y~z }z~£~©x}z lz¨ª©x}Ð¦{«¤| °« z¨}Ð}z¤ «¤y ^¤¬z©ª~ª~¥¤z¤ {Õ¨ yz¤ V«©wv« 

yz¨ ¬z¨v¨wz~ªz¤yz¤ ^¤y«©ª¨~z ~¤© av¤y °« ¢¥x¡z¤C39 Z~¤z z®z£¦¢v¨~©x}z ¼wz¨©~x}ª Õwz¨ y~z ¦¨¥ªz¡ª~B

¥¤~©ª~©x}z¤ bvÝ¤v}£z¤ ^¤y¥¤z©~z¤© ­~¨y ~¤ Vww~¢y«¤| HI |z|zwz¤C lz~ªz¨z ^¤{¥© °« yz¤ ~¤y¥¤zB

©~©x}z¤ c~x¡z¢z®¦¥¨ª¨z©ª¨~¡ª~¥¤z¤ {¥¢|z¤ ~¤ yz¨ v¤©x}¢~zÝz¤yz¤ [v¢¢©ª«y~zC 

 

Vww~¢y«¤| HI Wz~©¦~z¢z ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨ bvÝ¤v}£z¤ ^¤y¥¤z©~z¤© 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Vww~¢y«¤| HJ °z~|ª yz¤ kz¨¢v«{ yz© ~¤y¥¤z©~©x}z¤ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥©C Yz¨ ~¤y¥¤z©~©x}z 

^¤yz® ©zª°ª ©~x} v«© ¬~z¨ hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨¤ v«© ¬z¨©x}~zyz¤z¤ Wz¨z~x}z¤ =°CWC [v}¨°z«|ªz~¢zDB

v«©¨Õ©ª«¤| «¤y hªv}¢Dhªv}¢¢z|~z¨«¤|> °«©v££z¤C  

 
38  Im Jahr 2018 war Indonesien Top 1 -Produzent  von Nickel und Top 2-Produzent von Zinn. Dabei basieren die Daten auf den welt-

weiten Minen- und Raffinadeproduktionsdaten der Datenbank von USGS aus dem Jahr 2018 . Untersucht wurden die Daten für alle 
46 im Fokus der Studie stehenden Rohstoffe .  

39  Vgl. UNCTAD (2017) 

Cluster Beispiele

Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen steigt ab dem Jahr 2003 weltweit stark an ąIndonesien 
exportiert zu diesem Zeitpunkt überwiegend unverarbeitete Erze. Regierung möchte inländische 
Wertschöpfung steigern und heimische Industrie fördern. 

Im Jahr 2009 modernisiertes Bergbaugesetz legt Grundstein für protektionistische Maßnahmen:

Ʒ 2014: Einführung einer Exportrestriktion für Nickel - und Bauxiterze ątemporäre Lockerung im 
Jahr 2017 (sinkende Nickelnachfrage, Ausbau der Industrie stagniert; Indonesien ist zunehmend 
auf Exporteinnahmen angewiesen)

Ʒ 2020: Wiedereinführung einer Exportrestriktion für Nickelerze

Ʒ Plan 2022: Wiedereinführung einer Exportrestriktion für Bauxiterze Ende des Jahres

Ʒ Plan ab 2023: Einführung einer Exportrestriktion für Gold -, Zinn-, und Kupfererze, evtl. alle 
unverarbeitete Rohstoffe

Steuern und Restriktion
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Vww~¢y«¤| HJ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ ~¤y¥¤z©~©x}z¨ o«¢~z{z¨z¨ ¬¥¤ GEEJBGEGG 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

^¤ yz¤ _v}¨z¤ GEFFBGEGG ¡¥££ª z© °« z~¤z¨ Z¤ª¡¥¦¦z¢«¤| yz© kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥© ¬¥¤ yz¤ lz¢ªB

£v¨¡ª¦¨z~©z¤ {Õ¨ bzªv¢¢zA y~z Wzªv© z¤ª­~x¡z¢¤ ©~x} yz£ lz¢ª¦¨z~©ª¨z¤y z¤ª|z|z¤|z©zª°ªC  

^£ _v}¨ GEFL ­~¨y z~¤z a¥x¡z¨«¤| ¬¥¤ yz¤ ©z~ª yz£ _v}¨ GEFI wz©ªz}z¤yz¤ Z®¦¥¨ª¨z©ª¨~¡ª~¥¤z¤ 

¬z¨v¤¢v©©ªC Yv¨v¤ v¤©x}¢~zÝz¤y ©~¤¡ª yv© ~¤y¥¤z©~©x}z WzªvC Yv ¤vx} yz¨ a¥x¡z¨«¤| yv© Wzªv ||{C 

}Àªªz ©ªz~|z¤ £Õ©©z¤A ­~¨y }~z¨ ¡z~¤ o«©v££z¤}v¤| °­~©x}z¤ bvÝ¤v}£z «¤y Wzªvz¤ª­~x¡¢«¤| 

v¤|z¤¥££z¤C k~z¢£z}¨ ­~¨y y~z Z¤ª­~x¡¢«¤| v«{ yz¤ |z¤z¨z¢¢z¤ g¥}©ª¥{{¨z~x}ª«£ ^¤y¥¤z©~z¤© °«B

¨Õx¡|z{Õ}¨ªC o«©Àª°¢~x} ~©ª °« wz¨Õx¡©~x}ª~|z¤A yv©© wz¨z~ª© ¬¥¨ Z~¤{Õ}¨«¤| yz¨ bvÝ¤v}£z V«©B

©x}¢À|z ¤vx} ¥wz¤ «¤y «¤ªz¤ °« wz¥wvx}ªz¤ ­v¨z¤C  

Vw b~ªªz yz© _v}¨z© GEEL ¢~z|ª yv© ~¤y¥¤z©~©x}z Wzªv {v©ª y«¨x}|À¤|~| «¤ªz¨ FA yv© z«¨¥¦À~©x}z 

{v©ª y«¨x}|À¤|~| Õwz¨ F =v«©|z¤¥££z¤ y~z _v}¨z GEEIBGEEM>C o­~©x}z¤ yz£ _v}¨ GEEN «¤y yz£ 

_v}¨ GEFM °z~|ª ©~x} z~¤ ¤v}z°« ¡¥¤©ªv¤ªz¨ j¤ªz¨©x}~zy °­~©x}z¤ yz¤ Wzªv© ̂ ¤y¥¤z©~z¤© «¤y Z«B

¨¥¦v©C cvx} z~¤z¨ ¡«¨°z¤ e}v©z yz¨ V¤¤À}z¨«¤| =w~© °«£ _v}¨ GEFN> y~¬z¨|~z¨z¤ ©~z ­~zyz¨C ^£ 

_v}¨ GEGG ©~¤¡ª yv© Wzªv ~¤ ^¤y¥¤z©~z¤ ©x}¤z¢¢z¨ v¢© ~¤ Z«¨¥¦vA ©¥|v¨ ~¤© cz|vª~¬zC 

[v¢¢©ª«y~z G [¥¢|z¤ yz© ~¤y¥¤z©~©x}z¤ c~x¡z¢BZ®¦¥¨ªwv¤¤© «¤y y~z gzv¡ª~¥¤z¤ X}~¤v© 

^¤y¥¤z©~z¤ ¬z¨{Õ|ª Õwz¨ z~¤z© yz¨ |¨ÐÝªz¤ c~x¡z¢¬¥¨¡¥££z¤ ­z¢ª­z~ªC W~© °«£ _v}¨ GEEK ­v¨z¤ 

y~z Vwwv«£z¤|z¤ ~¤ zª­v ¡¥¤©ªv¤ªA ¨«¤y y~z ]À¢{ªz ­«¨yz ~¤¢À¤y~©x} ­z~ªz¨¬z¨v¨wz~ªzªC Vw yz£ 

_v}¨ GEEL ¡v£ z© °« z~¤z£ ¨v©v¤ªz¤ V¤©ª~z| yz¨ Vwwv«£z¤|zA ¤v}z°« yv© |z©v£ªz °«©Àª°¢~x} 

vw|zwv«ªz bvªz¨~v¢ ­«¨yz «¤¬z¨v¨wz~ªzª ¤vx} X}~¤v z®¦¥¨ª~z¨ªC i¨z~wz¨ yz¨ x}~¤z©~©x}z¤ cvx}B

{¨v|z ­v¨ ~¤©wz©¥¤yz¨z y~z c~x¡z¢ e~| ^¨¥¤B̂ ¤y«©ª¨~zC ^£ _v}¨ GEEN ¨zv|~z¨ªz y~z ~¤y¥¤z©~©x}z 

gz|~z¨«¤| v«{ y~z©z Z¤ª­~x¡¢«¤| £~ª z~¤z¨ ¼wz¨v¨wz~ª«¤| yz© Wz¨|wv«|z©zª°z©C Yz£¤vx} ©~¤y 
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{Õ¤{ _v}¨z ¤vx} yz£ Z¨¢v©© }z~£~©x}z gz©©¥«¨xz¤ ~¤¢À¤y~©x} ­z~ªz¨°«¬z¨v¨wz~ªz¤A wz¬¥¨ ©~z z®B

¦¥¨ª~z¨ª ­z¨yz¤ yÕ¨{z¤C 

Yv£~ª ¬z¨{¥¢|ªz y~z gz|~z¨«¤| °­z~ `z¨¤°~z¢zC o«£ z~¤z¤ ­¥¢¢ªz ©~z yz¤ V¤ªz~¢ yz¨ }z~£~©x}z¤ 

lz¨ª©x}Ð¦{«¤| z¨}Ð}z¤C Yv y~z `v¦v°~ªÀªz¤ °«£ yv£v¢~|z¤ oz~ª¦«¤¡ª y~z©wz°Õ|¢~x} °« ¤~zy¨~| 

­v¨z¤A ©¥¢¢ªz¤ ̂¤¬z©ª~ª~¥¤z¤ ¬¥¤ Vw¤z}£z¨¢À¤yz¨¤ ~¤ y~z }z~£~©x}z ­z~ªz¨¬z¨v¨wz~ªz¤yz ^¤y«©ªB

¨~z {¢~zÝz¤C o«£ v¤yz¨z¤ ©¥¢¢ªz v«© ̈ z©«¢ª~z¨z¤yz¤ bv¨¡ª­~¨¡«¤|z¤ z~¤z gzy«¡ª~¥¤ yz© Vwwv«© 

z¨{¥¢|z¤A yv y~z©z¨ j£­z¢ª©x}Àyz¤ ¬z¨«¨©vx}ªzA y~zA v«© h~x}ª yz¨ gz|~z¨«¤|A ¤~x}ª y«¨x} y~z 

]Ð}z yz¨ Z®¦¥¨ªz~¤¤v}£z¤ v«©|z­¥|z¤ ­z¨yz¤ ¡¥¤¤ªz¤C 

^£ Z~¤¡¢v¤| £~ª yz£ Wz¨|wv«|z©zª° v«© yz£ _v}¨ GEEN ­«¨yz ~£ _v¤«v¨ GEFI yz¨ Z®¦¥¨ª ¬¥¤ 

¤~zy¨~| |¨vy~|z¤ c~x¡z¢B «¤y Wv«®~ªz¨°z¤ ¬z¨w¥ªz¤C Yz¨ V«©wv« yz¨ ¤~x¡z¢¬z¨v¨wz~ªz¤yz¤ ^¤y«©ªB

¨~z ¬z¨¢~z{ °«¤Àx}©ª ©x}¢z¦¦z¤yC Yv ^¤y¥¤z©~z¤ yv¨Õwz¨ }~¤v«© v«{ Z®¦¥¨ªz~¤¤v}£z¤ ¬¥¤ IAJ 

b¨yC jhY ¬z¨°~x}ªz¤ £«©©ªzA v«{ ­z¢x}z y~z gz|~z¨«¤| vwz¨ °­~©x}z¤°z~ª¢~x} v¤|z­~z©z¤ ­v¨A 

­«¨yz yz¨ Wv¤¤ ~£ _v}¨ GEFL ªz£¦¥¨À¨ |z¢¥x¡z¨ªC ^£ _v}¨ GEGE wz{v¤yz¤ ©~x} ©x}¢~zÝ¢~x} FH 

hx}£z¢°}Õªªz¤ £~ª z~¤z¨ e¨¥y«¡ª~¥¤ ¬¥¤ NHECEEE ª ¬z¨zyz¢ªz¨ c~x¡z¢¦¨¥y«¡ªz ~¤ Wzª¨~zwC ^£ 

_v}¨ GEFG ­v¨z¤ z© ¤«¨ °­z~ hx}£z¢°}Õªªz¤ £~ª z~¤z¨ e¨¥y«¡ª~¥¤ ¬¥¤ FEJCEEE ªC W~© °«£ _v}¨ 

GEGI ©¥¢¢z¤ ¢v«ª z~¤z¨ e¨¥|¤¥©z y~z ov}¢ yz¨ hx}£z¢°}Õªªz¤ v«{ HE v¤­vx}©z¤C ̂ ¤©|z©v£ª ©¥¢B

¢z¤ y«¨x} yz¤ V«©wv« yz¨ ^¤y«©ª¨~z FLCJEE V¨wz~ª©¦¢Àª°z |z©x}v{{z¤ ­¥¨yz¤ ©z~¤C o­v¨ ©~¤y 

y«¨x} yz¤ Z®¦¥¨ªwv¤¤ °«¤Àx}©ª ¨«¤y HECEEE V¨wz~ª©¦¢Àª°z ­z||z{v¢¢z¤A  zy¥x} ©~¤y _¥w© ~£ 

¬z¨v¨wz~ªz¤yz¤ hz¡ª¥¨ ©~x}z¨z¨ «¤y ¢v¤|{¨~©ª~|z¨ v¢© ~£ Vwwv«©z¡ª¥¨C 

V¤ ¬~z¢z¤ e¨¥ z¡ªz¤A y~z °«£ V«©wv« yz¨ ~¤y¥¤z©~©x}z¤ ¤~x¡z¢¬z¨v¨wz~ªz¤yz¤ ^¤y«©ª¨~z wz~ª¨vB

|z¤ w°­C wz~|zª¨v|z¤ }vwz¤A ©~¤y x}~¤z©~©x}z [~¨£z¤ wzªz~¢~|ªC cvx} Wz¡v¤¤ª­z¨yz¤ £Ð|¢~x}z ̈

Z®¦¥¨ª¨z©ª¨~¡ª~¥¤z¤ wz|v¤¤z¤ ~¤©wz©¥¤yz¨z x}~¤z©~©x}z c~x¡z¢ e~| ^¨¥¤Be¨¥y«°z¤ªz¤A ~¤y¥¤z©~B

©x}z Z¨°z z~¤°«¢v|z¨¤C cvx} yz£ Z®¦¥¨ª©ª¥¦¦ ^¤y¥¤z©~z¤© wz°¥| X}~¤v c~x¡z¢z¨°z ~¤©wz©¥¤yz¨z 

¬¥¤ yz¤ e}~¢~¦¦~¤z¤C Y~z©z ­~z©z¤ vwz¨ {Õ¨ z~¤z lz~ªz¨¬z¨v¨wz~ª«¤| z~¤z¤ °« |z¨~¤|z¤ c~x¡z¢v¤B

ªz~¢ v«{A ©¥yv©© y~z©z £~ª z~¤|z¢v|z¨ªz¤ ~¤y¥¤z©~©x}z¤ Z¨°z¤ ¬z¨£~©x}ª ­z¨yz¤ £«©©ªz¤C Wz¨z~ª© 

~£ _v}¨ GEFJ ­v¨z¤ y~z k¥¨¨Àªz ~¤y¥¤z©~©x}z¨ Z¨°z z¨©x}Ð¦{ªC ^¤{¥¢|zyz©©z¤ ~¤¬z©ª~z¨ªz¤ x}~¤zB

©~©x}z j¤ªz¨¤z}£z¤ £v©©~¬ ~¤ y~z ~¤y¥¤z©~©x}z c~x¡z¢~¤y«©ª¨~zA yv ©~z v«{ c~x¡z¢¦¨¥y«¡ªz v¤|zB

­~z©z¤ ­v¨z¤ «¤y ^¤y¥¤z©~z¤ y~z©wz°Õ|¢~x} X}~¤v© |¨ÐÝªz¨ ]v¤yz¢©¦v¨ª¤z¨ ­v¨ «¤y ~©ªC k¥¨ z~B

¤~|z¤ _v}¨z¤ ­v¨ X}~¤v yz¨ z~¤°~|z wzyz«ªz¤yz e¨¥y«°z¤ª ¬¥¤ c~x¡z¢ e~| ^¨¥¤C ]z«ªz ¦¨¥y«°~z¨ª 

^¤y¥¤z©~z¤ £z}¨ v¢© y~z k¥¢¡©¨z¦«w¢~¡C 

Y«¨x} y~z©z V¨ª ĘV«©¢v|z¨«¤|ć yz¨ e¨¥y«¡ª~¥¤ ¡¥¤¤ªz °«¨ aÐ©«¤| °­z~z¨ ­z~ªz¨z¨ e¨¥w¢z£z X}~B

¤v© wz~|zª¨v|z¤ ­z¨yz¤C Y~z ¤~x¡z¢¬z¨v¨wz~ªz¤yz ^¤y«©ª¨~z ~©ª z¤z¨|~z~¤ªz¤©~¬ «¤y z£~ªª~z¨ª ¬~z¢ 

XdGC h¥­¥}¢ y~z \z­À}¨¢z~©ª«¤| z~¤z¨ ©ªvw~¢z¤ hª¨¥£¬z¨©¥¨|«¤| v¢© v«x} y~z Z£~©©~¥¤z¤ ¡¢~£vB

©x}Ày¢~x}z¨ Vw|v©z ¡¥¤¤ªz¤ y«¨x} y~z [Ð¨yz¨«¤| yz© ~¤y¥¤z©~©x}z¤ hz¡ª¥¨© ¤vx} ^¤y¥¤z©~z¤ 

z®¦¥¨ª~z¨ª ­z¨yz¤C 
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Taiwan 

iv~­v¤ ~©ª ¤«¨ ¡¤v¦¦ ©¥ |¨¥Ý ­~z Wvyz¤BlÕ¨ªªz£wz¨| «¤y ¬z¨{Õ|ª ¢zy~|¢~x} Õwz¨ |z¨~¤|z g¥}©ª¥{{B

¬¥¨¡¥££z¤C \¢z~x}°z~ª~| wz}z¨wz¨|ª yv© av¤y y~z |¨ÐÝªz ]v¢w¢z~ªz¨~¤y«©ª¨~z yz¨ lz¢ª «¤y ~©ª yv}z¨ 

v«{ g¥}©ª¥{{~£¦¥¨ªz v¤|z­~z©z¤C Yz¤¤¥x} ~©ª yv© av¤y ¨¥}©ª¥{{¦¥¢~ª~©x} z}z¨ ~¤v¡ª~¬C Z© w¢z~wª yz¤ 

j¤ªz¨¤z}£z¤ ©z¢w©ª Õwz¨¢v©©z¤A ©~x} «£ ~}¨z g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤| °« ¡Õ££z¨¤C h¥ ¬z¨{Õ|ª wz~B

©¦~z¢©­z~©z ihbXA yz¨ lz¢ª£v¨¡ª{Õ}¨z¨ yz¨ ]v¢w¢z~ªz¨~¤y«©ª¨~zA Õwz¨ GM y~¨z¡ªz a~z{z¨v¤ªz¤ {Õ¨ £~B

¤z¨v¢~©x}z g¥}©ª¥{{zA ­z¢x}z v«{ NI hx}£z¢°z¨ «¤y gv{{~¤~z¨«¤|©v¤¢v|z¤ °«¨Õx¡|¨z~{z¤ ¡Ð¤¤z¤C40  

]~¤©~x}ª¢~x} ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨ ©ªvvª¢~x}z¨ hª¨vªz|~z¤ ¡¥¤¤ªz z~¤°~| ~£ Wz¨z~x} hªz«z¨¤ «¤y gz©ª¨~¡B

ª~¥¤z¤ z~¤z ©ªvvª¢~x}z bvÝ¤v}£z {z©ª|z©ªz¢¢ª ­z¨yz¤A ©~z}z Vww~¢y«¤| HKC 

 

Vww~¢y«¤| HK Wz~©¦~z¢ z~¤z¨ ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¤ bvÝ¤v}£z hÕy¡¥¨zv© 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Vww~¢y«¤| HL °z~|ª yz¤ kz¨¢v«{ yz© ªv~­v¤~©x}z¤ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥©C Yz¨ ªv~­v¤~©x}z ̂ ¤B

yz® ©zª°ª ©~x} v«© °z}¤ hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨¤ v«© ¬z¨©x}~zyz¤z¤ Wz¨z~x}z¤ =°CWC ]v¢w¢z~ªz ̈«¤y [v}¨B

°z«|ªz~¢zDBv«©¨Õ©ª«¤|> °«©v££z¤C 

 

Vww~¢y«¤| HL g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ ªv~­v¤~©x}z¨ o«¢~z{z¨z¨ ¬¥¤ GEEJBGEGG 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

 
40  Vgl. Taiwan Semiconductor Manufact uring Company Limited (2022)  

Cluster Beispiele

Ʒ Das Bergbaugesetz von 2016 verpflichtet Inhaber von Mineralienrechten zur 
Zahlung einer Mineralrechtsgebühr, die sich nach der Art der Mineralien, der 
Fläche der Konzession und der Höhe des Explorations- oder Abbaurechts richtet, 
sowie zur Zahlung einer Mineralienlizenzgebühr u.a. in Höhe von 2% bis 20% für 
metallische Mineralien und 2% bis 10% für andere Mineralien

Steuern und Restriktion
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^£ oz~ª¨v«£ yz¨ _v}¨z GEEJBGEEN ~©ª z~¤ ¤v}z°« ~yz¤ª~©x}z¨ kz¨¢v«{ yz¨ Wzªv© ~¤ iv~­v¤ «¤y Z«B

¨¥¦v °« wz¥wvx}ªz¤C Y~z |¢¥wv¢z [~¤v¤°B «¤y l~¨ª©x}v{ª©¡¨~©z }vªªz ©x}z~¤wv¨ v«x} ~¤ iv~­v¤ z~¤z¤ 

Z~¤{¢«©© v«{ y~z g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©©~x}z¨}z~ªC Vw yz£ _v}¨ GEEN ¡¥££ª z© °« z~¤z¨ y~¬z¨|z¤ªz¤ 

Z¤ª­~x¡¢«¤|C Y~z bzªv¢¢¦¨z~©z v£ lz¢ª£v¨¡ª ©ªz~|z¤A ©¥ v«x} yv© z«¨¥¦À~©x}z WzªvC W~© }z«ªz ­~¨y 

z© y~z £z~©ªz oz~ª Õwz¨ z~¤z£ lz¨ª ¬¥¤ F ¢~z|z¤C ^¤ iv~­v¤ }~¤|z|z¤ ¡¥££ª z© °« z~¤z¨ Z¤ª¡¥¦¦zB

¢«¤| ¬¥¤ yz¤ lz¢ª£v¨¡ª¦¨z~©z¤C Yv© kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ ©~¤¡ª «¤y w¢z~wª w~© }z«ªz y«¨x}|z}z¤y «¤B

ªz¨ z~¤z£ lz¨ª ¬¥¤ FC W~© °«£ _v}¨ GEFI ©x}­v¤¡ª yv© g~©~¡¥ ¤«¨ ¢z~x}ªC ̂¤ yz¤ yv¨v«{{¥¢|z¤yz¤ 

_v}¨z¤ ~©ª z~¤z |¨ÐÝz¨z k¥¢vª~¢~ªÀª °« wz¥wvx}ªz¤C V¤{v¤| yz© _v}¨z© GEFJ «¤y GEFM ¡¥££ª z© °« 

z~¤z¨ ªz£¦¥¨À¨z¤ V¤¤À}z¨«¤| yz© ªv~­v¤~©x}z¤ «¤y z«¨¥¦À~©x}z¤ Wzªv©A ­¥¨v«{}~¤ z©  zy¥x} °z~ªB

¤v} ­~zyz¨ °« z~¤z¨ y~¬z¨|z¤ªz¤ Z¤ª­~x¡¢«¤| ¡¥££ªC 

 

Südafrika  

hÕyv{¨~¡v ¬z¨{Õ|ª Õwz¨ |¨¥Ýz k¥¨¡¥££z¤ ¬z¨©x}~zyz¤©ªz¨ g¥}©ª¥{{z «¤y |z}Ð¨ªz ~£ _v}¨ GEFM 

w©¦­C {Õ¨ X}¨¥£A [¢«©©©¦vªA bv¤|v¤A ev¢¢vy~«£A e¢vª~¤A g}¥y~«£A i~ªv¤A kv¤vy~«£ «¤y kz¨£~¡«¢~ª 

°« yz¤ i¥¦ JBe¨¥y«°z¤ªz¤ ­z¢ª­z~ªC41 k~z¢z yz¨ ~¤ªz¨¤vª~¥¤v¢ {Õ}¨z¤yz¤ Wz¨|wv««¤ªz¨¤z}£z¤ ªÀB

ª~|z¤ ~¤ hÕyv{¨~¡v \z©x}À{ªzC Yz¨ Wz¨|wv«©z¡ª¥¨ w~¢yzª y~z ~¤y«©ª¨~z¢¢z \¨«¤y¢v|z yz© z®¦¥¨ª¥¨~z¤B

ª~z¨ªz¤ av¤yz©A y¥x} ¨¥}©ª¥{{¦¥¢~ª~©x} v|~z¨ª hÕyv{¨~¡v ­z¤~| «¤y wz©x}¨À¤¡ª ©~x} v«{ bvÝ¤v}£z¤ 

°«¨ hªz~|z¨«¤| ¬¥¤ Z{{~°~z¤°A gzx¯x¢~¤| «¤y h«w©ª~ª«ªz¤ =¬|¢C Vww~¢y«¤| HM>C 

 

Vww~¢y«¤| HM Wz~©¦~z¢z ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨ bvÝ¤v}£z¤ hÕyv{¨~¡v© 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Vww~¢y«¤| HN °z~|ª yz¤ kz¨¢v«{ yz© ©Õyv{¨~¡v¤~©x}z¤ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥©C Yz¨ ©Õyv{¨~¡v¤~B

©x}z ̂ ¤yz® ©zª°ª ©~x} v«© °z}¤ hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨¤ v«© ¬z¨©x}~zyz¤z¤ Wz¨z~x}z¤ =°CWC ]v¢w¢z~ªz¨A 

hªv}¢ «¤y [v}¨°z«|ªz~¢zDBv«©¨Õ©ª«¤|> °«©v££z¤C 

 
41  Die Daten basieren auf den weltweiten Minen - und Raffinadeproduktionsdaten der Datenbank von USGS aus dem Jahr 2018. Auf-

gezählt wurden diejenigen Rohstoffe, bei denen Südafrika als Produktionsland unter den weltweiten Top 5 -Produzenten über die 
46 im Fokus der Studie stehenden Rohstoffe  auftritt.  

Cluster

Ʒ (2017): Inhaber von Schürfrechten muss mind . 70% seines gesamten F&E-Budgets für in 
Südafrika ansässige F&E-Einrichtungen im öffentlichen oder privaten Sektor ausgeben

Ʒ (2021): Vereinbarung zwischen Ewaste Africa mit der Universität von KwaZulu-Natal (UKZN), 
die EWasteAfrica exklusiven Zugang zum geistigen Eigentum gewährt, das den Bau eines 
Prototyps einer chemischen Prozessanlage für die Rückgewinnung von Seltenerdmetallen aus 
Beleuchtungsabfällen ermöglicht

Effizienz, Recycling 
und Substitute

Beispiele
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Vww~¢y«¤| HN g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ ©Õyv{¨~¡v¤~©x}z¨ o«¢~z{z¨z¨ ¬¥¤ GEEJBGEGG 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

^£ _v}¨ GEEJ ­z~©z¤ hÕyv{¨~¡v «¤y Z«¨¥¦v z~¤ À}¤¢~x}z© kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ v«{C lÀ}¨z¤y z© ~¤ 

Z«¨¥¦v z¨©ª £~ª Wz|~¤¤ yz¨ |¢¥wv¢z¤ l~¨ª©x}v{ª©B «¤y [~¤v¤°¡¨~©z °« z~¤z¨ z¨}Ð}ªz¤ k¥¢vª~¢~ªÀª 

¡¥££ªA ¡¥££ª z© wz~£ ©Õyv{¨~¡v¤~©x}z¤ Wzªv wz¨z~ª© vw b~ªªz GEEJ °« |¨ÐÝz¨z¤ hx}­v¤¡«¤|z¤C 

l~z ©x}¥¤ ~¤ yz¤ ¬¥¨}z¨~|z¤ Wzª¨vx}ª«¤|z¤ ~©ª v«x} ~£ [v¢¢z hÕyv{¨~¡v© °« wz¥wvx}ªz¤A yv©© yv© 

Wzªv {Õ¨ yz¤ |¨ÐÝªz¤ iz~¢ yz© \z©v£ª°z~ª¨v«£z© «¤ªz¨ F ¢v|A ­À}¨z¤y z«¨¥¦À~©x}z o«¢~z{z¨z¨ z~¤z£ 

}Ð}z¨z¤ g~©~¡¥ v¢© yz£ y«¨x}©x}¤~ªª¢~x}z¤ bv¨¡ª¨~©~¡¥ v«©|z©zª°ª ­v¨z¤C ̂£ oz~ª¨v«£ ¬¥¤ Z¤yz 

GEEM w~© V¤{v¤| GEFJ ­z~©ª hÕyv{¨~¡v z~¤ ¬¥¤ yz¤ lz¢ª£v¨¡ª¦¨z~©z¤ z¤ª¡¥¦¦z¢ªz©A ­z¤~| ¬¥¢vª~¢z© 

kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ v«{C ̂¤ yz¤ {¥¢|z¤yz¤ _v}¨z¤ ¡¥££ª z© °« ©ªÀ¨¡z¨z¤ hx}­v¤¡«¤|z¤C i¨¥ª° yz©B

©z¤ w¢z~wª yz¨ lz¨ªA vw|z©z}z¤ ¬¥¤ yz¨ °­z~ªz¤ ]À¢{ªz yz© _v}¨z© GEGEA «¤ªz¨ FC 

 

Indien 

^¤y~z¤ ~©ª z~¤ ¨¥}©ª¥{{¨z~x}z© av¤y «¤y |z}Ð¨ªz ~£ _v}¨ GEFM w©¦­C ~£ ­z¢ª­z~ªz¤ kz¨|¢z~x} °« yz¤ 

i¥¦ JBe¨¥y«°z¤ªz¤ ¬¥¤ Wv«®~ªA X}¨¥£A Z~©z¤A [z¢y©¦vªA hx}­z¨©¦vªA hz¢ªz¤z Z¨yz¤ «¤y o~¤¡C Yz¨ 

g¥}©ª¥{{©z¡ª¥¨ ~©ª y~z ~¤y«©ª¨~z¢¢z \¨«¤y¢v|z yz© ©Õyv©~vª~©x}z¤ av¤yz©C g¥}©ª¥{{¦¥¢~ª~©x} ~©ª ^¤B

y~z¤ ~¤©wz©¥¤y¨z ~£ Wz¨z~x} j¤ªz¨©ªÕª°«¤| yz¨ Z®¦¢¥¨vª~¥¤ ~£ ^¤B «¤y V«©¢v¤y v¡ª~¬A vwz¨ v«x} ~£ 

bvÝ¤v}£z¤¦v¡zª Z{{~°~z¤°A gzx¯x¢~¤| «¤y h«w©ª~ª«ªzC Wz~©¦~z¢z ~¤y~©x}z¨ hª¨vªz|~z¤ ~¤ yz¤  z­z~¢~B

|z¤ bvÝ¤v}£z¤BX¢«©ªz¨¤ ©~¤y ~¤ Vww~¢y«¤| IE yv¨|z©ªz¢¢ªC 
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Vww~¢y«¤| IE Wz~©¦~z¢z ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨ bvÝ¤v}£z¤ ^¤y~z¤© 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Vww~¢y«¤| IF °z~|ª yz¤ kz¨¢v«{ yz© ~¤y~©x}z¤ g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥©C Yz¨ ~¤y~©x}z ̂¤yz® ©zª°ª 

©~x} v«© z¢{ hx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨¤ v«© ¬z¨©x}~zyz¤z¤ Wz¨z~x}z¤ =«CvC ]v¢w¢z~ªz¨A hªv}¢ «¤y [v}¨°z«|B

ªz~¢zDBv«©¨Õ©ª«¤|> °«©v££z¤C 

 

Vww~¢y«¤| IF g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ ~¤y~©x}z¨ o«¢~z{z¨z¨ ¬¥¤ GEEJBGEGG 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Yv© ~¤y~©x}z kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ ­z~©ª z~¤z¤ ¬¥¢vª~¢z¤ kz¨¢v«{ v«{C ^£ z¨©ªz¤ Wzª¨vx}ª«¤|© v}¨ GEEJ 

¢~z|z¤ yv© ~¤y~©x}z «¤y z«¨¥¦À~©x}z g~©~¡¥ v«{ z~¤z£ À}¤¢~x}z¤ c~¬zv«C W~© °«£ _v}¨ GEFE ¡¥££ª 

z© °« À}¤¢~x}z¤ kz¨¢À«{z¤A v¤©x}¢~zÝz¤y °« z~¤z¨ ¨«¤y y¨z~ À}¨~|z¤ Y~¬z¨|z¤°A wz~ ­z¢x}z ̈yv© ~¤B

y~©x}z g~©~¡¥ ­z~ª «¤ªz¨ yz£ z«¨¥¦À~©x}z¤ ¢~z|ªC Z¤yz yz© _v}¨z© GEFHA V¤{v¤| yz© _v}¨z© GEFM 

«¤y «£ yz¤ _v}¨z©­zx}©z¢ GEGFDGG ¡¥££ª z© °« z~¤z¨ V¤¤À}z¨«¤| yz¨ Wzªv©C ^¤©|z©v£ª ~©ª yv© 

~¤y~©x}z kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ ~£ wzª¨vx}ªzªz¤ oz~ª¨v«£ |z¨~¤|z¨ v¢© yv© z«¨¥¦À~©x}zC o­~©x}z¤ yz¤ 

Cluster

Unterstützung 
der Exploration 

im In- und Ausland

Ʒ 2019: Nationale Mineralienpolitik sieht Einrichtung einheitlicher Behörde auf nationaler 
Ebene für die Entwicklung und Koordinierung von Mineralien vor

Ʒ 2019: Die KABIL, die dem Bergbauministerium untersteht, hat den Auftrag, die Versorgung 
mit kritischen und strategischen Mineralien und die Sicherheit der Nation zu gewährleisten

Å Ziele: Identifizierung, Erkundung, Erwerb und Erschließung strategischer Mineralien in 
Übersee 

Å KABIL bemüht sich aktiv um Erwerb von Mineralien aus Übersee

Ʒ 2020: Strategischer Plan zur Verbesserung der REE -Exploration in Indien

Å Aufnahme von F&E-Programmen zur Bewältigung von Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Exploration und der Datenauswertung sowie auf die 
kosteneffiziente Aufbereitung von Seltenen Erden aus bereits bekannten Ressourcen

Effizienz, Recycling 
und Substitute

Beispiele
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_v}¨z¤ GEFEBGEFI ¡¥££ª z© ~¤ ^¤y~z¤ °« z~¤z¨ Z¤ª¡¥¦¦z¢«¤| yz¨ Wzªvz¤ª­~x¡¢«¤| ¬¥¤ yz¤ lz¢ªB

£v¨¡ª¦¨z~©z¤C 

3.1.3  Bewertung der quantitativen Ergebnisse  

g~©~¡¥z¤ª­~x¡¢«¤| «¤y bvÝ¤v}£z¤­~¨¡«¤| 

^£ ¬¥¨v¤|z|v¤|z¤z¤ Vw©x}¤~ªª ­~¨y y~z Z¤ª­~x¡¢«¤| yz© g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ ~¤ yz¤ wzª¨vx}B

ªzªz¤ aÀ¤yz¨¤ ~£ °z~ª¢~x}z¤ kz¨¢v«{ v«{|z°z~|ªC [Õ¨ z~¤z ¬z¨|¢z~x}z¤yz Z~¤©x}Àª°«¤| «¤y Wz­z¨B

ª«¤| yz¨ g~©~¡¥z¤ª­~x¡¢«¤| ­z¨yz¤ y~z Z¨|zw¤~©©z ~¤ Abbildung 42 °«©v££z¤|z{v©©ªC Yz¨ [¥¡«© 

¢~z|ª yvwz~ v«{ z~¤z£ kz¨|¢z~x} Z«¨¥¦v©42 £~ª yz¤ zwz¤{v¢¢© ~£¦¥¨ªvw}À¤|~|z¤ aÀ¤yz¨¤ hÕy¡¥¨zv 

«¤y _v¦v¤C V¢© gz{z¨z¤° ­~¨y v«x} X}~¤v wzª¨vx}ªzªA yv© zwz¤{v¢¢© °v}¢¨z~x}z ¡¨~ª~©x}z g¥}©ª¥{{z 

~£¦¥¨ª~z¨ªA ¬¥¨ v¢¢z£ vwz¨ ©z¢w©ª °« yz¤ ­z¢ª­z~ª |¨ÐÝªz¤ Vwwv«¢À¤yz¨¤ °À}¢ªC Zwz¤{v¢¢© z~¤|z{Õ|ª 

©~¤y y~z jhVC lÀ}¨z¤y v«x} ©~z |¨¥Ýz g¥}©ª¥{{£z¤|z¤ vwwv«z¤A ©~¤y ©~z y¥x} Õwz¨­~z|z¤y v«{ 

yz¤ ^£¦¥¨ª ¡¨~ª~©x}z¨ g¥}©ª¥{{z v¤|z­~z©z¤C l~z °«¬¥¨ ¢~z|ª v«x} }~z¨ yv© wz©¥¤yz¨z ^¤ªz¨z©©z v«{ 

yz¨ Z¤ª­~x¡¢«¤| yz© kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥© ­À}¨z¤ yz¨ ]¥x}¦¨z~©¦}v©z¤C Yv© ­z©z¤ª¢~x}z Z¨{¥¢|©¡¨~B

ªz¨~«£ {Õ¨ z~¤z v¡ª~¬z g¥}©ª¥{{¦¥¢~ª~¡ ~©ªA ­z¤¤ ©~z ~¤ ©¥¢x}z¤ ]¥x}¦¨z~©¦}v©z¤ z~¤z £z©©wv¨z kz¨B

¨~¤|z¨«¤| yz© g~©~¡¥© ¥yz¨ ©¥|v¨ z~¤z Z¤ª¡¥¦¦¢«¤| yz¨ g~©~¡¥z¤ª­~x¡¢«¤| wz­~¨¡z¤ ¡v¤¤C 

 

Vww~¢y«¤| IG g¥}©ª¥{{Bkz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ ~£ ~¤ªz¨¤vª~¥¤v¢z¤ kz¨|¢z~x} v«©|z­À}¢ªz¨ aÀ¤yz¨ 

?kz¨z~¤{vx}ªz Yv¨©ªz¢¢«¤| v«{ Wv©~© yz© FEEB­Ðx}~|z¤ b¥¬~¤| V¬z¨v|zA f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Yz¨ kz¨|¢z~x} Õwz¨ yz¤ |z©v£ªz¤ wzª¨vx}ªzªz¤ oz~ª¨v«£ °z~|ª y~z }Ðx}©ªz¤ g¥}©ª¥{{¨~©~¡z¤ 

=}Ðx}©ªz WzªvB[v¡ª¥¨z¤> {Õ¨ Z«¨¥¦vA |z{¥¢|ª ¬¥¤ _v¦v¤ «¤y yz¤ jhVC ^¤©wz©¥¤yz¨z ~¤ Z«¨¥¦v ¢v| 

yv© g~©~¡¥ ~¤ yz¤ ¬z¨|v¤|z¤z¤ °z}¤ _v}¨z¤ ~££z¨ ¥wz¨}v¢w yz© ­z¢ª­z~ªz¤ Y«¨x}©x}¤~ªª© =WzªvB

[v¡ª¥¨ |¢z~x} z~¤©>C Y~z ={v©ª> y«¨x}|À¤|~| ¤~zy¨~|©ªz¤ g~©~¡z¤ =¤~zy¨~|©ªz¨ WzªvB[v¡ª¥¨> z¨|zwz¤ 

 
42  Europa als Region, wie zuvor im Abschnitt für Europ a definiert.  
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©~x} }~¤|z|z¤ {Õ¨ X}~¤vC hÕy¡¥¨zv ­z~©ª z~¤ zwz¤{v¢¢© ¤~zy¨~|z© g~©~¡¥¤~¬zv« v«© «¤y ¢~z|ª yv£~ª 

¤À}z¨ wz~ X}~¤v v¢© wz~ Z«¨¥¦v «¤y yz¤ jhVC 

lÀ}¨z¤y yz¨ ]¥x}¦¨z~©¦}v©z¤ =£~ªªz¢© hx}vªª~z¨«¤| }z¨¬¥¨|z}¥wz¤ ~¤ Abbildung 42 ¡v£ z© °« 

 z­z~¢© yz«ª¢~x}z¤ o«¤v}£z¤ yz¨ g¥}©ª¥{{¨~©~¡z¤ =v¤©ªz~|z¤yz WzªvB[v¡ª¥¨z¤> ~¤ Z«¨¥¦v «¤y ą £~ª 

zª­v© |z¨~¤|z¨z¨ ^¤ªz¤©~ªÀª ą yz¤ jhVC ^£ \z|z¤©vª° yv°« ­z~©z¤ hÕy¡¥¨zv «¤y _v¦v¤ ~¤ yz¤ wzB

ª¨vx}ªzªz¤ ]¥x}¦¨z~©¦}v©z¤ ­z¤~|z¨ ©ªv¨¡z o«¤v}£z¤ «¤y °«£ iz~¢ ©¥|v¨ yz«ª¢~x}z gÕx¡|À¤|z 

yz¨ g~©~¡z¤ =©~¤¡z¤yz WzªvB[v¡ª¥¨z¤> v«©C ̂¤©wz©¥¤yz¨z ~£ e¨z~©}¥x} yz© _v}¨z© GEFF °z~|ª ©~x} 

z~¤z yz«ª¢~x}z g~©~¡¥z¤ª¡¥¦¦¢«¤| ¬¥¤ yz¨ e¨z~©z¤ª­~x¡¢«¤|C X}~¤v °z~|ª ©~x} zwz¤{v¢¢© v¢© ¬¥¤ yz¨ 

lz¢ª£v¨¡ªz¤ª­~x¡¢«¤| yz«ª¢~x} z¤ª¡¥¦¦z¢ªC 

V¢© £Ð|¢~x}z Z¨¡¢À¨«¤| yz¨ }~z¨ yv¨|z©ªz¢¢ªz¤ o«©v££z¤}À¤|z z¨©x}z~¤z¤ ¬¥¨ v¢¢z£ °­z~ V¨|¨«£B

z¤ªz ¨z¢z¬v¤ªC h¥ ̈z©«¢ª~z¨ª z¨©ªz¤© yv© ©z}¨ ¤~zy¨~|z g~©~¡¥ ~¤ X}~¤v «¤y ą £~ª Vw©ª~̈x}z¤ ą y~z 

e¥©~ª~¥¤ yz¨ jhV v«© yz¨ Wzyz«ª«¤| y~z©z¨ aÀ¤yz¨ v¢© g¥}©ª¥{{¦¨¥y«°z¤ª «¤y Bz®¦¥¨ªz«¨C o­z~ªz¤© 

|~wª z© yz«ª¢~x}z j¤ªz¨©x}~zyz ~¤ yz¤ bvÝ¤v}£z¤¦¥¨ª{¥¢~z¤A y~z kz¨©¥¨|«¤|©©~x}z¨}z~ª ~¤ yz¤ z~¤B

°z¢¤z¤ aÀ¤yz¨¤ vy¨z©©~z¨z¤C h¥ wzª¨z~wz¤ hÕy¡¥¨zvA _v¦v¤ «¤y X}~¤v °v}¢¨z~x}z bvÝ¤v}£z¤A y~z 

kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡z¤ y~¨z¡ª wzz~¤{¢«©©z¤C ̂¤ yz¤ ^£¦¥¨ª¢À¤yz¨¤ _v¦v¤ «¤y hÕy¡¥¨zv «£{v©©z¤ y~z©z 

w©¦­C y~z \¨Õ¤y«¤| ©ªvvª¢~x}z ̈g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤A y~z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| {Õ¨ ¤vª~¥¤v¢z g¥}©ª¥{{B

«¤ªz¨¤z}£z¤ wz~ Z®¦¢¥¨vª~¥¤©¬¥¨}vwz¤ ~¤ ¼wz¨©zz ©¥­~z g¥}©ª¥{{~¤¬z©ª~ª~¥¤z¤ ~£ V«©¢v¤yC o«B

©Àª°¢~x} ¬z¨{Õ|z¤ wz~yz aÀ¤yz¨ Õwz¨ ©ªvvª¢~x}z g¥}©ª¥{{¢v|z¨A y~z =¡«¨°{¨~©ª~|z> g~©~¡¥©¦~ª°z¤ vw{v¤B

|z¤ ¡Ð¤¤z¤C V«x} X}~¤v v¢© ¦¨¥y«°~z¨z¤yz© «¤y |¢z~x}°z~ª~| ~£¦¥¨ª~z¨z¤yz© av¤y ªÀª~|ª ­z~ª¨z~B

x}z¤yz V«©¢v¤y©~¤¬z©ª~ª~¥¤z¤ «¤y «¤ªz¨©ªÕª°ª x}~¤z©~©x}z j¤ªz¨¤z}£z¤ wz~ ~}¨z¤ ^¤¬z©ª~ª~¥¤©¬¥¨B

}vwz¤C Zwz¤{v¢¢© ­~¨y v«x} ~¤ X}~¤v v«{ ©ªvvª¢~x}z g¥}©ª¥{{¢v|z¨ °«¨Õx¡|z|¨~{{z¤C Y~z jhV ©~¤y ~£ 

\z|z¤©vª° }~z¨°« ¬¥¨yz¨|¨Õ¤y~| ~£ Wz¨z~x} Z{{~°~z¤°A gzx¯x¢~¤| «¤y h«w©ª~ª«ªz ªÀª~|A ­¥wz~ v«x} 

y~z aÀ¤yz¨ hÕy¡¥¨zvA _v¦v¤ «¤y X}~¤v ~¤ y~z©z£ X¢«©ªz¨ |¨«¤y©Àª°¢~x} v¡ª~¬ ©~¤yC \¢z~x}°z~ª~| ­z¨B

yz¤ v«x} =¡¢z~¤z¨z> bvÝ¤v}£z¤ yz¨ j¤ªz¨©ªÕª°«¤| yz¨ Z®¦¢¥¨vª~¥¤ ~£ ^¤B «¤y V«©¢v¤y z¨|¨~{{z¤C  

^£ \z|z¤©vª° yv°« ¢~z|ª yz¨ hx}­z¨¦«¤¡ª yz¨ ¨¥}©ª¥{{¦¥¢~ª~©x}z¤ bvÝ¤v}£z¤ ~¤ Z«¨¥¦v ¡¢v¨ v«{ 

yz¨ [Ð¨yz¨«¤| ¬¥¤ Z{{~°~z¤°A gzx¯x¢~¤| «¤y h«w©ª~ª«ªz¤ w°­C ^¤¤¥¬vª~¥¤z¤C Y~z©z bvÝ¤v}£z¤ ­~¨B

¡z¤ ¤«¨ £~ªªz¢wv¨ «¤y yv£~ª ¥{{z¤wv¨ yz«ª¢~x} ­z¤~|z¨ ©ªv¨¡ v«©|z¦¨À|ª v«{ v¡ª«z¢¢z kz¨©¥¨|«¤|©B

¨~©~¡z¤C o­v¨ ¬z¨{¥¢|z¤ v«x} z«¨¥¦À~©x}z hªvvªz¤ bvÝ¤v}£z¤A ­~z y~z v¡ª~¬z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| yz¨ 

Z®¦¢¥¨vª~¥¤ ~£ ^¤B «¤y V«©¢v¤yA v¢¢z¨y~¤|© ~£ kz¨|¢z~x} °« hÕy¡¥¨zv «¤y _v¦v¤ ~¤ z~¤z£ yz«ª¢~x} 

|z¨~¤|z¨z¤ V«©£vÝC 

Yv© ~¤ Abbildung 42 |z°z~|ªz «¤y }~z¨ wz©x}¨~zwz¤z W~¢y ~©ª v«x} ¡¥¤©~©ªz¤ª °« yz¤ g~©~¡¥¦¨¥{~¢z¤ 

yz¨ v¤yz¨z¤A ~¤ Vw©x}¤~ªª HCFCG ¬¥¨|z©ªz¢¢ªz¤ aÀ¤yz¨C h¥ ­z~©ª ̂ ¤y~z¤ v¢© ¨¥}©ª¥{{¦¨¥y«°~z¨z¤yz© 

«¤y |¢z~x}°z~ª~| ~£¦¥¨ª~z¨z¤yz© av¤y £~ª ­z~ª¨z~x}z¤yz¤ bvÝ¤v}£z¤ z~¤z yz£ x}~¤z©~©x}z¤ g~©~B

¡¥¦¨¥{~¢ À}¤¢~x}z V«©¦¨À|«¤| v«{C ̂ ¤y¥¤z©~z¤ «¤y hÕyv{¨~¡v v¢© ¨¥}©ª¥{{¨z~x}z «¤y z®¦¥¨ª¥¨~z¤B

ª~z¨ªz aÀ¤yz ̈­z~©z¤ z~¤z ~£ kz¨|¢z~x} °« Z«¨¥¦v yz«ª¢~x} }z¨vw|z©zª°ªz g~©~¡¥z¤ª­~x¡¢«¤| v«{C  

Yz£|z|z¤Õwz¨ ©ªz¢¢ª iv~­v¤ z~¤ \z|z¤wz~©¦~z¢ yz© }~z¨ ~yz¤ª~{~°~z¨ªz¤ o«©v££z¤}v¤|© °­~©x}z¤ 

g¥}©ª¥{{¬z¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ «¤y v¡ª~¬z¤ ©ªvvª¢~x}z¤ bvÝ¤v}£z¤ wz~ ^£¦¥¨ª¢À¤yz¨¤ yv¨C iv~­v¤ ¬z¨B

{Õ|ª ©z¢w©ª ­zyz¨ Õwz¨ }z~£~©x}z g¥}©ª¥{{z ¤¥x} wzª¨z~wª z© v¡ª~¬z ©ªvvª¢~x}z bvÝ¤v}£z¤ °«¨ h~B

x}z¨«¤| yz¨ kz¨©¥¨|«¤| £~ª ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤C \¢z~x}°z~ª~| ~©ª y~z }z~£~©x}z izx}¤¥¢¥|~z~¤B
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y«©ª¨~z =~¤©wz©¥¤yz¨z ~£ Wz¨z~x} ]v¢w¢z~ªz¨> v«{ y~z yv«z¨}v{ªz kz¨©¥¨|«¤| £~ª g¥}©ª¥{{z¤ v¤|zB

­~z©z¤C Yz¤¤¥x} ­z~©ª iv~­v¤ z~¤ ~£ ~¤ªz¨¤vª~¥¤v¢z¤ kz¨|¢z~x} ¡¥¤©~©ªz¤ª |z¨~¤|z© kz¨©¥¨|«¤|©¨~B

©~¡¥ =¨z¢vª~¬ |z¨~¤|z ̈WzªvB[v¡ª¥¨> v«{C V¢¢z¨y~¤|© |~wª v«x} ­z©z¤ª¢~x}z V¢¢z~¤©ªz¢¢«¤|©£z¨¡£v¢zA 

y~z y~z©z© Z¨|zw¤~© wz|¨Õ¤yz¤C h¥ ¬z¨{Õ|z¤ y~z ªv~­v¤~©x}z¤ ]v¢w¢z~ªz¨«¤ªz¨¤z}£z¤ Õwz¨ z~¤ ¨¥B

w«©ªz© «¤y y~¬z¨©~{~°~z¨ªz© czª°­z¨¡ v¤ o«¢~z{z¨z¨¤A «£ y~z kz¨©¥¨|«¤| ¬¥¤ z©©z¤°~z¢¢z¤ ¡¨~ª~©x}z¤ 

g¥}©ª¥{{z¤ ©~x}z¨°«©ªz¢¢z¤C Y~z©z© Õwz¨ ¢v¤|z oz~ª¨À«£z v«{|zwv«ªz «¤y ¥{{z¤©~x}ª¢~x} ¨z©~¢~z¤ªz 

Wz©x}v{{«¤|©¤zª°­z¨¡ ~©ª ~£ o«©v££z¤}v¤| £~ª yz¨ bv¨¡ª©ªz¢¢«¤| yz¨ ªv~­v¤~©x}z¤ j¤ªz¨¤z}B

£z¤ °« ©z}z¤A ­~z zª­v yv© Wz~©¦~z¢ yz© ªv~­v¤~©x}z¤ lz¢ª£v¨¡ª{Õ}¨z¨© ihbX °z~|ªC43 ̂ £ _v}¨ 

GEGF ¬z¨{Õ|ªz ihbX Õwz¨ GM a~z{z¨v¤ªz¤ {Õ¨ ]v¢w{z¨ª~|­v¨z¤ =Ę[~¨©ªBi~z¨Bh«¦¦¢~z¨©ć>A yz¨z¤ ^¤B

¦«ª¨¥}©ª¥{{z ~¤ ~¤©|z©v£ª NI hx}£z¢°B w°­C gv{{~¤~z¨«¤|©v¤¢v|z¤ v«{wz¨z~ªzª ­z¨yz¤C44 Yv¨Õwz¨ 

}~¤v«© z¨{¥¢|ª yz¨ y~¨z¡ªz Wz°«| wz¤Ðª~|ªz¨ £~¤z¨v¢~©x}z¨ g¥}©ª¥{{z y«¨x} ~¤©|z©v£ª z¢{ |¨ÐÝz¨z 

kz¨ª¨v|©¦v¨ª¤z¨A y~z ¬z¨v¨wz~ªzªz g¥}©ª¥{{z v«{ Wv©~© z~¤z© \z©v£ªv¤¢v|z¤¬¥¢«£z¤© ¬¥¤ GHE 

hx}£z¢°zB̈ w°­C gv{{~¤~z¨«¤|©v¤¢v|z¤ wz¨z~ª©ªz¢¢z¤C ^¤©|z©v£ª wz°~z}ª ihbX g¥}©ª¥{{z v«© NK 

¬z¨©x}~zyz¤z¤ aÀ¤yz¨¤A ­¥wz~ {Õ¨ |¢z~x}z g¥}©ª¥{{z «¤ªz¨©x}~zy¢~x}z Wz°«|©§«z¢¢z¤ ~¤ [¥¨£ «¤B

ªz¨©x}~zy¢~x}z ̈hx}£z¢°z¨A j¤ªz¨¤z}£z¤ «¤y aÀ¤yz¨ wz©ªz}z¤C ^¤©¥{z¨¤ ~©ª °« wz¨Õx¡©~x}ª~|z¤A 

yv©© yv© kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ v«x} y«¨x} z~¤z ©ªv¨¡z bv¨¡ª©ªz¢¢«¤| =~£ h~¤¤z v«{ \z|z¤©z~ª~|¡z~ª 

wz¨«}z¤yz Vw}À¤|~|¡z~ª> ©¥­~z z~¤ y~¬z¨©~{~°~z¨ªz© Wz©x}v{{«¤|©¤zª°­z¨¡ yz¨ v£ bv¨¡ª v|~z¨z¤B

yz¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ ­z~ª¨z~x}z¤yz£ V«©£vÝ ¬z¨£~¤yz¨ª ­z¨yz¤ ¡v¤¤C 

aÀ¤yz¨B «¤y bvÝ¤v}£z¤z~¤¥¨y¤«¤| 

V«{ Wv©~© yz¨ w~©}z¨~|z¤ V¤v¢¯©z¤ ¡Ð¤¤z¤ aÀ¤yz¨ ~£ `¥¤ªz®ª yz¨ g¥}©ª¥{{©~x}z¨}z~ª £~ªªz¢© °­z~z ̈

`vªz|¥¨~z¤ y~{{z¨z¤°~z¨ª ­z¨yz¤O =~> y~z kz¨{Õ|wv¨¡z~ª }z~£~©x}z¨ g¥}©ª¥{{zA «¤y =~~> y~z Z{{z¡ª~¬~ªÀª 

yz¨ ©ªvvª¢~x}z¤ bvÝ¤v}£z¤ ~£ ]~¤w¢~x¡ v«{ ~}¨z l~¨¡«¤| °«¨ b~¤yz¨«¤| yz¨ kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡z¤C 

Y~z ¤vx}{¥¢|z¤yz Abbildung 43 w~¢yzª y~z ¬z¨z~¤{vx}ªz¤ aÀ¤yz¨x¢«©ªz¨ vwA y~z wz~ z~¤z¨ \z|z¤Õwz¨B

©ªz¢¢«¤| yz¨ wzª¨vx}ªzªz¤ aÀ¤yz¨ ~£ ]~¤w¢~x¡ v«{ y~z©z Y~£z¤©~¥¤z¤ ©~x}ªwv¨ ­z¨yz¤O 

 
43  Im Jahr 2020 verfügte TSMC über einen weltweiten Halbleitermarktanteil in Höhe von 54 %. Taiwan dominiert zu diesem Zeit-

punkt mit einem Gesamtmarktanteil mit über 60% . 
44  Siehe hierzu die durch TSMC getätigten Angaben im SEC Filling vom 28. Mai 2022 (S.8 ff.)   

https://investor.tsmc.com/sites/ir/sec -filings/Fo rm%20SD_2021.pdf   

https://investor.tsmc.com/sites/ir/sec-filings/Form%20SD_2021.pdf
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Vww~¢y«¤| IH kz¨z~¤{vx}ªz aÀ¤yz¨z~¤¥¨y¤«¤| v¤}v¤y yz¨ `¨~ªz¨~z¤ g¥}©ª¥{{¨z~x}ª«£ «¤y Z{{z¡ª~¬~ªÀª ~£¦¢z£z¤ª~z¨ªz¨ 

bvÝ¤v}£z¤ 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

Y~z Z~¤¥¨y¤«¤| «¤y Wz­z¨ª«¤| yz¨ ¬z¨©x}~zyz¤z¤ bvÝ¤v}£z¤ ©¥­~z yz¨ kz¨|¢z~x} yz¨ ¢À¤yz¨B

Õwz¨|¨z~{z¤yz¤ g~©~¡¥z¤ª­~x¡¢«¤| |zwz¤ °«©v££z¤ z~¤z ^¤y~¡vª~¥¤A ­z¢x}z bvÝ¤v}£z¤wÕ¤yz¢ z{B

{z¡ª~¬ ­~¨¡z¤ «¤y ©¥£~ª kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡z¤ £~ª ¡¨~ª~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ £z©©wv¨ ¨zy«°~z¨z¤ ¡Ð¤¤z¤C  

Y~z ~¤ Vw©x}¤~ªª HCFCG ¬¥¨|z©ªz¢¢ªz¤ Z¨|zw¤~©©z °z~|z¤A yv©© v«x} ~¤ ¨¥}©ª¥{{v¨£z¤ aÀ¤yz¨¤ =}~z¨ 

~¤©wz©¥¤yz¨z hÕy¡¥¨zv «¤y _v¦v¤> £~ª z¤ª©¦¨zx}z¤y «£{v¤|¨z~x}z¤ bvÝ¤v}£z¤ z~¤ g~©~¡¥¤~¬zv« 

z¨¨z~x}ª ­z¨yz¤ ¡v¤¤A yv©© yz£ ~¤ ¨¥}©ª¥{{¨z~x}z¤ aÀ¤yz¨¤ À}¤z¢ªC Z~¤z `¥£w~¤vª~¥¤ v«© g¥}©ª¥{{B

¨z~x}ª«£ «¤y ^£¦¢z£z¤ª~z¨«¤| z{{z¡ª~¬z¨ bvÝ¤v}£z¤ {Õ}¨ª °« z~¤z¨ Z¤ª¡¥¦¦¢«¤| yz ̈Z¤ª­~x¡¢«¤B

|z¤ v«{ |¢¥wv¢z¤ g¥}©ª¥{{£À̈ ¡ªz¤C Y~z© ­~¨y ~¤©wz©¥¤yz¨z v£ Wz~©¦~z¢ X}~¤v© yz«ª¢~x}C Yv© [z}¢z¤ 

}z~£~©x}z¨ g¥}©ª¥{{¨z©z¨¬z¤ ©¥­~z yv© [z}¢z¤ z{{z¡ª~¬z¨ bvÝ¤v}£z¤ °«¨ h~x}z¨«¤| yz¨ kz¨©¥¨B

|«¤| {Õ}¨ª }~¤|z|z¤ °« z~¤z£ ¡¢v¨ z¨}Ð}ªz¤ g~©~¡¥¤~¬zv« =Ęg~©~¡¥v«{©x}¢v|ć>C 

Y~z ¤vx}{¥¢|z¤yz Vww~¢y«¤| w~¢yzª y~z ~¤©wz©¥¤yz¨z wz~ ~£¦¥¨ªvw}À¤|~|z¤ aÀ¤yz¨¤ z{{z¡ª~¬ ­~¨B

¡z¤yz¤ bvÝ¤v}£z¤ ©¥­~z yz¨z¤ kz¨¡¤Õ¦{«¤| vwO 

Implementierung effektiver 
Maßnahmen

Keine Implementierung 
effektiver Maßnahmen

Kein weitreichender 
inländischer Rohstoff -
abbau

Weitreichender Inlän-
discher Rohstoff -
abbau

Effektivität

Rohstoffreichtum
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Vww~¢y«¤| II k~©«v¢~©~z¨«¤| yz© o«©v££z¤©¦~z¢© z{{z¡ª~¬z¨ ¨¥}©ª¥{{¦¥¢~ª~©x}z¨ bvÝ¤v}£z¤ 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 

  

^¤ yz¨ \z©v£ªwzª¨vx}ª«¤| °z~|ª ©~x} Z{{z¡ª~¬~ªÀª «¤y yv© o«©v££z¤©¦~z¢ yz ̈bvÝ¤v}£z¤ ­~z {¥¢|ªO 

 

Y~z bvÝ¤v}£z¤©À«¢z Z{{~°~z¤°A gzx¯x¢~¤| «¤y g¥}©ª¥{{BDlz¨¡©ª¥{{©«w©ª~ª«ª~¥¤ ~©ª v¢© z~¤ 

Wv©~©wv«©ªz~¤ v¤°«©z}z¤A yz¨z¤ j£©zª°«¤| ¬¥¨yz¨|¨Õ¤y~| yz¨ Z¤ª¢v©ª«¤| yz¨ cvx}{¨vB

|z©z~ªz y~z¤ª =«CvC kz¨¨~¤|z¨«¤| yz© e¨~£À¨¨¥}©ª¥{{wzyv¨{©>C 

 

hªvvª¢~x}z g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ©~¤y z~¤ kz}~¡z¢ °«¨ j£©zª°«¤| yz¨ z~|z¤ª¢~x}z¤ bvÝB

¤v}£z¤A w©¦­C °«¨ ^¤¬z©ª~ª~¥¤©y«¨x}{Õ}¨«¤| =«CvC Wzªz~¢~|«¤|©z¨­z¨w>A yz¨ e¨¥ z¡ª©ªz«B

z¨«¤|A yz¨ kz¨|vwz ¬¥¤ [;ZBW«y|zª©DBo«©x}Õ©©z¤ ¥yz¨ yz¨ Yv¨¢z}z¤©¬z¨|vwz v¤ ¦¨~¬vªz 

j¤ªz¨¤z}£z¤C Z~¤ ©ªvvª¢~x}z© g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ¡v¤¤ v¢© z~¤z yz¤ v¤yz¨z¤ bvÝ¤v}B

£z¤ ¬¥¨|z¢v|z¨ªz hª«{z v¤|z©z}z¤ ­z¨yz¤A «£ yz¨z¤ z{{~°~z¤ªz «¤y z{{z¡ª~¬z j£©zªB

°«¤| °« |z­À}¨¢z~©ªz¤C 

 

Y~z ={~¤v¤°~z¢¢z> j¤ªz¨©ªÕª°«¤| ¬¥¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ wz~ g¥}©ª¥{{¦¨¥ z¡ªz¤ ~¤ Y¨~ªª©ªvvªz¤ 

«£{v©©ª w©¦­C y~z `¨zy~ª¬z¨|vwzA Z~|z¤¡v¦~ªv¢wz¨z~ª©ªz¢¢«¤| ¥yz¨ ]v{ª«¤|©|v¨v¤ª~z¤ wz~ 

yz¨ Z¨¡«¤y«¤|DZ¨©x}¢~zÝ«¤| ~£ \z|z¤°«| {Õ¨ ¬z¨ª¨v|¢~x}z kz¨©¥¨|«¤|©vw©~x}z¨«¤|C 

 

Y~z h«w¬z¤ª~¥¤~z¨«¤| yz¨ ¤vª~¥¤v¢z¤ g¥}©ª¥{{|z­~¤¤«¤| ~£ Wz¨z~x} yz¨ o«¡«¤{ª©¨¥}B

©ª¥{{z =w©¦­C a~ª}~«£B\z­~¤¤«¤| ~£ g}z~¤|¨vwz¤ ¥yz¨ ~£ Z¨°|zw~¨|z> ¡v¤¤ °«©Àª°¢~x} 

°«¨ g¥}©ª¥{{©~x}z¨«¤| wz~ª¨v|z¤C 

 

Y~z ^¤¬z©ª~ª~¥¤©{Ð¨yz¨«¤| wz~ g¥}©ª¥{{z®¦¢¥¨vª~¥¤z¤ ~£ V«©¢v¤y «£{v©©ª w©¦­C v«x} y~z 

Wz¨z~ª©ªz¢¢«¤| yz¨ ¤Ðª~|z¤ ^¤{¨v©ª¨«¡ª«¨ =i¨v¤©¦¥¨ªA Z¤z¨|~zA \z©«¤y}z~ª©¬z¨©¥¨|«¤| ¬¥¨ 

d¨ª>A y~z V«©w~¢y«¤| ¬¥¤ [vx}¡¨À{ªz¤ ¥yz¨ Z¨{Õ¢¢«¤| ¬¥¤ Zh\Bhªv¤yv¨y©C 

 

Y~z av|z¨}v¢ª«¤| y~z¤ª ~¤©wz©¥¤yz¨z °«¨ ¼wz¨w¨Õx¡«¤| ¡«¨°{¨~©ª~|z¨ bv¨¡ª¬z¨­z¨{«¤B

|z¤C Y~z bvÝ¤v}£z¤ JA K «¤y L ¡Ð¤¤z¤ v¢© z~¤z ­z©z¤ª¢~x}z Wv©~© {Õ¨ yz¤ V«{wv« «¤y 

Wzª¨~zw z~¤z© £Ð|¢~x}z¤ hªvvª©¢v|z¨© v¤|z©z}z¤ ­z¨yz¤C 

Gründung/Entwicklung 
eines staatlichen 

Rohstoffunternehmens
4

Unterstützung für nationale 
Rohstoffunternehmen 

in Übersee

Rohstoffinvestitionen 
im Ausland

5

7

Aufbau und Optimierung eines 
strategischen Staatslagers

8
Subventionierung der 

nationalen Rohstoffgewinnung 
und -verarbeitung

6

Effizienz, Recycling, Substitute

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8
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czwz¤ yz¨ ^yz¤ª~{~¡vª~¥¤ z{{z¡ª~¬z¨ bvÝ¤v}£z¤ z¨|zwz¤ v«© yz¨ g~©~¡¥v¤v¢¯©z ¬~z¨ |¨«¤y©Àª°¢~x}z 

Wz¥wvx}ª«¤|z¤O 

Ʒ Yv© kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥ ­~¨y =«CvC v«x} £~ª W¢~x¡ v«{ v¤©ªz}z¤yz i¨v¤©{¥¨£vª~¥¤©v«{|vwz¤> 

°«¡Õ¤{ª~| £~ª Wzyz«ª«¤| yz¨ g¥}©ª¥{{z ©ªz~|z¤P °«©Àª°¢~x} ©~¤y |z¥¦¥¢~ª~©x}z kz¨©x}~zw«¤B

|z¤ wz~ ­z~ªz¨}~¤ ©ªv¨¡z£ [¥¡«© v«{ ­z¤~|z V¤w~zªz¨ ¤~x}ª v«©°«©x}¢~zÝz¤C 

Ʒ Yz¨ aÀ¤yz¨B «¤y bvÝ¤v}£z¤¬z¨|¢z~x} °z~|ªA yv©© y~z z«¨¥¦À~©x}z¤ ¨¥}©ª¥{{vw}À¤|~|z¤ ^¤B

y«©ª¨~z¤ =­~z v«x} y~z jhBv£z¨~¡v¤~©x}z¤> ~¤ yz¨ kz¨|v¤|z¤}z~ª z~¤z£ £z©©wv¨ }Ð}z¨z¤ 

g~©~¡¥ v«©|z©zª°ª ­v¨z¤ v¢© y~z À§«~¬v¢z¤ªz¤ cvx}{¨v|z¨ v«© _v¦v¤ «¤y hÕy¡¥¨zvC 

Ʒ Z© ~©ª z~¤z }¥}z `¥¨¨z¢vª~¥¤ z~¤z© ¤~zy¨~|z¨z¤ g~©~¡¥© «¤y yz¨ Z®~©ªz¤° w°­C yz£ V|~z¨z¤ 

©ªvvª¢~x}z¨ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªz¤ z¨¡z¤¤wv¨C 

Ʒ o«¨ kz¨¨~¤|z¨«¤| yz© kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡¥© wzy~z¤z¤ ©~x} ©ªvvª¢~x}z g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªz¤ 

|¨«¤y©Àª°¢~x} z~¤z© |¨ÐÝz¨z¤ bvÝ¤v}£z¤¦¥¨ª{¥¢~¥©C hªvvª¢~x}z av|z¨}v¢ª«¤| ~©ª z~¤ ~¤ªz|B

¨vª~¬z¨ Wz©ªv¤yªz~¢C 

 

 Rechtliche und ordnungspolitische Rahmenbedingungen  

^¤ yz¤ ¤vx}{¥¢|z¤yz¤ j¤ªz¨vw©x}¤~ªªz¤ ©¥¢¢ {Õ¨ y~z z¤~|z¤ bvÝ¤v}£z¤A y~z ¤~x}ª ~¤ v¢¢z¤ yz¨ }~z¨ 

wzª¨vx}ªzªz¤ aÀ¤yz¨¤ «¤y ~¤©wz©¥¤yz¨z ~¤ Z«¨¥¦v «£|z©zª°ª ­z¨yz¤A z~¤z ¨zx}ª¢~x}z Z~¤¥¨y¤«¤| 

~£ ]~¤w¢~x¡ v«{ lidBgzx}ª ©¥­~z Z«¨¥¦v¨zx}ª «¤y [~¤v¤°¬z¨{v©©«¤|©¨zx}ª ¬¥¨|z¤¥££z¤ ­z¨yz¤C 

Yv°« ­z¨yz¤ °«z¨©ª v«©|z­À}¢ªz bvÝ¤v}£z¤ ~£ ]~¤w¢~x¡ v«{ ~}¨z £Ð|¢~x}z j£©zª°«¤| ~£ lidB 

gzx}ª©¨v}£z¤ «¤ªz¨©«x}ª =j¤ªz¨vw©x}¤~ªª HCGCF>C V¤©x}¢~zÝz¤y {¥¢|ª z~¤z Y~©¡«©©~¥¤ ¬¥¨ yz£ ]~¤B

ªz¨|¨«¤y yz© Z«¨¥¦v¨zx}ª© ©¥­~z yz© [~¤v¤°¬z¨{v©©«¤|©¨zx}ª© =j¤ªz¨vw©x}¤~ªª HCGCG>C 

 

3.2.1  Einordnung im Hinblick auf  WTO-Recht  

^¤ y~z©z£ Vw©x}¤~ªª ­z¨yz¤ y¨z~ ¬¥¨|z©x}¢v|z¤z bvÝ¤v}£z¤ ©¡~°°~z¨ª ©¥­~z yz¨z¤ j£©zª°«¤|©B

£Ð|¢~x}¡z~ªz¤ ¬¥¨ yz£ ]~¤ªz¨|¨«¤y yz© lidBgzx}ª©¨v}£z¤© v¤v¢¯©~z¨ªC Y~z v¤v¢¯©~z¨ªz¤ bvÝ¤v}B

£z¤ «£{v©©z¤ yvwz~O 

Ʒ \¨Õ¤y«¤|DZ¤ª­~x¡¢«¤| z~¤z© ©ªvvª¢~x}z¤ g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤©A 

Ʒ j¤ªz¨©ªÕª°«¤| {Õ¨ ¤vª~¥¤v¢z g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ ¼wz¨©zzA 

Ʒ h«w¬z¤ª~¥¤~z¨«¤| yz¨ ¤vª~¥¤v¢z¤ g¥}©ª¥{{|z­~¤¤«¤| «¤y B¬z¨v¨wz~ª«¤|C 

Y~z bvÝ¤v}£z¤ ­z̈ yz¤ v¤}v¤y yz¨ {¥¢|z¤yz¤ lidB¼wz¨z~¤¡¥££z¤ v¤v¢¯©~z¨ªO 

Ʒ V¢¢|z£z~¤z© o¥¢¢B «¤y ]v¤yz¢©vw¡¥££z¤ =\Vii>A 

Ʒ V¢¢|z£z~¤z© ¼wz¨z~¤¡¥££z¤ Õwz¨ yz¤ ]v¤yz¢ £~ª Y~z¤©ª¢z~©ª«¤|z¤ =\Vih>A 

Ʒ ¼wz¨z~¤¡¥££z¤ Õwz¨ h«w¬z¤ª~¥¤z¤ «¤y V«©|¢z~x}©£vÝ¤v}£z¤ =hXb>C 
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2.2.1.1  Gründung/Entwicklung eines staatlichen Rohstoffunternehmens  

Überblick  

Wz~ yz¨ V¤v¢¯©z y~z©z¨ bvÝ¤v}£z ­«¨yz yz¨ hx}­z¨¦«¤¡ª v«{ y~z ]~¤yz¨¤~©©z |z¢z|ªA y~z ©~x} v«© 

yz£ \Vii «¤y yz£ \Vih wz~ yz¨ j£©zª°«¤| yz¨ bvÝ¤v}£z z¨|zwz¤ ¡Ð¤¤z¤C  

Z~¤z [¨v|zA y~z ©~x} ©ªz¢¢ª «¤y yz¨z¤ Wzv¤ª­¥¨ª«¤| z~¤z yzªv~¢¢~z¨ªz¨z V¤ª­¥¨ª z¨£Ð|¢~x}ªA ~©ªA ­~z 

|z¤v« z~¤ lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª y~z Z¤ª­~x¡¢«¤| z~¤z© ©¥¢x}z¤ ©ªvvª¢~x}z¤ g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤© 

¬¥¨©~z}ª =yC}C ­z¢x}z Z¤ª©x}z~y«¤|z¤A \z©zª°zA kz¨¥¨y¤«¤|z¤ «©­C ­z¨yz¤ «£|z©zª°ª>C 

GATT 

Yv© \Vii ©ªz}ª yz¨ \¨Õ¤y«¤| ¥yz¨ Z¤ª­~x¡¢«¤| z~¤z¨ ©ªvvª¢~x}z¤ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª |¨«¤y©Àª°B

¢~x} ¤~x}ª ~£ lz|zC V¢¢z¨y~¤|© wz|¨z¤°ª yv© \Vii yz¤ V¡ª~¥¤©¨vy~«©A ~¤ yz£ z~¤ ©¥¢x}z© j¤ªz¨¤z}B

£z¤ z¤ª­~x¡z¢ª «¤y «£|z©zª°ª ­z¨yz¤ ¡v¤¤C 

a) Hindernis 1 ą Art.III(4)  

Im Kapitel 4.2.6  wird die Gründung einer Rohstoffgesellschaft skizziert. Diese Gesellschaft 

hätte die Aufgabe, ein strategisches Rohstofflager und/oder einen Rohstofffonds zu betrei-

ben. Für die Zwecke dieses Berichts wird die Rohstoffgesellschaft als das betreffende staatli-

che Rohstoffunternehmen angesehen.  

Art.III(4) könnte einer der vorgesehenen Funktionen des Rohstofffonds im Wege stehen. Der 

Unterabsatz besagt, dass Waren, die aus einer Vertragspartei in d as Gebiet einer anderen Ver-

tragspartei eingeführt werden, hinsichtlich aller Gesetze, Verordnungen und Anforderungen, 

die ihren Verkauf, ihr Angebot, ihren Kauf, ihre Beförderung, ihren Vertrieb oder ihre Verwen-

dung betreffen, eine Behandlung erfahren, die  nicht weniger günstig ist als diejenige, die 

gleichartigen Waren inländischen Ursprungs gewährt wird.  

Dies bedeutet, dass es dem lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª untersagt ist, Gesetze, Verordnungen oder 

Vorschriften zu erlassen, die sich auf die eingeführten Rohstoff e auswirken und zu einer un-

günstigeren Behandlung der eingeführten Rohstoffe führen könnten. Eine der genannten Auf-

gaben des Rohstofffonds ist der Ankauf von Rohstoffen. Hierbei muss geklärt werden, ob die 

gekauften Rohstoffe von nationalen Rohstoffunterne hmen hergestellt werden müssen.  

Der Aktionsraum des lidBb~ª|¢~zy©©ªvvªzs ist somit begrenzt, da er nicht vorschreiben 

kann, dass der Rohstofffonds Rohstoffe inländischer Herkunft im Gegensatz zu importierten 

Rohstoffen kaufen muss, da dies als Begünstigun g inländischer Waren angesehen werden 

könnte.   

b) Hindernis 2 ą Art.III(5) und (7)  

Nach Art.III(5) GATT dürfen die Vertragsparteien keine internen mengenmäßigen Vorschriften 

über die Mischung, Verarbeitung oder Verwendung von Erzeugnissen erlassen, welche vor-

schreiben, dass ein bestimmter Anteil eines Erzeugnisses aus einheimischen Quell en geliefert 

werden muss.  

Dies hindert ein lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª beispielsweise daran, eine Regelung oder Vorschrift ein-

zuführen, dass bestimmte Produktionsbereiche, eine bestimmte Menge der für die Herstellung 
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ihrer Waren benötigten Rohstoffe aus einem nationalen Rohstofffonds und damit einer natio-

nalen Rohstoffgesellschaft erwerben müssen.  

Darüber hinaus ist es dem Land nach Art.III(7) untersagt, Regelungen zu treffen, die die Menge 

der Rohstoffe, die ein Produktionsbereich von externen Bezugsquellen bezie hen kann, men-

genmäßig beschränkt.  

Bei der Entwicklung des nationalen Rohstoffunternehmens besteht demnach eine Hürde, die 

das GATT in Bezug auf die interne Mengenregulierung aufstellt. Der Staat kann solche Rege-

lungen nicht zur Entwicklung des Rohstoffunt ernehmens und zur Umsetzung eines Rohstoff-

fonds nutzen.  

c) Hindernis 3 ą Art.XI  

V¨ªCm^ wzª¨~{{ª y~z v¢¢|z£z~¤z Vw©x}v{{«¤| £z¤|z¤£ÀÝ~|z¨ Wz©x}¨À¤¡«¤|z¤C \z£ÀÝ V¨ªCm^=F> 

yÕ¨{z¤ y~z b~ª|¢~zy©ªvvªz¤ ¡z~¤z £z¤|z¤£ÀÝ~|z¤ Wz©x}¨À¤¡«¤|z¤A ­~z °C WC f«¥ªz¤A Z~¤{«}¨B 

¥yz¨ V«©{«}¨¢~°z¤°z¤ ¥yz¨ v¤yz¨z bvÝ¤v}£z¤A |z|z¤ y~z Z~¤{«}¨ ¬¥¤ lv¨z¤ v«© v¤yz¨z¤ b~ªB

|¢~zy©ªvvªz¤ z¨|¨z~{z¤C Yv© wzyz«ªzªA yv©© z~¤ lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª wz~ yz¨ j£©zª°«¤| yz¨ ©ªvvªB

¢~x}z¤ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª ¡z~¤z v¤yz¨z¤ £z¤|z¤£ÀÝ~|z¤ Wz©x}¨À¤¡«¤|z¤ v¢© oÐ¢¢zA hªz«z¨¤ 

¥yz¨ ©¥¤©ª~|z Vw|vwz¤ v«{ z~¤|z{Õ}¨ªz¤ g¥}©ª¥{{z¤ ~¤ `¨v{ª ©zª°z¤ yv¨{C  

Y~z©z¨ V¨ª~¡z¢ }~¤yz¨ª z~¤ lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª v¢©¥ °«©Àª°¢~x} yv¨v¤A £z¤|z¤£ÀÝ~|z Wz©x}¨À¤B

¡«¤|z¤ {Õ¨ y~z Z~¤{«}¨ ¬¥¤ g¥}©ª¥{{z¤ °« z¨¨~x}ªz¤A «£ ~¤¢À¤y~©x}z ^¤y«©ª¨~z¤A y~z ©ªv¨¡ ¬¥¤ 

g¥}©ª¥{{z¤ vw}À¤|~| ©~¤yA ~£ lz©z¤ª¢~x}z¤ yv°« °« ¬z¨v¤¢v©©z¤A y~z g¥}©ª¥{{z ¬¥¤ z~¤z¨ ©ªvvªB

¢~x}z¤ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª °« wz°~z}z¤C 

lÀ}¨z¤y y~z ¤vx}{¥¢|z¤yz Tabelle 1 z~¤z¤ ¼wz¨w¢~x¡ Õwz¨ V¨ª~¡z¢ ^^^ \Vii |~wªA z¤ª}À¢ª Tabelle 2 

z~¤z¤ ¼wz¨w¢~x¡ Õwz¨ V¨ª~¡z¢ m^ \ViiA ­¥wz~ wz~yz ivwz¢¢z¤ y~z V¤v¢¯©z £Ð|¢~x}z¨ V«©­~¨¡«¤|z¤ 

v«{ y~z ^£¦¢z£z¤ª~z¨«¤| z~¤z¨ ©ªvvª¢~x}z¤ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª wz~¤}v¢ªz¤C 

Art.III (Inländergleichbe-

handlung ausländischer An-

bieter)  

Analyse der Absätze  

Art.III(1)  Abs.1 hindert ein Land daran, interne Steuern und Abgaben auf importierte 

Rohstoffe zu erheben, um die inländische Produktion zu schützen.  

Das GATT stellt ein Hindernis dar, weil es den Staat daran hindert, ein nati-

onales Rohstoffunternehmen zu entwickeln und zu schützen, indem  er Maß-

nahmen wie interne Steuern und Abgaben auf importierte Rohstoffe er-

lässt. 

Art.III(2)  Abs.2 hindert ein lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª daran, auf eingeführte mineralische 

Rohstoffe unmittelbar oder mittelbar höhere inländische Steuern oder sons-

tige inländische Abgaben zu erheben, als sie auf im Inland erworbene mine-

ralische Rohstoffe unmittelbar oder mittelbar erhoben werden.  

Art.III(4)  Abs.4 hindert ein lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª daran, ein Rohstoffunternehmen 

durch eine Vorzugsbehandlung zu entwickeln und zu unterstützen, da die 

Bestimmung vorsieht, dass die Vertragsparteien importierte mineralische 
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Art.III (Inländergleichbe-

handlung ausländischer An-

bieter)  

Analyse der Absätze  

Rohstoffe nicht ungünstiger behandeln dürfen als im Inland gewonnene 

Rohstoffe. Das bedeutet, dass alle Gesetze, Verordnungen und Anforderun-

gen, die den internen Verkauf, das Anbieten zum Verkauf, den Kauf, die 

Beförderung, den Vertrieb oder die Verwendung von mineralischen Roh-

stoffen regeln, gleich angewendet werden  müssen, unabhängig davon, ob 

der mineralische Rohstoff importiert oder im Inland gewonnen wurde.  

Art.III(5)  Abs.5 hindert ein lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª daran, interne Mengenvorschriften zu 

erlassen, die sich auf die Mischung, Verarbeitung oder Verwendung von Er-

zeugnissen in bestimmten Mengen oder Anteilen beziehen, und die direkt 

oder indirekt vorschreiben, dass eine bestimmte Menge oder ein bestimm-

ter Anteil eines Produkts, d er Gegenstand der Vorschrift ist, aus inländi-

schen Quellen bezogen werden muss.  

Diese Vorschrift ist so z u interpretieren, dass der Staat keine Gesetze oder 

Verordnungen erlassen kann, welche für bestimmte Produktionsbereiche 

(z.B. Produktionsbereiche, die stark auf wichtige Rohstoffe angewiesen 

sind) eine definierte  im Inland gewonnene Menge an mineralischen Rohstof-

fen vorschreiben.  

Art.III(8)  Abs.8(a) sieht vor, dass die Bestimmungen von Art.III  nicht für Gesetze, 

Verordnungen oder Anforderungen gelten, welche die Beschaffung von 

Produkten durch Regierungsstellen regeln, die für Regierungszwecke ge-

kauft werden, und zwar nicht im Hinblick auf den kommerziellen Weiterver-

kauf, oder die Verwendung be i der Herstellung von Waren für den kommer-

ziellen Verkauf. Dies kann man so auslegen, dass die oben genannten Best-

immungen nicht gelten, wenn eine staatliche Stelle mineralische Rohstoffe 

für staatliche Zwecke erwirbt, ohne die Absicht, die Rohstoffe komme rziell 

weiterzuverkaufen, oder sie für die Herstellung von Waren für den kommer-

ziellen Verkauf zu verwenden.   

Zudem sieht Abs.8(b) vor, dass die Bestimmungen von Art.III  die Zahlung 

von Subventionen ausschließlich an inländische Hersteller nicht verhindern , 

einschließlich Zahlungen an inländische Hersteller, die aus dem Aufkommen 

interner Steuern/Abgaben stammen, die im Einklang mit den Bestimmun-

gen von Art.III  erhoben werden, und Subventionen, die durch den Kauf in-

ländischer Produkte durch die Regierung er folgen.  Dies kann man so inter-

pretiere n, dass ein lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª die Entwicklung eines Rohstoffun-

ternehmens durch Subventionen fördern kann, solange die Zahlungen aus 

Steuern/Abgaben in Übereinstimmung mit Art.III  erfolgen.  

ivwz¢¢z F ¼wz¨w¢~x¡ Õwz¨ V¨ª~¡z¢ ^^^ \Vii «¤y V¤v¢¯©z £Ð|¢~x}z¨ V«©­~¨¡«¤|z¤ v«{ y~z j£©zª°«¤| z~¤z¨ ©ªvvª¢~x}z¤ 

g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª 
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Art.XI (Allgemeine Beseiti-

gung der mengenmäßigen 

Beschränkungen)  

Analyse  

Art. XI(1)  Bei der Umsetzung der staatlichen Rohstoffgesellschaft darf ein lidBb~ªB

|¢~zy©©ªvvª keine mengenmäßigen Beschränkungen, wie z.B. Quoten, Im-

port - oder Exportlizenzen, für importierte Rohstoffe einführen (gemäß 

Art.XI(1)).  

Dies hindert ein Land daran, mengenmäßige Beschränkungen für die Ein-

fuhr von Rohstoffen zu erlassen, welche darauf abz ielen, inländische In-

dustrien, die auf Rohstoffe angewiesen sind, dazu zu veranlassen, solche 

von der Rohstoffgesellschaft zu beziehen.  

Art.XI(2)  In Art.XI(2) werden die Umstände genannt, unter denen Art.XI(1) keine An-

wendung findet. Nach unserer  Analyse des Absatzes sind wir  jedoch der An-

sicht, dass keiner der Fälle zutrifft und somit geeignet ist, die vom GATT 

auferlegten Einschränkungen für menge nmäßige Beschränkungen zu um-

gehen. 

ivwz¢¢z G ¼wz¨w¢~x¡ Õwz¨ V¨ª~¡z¢ m^ \Vii «¤y V¤v¢¯©z £Ð|¢~x}z¨ V«©­~¨¡«¤|z¤ v«{ y~z ^£¦¢z£z¤ª~z¨«¤| z~¤z¨ ©ªvvª¢~B

x}z¤ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª 

 

 GATS 

a) Hindernis 1 ą Unterstützung von und Teilnahme an Explorationsprojekten  

Nach Art.II muss ein Land Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern aus anderen Mit-

gliedstaaten die gleiche Behandlung zukommen lassen wie gleichartigen Dienstleistungen und 

Dienstleistungserbringern aus anderen Länd ern. Damit die staatliche Rohstoffgesellschaft 

GATS-konform umgesetzt werden kann, dürfen die der Rohstoffgesellschaft übertragenen Be-

fugnisse nicht dazu führen, dass rohstoffbezogene Dienstleistungen von Nicht -GATS-Mitglie-

dern günstiger behandelt werden a ls gleichartige Dienstleistungen aus anderen Mitgliedstaa-

ten.  

Eine der Aufgaben des Rohstofffonds ist es, sich an Explorationsprojekten innerhalb und au-

ßerhalb des lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª© zu beteiligen. Während Umfang und Art der Beteiligung un-

klar sind, wird  in der folgenden Analyse davon ausgegangen, dass die Beteiligung die finanzi-

elle Unterstützung vom Rohstofffonds ausgewählter Unternehmen umfasst, die Explorations-

projekte innerhalb des lidBb~ª|¢~zy©©ªvvªs durchführen.  

Der Rohstofffonds darf inländische Explorationsprojekte, die von Nicht -GATS-Mitgliedern un-

ternommen werden, nicht günstiger behandeln als Explorationsprojekte, die von anderen Mit-

gliedsstaaten durchgeführt werden. Explorationsprojekte stellen eine Dienstle istung dar, und 

Unternehmen, die Explorationsprojekte durchführen, sind Dienstleistungserbringer.  

Die Finanzierung der Rohstoffgesellschaft und damit des Rohstofffonds durch die öffentliche 

Hand sind eine Maßnahme des lidBb~ª|¢~zy©©ªvvªzs, die den Dienstleistungsverkehr beein-

trächtigt [siehe Art.XXVIII(c)(i)]. Denn der Rohstofffonds wird seinerseits die vom Staat bereit-

gestellten öffentlichen Mittel nutzen, um sich an nationalen Explorationsprojekten zu beteili-

gen und diese zu unterstützen. Es ist vorstell bar, dass eine Erhöhung der Unterstützung für 
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Explorationsprojekte für bestimmte, vom Rohstofffond s ausgewählte Explorationsprojekte die 

Explorationsprojekte anderer Mitglieder ą d.h. Dienstleistungen und Dienstleistungsanbieter ą 

in dem lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª negativ beeinflussen wird. Eine solche Unterstützung würde zu ei-

ner günstigeren Behandlung von ausgewählten Dienstleistungen (Explorationsprojekte) und 

Dienstleistungsanbietern (Unternehmen, die Explorationsprojekte durchführen) führen, was 

im Widerspruch zu Art.II steht.  

b) Hindernis 2 ą Art.III  

Nach Art.III(3) ist ein lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª verpflichtet, den Rat für Handel jährlich über neue 

oder geänderte Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsrichtlinien zu unterrichten, die den 

Handel mit Dienstleistungen, di e unter seine spezifischen Verpflichtungen im Rahmen des 

GATS fallen, wesentlich beeinflussen.  

Gesetze und Verordnungen, die auf die Entwicklung eines nationalen Rohstoffunternehmens 

abzielen, müssen dem Rat für Handel gemeldet werden. Der Grund dafür ist, dass die Einfüh-

rung einer staatlichen Rohstoffgesellschaft wahrscheinlich Auswirkungen auf den Handel mit 

rohstoffbezogenen Dienstleistungen haben wird.  

c) Weitere Überlegungen - mögliche Rechtfertigung von Verstößen gegen Art.II  

Das GATS bietet den Mitglieds staaten einen gewissen Spielraum für die Einführung von Maß-

nahmen, die gegen die GATS-Bestimmungen, einschließlich Art.II, verstoßen.  

Art.XIV legt fest, dass Maßnahmen, die im Widerspruch zum GATS stehen, notwendig sein kön-

nen, um die öffentliche Moral zu schützen oder die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten 

[Art.XIV(a)], oder um das Leben oder die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen zu 

schützen [Art.XIV(b)].  

Man könnte argumentieren, dass die Maßnahmen, die der lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª einführen will 

und die in den Anwendungsbereich des GATS fallen, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung und zum Schutz des menschlichen Lebens und der menschlichen Gesundheit notwen-

dig sind. Angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine  und der damit verbundenen stei-

genden Energiekosten und Lebenshaltungskosten sehen sich viele Bürger mit einem wachsen-

den Gesundheitsrisiko konfrontiert. Maßnahmen, die darauf abzielen, das Versorgungsrisiko 

mit Rohstoffen in dem lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª zu verr ingern, sind, so könnte man argumentieren, 

notwendig, um die Gesundheit und das Leben vieler Bürger des b~ª|¢~zy©©ªvvª© zu schützen. 

Die Notwendigkeit, sich mit der Versorgungssicherheit zu befassen, wird noch verschärft, 

wenn der lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª weltweit eines der Länder ist, welches die meisten seiner Roh-

stoffe importiert.  

Wenn die Krise bei den Lebenshaltungskosten weiter ansteigt und keine Aussicht auf Besse-

rung besteht, könnte außerdem ein erhebliches Risiko öffentlicher Unruhen entstehen. Die 

Einführung von Maßnahmen, die technisch nicht im Einklang mit Art.II stehen, kann jedoch 

notwendig sein, um das Risiko öffentlicher Unruhen kurzfristig zu vermeiden.  

Daher könnte es möglich sein, die vom GATS auferlegten Beschränkungen durch Art.XIV zu 

umgehen. Diese Möglichkeit müsste jedoch noch eingehender untersucht werden.  
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2.2.1. 2  Unterstützung für nationale Rohstoffunternehmen in Übersee  

 Überblick  

Y~z©z¨ e«¤¡ª ­~¨y }~z¨ «¤ªz¨ yz£ W¢~x¡­~¤¡z¢ ¬¥¤ \¨z¤°z¤ yz¨ ©ªvvª¢~x}z¤ h«w¬z¤ª~¥¤~z¨«¤| «¤ªz¨B

©«x}ªC [¨v|¢~x} ~©ªA ­¥ y~z \¨z¤°z¤ {Õ¨ yz¤ lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª wz~ yz¨ h«w¬z¤ª~¥¤~z¨«¤| ¤vª~¥¤v¢z¨ 

g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ ¼wz¨©zz ¢~z|z¤C  

Y~z Wzyz«ª«¤| yz© Wz|¨~{{© Ęj¤ªz¨©ªÕª°«¤|ć £«©© yvwz~ ¡¢v¨ yz{~¤~z¨ª ©z~¤C h¥¢¢ y~z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| 

yz© ¤vª~¥¤v¢z¤ g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤© ~¤ ¼wz¨©zz y~z ^£¦¥¨ªz v«©¢À¤y~©x}z¨ j¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤© ^¤B

¢v¤y ¬z¨¨~¤|z¨¤T dyz¨ ©¥¢¢ y~z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| yz© ¤vª~¥¤v¢z¤ g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤© ~¤ ¼wz¨©zz yz¨ 

~¤¢À¤y~©x}z¤ l~¨ª©x}v{ª °«|«ªz¡¥££z¤A ~¤yz£ y~z Z¤ª­~x¡¢«¤| y~z©z¨ j¤ªz¨¤z}£z¤ |z{Ð¨yz¨ª 

­~¨y «¤y ©¥£~ª £z}¨ g¥}©ª¥{{z ~¤© V«©¢v¤y z®¦¥¨ª~z¨ª ­z¨yz¤T  

Yv ©~x} y~z ¬¥¨¢~z|z¤yz hª«y~z v«{ y~z Ę©ª¨vªz|~©x}z¤ ¼wz¨¢z|«¤|z¤ °«¨ kz¨©¥¨|«¤|©©~x}z¨}z~ª yz¨ 

yz«ª©x}z¤ l~¨ª©x}v{ª £~ª £~¤z¨v¢~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ć ¡¥¤°z¤ª¨~z¨ªA ©¥¢¢ y~z©z¨ e«¤¡ª «¤ªz¨©«x}ª 

­z¨yz¤A ~¤yz£ y~z \¨z¤°z¤ yz¨ h«w¬z¤ª~¥¤~z¨«¤| ¤vª~¥¤v¢z¨ g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ~£ V«©¢v¤y £~ª 

yz£ o~z¢ v¤v¢¯©~z¨ª ­z¨yz¤A y~z Z~¤{«}¨ ¬¥¤ £~¤z¨v¢~©x}z¤ g¥}©ª¥{{z¤ ¬¥¤ v«©¢À¤y~©x}z¤ j¤ªz¨B

¤z}£z¤ ~¤© ^¤¢v¤y °« ¬z¨¨~¤|z¨¤C 

 Unterstützung entweder durch die Regierung direkt oder durch die Rohstoffgesell-

schaft ą gleiches Ergebnis in Bezug auf die Anwendung des SCM  

Y~z z¨©ªz [¨v|zA y~z ©~x} ©ªz¢¢ªA ~©ªO lz¨ «¤ªz¨©ªÕª°ª y~z ¤vª~¥¤v¢z¤ g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ ¼wz¨B

©zzT ^©ª z© y~z ¤vª~¥¤v¢z gz|~z¨«¤| y~¨z¡ª ¥yz¨ y~z g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªT ^¤ V¤wzª¨vx}ª yz¨ V¨ª «¤y 

yz© o­zx¡© yz¨ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªA y~z ~£ `v¦~ªz¢ ICG ¤À}z¨ yv¨|z¢z|ª ­z̈ yz¤A ~©ª y~z©z¨ e«¤¡ª 

«¤ªz¨ yz¨ V¤¤v}£z v¤v¢¯©~z¨ª ­¥¨yz¤A yv©© y~z g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª {Õ¨ y~z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| yz¨ ¤vB

ª~¥¤v¢z¤ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªz¤ ~£ V«©¢v¤y °«©ªÀ¤y~| ~©ªC 

Y~z© {Õ}¨ª °« yz¨ [¨v|zO lÕ¨yz y~z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| ¤vª~¥¤v¢z¨ g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ ¼wz¨©zz 

y«¨x} y~z g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª v¢© ©ªvvª¢~x}z h«w¬z¤ª~¥¤ ~£ h~¤¤z yz© hXb |z¢ªz¤T 

Y~z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| ¤vª~¥¤v¢z¨ g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ ¼wz¨©zz y«¨x} y~z g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª 

­Õ¨yz «¤ªz¨ y~z Yz{~¤~ª~¥¤ z~¤z¨ h«w¬z¤ª~¥¤ ~£ h~¤¤z yz© hXb {v¢¢z¤A ­z¤¤ ©~z z~¤z Ð{{z¤ª¢~x}z 

Z~¤¨~x}ª«¤| ~©ªC ph~z}z V¨ªCF=F>=v>=F>A yz¨ wz©v|ªA yv©© z~¤ {~¤v¤°~z¢¢z¨ Wz~ª¨v| z~¤z¨ gz|~z¨«¤| ¥yz¨ 

z~¤z¨ Ð{{z¤ª¢~x}z¤ Z~¤¨~x}ª«¤| ~£ hªvvª©|zw~zª z~¤z© b~ª|¢~zy© z~¤z h«w¬z¤ª~¥¤ yv¨©ªz¢¢ª =~¤ yz£ 

V¨ª~¡z¢ ­~¨y ­z~ªz¨ yz{~¤~z¨ªA ­v© z~¤z {~¤v¤°~z¢¢z Wz~}~¢{z ~©ª>rC 

V«x} ­z¤¤ ¤¥x} ¤~x}ª ¡¢v¨ {z©ª|z¢z|ª ~©ªA ­z¢x}z V¨ª ¬¥¤ g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ y~z g¥}©ª¥{{|z©z¢¢B

©x}v{ª «¤y yv£~ª yz¨ g¥}©ª¥{{{¥¤y© «¤ªz¨©ªÕª°z¤ ­Õ¨yzA ¡v¤¤ yv¬¥¤ v«©|z|v¤|z¤ ­z¨yz¤A yv©© 

yz¨ g¥}©ª¥{{{¥¤y© z~¤z¤ iz~¢ ©z~¤z© `v¦~ªv¢© {Õ¨ yz¤ `v«{ ¬¥¤ g¥}©ª¥{{z¤ ¬¥¤ ¤vª~¥¤v¢z¤ g¥}©ª¥{{B

«¤ªz¨¤z}£z¤ ~£ V«©¢v¤y ¬z¨­z¤yz¤ ¡Ð¤¤ªzC V¨ªCF=F>=v>=F>=~~~> wz©v|ª y~¨z¡ªA yv©© yz¨ `v«{ ¬¥¤ 

lv¨z¤ y«¨x} z~¤z gz|~z¨«¤| ¥yz¨ z~¤z Ð{{z¤ª¢~x}z Z~¤¨~x}ª«¤| z~¤z h«w¬z¤ª~¥¤ yv¨©ªz¢¢ªC  

Y~z \¨Õ¤y«¤| yz¨ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª v¢© ¦¨~¬vªz Z~¤¨~x}ª«¤| ­Õ¨yz ¤~x}ª ¤¥ª­z¤y~|z¨­z~©z v¢¢z 

]~¤yz¨¤~©©zA y~z yv© hXb v«{­~¨{ªA ¬z¨£z~yz¤C ^¤ V¨ªCF=F>=v>=F>=~¬> ~©ª {z¨¤z¨ {z©ª|z¢z|ªA yv©© z~¤z 

gz|~z¨«¤|A y~z z~¤z ¦¨~¬vªz Z~¤¨~x}ª«¤| £~ª yz¨ lv}¨¤z}£«¤| yz¨ ~¤ V¨ªCF=F>=v>=F>=~> w~© =~~~> v«{B

|z{Õ}¨ªz¤ V«{|vwz¤ wzª¨v«ª ¥yz¨ ©~z °« ]v¤y¢«¤|z¤ v¤­z~©ªA y~z ¤¥¨£v¢z¨­z~©z yz¨ gz|~z¨«¤| 
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¥w¢~z|z¤A «¤y yv©© z~¤z ©¥¢x}z e¨v®~© ~¤ ¡z~¤z¨ lz~©z ¬¥¤ yz¨ Õw¢~x}z¤ e¨v®~© yz¨ gz|~z¨«¤| vwB

­z~x}ªA yz¤¤¥x} z~¤z h«w¬z¤ª~¥¤ ~£ h~¤¤z ¬¥¤ V¨ªCF yv¨©ªz¢¢ªC l~z wz¨z~ª© z¨­À}¤ªA {À¢¢ª yz¨ `v«{ 

¬¥¤ lv¨z¤A y~z yz¨ g¥}©ª¥{{{¥¤y©A z~¤z i¥x}ªz¨|z©z¢¢©x}v{ª yz¨ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªA z¨­~¨wªA «¤B

ªz¨ V¨ªCF=F>=v>=F>=~~~>C  

Yv}z¨ ~©ª z© ­v}¨©x}z~¤¢~x}A yv©© y~z £z~©ªz¤ j¤ªz¨©ªÕª°«¤|©£vÝ¤v}£z¤ yz¨ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª 

{Õ¨ ¤vª~¥¤v¢z g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ ¼wz¨©zz v¢© h«w¬z¤ª~¥¤ v¤|z©z}z¤ ­z¨yz¤A «¤vw}À¤|~| yvB

¬¥¤A ¥w y~z g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª z~¤z Ð{{z¤ª¢~x}z ¥yz¨ ¦¨~¬vªz Z~¤¨~x}ª«¤| ~©ªC 

j¤vw}À¤|~| yv¬¥¤A ¥w y~z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| y~¨z¡ª ¬¥¤ yz¨ ¤vª~¥¤v¢z¤ gz|~z¨«¤| ¥yz¨ ¬¥¤ yz¨ g¥}B

©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª ¡¥££ªA ­~¨y yv}z¨  zyz j¤ªz¨©ªÕª°«¤|A y~z v¢© h«w¬z¤ª~¥¤ =©~z}z V¨ªCF> wzª¨vx}B

ªzª ­~¨yA y«¨x} y~z Wz©ª~££«¤|z¤ yz© Vw¡¥££z¤© wz|¨z¤°ªC Yz¨ lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª £«©© yv}z¨ 

y~z \¨z¤°z¤ ¬¥¤ h«w¬z¤ª~¥¤~z¨«¤| «¤y ­z~ªz¨z¨ j¤ªz¨©ªÕª°«¤|z¤ wzvx}ªz¤A ­z¢x}z ~£ a~x}ªz yz© 

hXb £Ð|¢~x} ©~¤yC 

 Hindernis 1 ą Unterstützung in Abhängigkeit von der Exportleistung  

^¤ V¨ªCH ­z¨yz¤ °­z~ V¨ªz¤ ¬¥¤ h«w¬z¤ª~¥¤z¤ |z¤v¤¤ªA y~z ¬z¨w¥ªz¤ ©~¤yC V¨ªCH=F>=v> ¬z¨w~zªzª 

Z®¦¥¨ª©«w¬z¤ª~¥¤z¤A yC}C h«w¬z¤ª~¥¤z¤A y~z ¬¥¤ Z®¦¥¨ª¢z~©ª«¤|z¤ vw}À¤|~| ©~¤yC  

Y~z© ~©ª yv}~¤ °« ~¤ªz¨¦¨zª~z¨z¤A yv©© y~z g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª ¥yz¨ y~z ¤vª~¥¤v¢z gz|~z¨«¤| ~}¨z 

j¤ªz¨©ªÕª°«¤| {Õ¨ ¤vª~¥¤v¢zA ~£ V«©¢v¤y ªÀª~|z g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ¤~x}ª yv¬¥¤ vw}À¤|~| £vB

x}z¤ yv¨{A yv©© y~z©z j¤ªz¨¤z}£z¤ z~¤z wz©ª~££ªz bz¤|z v¤ g¥}©ª¥{{z¤ ~¤© ^¤¢v¤y z®¦¥¨ª~z¨z¤C 

 Hindernis 2 ą Unterstützung mit nachteiligen Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten  

V¨ªCJ ©~z}ª ¬¥¨A yv©© y~z b~ª|¢~zyz¨ ¡z~¤z h«w¬z¤ª~¥¤z¤ z~¤{Õ}¨z¤ ©¥¢¢z¤A y~z ©~x} ¤vx}ªz~¢~| v«{ y~z 

^¤ªz¨z©©z¤ yz¨ v¤yz¨z¤ b~ª|¢~zyz¨ v«©­~¨¡z¤C o« yz¤ ¤vx}ªz~¢~|z¤ V«©­~¨¡«¤|z¤ |z}Ð¨ª v«x} z~¤z 

z¨¤©ª}v{ªz hx}Ày~|«¤| yz¨ ^¤ªz¨z©©z¤ z~¤z© v¤yz¨z¤ b~ª|¢~zy© =V¨ªC J=x>>C  

^¤ V¨ªCK ­~¨y y~z Wzyz«ª«¤| yz© Wz|¨~{{© Ęz¨¤©ª}v{ªz hx}Ày~|«¤|ć ¤À}z¨ z¨¢À«ªz¨ªC j¤©z¨z¨ V¤©~x}ª 

¤vx} ©zª°ª V¨ªCK=H>=v> yz¨ j¤ªz¨©ªÕª°«¤| ¤vª~¥¤v¢z¨ g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ ¼wz¨©zz \¨z¤°z¤C 

cvx} V¨ªCK=H>=v> ¢~z|ª z~¤ z¨¤©ª}v{ªz¨ hx}vyz¤ ¬¥¨A ­z¤¤ y~z h«w¬z¤ª~¥¤ yv°« {Õ}¨ªA yv©© y~z Z~¤B

{«}¨z¤ z~¤z¨ |¢z~x}v¨ª~|z¤ lv¨z v«© z~¤z£ v¤yz¨z¤ b~ª|¢~zy©ªvvª ~¤ yz¤ bv¨¡ª yz© ©«w¬z¤ª~¥¤~zB

¨z¤yz¤ b~ª|¢~zyz© ¬z¨y¨À¤|ª ¥yz¨ wz}~¤yz¨ª ­z¨yz¤C  

Y~z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| ¤vª~¥¤v¢z¨ g¥}©ª¥{{«¤ªz¨¤z}£z¤ ~¤ ¼wz¨©zz ~¤ [¥¨£ yz© Z¨­z¨w© ¬¥¤ g¥}©ª¥{B

{z¤ ¬¥¤ ~}¤z¤ ­~¨y °­z~{z¢¢¥© y~z Z~¤{«}¨ ¬¥¤ g¥}©ª¥{{z¤ v«© v¤yz¨z¤ b~ª|¢~zy©ªvvªz¤ ¬z¨y¨À¤|z¤ 

¥yz¨ wz}~¤yz¨¤C Yv}z¨ ~©ª yz¨ hªvvª wz~ yz¨ V¨ª yz¨ j¤ªz¨©ªÕª°«¤|A y~z z¨ ~¤¢À¤y~©x}z¤ g¥}©ª¥{{«¤B

ªz¨¤z}£z¤ ~¤ ¼wz¨©zz |z­À}¨z¤ ¡v¤¤A z~¤|z©x}¨À¤¡ªC  

2.2.1. 3  Subventionierung der nationalen Rohstoffgewinnung und -verarbeitung  

 Überblick  

\¨«¤y©Àª°¢~x} |z­À}¨ª yv© \Vii yz¤ kz¨ª¨v|©¦v¨ªz~z¤ yv© gzx}ªA h«w¬z¤ª~¥¤z¤ °« |z­À}¨z¤ 

=©~z}z V¨ªC^^^ \Vii>C ^¤ V¨ªCmk^ \Vii ­~¨y yv© kz¨{v}¨z¤ wz©x}¨~zwz¤A |z£À©© ­z¢x}z£ z~¤ hªvvª 

h«w¬z¤ª~¥¤z¤ z~¤{Õ}¨z¤ £«©©C Yz¨ ¤vª~¥¤v¢z hªvvª }vª yz£¤vx} |¨«¤y©Àª°¢~x} y~z ¨zx}ª¢~x}z 

\¨«¤y¢v|zA y~z ¤vª~¥¤v¢z g¥}©ª¥{{|z­~¤¤«¤| «¤y B¬z¨v¨wz~ª«¤| °« ©«w¬z¤ª~¥¤~z¨z¤C  
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V¢¢z¨y~¤|© ¡v¤¤ yv© hXb y~z Z~¤{Õ}¨«¤| ¬¥¤ h«w¬z¤ª~¥¤z¤ z¨©x}­z¨z¤A ~¤yz£ z© y~z V¨ª yz¨ h«wB

¬z¤ª~¥¤z¤ z~¤©x}¨À¤¡ªA y~z z~¤|z{Õ}¨ª ­z¨yz¤ ¡Ð¤¤z¤C 

 GATT 

Y~z V¤v¢¯©z yz© \Vii «¤y ©z~¤z¨ Wz©ª~££«¤|z¤ Õwz¨ h«w¬z¤ª~¥¤z¤ ¡v¤¤ yz¨ ¤vx}{¥¢|z¤yz¤ Ta-

belle 3 z¤ª¤¥££z¤ ­z¨yz¤C 

 Analyse  

Gleichbehandlung mit In-

landswaren in Bezug auf die 

Besteuerung und andere ge-

setzliche Bestimmungen  

Art.III(8)(b)  

Art.III(8)(b) bestätigt, dass der lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª Subventionen an inlän-

dische Unternehmen zahlen kann (einschließlich Zahlungen an inländische 

Unternehmen aus dem Aufkommen interner Steuern/Abgaben, die im Ein-

klang mit den Bestimmungen von Art.III erhob en werden). 

Diese Subventionen können durch staatliche Ankäufe inländischer Produkte 

erfolgen, d.h. durch staatliche Ankäufe von im Inland gewonnenen und ver-

arbeiteten Rohstoffen.  

Subventionen 

Art.XVI Abschnitt A  

Art.XVI Abschnitt A verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien 

schriftlich über Umfang und Art der Subventionierung, über die voraus-

sichtliche Auswirkung der Subventionierung auf die Menge der in ihr Inland 

eingeführten oder aus ihrem Inland au sgeführten betroffenen Waren, sowie 

über die Umstände, die die Subventionierung erforderlich machen, zu infor-

mieren.  

Nach diesem Artikel muss ein lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª also die Vertragsparteien 

über seine Absicht, die inländische Rohstoffgewinnung und -verarbeitung 

zu subventionieren, über die voraussichtliche Auswirkung der Subventio-

nierung auf die ins Inland eingeführte Rohstoffmenge, und über die Um-

stände, die eine Subventionierung der Rohstoffgewinnung und -verarbei-

tung erforderlich machen, schriftlich informieren.  

ivwz¢¢z H V¤v¢¯©z yz© \Vii «¤y ©z~¤z¨ Wz©ª~££«¤|z¤ Õwz¨ h«w¬z¤ª~¥¤z¤ 
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 SCM 

Y~z V¤v¢¯©z yz© hXb «¤y y~z \¨z¤°z¤ yz¨ h«w¬z¤ª~¥¤~z¨«¤| yz¨ ¤vª~¥¤v¢z¤ g¥}©ª¥{{|z­~¤¤«¤| 

«¤y B¬z¨v¨wz~ª«¤| ¡Ð¤¤z¤ yz¨ ¤vx}{¥¢|z¤yz¤ Tabelle 4 z¤ª¤¥££z¤ ­z¨yz¤C 

 Analyse  

Art.3(1)(b)  Gemäß Art.3(1)(b) sind Subventionen verboten, wenn die Gewährung der 

Subvention entweder ausschließlich oder neben anderen Bedingungen, da-

von abhängt, dass inländische Waren Vorrang vor eingeführten Waren ha-

ben.  

Um die Einhaltung des WTO-Rechtsrahmens zu gewährleisten, darf ein 

lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª daher Subventionen für die inländische Rohstoffgewin-

nung und -verarbeitung nicht von der Verwendung inländischer Waren ab-

hängig machen. Während dies für die Rohstoffgewinnung kaum ein Problem 

darstellen dürfte, muss der Staat sicherstellen, dass die Subventionierung 

von rohstoffverarbeitenden Unternehmen nicht von der Verwendung inlän-

discher Rohstoffe abhängig gemacht wird.  

Art.5(a)  Art.5 kann einige Hindernisse für die Subventionierung der nationalen Roh-

stoffgewinnung und -verarbeitung mit sich bringen. Unter Art.5(a) heißt es, 

dass Subventionen nicht verwendet werden dürfen, wenn sie die inländische 

Industrie eines anderen Mitglieds taates schädigen.  

Deutschland etwa ist in hohem Maße von Rohstoffimporten abhängig, wobei 

ein Drittel der Rohstoffimporte aus dem europäischen Raum stammt (BGR 

ą ĘYz«ª©x}¢v¤y - g¥}©ª¥{{©~ª«vª~¥¤ GEGEć>C Z© ©ªz¢¢ª ©~x} yv}z¨ y~z [¨v|zA ¥w 

die Subventionier ung einem Mitgliedstaat, der Rohstoffe nach Deutschland 

exportiert, einen Schaden zufügt. Wäre dies der Fall, dürfte der Staat den 

nationalen Rohstoffgewinnungs - und -Rohstoffv erarbeitungssektor wahr-

scheinlich nicht subventionieren.  

Diesbezüglich wären jedoch weitere Analysen erforderlich. Fragen, die das 

Ergebnis beeinflussen könnten, sind:  

Ʒ ^£¦¥¨ª~z¨ª z~¤ lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª z~¤z wzyz«ªz¤yz bz¤|z £~¤z¨vB

¢~©x}z¨ g¥}©ª¥{{z v«© z~¤z£ wz©ª~££ªz¤ av¤yT  

Ʒ l~z ­~¨¡ª z© ©~x} v«{ yv© wzª¨¥{{z¤z av¤y v«©A ­z¤¤ y~z bz¤|z yz¨ 

¤vx} Yz«ª©x}¢v¤y z®¦¥¨ª~z¨ªz¤ g¥}©ª¥{{z ¨zy«°~z¨ª ­~¨yT ^©ª y~z©z 

V«©­~¨¡«¤| z¨}zw¢~x} |z¤«|A «£ z~¤z hx}Ày~|«¤| yz© ^¤¢v¤y©£v¨¡B

ªz© yz© wzª¨z{{z¤yz¤ av¤yz© yv¨°«©ªz¢¢z¤T 

Art.6  In Art.6 wird näher ausgeführt, was in Art.5(c) unter einer schweren Beein-

trächtigung der Interessen eines anderen Mitglieds zu verstehen ist.  

In Art.6(3) wird dargelegt, dass eine schwerwiegende Schädigung vorliegen 

kann, wenn die Subvention bewirkt, das s die Einfuhren einer gleichartigen 

Ware eines anderen Mitglieds auf den Markt des subventionierenden Mit-

glieds verdrängt oder behindert werden.  

Die Subventionierung der nationalen Rohstoffgewinnung und -verarbeitung 

führt unmittelbar zu einer Verdrängung  und Behinderung von Rohstoffein-

fuhren in den lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª. Allerdings könnte der Staat Art.6(3) 

möglicherweise umgehen. Art.6(7) regelt die Umstände, unter denen eine 
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 Analyse  

Verlagerung oder Behinderung, die zu einem schweren Schaden führt, nicht 

unter Art .6(3) fällt. Art.6(7)(c) sieht vor, dass Ereignisse höherer Gewalt 

(force majeure), die die Produktion, die Qualität, die Menge oder den Preis 

der für die Ausfuhr verfügbaren Ware erheblich beeinträchtigen, Umstände 

sind, unter denen eine ernsthafte Beeint rächtigung gemäß Art.6(3) nicht 

gegeben ist.  

Allerdings könnte man argumentieren, dass der Krieg in der Ukraine ą eine 

höhere Gewalt (force majeure) ą die Menge und den Preis der für den Import 

verfügbaren mineralischen Rohstoffe erheblich beeinträchtigt hat, so dass 

etwa der deutsche Staat die nationale Rohstoffgewinnung und -verarbei-

tung subventionieren muss.  

Art.24(4)  Der deutsche Staat könnte, wenn er Zweifel an der Konformität der Sub-

ventionierung der nationalen Rohstoffgewinnung und -verarbeitung hat, die 

gemäß Art.24 eingesetzte ständige Expertengruppe konsultieren.  

Art.25  Gemäß Art.25 muss ein lidBb~ª|¢~zy©©ªvvª die Vertragsparteien über die 

Subvention informieren. Art.25(1) legt fest, dass die Notifizierungen spä-

testens am 30. Juni eines jeden Jahres gemäß den Bestimmungen der 

Abs.2 bis 6 zu erfolgen haben.  

Art.25(3) enthält weitere Informationen über den Inhal t der Notifizierung.  

ivwz¢¢z I V¤v¢¯©z yz© hXb «¤y yz¨ \¨z¤°z¤ yz¨ h«w¬z¤ª~¥¤~z¨«¤| yz¨ ¤vª~¥¤v¢z¤ g¥}©ª¥{{|z­~¤¤«¤| «¤y B¬z¨v¨wz~B

ª«¤| 

 

3.2.2  Einordnung im Hinblick auf  Europarecht und Finanzverfassungsrecht  

Z© ­~¨y v¢© z¨©ªz °«©Àª°¢~x}z bvÝ¤v}£z y~z \¨Õ¤y«¤| z~¤z¨ ©ªvvª¢~x}z¤ Ęg¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªć ¬¥¨B

|z©x}¢v|z¤A y~z z~¤ ©ª¨vªz|~©x}z© g¥}©ª¥{{¢v|z¨ «¤yD¥yz¨ z~¤z¤ g¥}©ª¥{{{¥¤y© {Õ¨ v«©|z­À}¢ªz ¡¨~B

ª~©x}z g¥}©ª¥{{z wzª¨z~wªC o­zx¡ yz© ©ª¨vªz|~©x}z¤ g¥}©ª¥{{¢v|z¨© ~©ª y~z Vw©~x}z¨«¤| |z|z¤ ¡«¨°B

{¨~©ª~| «¤y «¤¬¥¨}z¨|z©z}z¤ }Ð}z¨z kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡z¤ ©¥­~z z®¥|z¤z kz¨©¥¨|«¤|©©x}¥x¡©C 

o­zx¡ yz© g¥}©ª¥{{{¥¤y© ~©ª y~z Vw©~x}z¨«¤| |z|z¤ vw©z}wv¨z kz¨©¥¨|«¤|©¨~©~¡z¤ y«¨x} |z°~z¢ªz 

Z~¤w~¤y«¤| ¬z¨©x}~zyz¤z¨ V¡ªz«¨z ~¤ k¥¨}vwz¤{~¤v¤°~z¨«¤|A g~©~¡¥¬z¨ªz~¢«¤| v«{ wzªz~¢~|ªz j¤ªz¨B

¤z}£z¤A `¥¥¨y~¤vª~¥¤ ¬¥¤ ^¤ªz¨z©©z¤ ©¥­~z Z~¤©v££z¢¤ ¬¥¤ °«©Àª°¢~x}z£ `v¦~ªv¢ {Õ¨ ^¤¬z©ª~ª~¥¤z¤ 

~£ h~¤¤z yz¨ g¥}©ª¥{{©ª¨vªz|~z ©¥­~z ­z~ªz¨z¨ Ð{{z¤ª¢~x}z¨ ^¤ªz¨z©©z¤ ~¤ Wz°«| v«{ cvx}}v¢ª~|¡z~ª©B 

w°­C Zh\B̀ ¨~ªz¨~z¤C 

Yz¨ g¥}©ª¥{{{¥¤y© ©¥¢¢ ¡¥£w~¤~z¨ª y«¨x} Ð{{z¤ª¢~x}z b~ªªz¢ ©¥­~z Ð{{z¤ª¢~x}z \v¨v¤ª~z¤ «¤y WÕ¨|B

©x}v{ªz¤A o«©x}Õ©©z yz¨ j¤ªz¨¤z}£z¤ =z¤ª­zyz¨ {¨z~­~¢¢~| ¥yz¨ v¢© ¥w¢~|vª¥¨~©x}z e{¢~x}ªwz~ª¨À|zP 

Wz~ª¨À|z ©~¤y |z©ªv{{z¢ª ~¤ Vw}À¤|~|¡z~ª yz© ªvª©Àx}¢~x}z¤ g¥}©ª¥{{wz©x}v{{«¤|©¨~©~¡¥© z~¤z© j¤B

ªz¨¤z}£z¤©P bz©©«¤| yz© Wz©x}v{{«¤|©¨~©~¡¥© z¨{¥¢|ª v¤}v¤y z~¤z© °« yz{~¤~z¨z¤yz¤ g~©~¡¥B̂ ¤y~B

¡vª¥¨©> ©¥­~z ¦¨~¬vªz© V¤¢v|z¡v¦~ªv¢ {~¤v¤°~z¨ª ­z¨yz¤C Y~z yvy«¨x} |z­¥¤¤z¤z¤ b~ªªz¢ ©¥¢¢z¤ |zB

¤«ª°ª ­z¨yz¤A «£ g¥}©ª¥{{z °« ¡v«{z¤ ©¥­~z ©~x} v¤ Z®¦¢¥¨vª~¥¤©¦¨¥ z¡ªz¤ ~£ ^¤B «¤y V«©¢v¤y °« 

wzªz~¢~|z¤ ą «¤ªz¨ yz¨ ©ª¨~¡ªz¤ k¥¨|vwzA |z£z~¤©v£ £~ª yz«ª©x}z¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ °« ~¤¬z©ª~z¨z¤C 
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^£ gv«£ ©ªz}z¤ v«x} z~¤z ©ªvvª¢~x} «¤y ¦¨~¬vª­~¨ª©x}v{ª¢~x} ¥¨|v¤~©~z¨ªz av|z¨}v¢ª«¤| ©¥­~z y~z 

\¨Õ¤y«¤| z~¤z© =ªz~¢B>©ªvvª¢~x}z¤ g¥}©ª¥{{{¥¤y© ą «¤vw}À¤|~| ¬¥¤ z~¤z¨ ©ªvvª¢~x}z¤ g¥}©ª¥{{|z©z¢¢B

©x}v{ªC 

^¤©wz©¥¤yz¨z z~¤z ©¥¢x}z ©ªvvª¢~x}z g¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ª w~¨|ª z¨}zw¢~x}z  «¨~©ª~©x}z e¨¥w¢z£z ¬¥¨ 

v¢¢z£ v«{ yz¨ Zwz¤z yz© ZjBgzx}ª©O ^©ª ©~z £~ª yz£ £v¨¡ª­~¨ª©x}v{ª¢~x}z¤ \¨«¤yv¤©vª° ¤vx} V¨ªC 

FFN VZjk ¬z¨z~¤wv¨T dyz¨ ~©ª ©~z «£|z¡z}¨ª |z¨vyz |z{¥¨yz¨ªA «£ yz¤ y«¨x} V¨ªC HK Z\gX |¨«¤yB

¨zx}ª¢~x} |z­À}¨¢z~©ªzªz¤ o«|v¤| °« Y~z¤©ª¢z~©ª«¤|z¤ ¬¥¤ v¢¢|z£z~¤z£ ­~¨ª©x}v{ª¢~x}z£ ^¤ªz¨z©©z 

°« ©~x}z¨¤T ^¤­~z­z~ª z¤ª©ªz}z¤ wz~}~¢{z¨zx}ª¢~x}z e¨¥w¢z£zT dyz¨ ¢v©©z¤ ©~x} y~z©z ¬¥¨ yz£ ]~¤B

ªz¨|¨«¤y yz© Z«\]Bj¨ªz~¢© °«£ ZZ\ GEFG y«¨x} z~¤z v¤ y~z©z \¨«¤y©Àª°z v¤|z¢z}¤ªz `¥¤©ª¨«¡ª~¥¤ 

¬z¨£z~yz¤T ^¤­~z­z~ª wz©ªz}ª z~¤z az|~ª~£vª~¥¤ {Õ¨ j¤ªz¨©ªÕª°«¤|©¢z~©ª«¤|z¤ v¤ j¤ªz¨¤z}£z¤T 

kz¨©ªÐÝª z© |z|z¤ yv© Y~©¡¨~£~¤~z¨«¤|©¬z¨w¥ª «¤y y~z \¨«¤y{¨z~}z~ªz¤A ­z¤¤ ¤«¨ yz«ª©x}z j¤ªz¨B

¤z}£z¤ wz|Õ¤©ª~|ª ­z¨yz¤ ą zª­v y«¨x} y~z ©ª¨~¡ªz k¥¨|vwzA |z£z~¤©v£ £~ª ~}¤z¤ °« ~¤¬z©ª~z¨z¤A 

vwz¨ v«x} y«¨x} y~z {v¡ª~©x} v«{ ©~z v«©|z¨~x}ªzªz j¤ªz¨©ªÕª°«¤| £~ªªz¢© z~¤z¨ g¥}©ª¥{{¢v|z¨}v¢B

ª«¤|T dyz¨ ~©ª z~¤z ©¥¢x}z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| y«¨x} y~z Wz~ª¨À|z yz¨ yz«ª©x}z¤ j¤ªz¨¤z}£z¤ °«¨ [~B

¤v¤°~z¨«¤| wzy~¤|ªT ^©ª z~¤z ©¥¢x}z `¥¦¦z¢«¤| £Ð|¢~x}T lv© ©v|ª y~z yz«ª©x}z [~¤v¤°¬z¨{v©©«¤| 

«¤y ­~¨y ©~z v«x} «¤~¥¤©¨zx}ª¢~x} wzz~¤{¢«©©ªT hx}¢~zÝ¢~x} ©~¤y ¤¥x} V©¦z¡ªz °« Z{{~°~z¤°A gzx¯x¢~¤| 

«¤y h«w©ª~ª«ªz¤ v«{°«°z~|z¤C 

2.2. 2.1  Marktwirtschaftliche Ausrichtung (Art. 119 AEUV)  

 Staatsunternehmen und offene Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb  

o«¤Àx}©ª ~©ª °« ¦¨Õ{z¤A ¥w hªvvª©«¤ªz¨¤z}£z¤ ¥yz¨ v«x} ¤«¨ ©ªvvª¢~x} v¤|z¥¨y¤zªz g¥}©ª¥{{wzB

¬¥¨¨vª«¤|z¤ |z|z¤ y~z £v¨¡ª­~¨ª©x}v{ª¢~x}z \¨«¤yv«©¨~x}ª«¤| yz¨ Zj «¤y v«x} yz¨ b~ª|¢~zy©ªvvB

ªz¤ ¤vx} V¨ªC FFN VZjk ¬z¨©ª¥Ýz¤C Z© }v¤yz¢ª ©~x} «£ z~¤z |¨«¤y©Àª°¢~x}z [¨v|zA y~z ~¤ yz¨ o«B

©v££z¤©x}v« £~ª yz¨ yv¨~¤ v«x} z¤ª}v¢ªz¤z¤ ©¥°~v¢z¤ `¥£¦¥¤z¤ªz «¤y yz¨ g¥¢¢z yz¨ Y~z¤©ªz ¬¥¤ 

v¢¢|z£z~¤z£ ­~¨ª©x}v{ª¢~x}z£ ^¤ªz¨z©©z =V¨ªC FIA FEK Vw©C G VZjkA V¨ªC HK Z\gX> °«|¢z~x} z¨}z¢¢ªA 

­z¢x}z |z¤z¨z¢¢z¤ V¡ª~¥¤©£Ð|¢~x}¡z~ªz¤ y~z b~ª|¢~zy©ªvvªz¤ ~£ g¥}©ª¥{{wz¨z~x} v«© h~x}ª yz¨ ĘZjB

l~¨ª©x}v{ª©¬z¨{v©©«¤|ć }vwz¤ «¤y ~¤­~z­z~ª ©~z yvy«¨x} ©¦z°~{~©x}z V«©¦¨À|«¤|z¤ yz© W~¤¤z¤B

£v¨¡ªz© ¬¥¨ v¢¢z£ ~¤ \z©ªv¢ª yz© Wz~}~¢{z¤¬z¨w¥ªz© «¤y yz¨ \¨«¤y{¨z~}z~ªz¤ ©¥­~z yz¨ l~¨ª©x}v{ª©B

|¨«¤y¨zx}ªz z~¤©x}¨À¤¡z¤ ¡Ð¤¤z¤C 

a) Rahmen der Wirtschaftspolitik spezifisch für Rohstoffe  

Art.  119 Abs.  1 AEUV legt den Rahmen der Wirtschaftspolitik von EU und Mitgliedstaaten fest 

und verpflichtet auf eine offene Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb. Er nimmt Bezug auf 

die in Art. 3 EUV niedergelegten Ziele der Union namentlich in Gestalt des Binnenmarkts u nd 

einer Wirtschaftsunion (Abs. 3 S. 1, Abs. 4) und konkretisiert die Rahmenbedingungen für die 

wirtschaftspolitische Tätigkeit von Union und Mitgliedstaaten. Damit sind, im Gegensatz zu 

Art.  3 EUV, ausdrücklich auch die Mitgliedstaaten Adressaten der Norm . Art.  119 AEUV stellt 

bestimmte Vorgaben auf, die es zu beachten gilt.  

Die Einführung und Verwirklichung einer allgemeinen Wirtschaftspolitik auf Grundlage einer 

engen Koordinierung der mitgliedstaatlichen Wirtschaftspolitik, der Verwirklichung des Bin-

nenmarkts und der Festlegung gemeinsamer Ziele ist die Leitidee dieser Norm. Dabei besteht 
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eine ausdrückliche Rückbindung an den Grundsatz der offenen Marktwirtschaft mit freiem 

Wettbewerb.
45

 Aus der notwendigen Koordinierung und Festlegung gemeinsamer Ziele wird 

ersichtlich, dass es sich bei der allgemeinen Wirtschaftspolitik um keinen Bereich gemeinsamer 

Politik handelt, für dessen Verwirklichung und Durchsetzung zuvorderst die Unionsorgane zu-

ständig wären. Vielmehr liegt die Kompetenz in diesem Politikberei ch weitgehend bei den Mit-

gliedstaaten, 46 was auch durch Art. 5 AEUV im Rahmen der Zuständigkeitsnormen ausdrück-

lich Erwähnung findet.  

Entsprechend dem Koordinierungsgebot des Art. 121 AEUV bildet die Wirtschaftspolitik frei-

lich eine Angelegenheit von geme insamem Interesse.47 Daher kann sie nicht gänzlich losgelöst 

von den unionsrechtlichen Vorgaben erfolgen. Das gilt zumal dann, wenn sie Bereiche trifft, 

die auch unionsrechtlich angegangen werden. Für den Bereich der Rohstoffe ist dies bereits 

verschiedent lich der Fall, so in Gestalt von Rohstoffabkommen mit anderen Staaten 48 sowie 

strategischen Partnerschaften; eine solche war noch vor dem Angriff Russlands mit der Ukra-

ine geplant, 49 und zwar als Teil einer Rohstoffgesamtstrategie der EU.  

bv¨¥$ #z{Ū¥¬~Ū, Vizepräsident für interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau, erklärte 

schon am 3.9.2020: ĘV¢¢z~¤ {Õ¨ y~z Wvªªz¨~z¤ ¬¥¤ Z¢z¡ª¨¥{v}¨°z«|z¤ «¤y °«¨ Z¤z¨|~z©¦z~x}zB

rung wird Europa bis 2030 bis zu 18 -mal und bis 2050 bis zu 60 -mal mehr Lithium benöti-

genCć50 Vor diesem Hintergrund legte die Kommission einen Aktionsplan zu kritischen Rohstof-

fen und eine ą inzwischen erweiterte ą Liste kritischer Rohstoffe vor. Ohne solche kritischen 

Rohstoffe wie Lithium lässt sich Klimaschutz nicht effektiv verwirklichen . Damit besteht jeden-

falls insoweit eine Rohstoffkompetenz der EU, nämlich zur Sicherung der Versorgung mit Roh-

stoffen in klimarelevanten Bereichen (s. Art. 191 Abs. 1 4. Spiegelstrich AEUV). 51 Werden da-

rauf Maßnahmen der EU gegründet, sind die Mitgliedsta aten sehr eng an die allgemeinen Wirt-

schaftsgrundsätze des EU-Rechts gebunden. 

Generell greift das Wirtschaftsordnungsrecht, so namentlich für Staatshilfen, wie das Beispiel 

Lufthansa zeigt 52 und nunmehr im Hinblick auf Uniper deutlich wird. Finanzierungsh ilfen wer-

den eher als unbedenklich angesehen als ein unternehmerisches Engagement des Bundes, für 

yv© Ę|z­~©©z Wzyz¤¡z¤ć ¬z¨w¢z~wz¤C53 Daher ist es auch im Rahmen von Rohstoffen spezifisch 

zu untersuchen. Vorher gilt es aber den allgemeinen Rahmen zu kläre n, der eine erste Einord-

 
45 S. hierzu ausführlich Frenz, Handbuch Europarecht, Bd. 2, 2. Aufl. 2015, Rn.  34 ff.  
46  Häde, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 119 AEUV Rn. 3: grundsätzlich.  

47  Frenz, Handbuch Europarecht, Bd. 6, 2011, Rn. 3558, 3568 ff. für das Folgende.  

48  So mit Aserbaidschan, wo EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eine unverbindliche Vereinbarung schloss, Tagesschau v. 
9.8.2022, Eine unverbindliche Wunschliste, abrufbar unter https://www.tagesschau.de/investigativ/ase rbaidschan-eu-gas-
101.html (letzter Abruf: 16.8.2022).  

49  ZjgVXi^k ¬C FHCLCGEGFA Zj «¤y j¡¨v~¤z ­¥¢¢z¤ Ę©ª¨vªz|~©x}z ev¨ª¤z¨©x}v{ªć ~£ Wz¨z~x} g¥}©ª¥{{z «¤ªz¨°z~x}¤z¤A vw¨«{wv¨ «¤ªz¨ 
https://www.euractiv.de/section/finanzen -und-wirtschaft/news/eu -und-ukraine-wollen-strategische -partnerschaft -im-bereich-
rohstoffe -unterzeichnen/ (letzter Abruf: 1 6.8.2022).  

50  Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 3.9.2020, Kommission kündigt Maßnahmen an, um Europa sicherer und nachhalti-
ger mit Rohstoffen zu versorgen, ab rufbar unter https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1542 (letzter 
Abruf: 16.8.2022).  

51  Der dortige Bezug auf den internationalen Klimaschutz begründet auch eine Binnenkompetenz, Frenz, Grundzüge des Klima-
schutzrechts, 2. Aufl. 2022, Rn . 268 und näher Kahl, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 6. Auf. 2022, Art. 191 AEUV Rn. 
15.  

52  Dazu jüngst Helm/Helm/Bischoff A Zlh GEGGA KF «¤ªz¨ yz¨ ¼wz¨©x}¨~{ª ĘY~z hªvvª©}~¢{z {Õ¨ y~z a«{ª}v¤©v ~£ h¦~z|z¢ yz© l~¨ªB
schaftsordnungsrechts: Finanzierung  ¥yz¨ «¤ªz¨¤z}£z¨~©x}z© Z¤|v|z£z¤ª yz© W«¤yz©TćC Wz¨z~ª© Frenz, EWS 2020, 192 ff.  

53  Helm/Helm/Bischoff , EWS 2022, 61 (70).  
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nung ermöglicht und vor allem den Boden bereitet, wenn es um Rechtfertigungen von Ein-

schränkungen des EU-Wirtschaftsordnungsrechts namentlich in Gestalt des Beihilfenverbots 

und der Grundfreiheiten geht.  

b) Wirtschaftspolitische Syste mentscheidung für freien Wettbewerb  

Den Mitgliedstaaten ist im Allgemeinen ihre konkrete wirtschaftspolitische Ausrichtung zwar 

nur grob vorgegeben, allerdings deutlicher, als dies das Grundgesetz vornimmt, welches die 

die marktwirtschaftliche Ordnung nicht ausdrücklich festschreibt. 54  Diese Ausrichtung muss 

nach Art.  120 AEUV im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem 

Wettbewerb stehen und im Rahmen der in Art. 121 Abs. 2 AEUV genannten Grundzüge zur 

Verwirklichung der Zielsetzungen in Art.  3 EUV beitragen. Damit erfährt die nationale Wirt-

schaftspolitik in zweierlei Hinsicht eine Bindung. Sie ist zum einen an das Ziel gebunden, zu 

der Verwirklichung der Unionsziele beizutragen ą so auch und gerade im Bereich des Klima-

schutzes ą und zum anderen dadurch inhaltl ich eingeschränkt, dass sie marktwirt schaftlich 

sein muss. Diese von der Richtung her vorgegebene Systementscheidung mit Bindungswirkung 

gegenüber den Unionsorganen und Mitgliedstaaten verbietet zumindest eine offensichtlich 

nicht marktwirtschaftliche Pol itik.
55

 

Hierzu gehört auch der Erhalt eines Systems, welches den Wettbewerb vor Verfälschungen 

schützt.
56

 Diese Vorgabe wird im Protokoll (Nr.  27) über den Binnenmarkt und den Wettbe-

werb
57

 getroffen und flankiert das Bekenntnis zu einer offenen Marktwirtsc haft mit freiem 

Wettbewerb. Die allgemeine wirtschaftspolitische Systementscheidung wird über einzelne 

wirtschaftsverfassungsrechtliche Funktionsgarantien wie die Grundfreiheiten, die Wettbe-

werbsregeln und einige Wirtschaftsgrundrechte konkretisiert und hi erüber justiziabel ge-

macht.
58

 

 Stärker sozial geprägtes Verständnis und Konsequenzen im Rohstoffbereich  

a) Ansatz im Lissabon -Vertrag  

Mit dem Vertrag von Lissabon wurde über Art. 3 Abs. 3 EUV die Zielbestimmung, wie sie im 

alten Art. 4 Abs. 1 EG zu finden war,  modifiziert. Die neue Zielbestimmung konkretisiert aus-

drücklich, dass es sich bei der Marktwirtschaft als allgemein vorgegebene politische Syste-

mentscheidung um eine soziale Marktwirtschaft handeln muss.
59

 Dies resultiert aus bereits 

länger bestehenden Bestrebungen, die sich bereits im gleichlautenden Passus in Art.  I-3 Abs. 3 

VV niederschlugen.
60

  

 
54 Häde, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 119 AEUV Rn. 8 unter Verweis auf BVerfG, Urt. v. 1.3.1979 ą 1 

BvR 532/77 u. a., BVerfGE 50, 290 (336 ff).  
55 Hatje, EuR 2004, Beiheft 3, 7 (9); s. auch Müller-Graff , EuR 2002, Beiheft 1, 7 (22).  
56 Zum unverfälschten Wettbewerb ausführlich Frenz, Handbuch Europarecht Bd. 2, 2. Aufl. 2015, Rn.  22 ff.  
57 ABl. 2010 C  83, S. 309.  
58 S. auch Nowak, EuR 2009, Beiheft 1, 129 (147).  
59 Dieser Leitgedanke ist in der deutschen Vorstellung von Marktwirtschaft stark verwurzelt, auch wenn das GG wirtschaftspolitis ch 

neutral ist, BVerfG, Urt. v. 20.7.1954 ą 1 BvR 459/52  u. a., BVerfGE 4, 7 (17  f.); bestätigt u.a. in Urt. v. 11.6.1958 ą 1 BvR 
596/56, BVerfGE 7, 377 (400); Urt. v. 17.5.1961 ą 1 BvR 561/60 u. a., BVerfGE 12, 354 (363); Beschl. v. 12.1.1967 ą 1 BvR 
169/63, BVerfGE 21, 73 (78); Urt. v. 1.3.1979 ą 1 BvR 532/77 , BVerfGE 50, 290 (336  f.).  

60 Ausführlich Nowak, EuR 2009, Beiheft 1, 129 (182  ff.).  
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Der soziale Einschlag des Unionsrechts wird nicht nur aus dem Bekenntnis zu einer sozialen 

Marktwirtschaft deu tlich. In vielen anderen Bereichen des Unionsrechts ist ebenfalls die soziale 

Prägung der Union zu erkennen, so etwa in Art.  3 EUV, Art. 9, Art. 151 -164 AEUV und darüber 

hinaus in den sozialen Grundrechten der EGRC.
61

 Umgekehrt legen die unveränderten Form u-

lierungen in Art. 119 Abs. 1 und 2, Art. 120 und 127 Abs. 1 AEUV den Schluss nahe, dass es 

sich weniger um eine tatsächliche Kursänderung handelt. Der Blickwinkel bei der Schaffung 

wirtschaftlichen Wohlstands verschiebt sich aber stärker auf die damit ein hergehenden sozia-

len Verpflichtungen.
62

 

Immerhin wurde aber die soziale Komponente in der zentralen Zielbestimmung des Art. 3 EUV 

explizit und bewusst mit der Marktwirtschaft verknüpft. Daraus ergibt sich eine partielle inhalt-

liche Neuausrichtung mit mögli chen tiefgreifenden Konsequenzen.
63

 Die stärkere Betonung 

sozialer Aspekte reiht sich in die Tradition ein, dass mit jeder Vertragsreform im Primärrecht 

dieser Bereich eine Verstärkung erfahren hat. Daher sollte die Festlegung auf eine soziale 

Marktwirtsch aft in Art. 3 Abs. 3 AEUV im Hinblick auf den gesamten Prozess der europäischen 

Integration nicht unterbewertet werden.
64

 

b) EU-Klimapaket  

Damit ist auch auf EU-Ebene die Marktwirtschaft in erheblichem Umfang mit einer sozialen 

Komponente verbunden. Deren Notwendigkeit zeigt sich gerade sehr stark dadurch, dass die 

Verwerfungen durch die massiven Energiepreiserhöhungen sozial abgefedert werden müssen. 

Das verlangt auch das EU-Klimapaket vom 14.7.2021, indem es das Auffangen von Auswir-

kungen des klimaschutzbedingten umfassenden Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft auf 

ökonomisch schwache Haushalte etwa über einen Klima -Sozialfonds verlangt. 65 Um solche so-

ziale Verwerfungen durch Klimaschutzmaßnahmen und gleichermaßen Rohstoffknappheiten 

(zumal in für den Klimaschutz notwendigen Bereichen wie den Lithium -Ionen-Batterien) sowie 

dadurch bedingte Preiserhöhungen zu verhindern, gilt es, solche Knappheiten möglichst erst 

gar nicht entstehen zu lassen und so auch Preiserhöhungen zu vermeiden. Letztlich müssen  

alle mitgenommen werden. Das ist Ausdruck einer solidarischen Union, den das EU -Klimapaket 

betont 66 und die auch Ausdruck des Green Deal67 ist. 68  

 
61 Zum stärkeren sozialen Einschlag des Unionsrechts s. auch Nowak, EuR 2009, Beiheft 1, 129 (184).  
62 Zum Ganzen s. auch Hatje, in: Schwarze (Hrsg.), Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, 2004, S.  189 (192  f.).  
63 S. auch mit Blick auf die verstärkten Querschnittsmaterien Terhechte , EuR 2004, Beiheft 3, 107 (109, 113 f.); Pernice/Hindelang , 

EuZW 2010, 407 (411), weisen darauf hin, dass der stärkere soziale Einschlag sich jedenfalls bei der Auslegung zeigen könnte.  
64 S. zu diesem Prozess BVerfG, Urt. v. 30.6.2009 ą 2 BvE 2/08 u.a., BVerfGE 123, 267, Rn.  394  ą Lissabon und Rn. 396 zu weite-

ren, die sozialen Aspekte stärker betonenden Änderungen durch den Vertrag von Lissabon, so etwa in der Präambel des AEUV.  
65 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den 

V«©©x}«©© yz¨ gz|~¥¤z¤ ¬C FICLCGEGFA Ę[~ª {Õ¨ JJćO v«{ yz£ lz| °«¨ `¢~£v¤z«ª¨v¢~ªÀª ą Umsetzung des EU-Klimaziels für 2030, 
COM(2021)550 final, S. 5. Näher Frenz, in: ders. (Hrsg.), Gesamtkommentar Klimaschutzrecht, 2. Aufl. 2022, Einf. A Rn. 67 f.  

66 Mitteilung der Kommission an das Europäische Pa rlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den 
V«©©x}«©© yz¨ gz|~¥¤z¤ ¬C FICLCGEGFA Ę[~ª {Õ¨ JJćO v«{ yz£ lz| °«¨ `¢~£v¤z«ª¨v¢~ªÀª ą Umsetzung des EU-Klimaziels für 2030, 
COM(2021)550 final, S. 5.  

67  Mitteilung der Kommission an  das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen ą Ę^¤¬z©ª~ª~¥¤©¦¢v¤ {Õ¨ z~¤ °«¡«¤{ª©{À}~|z© Z«¨¥¦vA ^¤¬z©ª~ª~¥¤©¦¢v¤ {Õ¨ yz¤ z«¨¥¦À~©x}z¤ \¨Õ¤z¤ Yzv¢ć 
COM(2020) 21 final.  

68 Näher Frenz, in: ders. (Hrsg.), Gesamtkommentar Klimaschutzrecht, 2. Aufl. 2022, Einf. A Rn. 41 ff.  
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c) Folgen für einen staatlichen Rohstofffonds und staatlich gesteuerte Bevorratung  

Daran zeigt sich gerade im Rohstoffsektor die notwendig soziale Ausrichtung der offenen 

Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb. Im Klimabereich wird sie von der EU -Kommission 

selbstverständlich zugrunde gelegt. Und der Rohstoffsektor ist mit dem Klimaschutz untrenn-

bar verbunden, weil Letzterer auf zahlreiche Rohstoffe unabdingbar angewiesen ist, so etwa 

Lithium. 69 Ist der Klimaschutz sozial ausgerichtet, muss dies auch für den Rohstoffbereich gel-

ten. Können im Klimaschutz negative Auswirkungen durch einen Klima -Sozialfonds aufgefan-

gen werden, der durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu flankieren ist, muss auch ein Roh-

stofffonds möglich sein, der den Klimaschutz hindernde Knappheiten in diesem Bereich ver-

meidet und weitergehend eine Rohstoffversorgung sicherstellt, die massive Preissteig erungen 

und dadurch bedingte soziale Verwerfungen ausschließt: Diese würden dann auch negativ auf 

den Klimaschutz zurückwirken.  

Zum einen würden klimarelevante Produkte die E -Autos massiv verteuert. Zum anderen kön-

nen ökonomisch schwache Personen nicht sämtliche Preissteigerungen tragen. Daher wird der 

Klimaschutz auch dadurch negativ tangiert, dass an anderer Stelle hohe Preissteigerungen 

auftreten ą so durch Rohstoffknappheiten außerhalb klimarelevanter Bereiche. Diese Preisstei-

gerungen verhindern dann, d ass im Klimabereich (weitere) Belastungen festgelegt werden 

können, um den notwendigen grundlegenden und langfristig konzipierten Umbau von Wirt-

schaft und Gesellschaft 70 realisieren zu können.  

Daher sichert ein Rohstofffonds, der auf ausreichende Rohstoffvorräte achtet, nicht nur die 

Rohstoffversorgungssicherheit, um aus Defiziten in diesem Bereich folgende Preissteigerun-

gen vor allem zulasten der ökonomisch Schwachen zu verhindern, sondern auch einen sozial-

verträglichen Klimaschutz. E r bewegt sich damit auf dem Boden der sozialen Ausrichtung der 

Marktwirtschaft nach den Verträgen wie auch dem EU -Klimapaket.  

 Traditionelles Auftreten von Staatsunternehmen  

Im Übrigen schließt diese Grundentscheidung für eine freie Marktwirtschaft Staatsu nternehmen 

nicht aus, wie etwa das Beispiel Vattenfall in Schweden zeigt, ebenso wenig staatlich gesteuerte 

Bevorratungen, wie die Gasreserve belegt. Zudem ist das Prinzip der Daseinsvorsorge in Art. 14 

AEUV und Art. 36 EGRC gleichgewichtig aufgenommen, wi e noch näher dazulegen ist. 71 

 Wird freier Wettbewerb aller Unternehmen durch staatliches Rohstoffunternehmen erst 

gesichert?  

Indem die staatliche Rohstoffsicherung durch ein Staatsunternehmen oder auch nur ein staatli-

ches Rohstofflager bzw. einen Rohstofffonds gesichert wird, werden die Grundvoraussetzungen 

unternehmerischen Wettbewerbs gewährleistet und nicht etwa beeinträchtigt. Im EU -Kartellrecht 

gibt es die Figur, dass dann kein Verstoß vorliegt, wenn Wettbewerb erst hergestellt wird. 72 Dieser 

Ansatz ist auch zu befürworten, wenn es um die Wahrung der Grundentscheidung für eine offene 

 
69 Ausführlich Frenz, DVBl 2021,  
70 S. BVerfG, Beschl. v. 24.3.2022 ą 1 BvR 2656/18, ECLI:DE:BVerfG:2021:rs20210324.1bvr265618, Rn. 249.  
71 Ausführlich sogleich III . 
72 EuGH, Rs. C-56/65 (Maschinenbau Ulm), ECLI:EU:C:1966:38; Rs. C -258/78 (Nungesser),  ECLI:EU:C:1982:211, Rn. 56 ff.; Rs. C -

42/84 (Remia), ECLI:EU:C:1985:327, Rn. 19.  
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Marktwirtschaft mit unverfälschtem Wettbewerb geht. Soweit dieser nicht verfälscht, sondern erst 

geschaffen bzw. jedenfalls unabdingbar gesichert wird, geht es zug leich um eine Sicherung der 

offenen Marktwirtschaft mit unverfälschtem Wettbewerb. Da ansonsten Wettbewerb ganz verlo-

ren gehen kann, ist die Schaffung neuer Produkte, auf welche die teleologische Reduktion des 

Kartellverbots beschränkt wird, 73  mit deren we iterer Herstellbarkeit gleichzusetzen.  

 Inwieweit sind Abweichungen von offener Marktwirtschaft möglich?  

Gerade im Beihilfebereich rechtfertigt die Herbeiführung wesentlicher Verbesserungen ein Abwei-

chen von der Marktwirtschaft. Kann der Markt sie allein nicht herbeiführen, können staatliche Un-

terstützungen gewährt werden. Dies stellen auch die neuen Leitlinien für staatliche Klima -, Um-

weltschutz - und Energiebeihilfen 2022 als Grundregel auf. 74 Ein Marktversagen liegt auch vor, 

wenn Rohstoffe nicht mehr ausreichend bezogen werden können. Damit ist auch dann eine Abwei-

chung von der Marktwirtschaft eröffnet. Das gilt zumal dann, wenn Rohstoffe für den Klimaschutz 

benötigt werden.  

2.2.2. 2  Verhältnis zur Daseinsvorsorge: Rohstoffversorgung wie Energieve rsorgung als 

Daseinsvorsorge?  

 Entstehung  

Gem. Art.  36 EGRC anerkennt und achtet die Union den Zugang zu den Dienstleistungen von all-

gemeinem wirtschaftlichem Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten im Einklang mit den Verträgen geregelt ist, um den sozialen und territorialen  

Zusammenhalt der Union zu fördern. Nach den Erläuterungen zur EGRC
75

 steht Art.  36 EGRC al-

lerdings vollauf im Einklang mit Art.  14 AEUV und begründet kein neues Recht. Art.  36 EGRC ist 

im Wesentlichen in Anlehnung an Art.  14 AEUV formuliert worden, um die inhaltlichen Angriffe 

gegen die Norm im Grundrechtekonvent abwehren zu können.
76

 

 Anknüpfung an Art. 14 AEUV  

Durch diese Verweigerung eines subjektiven Rechts knüpft Art.  36 EGRC an Art. 14 AEUV an, 

ohne diesen inhaltlich deutlich anzureichern. Was in Art.  14 AEUV als Gestaltungsauftrag nieder-

gelegt ist, greift Art.  36 EGRC in Anknüpfung an die Regulierung als Zugangspostulat auf. Er ent-

hält damit entsprechend dem Gegenstand der Grundrechte die Perspektive des Bürgers, während 

Art.  14 AEUV im Rahmen der allgemeinen Grundsätze die Union und auch die Mitgliedstaaten im 

Blick hat. Somit bilden beide Bestimmungen eine sich ineinanderfügende Einheit. Daher ist auch 

die in der deutschen Fassung von Art.  36 EGRC auftretende Formulierungsabweichung ĘY~z¤©ªB

leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ć unschädlich.
77

 In Art.  106 AEUV, auf den 

Art.  14 AEUV explizit verweist, heißt es ebenso.  

 
73 Näher Frenz, Handbuch Europarecht Bd. 2, 2. Aufl. 2015, Rn. 1147 ff.; v. Bernuth , Umweltschutzfördernde Unternehmenskoope-

rationen und das Kartellverbot des Gemeinschaftsrechts, 1996, S. 134.  
74 Mitteilung der Kommission v. 18.2.2022, Leitlinien für staatliche Klima -, Umweltschutz - und Energiebeihilfen 2022, ABl. 2022 C 

80, S. 1, Rn. 34.  
75 Erläuterungen zur Charta der Grundrechte, ABl. 2007 C 303, S.  17 (27).  
76 Lörcher , in: Unteilbarkeit auf Europäisch, 2001, S.  37 (51 f.); Frenz, Handbuch Europarecht, Bd. 4, 2009, Rn. 4269 ff. auch für 

das Folgende. 
77 Näher Pielow, in: Stern/Sachs (Hrsg.), GRCh , 2016, Art.  36 Rn. 7.  
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 Notwendige Zusammenschau mit Art. 106 und 107 AEUV  

Art.  36 EGRC verweist zwar nicht wie Art.  14 AEUV explizit auf 106 und 107 AEUV, gewährt aber 

den Zugang zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nur im Einklang 

mit den Verträgen, wozu auch die Vorschriften der Art.  106  f. AEUV gehören. Die beiden Bestim-

mungen sind bei dieser Frage der Europarechtskonformität zentral, wie die intensive Rec htspre-

chung zu einem (partiellen) Dispens von Wettbewerbsvorschriften und zum Beihilfenverbot gerade 

hinsichtlich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse belegt.
78

 

Dabei geht es um die Wahrung der mitgliedstaatlichen Strukturen und höchstens aus diesen wird 

der Einzelne begünstigt und auch subjektiv berechtigt. Wahrt die Union diese Zuständigkeitsver-

teilung, wird dadurch der Einzelne lediglich indirekt begünstigt. Damit wirkt die Schranke zulasten 

des Handelns der Unionsorgane für di e Freiheit des Einzelnen, aber nicht auf der Basis eines sub-

jektiv -öffentlichen Rechts. Dadurch werden die Einzelnen vielfach entsprechend der Platzierung 

des Art. 36 EGRC unter den sozialen Grundrechten sozial abgesichert, wenn nämlich der Zugang 

zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse von sozialer Bedeutung ist, wie 

dies vor allem für die klassische Daseinsvorsorge zutrifft: Diese erfüllt etwa in Gestalt der Energie - 

und Wasserversorgung existenzielle Grundbedürfnisse, zu denen alle  und damit auch die wirt-

schaftlich Schwächeren Zugang haben müssen, und zwar nicht nur abstrakt, sondern konkret und 

damit zu erschwinglichen Preisen.  

 Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse  

a) Ansatz  

Der Begriff der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse bildet den zent-

ralen gegenständlichen Bezugspunkt von Art.  36 EGRC und stimmt mit demjenigen  nach 

Art.  106 Abs.  2 AEUV sowie mit den Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, 

wie sie in Art.  14 AEUV beschrieben werden, überein. Wie dort handelt es sich damit um wirt-

schaftliche Tätigkeiten, Ęy~z ¬¥¤ yz¤ b~ª|¢~zy©ªvvªz¤ ¥yz¨ yz¨ \z£z~¤©x}v{ª £~ª wz©¥¤yz¨z¤ 

Gemeinwohlverpflichtungen verbunden werden und für die das Kriterium gilt, dass sie im Inte-

resse der Allgz£z~¤}z~ª z¨w¨vx}ª ­z¨yz¤ćC Sie können auch privatrechtlich organisiert sein.
79

 

b) Charakteristische Bereiche  

Y~z b~ª|¢~zy©ªvvªz¤ }vwz¤ yvwz~ z~¤z¤ |¨¥Ýz¤ V«©|z©ªv¢ª«¤|©©¦~z¢¨v«£A yz¨ ¤«¨ v«{ Ę¥{{z¤B

¡«¤y~|z [z}¢z¨ć Õwz¨¦¨Õ{ª ­~¨yC \¨«¤y¢z|z¤y ~©ª allerdings, dass die Leistung nicht im rein pri-

vaten, sondern auch im öffentlichen Interesse erfolgt. Typischerweise gehören die klassischen 

Leistungen der Daseinsvorsorge dazu, auf die der Einzelne unabdingbar angewiesen ist, so die 

Wasserver- oder Abfall entsorgung.
80

 Charakteristisch ist die flächendeckende, gleichmäßige 

 
78 Mit zahlr. Nachweisen Frenz, Europarecht, Bd.  2, 2. Aufl. 2015, Rn.  4288  ff. sowie ders., Europarecht,  Bd. 3, 2. Aufl. 2021, 

Rn. 464  ff.  
79 Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse vom 12.5.2004, KOM (200 4) 374 endg., Anhang  1. Unter Verweis auf 

Art.  295 EG-Mitteilung  der Kommission vom 20.9.2000, Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa, KOM (2000) 580 endg., 
Rn. 21 sowie Burgi , VerwArch. 2002, 255 (257).  

80 EuGH, Rs. C-209/98 (Sydhavnens Sten & Grus/Kopen hagen), ECLI:EU:C:2000:279, Rn.  75.  
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Versorgung der Bevölkerung ohne Rücksicht auf Sonderfälle und auf die Wirtschaftlichkeit je-

des einzelnen Vorgangs.
81

 

c) Energie- und Rohstoffversorgung angesichts des Russland -Ukraine -Kriege s 

Zumal angesichts der im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges auftretenden Knappheit ist die 

flächendeckende gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung auch in den Bereichen die Energie 

und Rohstoffe elementar, wie es den Charakteristiken der Dienstleistungen v on allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse entspricht. Auf Energie sind alle unmittelbar unabdingbar angewie-

sen, auf Letztere zumindest mittelbar: Die meisten Geräte wie Handys werden aus Rohstoffen 

hergestellt. Auf sie ist der Einzelne ebenfalls oft unabdi ngbar angewiesen. Die flächende-

ckende Versorgung mit ihnen beruht daher darauf, dass genügend Rohstoffe vorhanden sind. 

Ihre Förderung und Beschaffung kann deshalb national als Dienstleistung von allgemeinen 

wirtschaftlichen Interessen festgelegt und mit i hrer Erhältlichkeit  sichernden besonderen Ge-

meinwohlverpflichtungen verbunden werden ą so die obligatorische Anlage von Vorratslagern 

oder die Zusammenarbeit mit einem Staatsunternehmen, das eine Grundversorgung mit Roh-

stoffen für Güter des unabdingbaren B edarfs wie Handys oder Lithium -Batterien im Hinblick 

auf die Mobilitätswende zu E -Autos sicherstellt.  

Eine Lockerung der Wettbewerbsregeln kann vor allem dann erfolgen, wenn anders eine Ver-

sorgung zu wirtschaftlich tragbaren Bedingungen 82 nicht (mehr) erfo lgen kann, so wie im Ener-

giebereich durch die Preissteigerungen im Zuge des Russland -Ukraine-Krieges, wenn die mit 

Kunden vereinbarten Festpreise nicht (sogleich) erhöht werden können: Dann bleiben nur 

staatliche Beihilfen (z. B. an Uniper) und ggf. Überna hmen, finanziert durch Beiträge der Ver-

braucherinnen und Verbraucher.  

 Zugang  

Der in Art.  36 EGRC geregelte Zugang zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse ergibt sich bereits aus ihrem vorstehend aufgezeigten Charakter. Werden sie flächende-

ckend zur gleichmäßigen Versorgung der Bevölkerung vorgehalten, muss der Zugang zu ihnen 

allgemein sein. Jede Person muss damit Zugang haben, und zwar in gleichberechtigter Weise. 

Entsprechend der französischen Doktrin des Service publi c bezieht sich diese Gleichheit sowohl 

v«{ yz¤ o«|v¤| °«£ Y~z¤©ª v¢© v«x} v«{ ©z~¤z c«ª°«¤| «¤y ^¤v¤©¦¨«x}¤v}£z =Ä|v¢~ªÄ Ęyz¬v¤ªć zª 

Ęyv¤©ć ¢z ©z¨¬~xz ¦«w¢~x>C
83

 

Art.  36 EGRC ist vom Bürger her zu sehen, der in eine solidarische Gemeinschaft eingebunden is t, 

welche auf bestimmten sozialen Rechten und Gewährleistungen fußt, unter anderem dem Zugang 

zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Art.  14 AEUV, der von der 

Aufgabenwahrnehmung der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Int eresse her konzipiert 

ist, enthält gerade kein solches Zugangsrecht.  

 
81 S. EuGH, Rs. C-320/91 (Corbeau), ECLI:EU:C:1993:198, Rn.  14; Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse vom 

12.5.2004, KOM (2004) 374 endg., Ziff.  3.3.; im Einzelnen Frenz, Europarecht, Bd. 2, 2. Aufl. 2015 , Rn. 4259  ff.  
82  S. für Art. 106 Abs. 2 AEUV etwa EuGH, Rs. C-475/99 (Ambulanz Glöckner), ECLI:EU:C:2001:577, Rn. 57 f.  
83 Pielow, in: Stern/Sachs (Hrsg.), GRCh, 2016, Art.  36 Rn. 18.  
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Daher kann es nicht über Art.  36 EGRC zugunsten der Diensterbringer hergeleitet werden. Es be-

steht daher höchstens für die Empfänger von solchen Dienstleistungen, nicht hingegen für die 

Erbringer,
84

 und auch dies nicht als unmittelbar einforderbares subjektives Recht auf der Basis 

von Art.  36 EGRC, sondern nur nach nationalem Recht. Damit sind Mitgliedstaaten und die EU 

nicht etwa verpflichtet, Gaslieferanten den Zugang zu Gas zu sichern.  Empfangsbezogen sind hin-

gegen Beihilfen, welche eine Belieferung der Verbraucher zu tragbaren Preisen gewährleisten. Sie 

sind auf der Basis von Art. 36 EGRC legitimierbar, weil sie den Zugang zu Gas absichern.  

 Verweis auf einzelstaatliche Rechtsvorschrift en und Gepflogenheiten  

Den Mitgliedstaaten ist bereits weitestgehend überlassen, inwieweit und mit welchen Aufgaben 

sie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse führen. Art.  36 EGRC dehnt die-

sen nationalen Spielraum auf den Zugang zu sol chen Dienstleistungen aus. Maßgeblich für Art.  36 

EGRC ist damit, inwieweit die Mitgliedstaaten den Zugang durch ihre Rechtsvorschriften und Ge-

pflogenheiten ausgestaltet haben. Sie können daher nähere Bedingungen festlegen und auch be-

stimmte Personengruppe n besonders behandeln, so insbesondere Private und privatisierte Ver-

sorgungsunternehmen.
85

 

Dementsprechend sind die Mitgliedstaaten weitestgehend frei, etwa im Fall einer Versorgungs-

knappheit bei Gas private Haushaltungen ungekürzt zu versorgen und bei Wir tschaftsunterneh-

men je nach ihrer Bedeutung abzustufen, was alsbald durch die Bundesnetzagentur erfolgen soll. 

Dabei ist aber das Diskriminierungsverbot zu wahren. Unionsbürger und Wirtschaftsunternehmen 

aus anderen EU-Staaten müssen die gleichen Zugangsbedingungen haben wie Einheimische, so-

weit sie derselben Gruppe bzw. Sparte angehören.  

Im Übrigen müssen die Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung den Grundcharakter der Dienstleis-

tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse wahren. Wesentlicher Punkt ist dabei die ste-

tige allgemeine Zugänglichkeit.  

Daher dürfen die Einzelbedingungen für den Zugang zu Diensten von allgemeinem wirtschaftli-

chem Interesse wegen deren allgemeiner Zugänglichkeit nicht dazu führen, dass einzelne Gruppen 

benachteiligt werden. Das gilt insbesondere für die ökonomisch Schwachen, ist doch Art.  36 EGRC 

im Titel  ^k Ęh¥¢~yv¨~ªÀªć w°­C «¤ªz¨ yz¤ ©¥°~v¢z¤ \¨«¤y¨zx}ªz¤ yz¨ X}v¨ªv angesiedelt. Damit muss 

etwa die Gasversorgung trotz Engpässen auch denen offenstehen, die sich hohe Preise nur 

schwerlich leisten können.  

Der Staat hat ggf. mit Unterstützungsleistungen die weiterhin allgemeine Zugänglichkeit zu ge-

währleisten, auch wenn Art. 36 EGRC kein Leistungsrecht bildet. Bei einem faktischen Ausschluss 

ganzer Bevölkerungsgruppen wü rde aber der Wesenskern der Dienstleistungen vom allgemeinen 

wirtschaftlichen Interesse in Gestalt der allgemeinen Zugänglichkeit negiert. Um solche Engpässe 

von vornherein zu verhindern, bieten sich staatliche Vorratslager bzw. Unterstützungen von Un-

terne hmen an, damit diese die Versorgung zu bezahlbaren Preisen sicherstellen. Entsprechende 

Beihilfen wären über Art. 36 EGRC parallel zu Art. 106 Abs. 2 AEUV gerechtfertigt.  

 
84 Heselhaus/Schreiber, in: Heselhaus/Nowak (Hrsg.), Handbuch der Europäischen Grundrechte, 2. Auf. 2020, §  38 Rn. 20; Pielow, 

in: Stern/Sachs (Hrsg.), GRCh, 2016, Art.  36 Rn. 17.  
85 Pielow, in: Stern/Sachs (Hrsg.), GRCh, 2016, Art.  36 Rn. 18, 52 f.  
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Die Erbringer dürfen daher nicht überfordert werden, weil ansonsten die Gefahr besteh t, dass das 

Zugangsrecht beschränkt und damit der Bürger beeinträchtigt wird. Das gilt zumal dann, wenn 

wie aktuell bei Gas wegen explodierender Bezugspreise die Erbringer insolvent zu gehen drohen, 

da sie noch zu vorher vereinbarten festen Preisen liefern  müssen. Eine solche Überforderung be-

steht bereits dann, wenn eine gemeinwohlbezogene Aufgabe nicht mehr zu wirtschaftlich ausge-

wogenen bzw. tragbaren Bedingungen erfüllt werden kann. Dieser Ansatz ist im Rahmen von Art. 

106 Abs. 2 AEUV zentral
86

 und kann im Bereich der Rohstoffversorgung bei explodierenden Prei-

sen wegen Knappheit leicht Realität werden. Ist dies der Fall, können die Erbringer einer solchen 

Aufgabe ganz oder teilweise von den Wettbewerbsregeln entbunden werden, weil sie ansonsten 

rechtlich bzw. tatsächlich behindert werden, die ihnen übertragene besondere Aufgabe unter 

Wahrung der damit verbundenen Sonderpflichten zu erfüllen.
87

 

 Beihilfenverbot  

Damit ist die Brücke zum Beihilfenrecht geschlagen. Es besteht ebenfalls ein teilweiser Dispens 

vom Beihilfenverbot, wenn anders eine tragfähige Erfüllung von gemeinwohlbezogenen Dienst-

leistungen nicht sichergestellt ist.
88

 Das gilt zumal dann, wenn ohne staatliche Unterstützungen 

die Dienstleistung gar nicht mehr erbracht werden kann, so wie aktuell f ür Gaslieferungen infolge 

gewaltig gestiegener Preise, welche die Lieferanten wegen fester Verträge mit ihren Kunden 

(noch) nicht weiterzugeben vermögen.  

Weiter gehend verneint der EuGH seit seinem Altmark -Urteil das Vorliegen einer Beihilfe bereits 

dann, wenn diese Grenze der wirtschaftlich tragfähigen Dienstleistungserbringung gewahrt bleibt 

und zudem der Bezugspunkt feststeht, welcher die Zuwendungen begründet, der Ausgleich für 

solche gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen nach zuvor objektiv und transp arent aufgestellten 

Parametern berechnet wird sowie der sich für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflich-

tungen ergebende Ausgleichsbetrag nach Durchschnittswerten ermittelt werden kann bzw. vorher 

ein Vergabeverfahren stattgefunden hat.
89

 

 Abwägung  

Damit bedarf es letztlich einer Abwägung zwischen der grundsätzlichen Pflicht zur Anerkennung 

und Achtung des nationalen Zugangs zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse und gegenläufigen Belangen, welche etwa im Interess e einer stärkeren Konkurrenz auf 

einem bestimmten Versorgungsfeld Dienste mit umfangreichen Gemeinwohlverpflichtungen ge-

nerell zurückdrängen sollen.  

Weil es sich dabei um eine politische Entscheidung handelt, ist den Unionsorganen ein breiter Be-

urteilungss pielraum zuzubilligen. Dabei haben sie allerdings die grundsätzliche Bedeutung von 

Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nach Art.  14 AEUV und das Gewicht des Zu-

gangs nach Art.  36 EGRC in ihre Überlegungen hinreichend einzubeziehen. Dieses Gewicht wird 

 
86 Beide Formulierungen verwen dend s. EuGH, Rs. C-475/99 (Ambulanz Glöckner), ECLI:EU:C:2001:577, Rn.  57  f.; auch etwa Rs. 

C-340/99 (TNT Traco), ECLI:EU:C:2001:281, Rn.  54: wirtschaftlich annehmbar.  
87 Im Einzelnen Frenz, Europarecht, Bd. 2, 2. Aufl. 2015, Rn.  4288  ff.  
88 Frenz, Europarecht, Bd. 3, 2. Aufl. 2021, Rn.  2232  ff.  
89 Vgl. EuGH, Rs. C-280/00 (Altmark), ECLI:EU:C:2003:415, Rn.  87 ff., zusammengefasst in Rn.  95; näher dazu Frenz, Europarecht, 

Bd. 3, 2. Aufl 2021, Rn.  893  ff.  
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bei Versorgungskrisen erheblich verstärkt. Dann dürfen tendenziell eher und schärfere Maßnah-

men ergriffen werden, um den Zugang zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse zu sichern. Die Unionsorgane müssen dann solche Maßnahmen der Mitgliedstaaten ak-

zeptieren, auch wenn sie den Wettbewerb stark einschränken wie hohe (staatliche Unterstützun-

gen für Gaslieferanten), Staatsunternehmen oder Vorgaben zur Zwangsbevorratung von seltenen 

Rohstoffen.  

Letztlich geht es um die Herst ellung praktischer Konkordanz, unter anderem zwischen dem Wett-

bewerb und den Belangen der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse.
90

 Das Gewicht 

dieser Dienstleistungen wurde dabei durch die Aufnahme des Zugangs in Art.  36 EGRC weiter ver-

stärkt.  Das Prinzip der Daseinsvorsorge wird so zum gleichrangigen Konterpart zum Wettbewerbs-

prinzip.  

2.2.2. 3  Art. 106 AEUV  

Bei der Ausgestaltung der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse bedarf es der Ein-

haltung von Art. 106 AEUV und damit der Wettbewerbsregeln, soweit öffentliches Rohstoffunter-

nehmen geschaffen bzw. private Unternehmen mit besonderen oder ausschließlichen Rechten 

ausgestattet sind. Es gilt also die Grundregeln für Unternehmen der Daseinsvorsorge zu wahren, 

wie sie vorstehend bereits im Rahmen von Art. 36 EGRC deutlich wurden. 91 

2.2.2. 4  Beihilfenverbot  

 Ansatz einer Begünstigung: Fehlen marktgerechter Gegenleistung oder allgemeiner 

kompensierender Belastung  

Alle staatlichen Unterstützungsleistungen für Unternehmen zur Erkundung u nd zur Gewinnung 

sowie zur Versorgung mit Rohstoffen bilden Beihilfen, wenn diese Unterstützungen jedenfalls be-

stimmten Branchen zugutekommen und einen geldwerten Vorteil haben, und sei es nur, dass die 

Unternehmen selbst keine oder geringere Aufwendungen haben. Sämtliche finanziellen Vorteile 

fallen darunter, so auch Bürgschaften für nationale Unternehmen, etwa bei der Zulassung von 

Rohstoffvorhaben im Ausland. Bilden indes zu leistende Beiträge etwa für ein staatliches Rohstoff-

unternehmen eine den Beihilf echarakter ausschließende Gegenleistung, greift Art. 107 AEUV 

nicht ein.  

Die Finanzierung eines Staatsunternehmens kann gleichwohl beihilferechtliche Probleme aufwer-

fen, wenn Beiträge aller Unternehmen, die Rohstoffe benötigen, nur inländischen zugutekomme n: 

Dann liegt eine Umverteilung und damit eine unzulässige Beihilfe vor. Es bedarf dabei einer Ge-

samtbetrachtung wie im PKW -Maut-Urteil.  

Im Hinblick auf die Funktion, die Unverfälschtheit des Wettbewerbs zu sichern, ist für das Vorlie-

gen einer unzulässigen Beihilfe entscheidend, ob der normale und damit unabhängig von äußeren 

 
90 Heselhaus/Schreiber, in: Heselhaus/Nowak (Hrsg.), Handbuch der Europäischen Grundrechte, 2. Auf. 2020, §  38 Rn. 11; Rohle-

der, in: Meyer/Hölscheidt (Hrsg.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 5. Aufl. 2019, Art.  36 Rn. 12; s. auch Ja-
rass/Kment , EU-Grundrechte, 2. Aufl. 2019, § 34 Rn.  17 ff.; a. A. Pielow, in: Stern/Sachs (Hrsg.), GRCh, 2016, Art.  36 Rn. 30 f. 
a. E. mit Fn. 133.  

91 S. vorstehend III, insbes. 4.c), 6.  
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Einflüssen ablaufende Wirtschaftsprozess verfälscht wird. Das ist dann der Fall, wenn das natürli-

che freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte durch staatliche Vorteilsgewährung verfremd et wird.
92

 

Der normale wirtschaftliche Austausch ist durch Leistung und Gegenleistung geprägt. Beihilfe-

rechtlich bedenklich sind somit alle Begünstigungen, soweit sie nicht durch eine marktgerechte 

Gegenleistung des Begünstigten kompensiert werden.
93

 

Eine derartige marktgerechte Kompensation kann auch in einer vorherigen Abgabe bestehen, 

durch die die empfangene Begünstigung aufgewogen wird. So stellt die Zuwendung von Sonder-

abgaben an bestimmte Unternehmen( -sgruppen) etwa zur Unterstützung umweltfreundlich er Pro-

duktentwicklungen keine Beihilfe dar, wenn sie lediglich die Kehrseite der vorherigen Belastung 

durch die Erhebung der Sonderabgabe bildet.
94

 Das trifft bei produktbezogenen Sonderabgaben 

allerdings dann nicht zu, wenn zwar alle das Produkt vertreibe nden Firmen in einem Mitgliedstaat 

belastet, aber nur die inländischen Unternehmen begünstigt werden. 95 Diese Beurteilung liegt pa-

rallel zur PKW-Maut, von der nur inländische Fahrzeughalter durch eine Erleichterung bei der Kfz -

Steuer entlastet wurden.
96

 

Erfolgt die Verwendung des Abgabenaufkommens dort, wo die Abgabe erhoben wird, nämlich im 

Inland, kommt die gruppennützige Verwendung des Sonderabgabenaufkommens den ausländi-

schen Unternehmen nicht zugute. Dann wird die Belastung des Produkts des ausländisch en Unter-

nehmens folglich nicht durch Vorteile kompensiert. Es erfolgt quasi eine Umverteilung der Belas-

tung der ausländischen Hersteller zugunsten der inländischen Unternehmen, deren Vorteile hier-

durch im Effekt größer sind als die vorhergehende Belastung.
97

 Ähnliches gilt, wenn die vertei-

lende Stelle zwar potenziell alle Belasteten mit Zuwendungen bedenkt, indes tatsächlich nur ein-

zelne Vorhaben unterstützt.  

Letztlich kommt es also darauf an, dass im Ergebnis ein gewährter Vorteil im konkreten Einzelfall 

durch eine Gegenleistung aufgewogen wird bzw. die Kehrseite einer vorherigen Belastung bildet. 

Diese wirtschaftliche Gesamtbetrachtung von staatlicher Leistung und Gegenleistung des Empfän-

gers ist entscheidend.
98

 

Gibt es hiervon Ausnahmen, werden gerade bes timmte Unternehmen oder Produktionszweige be-

vorzugt, was Art.  107 Abs.  1 AEUV verbietet. Entscheidend ist dabei, weil es auf die tatsächlichen 

Wirkungen ankommt, nicht der Ansatz einer Regelung, sondern ihr Resultat im Rahmen der geüb-

ten Praxis. Daher müssen Gegenleistungen und Ausgleichszahlungen für vorherige Belastungen 

nicht nur allgemein normativ vorgesehen sein, sondern auch tatsächlich praktiziert werden.  

 
92 Eilmansberger, in: Birnstiel/Bungenberg/Heinrich (Hrsg.) , EU-Beihilfenrecht, 2013, Art. 107 Abs. 1 AEUV Rn. 293 f., aus ökono-

mischer Sicht, Rn. 335 ff.  
93 EuGH, Rs. C-30/59 (Bergmannsprämie), ECLI:EU:C:1961:2, 42 f.; Rs. C-240/83 (ADBHU), ECLI:EU:C:1985:59 , Rn. 3, 18; 

Rs. C-280/00 (Altmark), ECLI:EU:C:2003:415 , Rn. 87; Rs. C-66 -69/16 P (Comunidad Autónoma del País Vasco u. I telazpi), E-
CLI:EU:C:2017:999, Rn. 45.  

94 Frenz, Die Verwirklichung des Verursacherprinzips im Abfallrecht, 1996, S.  196. Das wird regelmäßig bei den standortbezogenen 
Sonderabgaben angenommen, Pieper, DÖV 1996, 232 (236  f.).  

95 Frenz, Handbuch Europarecht, Bd. 3, 2. Aufl. 2021, Rn. 371 ff. auch für das Folgende.  
96 EuGH, Rs. C-591/17 (PKW -Maut), ECLI:EU:C:2019 : 504.  
97 Pieper, DÖV 1996, 232 (239  f.).  
98 Kleine/Sühnel , in: Birnstiel/Bungenberg/Heinrich (Hrsg.) , EU-Beihilfenrecht, 2013, Art. 107 Abs. 1 AEUV Rn. 103.  
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 Vermeidung durch private Verteilungsstelle  

a) Ansatz nach den Prinzipien des EEG -2012 -Urteils  

Staatsunternehmen können ein Vehikel bilden, um die staatlich gewollten Unterstützungsleis-

tungen zu vergeben, so zur Investitionsdurchführung (u. a. Beteiligungserwerb), der Projekt-

steuerung, der Vergabe von F&E-Budgets/ -Zuschüssen oder der Darlehensvergabe an private 

Unternehmen. Damit handelt ein selbstständiges Rechtssubjekt. Kann daher ein Weg beschrit-

ten werden, damit diese Unterstützungsleistungen erst gar keine Beihilfe bilden?  

Das Beihilfenverbot kann von vornherein vermieden werden, wenn öffentlich e Gelder über Pri-

vate ausgegeben werden, sofern keine staatliche Beherrschung im konkreten Fall vorliegt. Die-

sen Weg ging das EuGH-Urteil zum EEG 2012, wo eine staatliche Beihilfe abgelehnt wurde. 

Daraus ergeben sich die Kriterien, um nicht der Beihilfenko ntrolle zu unterfallen.  

Es wird in diesem EuGH-Urteil darauf Wert gelegt, dass nicht alle von einem Staat gewährten 

Vorteile Beihilfen darstellen, sondern nur die aus staatlichen Mitteln finanzierten, wenn auch 

unabhängig davon, ob sie unmittelbar vom Staa t gewährt werden oder mittelbar über eine vom 

Staat benannte oder errichtete öffentliche oder private Einrichtung wie etwa ein Staatsunter-

nehmen. Insoweit wird das PreussenElektra -Urteil ausdrücklich genannt
99

 und auf die Umge-

hungsgefahr verwiesen,
100

 woraus sich umgekehrt die beschränkte Erweiterung im Hinblick 

auf die verteilenden Stellen ergibt. Diese können wie die Übertragungsnetzbetreiber auch pri-

vat sein, ohne dass aber der hinreichende Bezug der verteilt en Mittel zum Staat verloren gehen 

darf.  

b) Kontrollnotwendigkeit  

Nach der Klarstellung, dass auch unabhängige Einrichtungen Beihilfen verteilen können, wird 

die Staatlichkeit der Mittel aufgeweicht: 101  Es muss für das Vorliegen einer Beihilfe keine Über-

tragun g staatlicher Mittel erfolgt sein, wie der EuGH schon vorher entschied.
102

 Das kann ins-

besondere bei einer Pflicht zur Abnahme von Energie der Fall sein, auch wenn dabei keine 

staatlichen Mittel übertragen werden.
103

 Konstitutiv für eine Beihilfe aus staatli chen Mitteln ist 

aber eine ständige staatliche Kontrolle, sodass die Mittel den zuständigen nationalen Behörden 

zur Verfügung stehen.
104

 Diese Kontrolle muss geldbezogen und konkret sein. Insoweit wurde 

die zweite Säule der Staatlichkeit in Gestalt der Kont rolle
105  in ihrer Ausgestaltung bestätigt.  

In früheren Entscheidungen
106

 genügten für eine hinreichende Anbindung an den Staat ein 

staatlicher Auftrag,
107  eine enge personelle Verbindung sowie eine inhaltliche Determinierung 

 
99 EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268, Rn. 53.  
100  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268, Rn. 54.  
101  Frenz, Handbuch Europarecht; Bd. 3, 2. Aufl. 2021, Rn. 1123 ff. auch für das Folgende.  
102  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268 , Rn. 55 unter Verweis auf Rs. C-482/99 (Stardust Ma-

rine), ECLI:EU:C:2002:294, Rn. 36 u. Rs. C-677/11 (Doux Élevage), ECLI:EU:C:2013:348 , Rn. 34.  
103  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268 , Rn. 56 unter Verweis auf Rs - C-262/12 (Vent de Colère), 

ECLI:EU:C:2013:851, Rn. 19 u. Rs. C -329/15 (ENEA), ECLI:EU:C:2017:671, Rn. 24.  
104  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268 , Rn. 57 m. w. N.  
105  Näher zu diesem Dualismus Nettesheim , NJW 2014, 1847 ff.  
106  Für das Folgende Frenz, in: ders./Müggenborg/Cosack/Hennig/Schomerus, EEG, 5. Aufl., 2017, Europarecht der erneu erbaren 

Energien, Rn. 40 ff. sowie schon Frenz, EWS 2014, 247.  
107  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268 , Rn. 57 m. w. N.  
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durch eine Zielfestlegung
108

 oder Richtlinienvorgaben.
109

 Insbesondere Letzteres betrifft die 

EEG-Umlage durch ihre detaillierte gesetzliche Festlegung. Umgekehrt darf die auszahlende 

Einheit nicht autonom über die Mittelverwendung entscheiden.
110  Sämtliche Indizien waren 

heranzuziehen, so zur Intensität einer Aufsicht.
111

 

c) Notwendige konkrete geldbezogene Kontrolle nach dem EuGH  

Der EuGH prüft hingegen in seinem Urteil zum EEG 2012 entsprechend seinem Grundansatz 

näher das Vorliegen eines beherrschenden Einflusses der öffent lichen Hand und damit der 

staatlichen Verfügungsgewalt bzw. immerhin einer ständigen staatlichen Kontrolle über die 

Verwaltung der Gelder aus der EEG-Umlage und verneint Beides.
112

 Die ständige staatliche 

Kontrolle nach dem EEG betrifft nur den ordnungsgemä ßen Vollzug des EEG, nicht die mit der 

EEG-Umlage erwirtschafteten Gelder.
113

 Der EuGH betont also den notwendigen sachlichen 

Ansatzpunkt, der entsprechend dem Beihilfenverbot geldbezogen sein muss und nicht lediglich 

den allgemeinen Gesetzesvollzug betreff en darf.  

Wegen dieser divergierenden Zielrichtung kommt es auf die Intensität der staatlichen Kontrolle 

nicht an. Daher prüft der EuGH
114

 nicht näher, ob es sich um eine Rechts -
115

 oder eine Fach-

aufsicht handelt ą für die Beurteilung des Beihilfecharakters e in wesentlicher Gesichtspunkt 

auch nach dem EuGH in einem anderen Fall ebenfalls zur Ökostromförderung.
116

 

d) Vermeidung einer Konzessionierung mit Einzelkontrollverhältnis  

In Österreich wurde eine Konzession vergeben, um die sich die eigens im Hinblick darauf ge-

gründete ÖMAG bewerben sollte.
117

 Damit bestand eine staatliche Einschaltung mit einer ent-

sprechend auf die eingeschaltete Person fokussierter Ausschreibung im Rahmen der singulä-

ren Konzession. In Deutschland werden dagegen die Übertragung snetzbetreiber, welche mit 

der Verteilung der Gelder betraut sind, nicht konzessioniert.  

Zwar werden auch in Deutschland die für die Ökostromförderung bezahlten Mittel für be-

stimmte, einseitig staatlich festgelegte Zwecke des öffentlichen Interesses verwen det, über 

eine Mittelsperson (in Gestalt der Übertragungsnetzbetreiber) geleitet, sodass keine bloße Ab-

nahmeverpflichtung mehr vorliegt wie noch im Urteil PreussenElektra, sowie in ihrer Höhe nor-

mativ näher ausgestaltet.
118  Eine solche nähere gesetzliche Ausgestaltung findet sich indes 

auch in zahlreichen anderen Bereichen, vielfach begleitet mit intensiven Dokumentationen und 

Kontrollen. Es fehlt die gezielte staatliche Einschaltung mit einem darauf beruhenden Einzel-

kontrollverhältnis, das in Österreich sog ar die staatliche Bestimmung der Höhe der dortigen 

 
108  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268 , Rn. 57 m. w. N.  
109  EuGH, Rs. C-303/88 (E NI/Lanerossi), ECLI:EU:C:1991:136.  
110  EuGH, Rs. C-677/11 (Doux Élevage), ECLI:EU:C:2013:348, Rn.  36;  Nettesheim , NJW 2014, 1847 (1851) mit weiteren Aspekten.  
111  EuGH, Rs. C-482/99 (Stardust Marine), ECLI:EU:C:2002:294, Rn.  56.  
112  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268 , Rn. 72 f. In einem ersten Überblick Frenz, EWS 2019, 

Editorial Heft 2 sowie Anm. DVBl. 2019, 700; näher dazu ders., EuR 2019, 400 ff. auch für das Folgende.  
113  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschl and/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268, Rn. 80.  
114  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268, Rn. 79.  
115  Daher für das EEG eine Beihilfe verneinend Burgi/Wolff , EuZW 2014, 647 (651 ff.)  
116  EuGH, Rs. C-677/11 (Doux Élevage), ECLI:EU:C:2013 :348, Rn. 38.  
117  EuG, Rs. T-251/11 (Österreich/Kommission), ECLI:EU:T:2014:1060, Rn. 67.  
118  Bezogen auf die österreichische Regelung EuG, Rs. T-251/11 (Österreich/Kommission), ECLI:EU:T:2014:1060, Rn.  67 f.  
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Förderungsabgabe zuließ.
119

 Insoweit besteht dort ein staatlicher Durchgriff. Ein solcher ist 

daher bei einem Rohstoffstaatsunternehmen oder einer sonstigen Einrichtung, welche etwa 

Rohstofflagerhaltung bet reibt, zu vermeiden, damit nicht doch eine Beihilfe angenommen 

wird.  

e) Staatliche Verfügungsgewalt  

Zugleich verneinte der EuGH in seinem Urteil vom 28.3.2019 zum EEG 2012 eine staatliche 

Verfügungsgewalt. Dieser Gesichtspunkt wird vom EuGH in Beziehung geset zt zur erforderli-

chen Kompensation, dass Mittel nicht zum Vermögen des Staates gehören. Dann ist es erfor-

derlich, dass Geldmittel Ę©ªÀ¤y~| «¤ªz¨ ©ªvvª¢~x}z¨ `¥¤ª¨¥¢¢z «¤y ©¥£~ª yz¤ °«©ªÀ¤y~|z¤ ¤vª~¥B

¤v¢z¤ Wz}Ð¨yz¤ °«¨ kz¨{Õ|«¤| ©ªz}z¤ć.
120

 Die Verfügungsgewalt des Staates ist damit Aus-

druck ständiger staatlicher Kontrolle.  

Der EuGH lehnte eine staatliche Verfügungsbefugnis schon deshalb ab, weil der Verwendungs-

zweck der EEG-Umlage normativ genau und ausschließlich bestimmt ist, mithin der S taat im 

Einzelfall gar keinen Spielraum hat, eine andere Verwendung festzulegen als im EEG vorgese-

hen.
121

 Damit wendet der EuGH den Aspekt der Verwendungsfestlegung der EEG-Umlage nicht 

wie das EuG
122  für das Vorliegen einer Beihilfe, sondern dagegen.  

Diese mangelnde Zugriffsmöglichkeit des Staates war nun für den EuGH entscheidend. Der 

EuGH betont also die Konkretheit des staatlichen Einflusses und Zugriffs. Auf diese Weise ge-

nügt nicht eine abstrakte Aufsicht oder Kontrolle, sondern der Staat muss im Einzel fall die 

Verwendung der Gelder steuern können ą etwa über eine Weisung im Rahmen der Fachaufsicht 

oder ein direktes Bestimmungsrecht. Dafür muss noch Spielraum bestehen, was nicht der Fall 

ist, wenn schon das Gesetz die Mittelverwendung genau bestimmt.  

Für den Rohstofffonds müsste daher genau festgelegt werden, wie die für ihn erhobenen Gel-

der verwendet werden. Bestehen insoweit keine Spielräume, kann der Staat auf das Geld nicht 

zugreifen und sein Einfluss ist nicht hinreichend konkret, um die Staatlichkei t dieser Mittel zu 

bejahen. 

Eine weitere Flexibilisierung ist dadurch möglich, dass die Erhebung der Abgabe nicht zwin-

gend festgelegt wird. Dies führte beim EEG 2012 ebenfalls zur Ablehnung einer Beihilfe. Nach 

dem EuGH muss nämlich die Erhebung einer Abgabe gesetzlich genau bestimmt sein.
123

 Diese 

muss daher variabel erhoben werden können ą etwa je nach einem bestimmten Marktpreis für 

Rohstoffe.  

 
119  EuG, Rs. T-251/11 (Österreich/Kommission), ECLI:EU:T:2014:1060, Rn. 68.  
120  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268, Rn. 57.  
121  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268 , Rn. 76 a. E. 
122  EuG, Rs. T-47/15 (Deutschland/Kommission) , ECLI:EU:T:2016:281, Rn. 93 unter Verweis auch auf die getrennte Buchführung 

für diese Mittel.  
123  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268 , Rn. 70. Näher Frenz, Handbuch Europarecht, Bd.  3, 2. 

Aufl. 2021, Rn. 1074 f.  
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f)  Belastung des Staatshaushalts  

Tiefergehend, nämlich vor den EEG-bezogenen, vorstehend aufgezeigten Ausführungen v er-

langt der EuGH eine Belastung des Staatshaushalts. Das ist der Maßstab für die Frage, ob nicht-

staatliche Organe, denen die Verwaltung von Mitteln wie der verteilten EEG -Gelder anvertraut 

ist, dabei staatliche Mittel verwalten oder bloß zur Abnahme unter Einsatz ihrer eigenen finan-

ziellen Mittel verpflichtet sind.
124

 Für die Verwaltung staatlicher Mittel muss der Haushalt be-

lastet werden. Das setzt voraus, dass ein hinreichend enger Zusammenhang zwischen dem 

Vorteil aus den Geldern und der Verringerung eine s Postens im Staatshaushalt besteht; jeden-

falls muss ein hinreichend konkretes wirtschaftliches Risiko für dessen Belastung vorliegen.
125

 

Ein solches wirtschaftliches Risiko bildet etwa eine Reservehaftung, wie sie im Urteil Vent de 

Colère
126

 für die französische Ökostromförderung gegeben war; demgegenüber besteht im 

deutschen EEG keine staatliche Nachschusspflicht. Eine solche dürfte es danach auch nicht für 

ein Rohstoffstaatsunternehmen oder einen staatlichen Rohstofffonds geben.  

Bloße Vorteile Privater, denen keine staatlichen Belastungen oder Risiken gegenüberstehen, 

genügen also nicht. Die Belastung des Haushalts ist konstitutiv. Nur so ist auch eine Abgren-

zung zur Warenverkehrsfreiheit möglich.
127

 Das Beihilfenverbot erfasst nur finanzielle Vor-

teile, die sich im Staatshaushalt niederschlagen.  

g) Zwischenfazit  

Unter Beachtung der Grundsätze des EuGH-Urteils zum EEG 2012 ist die Ausgestaltung eines 

Staatsunternehmens bzw. einen staatlichen Rohstofffonds möglich, d a vor allem mangels kon-

kreter geldbezogener Kontrolle keine Beihilfe aus staatlichen Mittlen anzunehmen ist.  

2.2.2. 5  Art. 110 AEUV  

Es dürfen keine höheren inländischen Abgaben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten erhoben 

werden, als gleichartige inländische Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben (Art. 110 

AEUV): auch hier bedarf es einer Gesamtbetrachtung, wenn Gelder für Staatsunternehmen auf 

Waren erhoben werden, etwa s olche, die mit kritischen Rohstoffen hergestellt werden.  

Art. 110 AEUV zielt nicht auf die grenzüberschreitenden Steuern und Abgaben, sondern auf pro-

duktbezogene und verlangt dabei eine insgesamt einheitliche Belastung in - und EU-ausländischer 

Waren, also unter Berücksichtigung im Ausland gezahlter Steuern. 128  Erfasst werden wegen der 

weiten Begrifflichkeit alle steuerlichen Maßnahmen erfasst, welche die Gleichbehandlung von in-

ländischen und importierten Erzeugnissen unmittelbar oder mittelbar berühren könne n; die Maß-

nahme darf nicht geeignet sein, die Einfuhr von Gegenständen aus anderen Mitgliedstaaten zu-

gunsten inländischer Erzeugnisse zu erschweren. 129  Dazu gehören auch Sonderabgaben und 

 
124  EuGH, Rs. C-406/15 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268 , Rn. 59 m. w. N., v. a. Rs. C-206/06 (Essent Netwerk 

Noord), ECLI:EU:C:2008:413, Rn. 74.  
125  EuGH, Rs. C-405/16 P (Deutschland/Kommission), ECLI:EU:C:2019:268 , Rn. 60 m. w. N.  
126  EuGH, Rs. C-262/12 (Vent d e Colère), ECLI:EU:C:2013:851, Rn. 25 ff.  
127  Dazu näher Frenz, Handbuch Europarecht, Bd. 3, 2. Auf. 2021, Rn. 1070 ff., 1094.  
128  EuGH, Rs. 15/81 (Gaston Schul), ECLI:EU:C:1982:135, Rn. 48.  
129  EuGH, Rs. 252/86 (Bergandi), ECLI:EU:C:1988:112, Rn. 25.  
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nichtsteuerliche Abgaben, unabhängig von ihrer Zielrichtung, 130  also auch rohstoffbezogene. 

Nicht erfasst von dem Verbot des Art. 110 AEUV werden allerdings Abgaben auf Produktionspro-

zesse, Emissionen oder Umweltnutzungen. 131  Damit hängt es von der konkreten Ausgestaltung 

eines unternehmerischen Beitrags für ein Rohstoffunter nehmen bzw. einen Rohstofffonds ab, ob 

Art. 110 AEUV eingreift. Dies ist nicht der Fall bei einer allgemeinen inländischen Abgabenrege-

lung, welche einheimische und eingeführte Erzeugnisse systematisch nach denselben Merkmalen 

erfasst, wofür allerdings stre nge Anforderungen bestehen. 132  

2.2.2. 6  Grundfreiheiten und Diskriminierungsverbot  

 Problematik  

Begleitet von den Mitteln aus dem Rohstofffonds sollen nur inländische Unternehmen mit inves-

tieren dürfen. Zudem geht es um deren Versorgung mit Rohstoffen. Damit drohen Probleme mit 

den Grundfreiheiten sowie dem allgemeinen Diskriminierungsverbot.  

 Gesamtbetrachtung der Vor - und Nachteile entsprechend PKW -Maut-Urteil  

a) Warenverkehrsfreiheit  

An erster Stelle sind die Grundfreiheiten als spezielle Diskriminierungs - und zugleich Beschrän-

kungsverbote zu prüfen. Die Warenverkehrsfreiheit kann schon dadurch tangiert sein, dass 

eine ungehinderte Beförderung von Waren beeinträchtigt wird. 133  Umso mehr kann eine Be-

einträchtigung daraus folgen, das s deutsche Unternehmen in der Gewinnung und sonstigen 

Erlangung von Rohstoffen unterstützt werden.  

Allerdings verwies GA Wahl auf die unerheblichen Auswirkungen einer sowohl auf private als 

auch auf gewerbliche Fahrten erhobenen P KW-Maut.134  Eine Bagatellgrenze in Parallele zum 

Kartellrecht lehnte indes der EuGH grundsätzlich ab; spürbare Auswirkungen auf den grenz-

überschreitenden Handel sind für eine Verletzung nicht zu fordern. 135  Lediglich hypothetische 

Entwicklungen ohne hinreichende Kausalität wegen nur ungewisser, indirekter oder mittelba-

rer Bedeutung sind auszuklammern. 136  Das soll vor allem für Maßnahmen gelten, die sich 

Ę¤~x}ª ¤vx} yz£ j¨©¦¨«¤| yz¨ wz{Ð¨yz¨ªz¤ lv¨z¤ «¤ªz¨©x}z~yz¤ć und Ę¤~x}ª yz¤ lv¨z¤}v¤yz¢ 

mit anderen Mitgliedstaaten regeln sollenćA137  und damit für die deutsche P KW-Maut.138  

Indes müssen parallel auch mögliche Einschränkungen des grenzüberschreitenden Verkehrs 

sehr sorgsam untersucht und präventiv verhindert werden. Entscheidend war die Verrechnung 

der PKW-Maut für deutsche Aut onutzer mit der Kfz -Steuer, an der andere Fahrzeuge nicht 

 
130  Frenz, Handbuch Europarecht Bd. 1, 2. Aufl. 2012, Rn. 672.  
131  Bereits Breuer, DVBl 1992, 485 (495).  
132  Im Einzelnen Frenz, Handbuch Europarecht Bd. 1, 2. Aufl. 2012, Rn. 680 ff.  
133  EuGH, Rs. C-591/17 (Deutsche Pkw -Maut), ECLI:EU:C:2019 : 504, Rn. 129.  
134  GA Wahl Schlussanträge, Rs. C-591/17, ECLI:EU:C:2019 :99 Rn. 124.  
135  EuGH, Rs. C-16/83 (Prantl), ECLI:EU:C:1984 :101, Rn.  20; Rs. 177 u. 178/82 (Van de Haar), ECLI:EU:C:1984 :144 Rn.  13.  
136  Etwa EuGH, Rs. C-140/94 (DIP), ECLI:EU:C:1995 :330 Rn.  29.  
137  Vgl. EuGH, Rs. C-266/96 (Corsica Ferries France), ECLI:EU:1998 :306, Rn.  31; Rs. C-379/92 (Peralta), ECLI:EU:C:1994 :296, 

Rn. 24; Rs. C-96/94 (Centro Servizi Spediporto), ECLI:EU:C:1995 :308, Rn.  41.  
138  GA Wahl Schlussanträge Rs. C-591/17, ECLI:EU:C:2019:99, Rn.  124  
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teilhaben. 139  Parallel dazu schließt die Beitragspflicht von Unternehmen zu einem Rohstoff-

fonds bzw. zu einem staatlichen Unternehmen eine Beeinträchtigung der Warenverkehrsfrei-

heit nicht aus, wenn d ie so erlangten Gelder nur inländischen Unternehmen zugutekommen.  

Für die Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit durch die PKW -Maut war eine hinrei-

chende Rechtfertigung nicht ersichtlich, auch nicht aus ökologischen Zielen. Der Erhalt der 

Infrastruktur  kann auch so finanziert werden, dass ausländische PKW nicht benachteiligt wer-

den. Es fehlt damit schon die Geeignetheit. 140  Daher müsste spezifisch aufgezeigt werden, 

weshalb im Rahmen eines Rohstofffonds nur deutsche Unternehmen profitieren dürfen ą etwa 

aus Finanzierungsgründen in Gestalt begrenzter Mittel wie bei der Ökostromförderung. 141  

b) Allgemeines Diskriminierungsverbot  

ĘY« ©¥¢¢©ª ¤~x}ª y~©¡¨~£~¤~z¨z¤Cć Damit beginnen die Schlussanträge von GA Nils Wahl vom 

6. 2.2019. 142  Die Grundfreiheiten enthalten sachbezogene Diskriminierungsverbote. Darüber 

hinaus gibt es den allgemeinen Grundsatz der Nichtdiskriminierung mit seiner speziellen Aus-

prägung des Verbots der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit nach Art.  18  

AEUV und Art.  21 U Abs. 2 EGRC. Bei der deutschen PKW-Maut ging es nicht um eine unmit-

telbare Diskriminierung, sondern um eine mittelbare im Hinblick darauf, dass für inländische 

Autobahnnutzer die fällige Nutzungsgebühr durch eine Ermäßigung der Kfz -Steuer kompen-

siert wird. Deshalb besteht eine faktische Diskriminierung. 143  

 Folgerungen für einen Rohstofffonds  

In erster Linie wird durch einen Rohstofffonds die Warenverkehrsfreiheit betroffen sein, geht es 

doch um die Verwendung von Rohstoffen. Wenn danach im Ergebnis ausländische Waren stärker 

belastet werden als inländische, weil auf sie gleichfalls ein Beitrag erhoben wird, ohne dass dann 

eine Partizipation am Rohstofffonds erfolgt, liegt eine Beeinträchtigung der Warenverkehrsfrei-

heit vor, die spe zifisch zu rechtfertigen ist. Das gilt wegen der Förderungswirkung des Rohstoff-

fonds selbst dann, wenn ausländische Unternehmen keine Beiträge zahlen müssen, aber eben von 

den Unterstützungsleistungen aus diesem Fonds auch nicht profitieren. Umweltschutz a ls legiti-

mierendes Pauschalargument genügt nicht, wie das PKW -Maut-Urteil zeigt. Daher ist auch die Roh-

stoffversorgungssicherheit (vgl. Urteil Campus Oil 144 ) spezifisch zu begründen im Hinblick konkret 

gewählten Mechanismus, dass gerade dieser erforderlich und nicht eine Ausgestaltung möglich 

ist, die Waren aus anderen Mitgliedstaaten gleichermaßen belastet und auch gleichermaßen be-

günstigt, um keine indirekte Benachteiligung entstehen zu lassen. Das erfordert auch das allge-

meine Diskriminierungsverbot.  

Es bedarf einer Übertragung auf die Niederlassungsfreiheit, wie sie im PKW -Maut-Urteil auf die 

von Fahrten betroffene Dienstleistungsfreiheit erfolgte, 145  wenn eine unternehmensbezogene Er-

 
139  EuGH, Rs. C-591/17 (Deutsche Pkw -Maut), ECLI:EU:C:2019 : 504, Rn. 126.  
140  EuGH, Rs. C-591/17 (Deutsche Pkw -Maut), ECLI:EU:C:2019 : 504, Rn. 75.  
141  Vgl. EuGH, Rs. C-573/12 (Ålands Vindkraft), ECLI:EU:C:2014:2037.  
142  GA Wahl Schlussanträge Rs. C-591/17, ECLI:EU:C:2019 :99, Rn.  1. 
143  EuGH, Rs. C-591/17(Deutsche Pkw -Maut), ECLI:EU:C:2019 : 504, Rn. 51.  
144  EuGH, Rs. C-72/83 (Campus Oil), ECLI:EU:C:1984:256.  
145  EuGH, Rs. C-591/17 (Deutsche Pkw -Maut), ECLI:EU:C:2019 : 504, Rn. 144.  
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hebung der Beiträge für Staatsunternehmen entsprechend Unternehmensrisike n durch Rohstoff-

abhängigkeit von einem oder wenigen Staaten sowie Rohstoffknappheit erfolgt. Auch dann sind 

die Unternehmen aus anderen EU-Staaten mit Niederlassung in Deutschland in die Begünstigun-

gen aus dem Rohstofffonds einzubeziehen, um eine Benachtei ligung zu vermeiden.  

2.2.2. 7  Grundrechte  

 Grundkonzeption  

Es greifen die EU-Grundrechte ein, wenn eine unionsrechtliche Ausgestaltung oder auch nur An-

tastung einer Grundfreiheit vorliegt, sodass der Unionsrahmen betroffen ist. 146  Nur im Übrigen 

greifen nationale Grundrechte. Beide sind aber gleichermaßen tendenziell leicht einzuschränken, 

wenn es um Beeinträchtigungen der Wirtschaftsgrundrechte geht.  

 Eigentumsfreiheit  

Die Eigentumsfreiheit ist durch Abgabenpflichten, wie sie unter nehmerische Beiträge für ein staat-

liches Rohstoffunternehmen oder einen Rohstofffonds mit sich bringen, regelmäßig nicht beein-

trächtigt, sondern allenfalls die allgemeine Handlungsfreiheit, 147  für die aber breite Rechtferti-

gungsmöglichkeiten bestehen. Nur v or Existenzbedrohungen durch solche Abgaben schützt die 

Eigentumsfreiheit. 148  

 Berufsfreiheit  

Die Berufsfreiheit ist in ihrem Schutzbereich weit, schützt aber nicht vor der Änderung der äuße-

ren Umstände der Wirtschaftsausübung und gewährleistet keinen Anspruch der Marktteilnehmer, 

Ęyv©© y~z lzªªwz­z¨w©wzy~¤|«¤|z¤ {Õ¨ ©~z |¢z~x} w¢z~wz¤C ^¤©wz©¥¤yz¨e gewährleistet das Grund-

¨zx}ª ¡z~¤z¤ V¤©¦¨«x} v«{ z~¤z z¨{¥¢|¨z~x}z bv¨¡ªªz~¢¤v}£z ¥yz¨ ¡Õ¤{ª~|z Z¨­z¨w©£Ð|¢~x}¡z~ªz¤Cć 

Dies entschied das BVerfG für die Ökosteuer.149  Entsprechendes gilt für sonstige Abgabenlasten  

Auch vor erwerbswirtschaftlicher Betätigu ng der öffentlichen Hand ą etwa in Gestalt eines Staats-

unternehmens ą schützt die Berufsfreiheit nach dem BVerfG nicht, außer es handelt sich um einen 

Verdrängungs- oder Auszehrungswettbewerb, welche die private wirtschaftliche Betätigung un-

möglich macht. 150  Das staatliche Rohstoffunternehmen will aber andere Unternehmen unterstüt-

zen und nicht verdrängen. Problematisch wäre allerdings eine (faktische) Monopolstellung. 151  

Nach weitergehenden Ansichten dürfen zudem durch eine staatliche erwerbswirtschaftliche B etä-

tigung nicht unternehmerische Spielräume zurückgedrängt werden. 152  Auch das ist nicht der Fall, 

wenn das staatliche Rohstoffunternehmen anderen Unternehmen helfen und sie damit nicht in 

ihren Spielräumen beschneiden, sondern unterstützen will. Dadurch wü rde sich die öffentliche 

Hand nur am Marktgeschehen beteiligen, ohne es zu stören, sodass die Berufsfreiheit jedenfalls 

nach herrschender Konzeption nicht tangiert würde. 153  

 
146  EuGH, Rs. C-709/20 (CG), ECLI:EU:C:2021:602, Rn. 57 ff.  
147  BVerfGE 91, 207 (220) ą Hafengebühr; 93, 121 (137 f.) ą Vermögensteuer.  
148  BVerfGE 82, 159 (190) ą Absatzfonds.  
149  BVerfGE 110, 274.  
150  S. BVerfG, NJW 1995, 2938 ą Wirtschaft und Touristik GmbH; VG Stu ttgart, BeckRS 2020, 21237.  
151  S. Frenz, Öffentliches Recht, 9. Aufl. 2022, Rn. 1197.  
152  Jüngst Helm/Helm/Bischoff , EWS 2022, 61 (65).  
153  S. Wieland, VVDStRL 60 (2000), S. 605; Jarass, DÖV 2002, 489 (491) unter Verweis u.a. auf BVerfGE 68, 193, 213.  
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 Versorgungssicherheit als Rechtfertigungsgrund  

Insbesondere auf Unionsebene erfuhre n Beeinträchtigungen der Wirtschaftsgrundrechte eine 

breite Rechtfertigung. Einen weitgehenden Beurteilungsspielraum billigte der EuGH dem europäi-

schen Gesetzgeber wie auch Mitgliedstaaten bei der Regelung wirtschaftlicher Sachverhalte zu. 154  

So prüfte der EuGH im Bananen-Urteil nur, ob die fragliche Maßnahme zur Erreichung des verfolg-

ten Zieles offensichtlich ungeeignet ist und ob sie bei Unsicherheiten bezüglich der künftigen Aus-

wirkungen im Hinblick auf die Erkenntnisse, die der Gemeinschaf tsgesetzgeber im Zeitpunkt des 

Erlasses verfügt, offensichtlich irrig erscheint. 155  In dieser Sentenz zeigt sich auch der Gedanke 

eines Prognosespielraums bei zukunftsbezogenen Sachverhalten.  

Nach dem im Bananen-Urteil herangezogenen Maßstab überprüfte der  EuGH grundrechtsein-

schränkendes Handeln nur auf evidente Irrtümer. Seine wesentlichen Eckpunkte waren, dass die 

Beschränkungen tatsächlich den dem Gemeinwohl dienenden Zwecken entsprechen und die ge-

währleisteten Rechte nicht in ihrem Wesensgehalt antasten . Mit diesem letzten Gedanken wird die 

Verhältnismäßigkeit verwoben. Die Beschränkungen dürfen Ę¤~x}ª z~¤z¤ ~£ ]~¤w¢~x¡ v«{ yz¤ ¬z¨B

folgten Zweck unverhältnismäßigen, nicht tragbaren Eingriff darstellen, der die so gewährleisteten 

Rechte in ihrem Wesensgeha¢ª v¤ªv©ªzªć.156  

Danach wären die Grundrechte durch staatliche Rohstoffaktivitäten nicht verletzt, selbst wenn 

freie unternehmerische Aktivitäten beeinträchtigt würden, da die Rohstoffversorgung eine maß-

gebliche gemeinwohlbezogene Funktion hat. Mit diesem A nsatz würden auch engere Prüfungen 

der Rechtfertigung von Grundrechtsbeeinträchtigungen auf EU -Ebene, wie sie etwa in den Urteilen 

Schecke & Eifert157  sowie jüngst spezifisch zu Unternehmensfreiheit und Kopftuchverbot am Ar-

beitsplatz 158  zu finden sind, aber nicht (allgemein) auf Wirtschaftsgrundrechte bezogen waren, 

bestanden. 

 Zwischenfazit  

Sofern es sich überhaupt um Grundrechtsbeeinträchtigungen handelt, würde eine Rechtfertigung 

von Rohstoffstaatsunternehmen auf der Basis von Unternehmensbeiträgen bejaht w erden kön-

nen, außer dadurch treten existenzgefährdende Wirkungen auf Unternehmensseite auf. Letztere 

soll aber gerade gestützt und in ihrer Existenzfähigkeit gestärkt werden.  

 
154  Etwa EuGH, Rs. C-113/88 (Leukhardt), ECLI:EU:C:1989:265, Rn.  20; Rs. C-127/07 (Arcelor), ECLI:EU:C:2008:728.  
155  S. EuGH, Rs. C-280/93 (Bananen), ECLI:EU:C:1994:367, Rn.  90.  
156  EuGH, Rs. C-280/93 (Bananen), ECLI:EU:C:1994:367, Rn.  78; auch etwa Rs. C-292/97 (Karlsson), ECLI:EU:C:2000:202, Rn.  45.  
157  EuGH; Rs. C-92/09 (Schecke Eifert), ECLI:EU:C:2010:662.  
158  EuGH, Rs. C-804/18, C -341/19 (Kopftuchverbot), ECLI:EU:C:2021:594 mit Anm. Frenz, DVBl 2022, 231 ff.  
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2.2.2. 8  Anforderungen an Sonderabgaben  

 Problematik  

Immer wieder |z©ªv¢ªz¤ ©~x} h¥¤yz¨vw|vwz¤ v¢© ©x}­~z¨~|C ^¤ y~z©z© Ę[v}¨­v©©z¨ć ¡Ð¤¤z¤ v«x} 

Pflichtgeldleistungspflichten für ein Rohstoffstaatsunternehmen oder einen Rohstofffonds kom-

£z¤C h¥¤yz¨vw|vwz¤ ©~¤y ¤vx} yz£ Wkz¨{\ ¤«¨ v¢© Ę©z¢ªz¤z V«©¤v}£zć °«¢À©©~|159  und bedürfen 

wegen der Begrenzungs- und Schutzfunktion der Finanzverfassung nach Art. 104a ff. GG und zur 

Wahrung der Belastungsgleichheit der Abgabepflichtigen nach Art. 3 Abs. 1 GG einer über den 

Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden besonderen Rechtfertig ung.160  Demgegenüber 

sind Gebühren, die als öffentlich -rechtliche Geldleistungen in Anknüpfung an eine individuell zure-

chenbare öffentliche Leistung erhoben werden, um deren Kosten ganz oder teilweise zu decken, 

dem Grunde nach durch ihre Ausgleichsfunktion  gerechtfertigt. 161  Dafür genügen eine Kostende-

ckung, ein Vorteilsausgleich, eine Verhaltenslenkung sowie soziale Zwecke, ohne dass aber alle 

diese Zwecke nach Belieben herangezogen werden zu können.162   

 Vorzugswürdigkeit einer Gebühr  

Daher ist eine Gebühr vorzuziehen. Dafür müsste aber der Rohstofffonds bzw. das Rohstoffunter-

nehmen eine individuell zurechenbare Leistung umfassen ą etwa in Gestalt einer auf das jeweilige 

Unternehmen zugeschnittene Rohstoffversorgung. Beim Beitrag genügt die Möglichkei t einer sol-

chen Inanspruchnahme.163  Ob eine Sonderabgabe vorliegt, richtet sich also nach der näheren Aus-

gestaltung. Sie kann auch als am Staat vorbeilaufende Umlage erfolgen. So ist etwa die bis 

30.6.2022 erhobene EEG -Umlage verbrauchsabhängig gewesen und wurde von den Energiever-

sorgern direkt erhoben, bildete daher keine Sonderabgabe.  

 Immer wieder problematische Anforderungen , vor allem bei fehlendem Lenkungszweck  

Ansonsten sind die Anforderungen an Sonderabgaben einzuhalten. Diese sind wegen des numerus 

clausus von Art. 105, 106 GG für Steuertypen und des Verbots paralleler Abgaben zur Staatsfi-

nanzierung umso höher, je eher die Sonderabgaben nur eine Finanzierungs - und keine Lenkungs-

funktion haben. Wird durch eine solche Lenkungsfunktion eine sachgesetzli che Pflicht verstärkt, 

verzichtet das BVerfG auf das Erfordernis einer gruppennützigen Verwendung der erhobenen Gel-

der.164  Ansonsten ist diese für die Zulässigkeit einer Sonderabgabe konstitutiv. Der Rohstofffonds 

muss dann die Gelder spezifisch für die Belange der Unternehmen einsetzen, die zu seiner Finan-

zierung herangezogen werden. Entsprechendes gilt für ein Staatsunternehmen, das über eine 

Sonderabgabe finanziert wird.  

 Notwendigkeit einer homogenen Gruppe  

Die belasteten Unternehmen müssen eine besonder e Sach- und damit Finanzierungsverantwor-

tung für den geförderten Zweck haben. Dieser würde hier aus dem Rohstoffbedarf entspringen. 

Schwierig wäre indes die Abgrenzung der Belasteten als homogene Gruppe. Daher bedarf es des 

 
159  BVerfGE 55, 274 (308), st. Rspr., etwa auch BVerfGE 124, 348 (365 f.).  
160  BVerfGE 124, 235 (244); 132, 334 (349), st. Rspr.   
161  BVerfGE 108, 186 (216); 132, 334 (349).  
162  BVerfGE 108, 1 (18); 132, 334 (349 ff.) mit näheren Anforderungen.  
163  Etwa Seiler, in: Maunz/Herzog/Scholz (Hrsg.), GG, Stand: 01/2022, Art. 105 R n. 82  
164  BVerfGE 57, 139 (167 ff.); Seiler, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Stand 01/2022, Art. 105 Rn. 84.  
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Abgleichs mit anderen unternehme nsbezogenen Gelderhebungen. Keinesfalls darf wie beim Koh-

lepfennig eine Allgemeinheit von Strom - bzw. hier Rohstoffverbrauchern belastet werden. 165  Es 

müssen damit Kriterien gefunden werden, die eine homogene Gruppe konstituieren. Rohstoffe 

verbrauchende Haushalte können nicht einbezogen werden. 166   

 Aktuelle Problempunkte: Finanzverfassung im Fluss  

Aktuell in des Diskussion stehen Brennstoffemissionshandelszertifikate, die finanzverfassungs-

rechtlich als Vorteilsabschöpfungsabgabe problematisiert und als solch e als unzulässig eingestuft 

werden,167  während Emissionshandelszertifikate mit derselben Qualifikation als Vorteilsabschöp-

fungsabgabe vom BVerfG gebilligt wurden 168  Neben dem Zweck der Kostendeckung legitimieren 

nichtsteuerliche Abgaben auch Zwecke des Vorteilsausgleichs, der Verhaltenslenkung sowie sozi-

ale Zwecke,169  sodass eine offene Konzeption zu bejahen ist. 170  Damit können Sonderabgaben in 

weitem Umfang zum Zweck der Kostendeckung ebenso wie zur Verhaltenslenkung (hier weniger 

Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen aus wenigen Staaten) einge setzt werden, ebenso zu sozi-

alen Zwecken (Erschwinglichkeit von Gütern trotz Rohstoffpreissteigerungen, wie jetzt Gas).  

Eine Festlegung auf Unionsebene würde die Grenzen verschieben und durch den Vorrang des Uni-

onsrechts die Chancen auf eine Zulässigkeit erhöhen. Zu dessen effizienter Umsetzung müssten 

die finanzverfassungsrechtlichen Grenzen niedriger ausfallen. 171  In Betracht kommen schließlich 

noch Steuern auf rohstoffintensive Waren, denen aber wie der Zulässigkeit von CO 2-Steuern fi-

nanzverfassungsrechtliche Hindernisse entgegengestellt werden. 172   

2.2.2. 9  Förderung von Unternehmen  

 Vorliegen einer Beihilfe  

Die (finanzielle) Unterstützung von Unternehmen bei Rohstoffprojekten in Drittstaaten umfasst 

bspw. die Kreditvergabe, Eigenkapi talbereitstellung oder Haftungsgarantien bei der Erkundung 

bzw. Erschließung im Gegenzug für eine vertragliche Versorgungsabsicherung. Ist daher eine Bei-

hilfe ausgeschlossen, da eine Gegenleistung gegeben ist? Eine solche wurde etwa für die Errich-

tung bzw.  den Betrieb von Kraftwerken als Reservekraftwerke angenommen: 173  Damit müsste 

etwa parallel dazu eine Rohstofflagerhaltung in allgemeinem wirtschaftlichem Interesse vorgege-

ben werden, sei es ein Unternehmen selbst, sei es in einem staatlichen Vorratslager.  Ansonsten 

fehlt es an einer konkreten Gegenleistung. Die bloße Verfügbarkeit von Rohstoffen im eigenen 

Unternehmen reicht nicht.  

 
165  S. BVerfGE 91, 186.  
166  S. BVerfGE 91, 186 (205).  
167  Etwa Wernsmann/Bering , NVwZ 2020, 497 (503 f.) m. w. N. in Fn. 18; für Verfassungskonformität näher Frenz, in: ders. (Hrsg.), 

Gesamtkommentar Klimaschutzrecht, § 10 BEHG Rn. 31 ff., 45.  
168  BVerfG, NVwZ 2018, 972 (974) Rn. 30 f.; für Verfassungskonformität bereits Frenz, Emissionshandelsrecht, 3. Aufl. 2012, § 8 

TEHG Rn. 55 ff.; anders Burgi/Selmer , Verfa ssungswidrigkeit einer entgeltlichen Zuteilung von Emissionszertifikaten, 2007, S. 
51 ff.  

169  BVerfG NVwZ 2018, 972, 974, Rn. 30 a. E.  
170  Frenz, in: ders. (Hrsg.), Gesamtkommentar Klimaschutzrecht, § 10 BEHG Rn. 45.  
171  Frenz, in: ders. (Hrsg.), Gesamtkommenta r Klimaschutzrecht, 2. Aufl. 2022, § 10 BEHG Rn. 34 ff.  
172  Dazu Frenz, in: ders. (Hrsg.), Gesamtkommentar Klimaschutzrecht, 2. Auf. 2022, SteuerR B: Steuern für den Klimaschutz Rn. 7 

ff. (S. 1163 ff.).  
173  Näher Frenz, RdE 2016, 1 ff.  
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Die Subventionierung der nationalen Rohstoffgewinnung im Bereich der Zukunftsrohstoffe (bspw. 

Lithium -Gewinnung im Rheingraben oder im Erzgebirge) kann zusätzlich zur Rohstoffsicherung 

beitragen. Auch insoweit liegt aber nur dann eine die Beihilfeeigenschaft ausschließende Gegen-

leistung vor, wenn etwa die gewonnen Rohstoffe wenigstens teilweise etwa in ein staatliches oder 

staatl ich vorgegebenes Rohstofflager gelangten.  

Die Investitionsförderung bei Rohstoffexploration im Ausland umfasst bspw. auch die Bereitstel-

lung der nötigen Infrastruktur (Transport, Energie, Gesundheitsversorgung vor Ort), die Ausbil-

dung von Fachkräften oder Erfüllung von ESG-Standards. Eine Beihilfe nach Art. 107 AEUV be-

steht aber nur, wenn Rückwirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten eintreten, etwa 

bessere Chancen nationaler Unternehmen, wenn sie bei Rohstoffgewinnung im Ausland unter-

stützt werden und so bessere Herstellungsmöglichkeiten haben, die sie dadurch im Wettbewerb 

mit diesen Produkten begünstigen.  

 Legitimation  

Vor allem bei Zukunftsrohstoffen, die für den Klimaschutz unabdingbar sind  (bspw. Lithium ), be-

steht ein Unionsziel, konkretisiert im EU -Klimapaket in Gestalt der Mobilitätswende (s. Art. 107 

Abs. 3 lit. b) AEUV). Die Reform der AGVO 2021 betrifft nicht spezifisch die Rohstoffförderung, 

ebenso wenig gehen die neuen Leitlinien für Klima -, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022 

yv¨v«{ z~¤O h~z wzª¨z{{z¤ °­v¨ y~z j¤ªz¨©ªÕª°«¤| yz¨ ©¥|C Ę|¨Õ¤z¤ l~¨ª©x}v{ªć =g¤C JI>A vwz¨ ¤~x}ª 

die der Rohstoffwirtschaft. Es geht auch um Beihilfen für die Entwicklung von Wirtschaftszweigen 

durch Erhöhung der Nachhalti gkeit und Beihilfen spezifisch für den Klimaschutz sowie für die An-

passung an den Klimawandel (Rn. 16 lit. g), 276 ff.). 174  Rohstoffe sind zwar unabdingbar für den 

Klimaschutz, fördern diesen aber als solche nicht selbst, sondern erst durch ihre spätere Ver wen-

dung etwa in Lithium -Ionen-Batterien. Damit kann nach den Klima -, Umweltschutz - und Energie-

beihilfen deren Herstellung durch Beihilfen gefördert werden, nicht aber die Gewinnung der dieser 

Herstellung zugrundeliegenden Rohstoffe.  

Daran zeigt sich indes die notwendige Sinneinheit. Die EU-Leitlinien gestalten nur Beihilfen in be-

stimmten Bereichen näher aus und erleichtern deren Gewährung im Wege der Selbstbindung der 

Kommission. Existieren solche Leitlinien nicht bzw. erstrecken sie sich nicht auf einen be stimmten 

Bereich, gelten die allgemeinen Regeln. Der Klimaschutz ist nach Art. 191 Abs. 1 4. Spiegelstrich 

AEUV eine wesentliche Zielsetzung des Unionsrechts und dementsprechend ein wichtiges Vorha-

ben von gemeinsamem europäischem Interesse nach Art. 107 Ab s. 3 lit. b) AEUV. Dies zeigt sich 

spezifisch für die Elektromobilität im EU -Klimapaket, welches bei Neufahrzeugen ab 2035 eine 

100%ige Reduktion der CO2-Emissionen vorsieht. 175  Selbst wenn Verbrennungsmotoren mit E -

Fuels nach der Einigung im EU-Umweltminis terrat hinzugenommen werden, ist ein intensiver Aus-

bau der E-Mobilität die Grundlage. Dafür bedarf es Lithium. Auch in anderen klimarelevanten Be-

reichen sind Rohstoffe unabdingbar, so für den Ökostromausbau. Dessen Anteil soll von 32% auf 

40% bis 2030 steigen.  

 
174  Knauff , DVBl 2022, 758  (761).  
175  Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 14.7.2021, Europäischer Grüner Deal: Kommission schlägt Neuausrichtung von 

Wirtschaft und Gesellschaft in der EU vor, um Klimaziele zu erreichen, abrufbar unter https://ec.europa.eu/commission/pressco r-
ner/detail/de/ip_21_3541 (letzter Abruf: 16.8.2022), S. 2.  
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Daher sind alle Rohstoffe, die für die Verwirklichung der Klimaschutzes unabdingbar sind, in so 

engem Zusammenhang mit diesem Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse, dass 

ihre Förderung durch Beihilfen legitimiert ist. Andernfalls lässt sich  Klimaschutz nicht verwirkli-

chen. Rohstoffe haben dafür eine Basisfunktion.  

So wie Beihilfen für Tätigkeiten mit klimaschädlichen fossilen Brennstoffen wie Kohle, Diesel etc. 

als nicht mehr förderungsfähig angesehen werden, geht doch die Kommission im Zuge  ihrer De-

karbonisierungsstrategie ausweislich der Klima -, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien von fehlen-

den positiven Auswirkungen auf die Umwelt sowie einer Unvereinbarkeit mit den EU -Klimazielen 

aus,176  müssen umgekehrt Beihilfen mit gegenteiliger Tende nz gewährt werden können. Ihre Zu-

lässigkeit bildet praktisch die umgekehrte Seite der Dekarbonisierungsstrategie, indem andere 

Energiequellen erschlossen bzw. ausgebaut werden und zugleich die Verwendung von Diesel, Öl 

und Kohle entbehrlich wird.  

Weiter kann die Förderung der Rohstoffexploration und -förderung die Grundlage dafür bilden, 

dass auch Wirtschaftssektoren ohne Klimarelevanz erhalten werden können. So bildet Gas eine 

wesentliche Grundlage für zahlreiche wirtschaftliche Aktivitäten namentlich im B ereich der che-

mischen Industrie, aber auch für das Rohstoffrecycling, so im Feld des Zinkoxids. Ohne eine ent-

sprechende Unterstützung käme es voraussichtlich zu einer beträchtlichen Störung im Wirt-

schaftsleben eines Mitgliedstaates (Art. 107 Abs. 3 lit. b)  AEUV). Diese gilt es abzuwenden. 

Im Übrigen hat der EuGH im Urteil Doel177  die Energieversorgungssicherheit als Gesichtspunkt an-

gesehen, der ein (vorübergehendes) Abweichen vom Habitatschutz legitimieren kann. Dieses Ur-

teil bezog sich auf den Weiterbetrieb eines belgischen Atomkraftwerks trotz fehlender UVP und 

FFH-VP, damit die nationale Energieversorgungssicherheit nicht gefährdet wird. Dieser Aspekt 

spielt also in anderen Bereichen eine zentrale Rolle. Er kann dann nicht im Beihilferecht ausge-

blendet werden. Er ist ohnehin eng mit der Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens ge koppelt. 

Wird die Energieversorgungssicherheit gefährdet, wird das Wirtschaftsleben beträchtlich gestört. 

Das gilt aber nicht nur für die Energie allein, sondern weitergehend für die Rohstoffversorgung 

insgesamt. 

2.2.2. 10   Rechtliche Implikationen für Effi zienz, Recycling und Substitute  

Die Union will eine komplette Abkoppelung des Wirtschaftswachstums von der (vermehrten) Res-

sourcengewinnung. Der Green Deal will die EU in eine faire und wohlhabende Gesellschaft umwan-

deln, mit einer modernen, ressourceneffi zienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft, in der es 

2050 keine Netto -Treibhausgasemissionen mehr gibt, in der die Umwelt und die Gesundheit der 

Bürgerinnen und Bürger geschützt sind und das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung 

abgekoppelt ist. 178  Nur so ist Wachstum durch Klimaschutz möglich, wie es das EU-Klimapaket 

 
176  Knauff , DVBl 2022, 758 (762) unter Verweis auf die Kommissionsleitlinien.  
177  EuGH, Rs. C-411/17 (Doel), ECLI:EU:C:2019:622, Rn. 182 . 
178  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den 

Ausschuss der Regionen ą Ę^¤¬z©ª~ª~¥¤©¦¢v¤ {Õ¨ z~¤ °«¡«¤{ª©{À}~|z© Z«¨¥¦vA ^¤¬z©ª~ª~¥¤©¦¢v¤ {Õ¨ yz¤ z«¨¥¦À~©x}z¤ \¨Õ¤z¤ Yzv¢ć 
COM(2020) 21 final, Ziff. 1 (Einleitung).  
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ausführlich niederlegt: 179  Klimaschutz soll für neue Arbeitsplätze und für eine resiliente nachhal-

tige europäische Wirtschaft sorgen. 180  Ein wesentliches Instrument ist die Kreislaufwirtschaft.  

Der Green Deal ist damit letztlich eine ganzheitliche Strategie, welche die Nachhaltigke it in Europa 

umfassend verwirklichen soll. Dazu gehört auch eine nachhaltige Ressourcennutzung. Diese muss 

dazu führen, dass Ressourcen möglichst lange effizient genutzt werden und die Primärressourcen - 

in eine Sekundärressourcenwirtschaft übergeht.  

Die konkrete Verbindung zwischen Green Deal und Kreislaufwirtschaft schuf EU -Umweltkommis-

©v¨ k~¨|~¤~ «© h~¤¡z¬~Ū~«© wz¨z~ª© ~¤ ©z~¤z£ V¡ª~¥¤©¦¢v¤ {Õ¨ y~z `¨z~©¢v«{­~¨ª©x}v{ª ¬¥£ 

11.3.2020. 181  Kern ist ein Kreislaufwirtschaftsmodell, bei dem Wert und Ressourcen so  lange wie 

möglich in der Wirtschaft erhalten bleiben und das Abfallaufkommen auf ein Minimum beschränkt 

wird. So wird der Druck auf die natürlichen Ressourcen verringert und die Kreislaufwirtschaft kann 

entscheidend zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft  beitragen.  

Ansatzpunkt sind dabei verschiedene Bereiche, in denen die Kreislaufführung verbessert und ver-

stärkt werden soll. 182  Insbesondere dadurch soll eine verbesserte Abfallpolitik zur Förderung der 

Abfallvermeidung und des Kreislaufprinzips betrieben  ­z¨yz¤O Z© Ęwird eine Überarbeitung der 

EU-Rechtsvorschriften für Batterien, Verpackungen, Altfahrzeuge und gefährliche Stoffe in Elekt-

ronikgeräten vorgeschlagen, um Abfälle zu vermeiden, den Rezyklatanteil zu erhöhen, sicherere 

und sauberere Abfallströme  °« {Ð¨yz¨¤ «¤y z~¤ }¥x}­z¨ª~|z© gzx¯x¢~¤| °« |z­À}¨¢z~©ªz¤Cć183  Diese 

Elemente bilden praktisch die Vorstufe zu einer nunmehr vor der Tür stehenden Novelle der Ab-

fallrahmenrichtlinie (AbfRRL). Die EU -Kommission hat im März 2022 ein Konsultationsverfahren 

zur Revision der AbfRRL begonnen und ihren Vorschlag für eine Änderung der Richtlinie für das 

2. Quartal 2023 in Aussicht gestellt. Darin wird das Recycling nochmals erheblich gestärkt, ebenso 

die Effizienz der Ressourcennutzung.  

Parallel dazu liegt die Planung der Kommission zu einem Ende der Wegwerfgesellschaft. 184  Nach-

haltige Produkte sollen in der EU zur Norm werden. Es sollen nahezu alle Produkte auf dem EU -

Markt während ihres gesamten Lebenszyklus haltbarer werden bzw. repariert, wiederverwendet 

oder recycelt werden können. Das betrifft Waren wie Handys und Textilien ebenso wie Baupro-

dukte. Gleichzeitig sollen Verbraucher besser über die Nachhaltigkeit von Produkten informiert 

und vor Greenwashing geschützt werden. ĘZ© ~©ª }Ðx}©ªz oz~ªA yv©© ­~¨ yv© b¥yzll der Wegwerf-

gesellschaft ad acta legen, das für unseren Planeten, unsere Gesundheit und unsere Wirtschaft so 

 
179  Frenz, in: ders. (Hrsg.), Gesamtkommentar Klimaschutzrecht, 2. Aufl. 2022, Einf. A: Klimaschutz in der EU, Rn. 60 ff.  
180  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den 

Ausschuss der Regione¤ ¬C FICLCGEGFA Ę[~ª {Õ¨ JJćO v«{ yz£ lz| °«¨ `¢~£v¤z«ª¨v¢~ªÀª ą Umsetzung des EU-Klimaziels für 2030, 
COM(2021) 550 final, S. 2; Frenz, EWS 2021, 241 ff. auch für das Folgende.  

181  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den 

Ausschuss der Regionen ą Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft für ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa, 
COM(2020) 98 final. Näher dazu Frenz, AbfallR 2021, 104 ff.  

182  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den 

Ausschuss der Regionen ą Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft fü r ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa, 
COM(2020) 98 final, Ziff. 3.  

183  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den 

Ausschuss der Regionen ą Ein neuer Aktionsplan für d ie Kreislaufwirtschaft für ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa, 
COM(2020) 98 final, Ziff. 4.1.  

184  Europäische Kommission, Presseartikel v. 30.3.2022, Green Deal: EU -Kommission will Ende der Wegwerfgesellschaft, abrufbar 
unter https://ec.europa.eu/newsroom/representations/redirection/item/741529/de/188  (letzter Abruf: 16.8.2022).  
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schädlich ist. Die heute vorgelegten Vorschläge stellen sicher, dass in Europa nur die nachhaltigs-

ªz¤ e¨¥y«¡ªz v¤|zw¥ªz¤ ­z¨yz¤ćA so Exekutiv-Vizz¦¨À©~yz¤ª [¨v¤© i~££z¨£v¤©C ĘSo können Ver-

braucherinnen und Verbraucher ihren Energieverbrauch senken und kaputte Produkte reparieren 

¢v©©z¤A v¤©ªvªª ©~z °« z¨©zª°z¤Cć185  

Damit sind eine effiziente Ressourcennutzung, ein stärkeres Recycling und die Verwend ung von 

Substituten unionsrechtliche Vorgaben, die aber eine stärkere staatliche Rohstoffwirtschaft nicht 

entbehrlich machen, sondern nur ihre Ausmaße begrenzen. Primärrohstoffe werden trotz ver-

stärkten Recyclings benötigt, indes in geringerer Menge. Damit  ist der möglichst weitgehende 

Übergang in eine Sekundärrohstoffwirtschaft zugleich ein notwendiger Bestandteil staatlicher 

Rohstoffwirtschaft und zugleich Ausdruck der Verhältnismäßigkeit, wenn es etwa um die Erhe-

bung von Abgaben bei Unternehmen oder um B eschränkungen ihrer Aktivitäten geht. Beispiele 

für eine vielfältige Förderung des Recyclings finden sich in Anhang 5 zu § 6 Abs. 3 KrWG. 186  

2.2.2. 11   Schlussbewertung und Hauptproblempunkte  

Art. 119 AEUV verpflichtet zwar auf eine offene Marktwirtschaft mi t freiem Wettbewerb, findet 

sein Pendant aber im Prinzip der Daseinsvorsorge nach Art. 14 AEUV; Art. 36 EGRC anerkennt 

den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, zu denen jedenfalls 

aktuell auch die Energie - und Rohstoffvers orgung zu zählen sind. Daraus lassen sich staatliche 

Aktivitäten wie ein staatliches Rohstoffunternehmen bzw. ein staatlich gestalteter Rohstofffonds 

bzw. eine Rohstofflagerhaltung legitimieren (s. Art. 106 Abs. 2 AEUV). Das gilt auch für Beihilfen 

(Art. 1 07 AEUV), sofern solche überhaupt vorliegen, weil eine hinreichend staatsdistanzierte Kon-

struktion mittels zwischengeschalteter privater Einheit gewählt wird wie im EEG 2012 (s. das 

EuGH-Urteil dazu) oder eine marktgerechte Gegenleistung etwa in Gestalt ei ner Rohstofflagerhal-

tung verlangt wird.  

Je nach Konstruktion ist Art. 110 AEUV zu wahren.  

Es besteht eine breite Rechtfertigung der Unterstützung von Unternehmen bei der Rohstoffexplo-

ration und -gewinnung sowohl im In - als auch im Ausland. Es darf aber keine Diskriminierung auf-

treten. Eine solche darf auch nicht mittelbar vorhanden sein. Daher sind Unternehmen aus ande-

ren EU-Staaten umfassend einzubeziehen, um einen Verstoß gegen die Warenverkehrs -, die Nie-

derlassungsfreiheit und das allgemeine Diskrimin ierungsverbot zu vermeiden ą außer ein closed 

shop wie bei der Ökostromförderung ist gerechtfertigt (s. EuGH -Urteil Alands Vindkraft).  

Geldleistungspflichten von Unternehmen zur Finanzierung der staatlichen Aktivitäten bilden re-

gelmäßig keinen Grundrechtsverstoß, außer sie gefährden Existenzen, müssen aber mit den An-

forderungen der Finanzverfassung vereinbar sein. Das sind sie wesentlich eher, wenn es sich um 

Gebühren handelt, als wenn Sonderabgaben gegeben sind, welche immer wieder zu ą teilweise 

erfolgrei chen ą Verfassungsklagen führten. Es hängt von der im Einzelnen gewählten Konstruktion 

ab. Eine gesamtunionsrechtliche Vorgabe kann allerdings dazu führen, dass solche Geldleistungs-

pflichten auch national eher festgelegt werden können.  

 
185  Europäische Kommission, Presseartikel v. 30.3.2022, Green Deal: EU -Kommission will Ende der Wegwerfgesellschaft, abrufbar 

unter https://ec.europa.eu/newsroom/representations/redirection/item/741529/de/188  (letzter Abruf: 16.8.2022).  
186  Frenz, in: Fluck/Frenz/Fischer/Franßen (Hr sg.), Kreislaufwirtschaftsrecht u.a., Loseblatt, § 6 KrWG Rn. 79 ff.  
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Es bedarf einer ganzheitlichen Betrachtung von Primär - und Sekundärrohstoffen. Die unionsrecht-

lich vorgegebene Umwandlung der Primär - in einer Sekundärrohstoffwirtschaft begrenzt zugleich 

die staatlichen Aktivitäten zur Sicherung der Rohstoffversorgung, welche aber auch durch  die 

stärkere Verwendung von Substituten und Sekundärrohstoffen nicht entbehrlich ist.  

Insgesamt ist eine rechtliche Konstruktion für staatliche Maßnahmen zu wählen, welche den viel-

fältigen Anforderungen vor allem aus dem Beihilfenverbot, den Grundfreiheit en und dem Diskri-

minierungsverbot gerecht wird. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit ist die Sekundärrohstoff-

wirtschaft voranzutreiben, wie es der Ampel -Koalitionsvertrag vorsieht. Wie all dies im Einzelnen 

auszusehen hat, ist näher zu untersuchen. Hier kon nten nur erste Eckpunkte aus dem Unionsrecht 

und nach der nationalen Finanzverfassung aufgezeigt werden.  



Vertraulich; Alle Rechte vorbehalten ï EY 2022 

 

© 202 2 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
97 

 

4 Handlungsempfehlungen  

Im Rahmen der aktuellen geopolitischen Situation rückt die Sicherstellung der Versorgung mit kri-

tischen Rohstoffen  nach der Corona-Pandemie noch stärker in den Fokus. Darüber hinaus wird der 

mineralische Rohstoffbedarf durch den technologischen Fortschritt, die voranschreitende Digita-

lisierung und die Energie - und Mobilitätswende getrieben. Im Abschnitt  4.1  wird auf diese und 

weitere  aktuelle Herausforderungen in der Rohstoffversorgung genauer eingegangen.  Auf dieser 

Basis und unter Berücksichtigung der Erk enntnisse der quantitativen Risikoanalyse  werden ab-

schließend im Abschnitt 4.2  Handlungsempfehlungen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit 

mit mineralischen Rohsto ffen dargelegt . 

 

 Aktuelle Herausforderungen  

Abhängigkeit von strategisch relevanten Rohstoffen  

Im Zuge der Energiewende, dem Ausbau neuer Mobilitätskonzepte als auch dem Vorantreiben kli-

maneutraler Produktionsprozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ist Deutschland 

auf den Zugang zu mineralischen Rohstoffen angewiesen. Strategisch releva nt  sind dabei dieje-

nigen Rohstoffe,  die für die Realisierung wirtschaftspolitischer Transformationsaufgaben wie De-

karbonisierung und Kreislaufwirtschaft sowie Umbau der Primär - in eine Sekundärrohstoffwirt-

schaft benötigt werden.  Darüber hinaus kennzeichnen sich die Rohstoffe, wie bspw. Seltene Er-

den, Gallium, Germanium und Nickel, über eine große Hebelwirkung bzgl. eines geringen Mengen-

einsatzes und einer hohen zusätzlichen Wertschöpfung in Hochtechnologiebereichen . 187  Die Be-

trachtung der identifizierten kr itischen Rohstoffe der EU zeigt, dass die Anzahl kritischer Roh-

stoffe vom Jahr 2011 mit 14 kritischen Rohstoffen, über das Jahr 2014 mit 20 und im Jahr 2017 

mit 27 Rohstoffen bis hin zu 30 kritischen Rohstoffen im Jahr 2020 kontinuierlich angestiegen 

ist.188  Eine Entspannung dieser Entwicklung ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach hoch-

technologischen und energieeffizienten Innovationen nicht zu erwarten.  

Bei den in dieser Studie als strategisch relevant eingestuften 46 Rohstoffe n ist Deutschland für  

39 dieser Rohstoffe von Importen aus dem Ausland abhängig. Ein inländischer Abbau bei diesen 

Rohstoffen ist insbesondere aus geologischen Gründen nicht relevant. Insbesondere für kaum 

diversifizierte Lieferketten besteht ein erhöhtes Versorgungsrisiko . Abbildung 45  gibt einen 

Überblick darüber, aus welchen Ländern Deutschland mehr als 70% der importierten Menge eines 

jeweiligen Rohstoff -Handelsproduktes bezieht.  

 
187   Vgl. acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V.; Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V.; 

Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. (2017 )   
188   Kritische Rohstoffe beziehen sich auf bzªv¢¢z «¤y b~¤z¨v¢~z¤A y~z {Õ¨ y~z Z¨°z«|«¤| «¤y h¦z~x}z¨«¤| z¨¤z«z¨wv¨z¨ Z¤z¨|~z¤ wz¤ÐB
ª~|ª ­z¨yz¤C 
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f«z¢¢z¤O jc X¥£ª¨vyz =hªv¤yO GEGF>A ZnBV¤v¢¯©z189  

Viele der kritischen Rohstoffe sind allerdings nur in einer begrenzten Anzahl an Ländern verfüg-

bar. Bei der Hälfte der betrachteten  Rohstoffe hat China weltweit den größten Produktionsanteil 

(vgl. Abbildung 20 ). Eine bestehende hohe Abhängigkeit von einem oder nur weniger Lieferländer 

zieht eine hohe Anfälligkeit der Lieferketten nach sich. Dadurch bestehen im Falle von externen 

Schocks wie Pandemien, Krieg oder sozialen Unruhen als auch durch zunehmende Wetterextreme 

hohe Risiken hinsichtlich möglicher Lieferunterbrechungen.  

Anforderungen bzgl. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung  

Eine relativ neu dazu gekommene Herausforderung für den Zugang zu kritischen Rohstoffen stel-

len die Anforderungen und Standards zur Nachhaltigkeit dar. Dies umfasst bspw. den gesellschaft-

lichen, politischen als auch regulatorischen Druck auf die Unternehme n zur Einhaltung von ESG-

Kriterie n. Mit Beschluss des Klimaschutzgesetzes 2021 und auch mit dem zunehmenden Interesse 

der Stakeholder für die Umweltleistung von Unternehmen, sind die Unternehmen bestrebt, ihre 

CO2-Emissionen zu analysieren und zu reduzieren. Dabei handelt es sich neben der Reduktion der 

Scope 1 und Scope 2 Emissionen auch um die Reduktion der Scope 3 Emissionen, welche die Un-

ternehmen vor eine wesentliche Herausforderung stellen. Scope 3 Emissionen sind indirekte 

Treibhausgasemissionen eines Unternehmens, die aus Quellen stammen, die nicht dem Unterneh-

men gehören oder von ihm kontrolliert werden und welche entweder de r vorgelagert en oder nach-

gelagerten Wertschöpfungskette entspringen. Die Berücksichtigung aller Emissionen - aus dem 

eigenen Unternehmen als auch derer entlang der Lieferkette und solcher, die aus der Produktnut-

zung entstehen - erfordert für jedes Unternehmen eine individuelle, komplexe und aufwendige 

Recherche, da umfassende Angaben der Zulieferer und Kunden benötigt werden.  

 
189   Zur Erstellung dieser Übersicht werden alle in der DERA Rohstoffinformationen 2021 aufgelisteten Handelscodes der 46 strate-

gisch relevanten Rohstoffe und damit insgesamt 196 Handelsprodukte untersucht.  Hierbei ist zu beachten, dass es sich lediglich 
um eine Momentaufnahme handelt und sich die importierten Mengen je nach Rohstoff stark voneinander unte rscheiden. Die Welt-
karten weichen daher über die Jahre 2018 bis 2021 teilweise stark voneinander ab. So wurden im Jahr 2018 bspw. ca. 2 t  der 
Nickelmattenimporte zu 98% aus den Niederlanden und zu jeweils einem Prozent aus den USA und China importiert, wohingegen 
im Jahr 2019 40 t  Ęc~x¡z¢£vªªzć zu 100% aus Russland importiert wurden. I m Jahr 2020 wurden insgesamt nur 32 kg aus den 
USA und Australien importiert und im Jahr 2021 ca. 2 t aus dem Vereinigten Königreich und 0,4 t aus China sowie weitere 72 kg  
aus den Niederlanden und den USA.  

Finnland

Kobaltoxide und ąhydroxide 79%

Vereinigtes Königreich

Düngemittel, kaliumhaltig 96%

Nickelmatte 83%

Island

Bimsstein 87%

Kanada

Kadmium, roh, Pulver 70%
Kasachstan

Beryllium, roh, Pulver 100%

Usbekistan

Molybdän, roh 80%
Niederlande

Kobalterze und ihre Konzentrate 100%

Kupfer: Raffiniert, Drahtbarren 99%

Graphit: kolloid und halbkolloid 96%

Bariumcarbonat, natürlich (Witherit) 95%

Magnesiumchlorid 92%

Magnesiumsulfate, natürlich 91%

Eisen, roh, nicht legiert 88%

(Aluminium -)Calciumphosphate und 
Phosphatkreiden, natürlich, ungemahlen 88%

Ferronickel 76%

Aluminiumoxid 72%

China

Seltenerdmetalle (Scandium, Yttrium) 92%

Wismut(waren), Abfälle und Schrott 87%

Antimon, roh, Pulver 87%

Graphit, natürlich, Pulver und Flocken 73%

Magnesium, roh, Magnesiumgehalt ḷ99,8 
GHT 73%

Magnesium: Drehspäne, Körner, Pulver 73%

Seltenerd-Verbindungen (Yttrium, 
Scandium), anorganisch oder organisch 72%

Vereinigte Staaten

Antimonerze und ihre Konzentrate 100%

Silizium, Siliziumgehalt ḷ99,99 GHT 90%

Molybdän, Pulver 82%

Chile

Molybdänoxide und -hydroxide 86%

Mexiko

Wolframerze und ihre Konzentrate 100%

Guinea

Aluminiumerze 
und ihre Konzentrate 93%

Australien

Zinnerze und ihre Konzentrate 82%

Türkei

Dinatriumtetraborat (raffinierter Borax) 98%

Israel

Diamanten, roh oder nur gesägt, 
gespalten oder rau geschliffen 88%

Österreich

Kupfer, raffiniert, Knüppel 100%

Peroxoborate (Perborate) 96%

Zink, Pulver und Flitter 79%

Schlacke, granuliert, aus Eisen- und 
Stahlherstellung 78%

Belgien

Kupfermatte, Zementkupfer 83%

Zinkstaub 76%

Monoammoniumphosphat 71%

Frankreich

Nickelchlorid 90%

Aschen und Rückstände (bleihaltig) 81%

Eisenschwamm 78%

Körner aus Eisen oder Stahl 74%

Luxemburg

Beryllium: 
Abfälle und Schrott 100%

Italien

Bleioxide 83%

Molybdänerze und ihre Konzentrate 79%
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Zudem werden mit dem ab dem 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Gesetz über die unternehme-

rischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten  Unternehmen mit Sitz in Deutschland verpflichtet, die 

Einhaltung der Menschenrechte auf der gesamten Lieferkette ą vom Rohstoff  zum Endprodukt ą 

sicherzustellen. 190  Neue Herausforderungen ergeben sich dahingehend, geeignete Verfahren zur 

Identifizierung von Risiken zu Menschenrechtsverstößen zu entwickeln als auch geeignete Gegen-

maßnahmen zur ergreifen. Überprüft wird die Einhaltun g des Gesetzes durch das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, welches die Unternehmensberichte sowie den Beschwerden 

nachgeht als auch Bußgelder verhängen oder gar Unternehmen von der öffentlichen Beschaffung 

ausschließen kann.191  Auch andere Länder treiben Initiativen bzgl. Nachhaltigkeitsverpflichtungen 

für die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette im Allgemeinen oder auch speziell von Mineralien voran. 

Weitere Länder, die bereits nationale Sorgfaltspflichten implementiert haben, sind bspw. Kanada,  

Frankreich, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und die USA. 192  

Geopolitische Dynamik  

Neben den Herausforderungen zur Entwicklung von nachhaltigen und resilienten Lieferketten 

wirft die neue Weltordnung viele Fragen und Ungewissheiten auf. Globale Machtverschiebungen  

wie der Aufstieg Chinas führten bspw. zur Großmachtrivalität zwischen China und den USA , welche 

sich insbesondere auf die Wirtschafts - und Handelspolitik  bezieht. Während China u.a. das Ab-

schneiden von Versorgungs - und Handelsrouten dur ch die Militärpräsenz im Indo -Pazifik der USA 

befürchtet, sieht sich die USA durch die Seidenstraße -Initiative Chinas in ihrer Vormachtstellung 

bedroht. 193  Darüber hinaus ringen die USA, die EU als auch China miteinander um globalen Einfluss 

sowie wechselseitige Beziehungen mit anderen Staaten und Staatgengruppen wie bspw. dem 

BRIC-Block. 

Dv© Wz©ª¨zwz¤ ¬~z¢z¨ gz|~z¨«¤|z¤A ©~x} wz~ ©ª¨vªz|~©x}z¤ e¨¥y«¡ªz¤ ©z¢w©ª °« ¬z¨©¥¨|z¤A ­~¨y y~z 

ª¨vy~ª~¥¤z¢¢z¤ |¨z¤°Õwz¨©x}¨z~ªz¤yz¤ a~z{z¨¡zªªz¤ z¨©x}­z¨z¤C k¥¨ y~z©z£ ]~¤ªz¨|¨«¤y ­z¨yz¤ z~B

¤~|z aÀ¤yz¨A y~z ¨z~x} v¤ ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ ©~¤yA v«x} ¬z¨©«x}z¤A ~¤ yz¨ Z¤z¨|~z­z¤yz ¬¥¨v¤B

°«¡¥££z¤A ~¤yz£ ©~z y~z V«©{«}¨ ¬¥¤ g¥}£~¤z¨v¢~z¤ wz©x}¨À¤¡z¤ «¤y z~¤z |z­~©©z lz¨ª©x}Ð¦B

{«¤| ~£ av¤y ¬¥¨©x}¨z~wz¤C Während das indonesische Verbot des Nickelerz-Exports als Teil von 

Plänen zum Ausbau der heimischen Verhüttungsindustrie ein Beispiel für andere Länder sein kann, 

kündigte China bereits an, ein Staatsunt ernehmen zu gründen, das etwa 70% der inländischen 

Produktion Seltener Erden kontrollieren wird. 194  

Yz¨ `¨~z| ~¤ yz¨ j¡¨v~¤z ­~¨¡ª °«yz£ v¢© kz¨©ªÀ¨¡z¨ {Õ¨ ©ªvvª¢~x}z `¥¤ª¨¥¢¢z Õwz¨ y~z e¨¥y«¡ª~¥¤ 

«¤y yz¤ Z®¦¥¨ª ¡¨~ª~©x}z¨ b~¤z¨v¢~z¤C _z ¢À¤|z¨ yz¨ `¨~z| v¤yv«z¨ªA yz©ª¥ ­v}¨©x}z~¤¢~x}z¨ ©~¤y 

­z~ªz¨z ~¤ªz¨¬z¤ª~¥¤~©ª~©x}z bvÝ¤v}£z¤ ©¥­¥}¢ ©z~ªz¤© yz¨ ¨«©©~©x}z¤ gz|~z¨«¤| v¢© v«x} ~¤ [¥¨£ 

­z~ªz¨z¨ hv¤¡ª~¥¤z¤ y«¨x} y~z ­z©ª¢~x}z¤ hªvvªz¤C ^¤©|z©v£ª ­~¨y yv£~ª y~z ~¤ªz¨¤vª~¥¤v¢z h~x}z¨B

}z~ª©v¨x}~ªz¡ª«¨ |z{À}¨yzª «¤y ©¥¢v¤|z y~z g¥¢¢z X}~¤v© v¢© z~¤z¨ yz¨ ¦¨¥y«°z¤ªz¤¨z~x}©ªz¤ aÀ¤yz¨ 

~¤ y~z©z£ `¥¤{¢~¡ª «¤¡¢v¨ w¢z~wªA wz©ªz}ª °«yz£ yv© g~©~¡¥ z~¤z¨ [¨¥¤ªz¤w~¢y«¤| v«{ yz£ bv¨¡ª {Õ¨ 

¡¨~ª~©x}z b~¤z¨v¢~z¤C 

 
190   Vgl. Bundesregierung (2021)  
191   Vgl. BMZ (2021)   
192   Vgl. BGR (2022) 
193   Vgl. FES (2022) 
194  Vgl. Shunsuke (2021)  
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Rohstoffnationalismus als neue Herausforderung  

Trotz aller geopoli tischen Dynamik sind kritische Rohstoffe für einen kohlenstoffarmen Übergang 

von entscheidender Bedeutung , weswegen in den vergangenen _v}¨z¤ ~££z¨ £z}¨ gz|~z¨«¤|z¤ 

¦¥¢~ª~©x}z ^¤~ª~vª~¬z¤ °«¨ Z~¤|¨z¤°«¤| yz¨ ¤z|vª~¬z¤ [¥¢|z¤ yz© `¢~£v­v¤yz¢© v¤|z©ª¥Ýz¤ }vwz¤C 

^¤ yz¤ ¤Àx}©ªz¤ _v}¨z¤ ­~¨y yvy«¨x} yz¨ o«©v££z¤}v¤| °­~©x}z¤ `¢~£v­v¤yz¢ «¤y ¦¥¢~ª~©x}z£ 

g~©~¡¥ ~££z¨ yz«ª¢~x}z¨ ©~x}ªwv¨ ­z¨yz¤A w©¦­C ­z¤¤ y~z©z bvÝ¤v}£z¤ °« }Ð}z¨z¤ e¨z~©z¤ {Õ¨ 

={¥©©~¢z> Z¤z¨|~z {Õ}¨z¤ «¤y ©¥ y~z ^¤{¢vª~¥¤ wz{z«z¨¤C Y~z wz©x}¢z«¤~|ªz Z~¤{Õ}¨«¤| ¡¥}¢z¤©ª¥{{v¨B

£z¨ izx}¤¥¢¥|~z¤ °«¨ [Ð¨yz¨«¤| yz¨ Z¤z¨|~z­z¤yz {Õ}¨ª °« z~¤z£ z¨}zw¢~x}z¤ V¤©ª~z| yz¨ cvx}B

{¨v|z ¤vx} ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤A ­~z w©¦­C a~ª}~«£A `¥wv¢ªA c~x¡z¢ «¤y hz¢ªz¤z¤ Z¨yz¤ ©¥­~z c~x}ªB

z~©z¤£zªv¢¢z¤ ­~z `«¦{z¨ «¤y V¢«£~¤~«£C Y~z ^¤ªz¨¤vª~¥¤v¢z Z¤z¨|~zv|z¤ª«¨ z¨­v¨ªzª {Õ¨ y~z ¡¥£B

£z¤yz¤ _v}¨z z~¤z¤ y¨v£vª~©x}z¤ V¤©ª~z| yz© b~¤z¨v¢~z¤wzyv¨{© {Õ¨ ©v«wz¨z Z¤z¨|~zªzx}¤¥¢¥B

|~z¤195C ^¤{¥¢|zyz©©z¤ wzª¨z~wz¤ wz¨z~ª© z~¤~|z ¨¥}©ª¥{{¨z~x}z aÀ¤yz¨ yz¤ e¨¥ªz¡ª~¥¤~©£«© v«{ ¤vB

ª~¥¤v¢z¨ Zwz¤z y«¨x} hªz«z¨¤ «¤y oÐ¢¢z «¤y À¤yz¨¤ ~}¨z \z©zª°z {Õ¨ yz¤ Wz¨|wv«©z¡ª¥¨ «¤y y~z 

]v¤yz¢©¬z¨ª¨À|zA «£ }Ð}z¨z Z~¤¤v}£z¤ °« z¨°~z¢z¤C Y~z© ­~zyz¨«£ {Õ}¨ª °« ¦¥¢~ª~©x}z¤ h¦v¤¤«¤B

|z¤A wzz~¤ª¨Àx}ª~|ª lv¨z¤©ª¨Ð£z v¢© v«x} y~z ~¤ªz¨¤vª~¥¤v¢z kz¨{Õ|wv¨¡z~ª ¬¥¤ g¥}©ª¥{{z¤C196 ]~¤B

|z|z¤ |¨z~{z¤ y~z ~£¦¥¨ªvw}À¤|~|z¤ bÀ¨¡ªz ­~z y~z jhV «¤y y~z Zj v«{ bvÝ¤v}£z¤ °«¨ h~x}z¨«¤| 

yz¨ kz¨©¥¨|«¤| £~ª ¡¨~ª~©x}z¤ b~¤z¨v¢~z¤ °«¨Õx¡C197 ]~z¨wz~ ­~¨y ¬z¨©ªÀ¨¡ª v«{ ¤vª~¥¤v¢z w°­C ¨z|~B

¥¤v¢z g¥}©ª¥{{wz©x}v{{«¤|©©ª¨vªz|~z¤ |z©zª°ªC V«{ y~z©z lz~©z ©¥¢¢z¤ ¤vª~¥¤v¢z j¤ªz¨¤z}£z¤ ©¥B

­¥}¢ ­zªªwz­z¨w©{À}~|z¨ v¢© v«x} «¤vw}À¤|~|z¨ ¬¥¤ ^£¦¥¨ªz¤ v«© yz£ V«©¢v¤y ­z¨yz¤C198  

 

 Strategien und Handlungsoptionen  

Zur Sicherung der Versorgung mit kritischen Rohstoffen ist eine Absicherung gegen Preisrisiken, 

Verfügbarkeitsrisiken als auch gegen mögliche Lieferunterbrechungen erforderlich. Sowohl Preis - 

und Verfügbarkeitsrisiken als auch Lieferunterbrechungen sind regelmäßiger Teil der Roh-

stoffzykle n und grundsätzlich nicht neu. Gleiches gilt für die hohe Importabhängigkeit. Unterneh-

men adressieren diese Risiken typischerweise durch Maßnahmen wie Hedging, langfristige Liefer-

verträge und Einkaufgemeinschaften sowie Lieferantendiversifizierung und Lage rhaltung. Roh-

stoffversorgung wird auch durch nationale Wirtschaftspolitik unterstützt, bspw. in Deutschland im 

Rahmen der Rohstoffstrategie.  

Eine neue Herausforderung ist hingegen die Bedeutung kritischer Rohstoffe als Enabler für Zu-

kunftstechnologien. Die s wird zu einer Zunahme der weltweiten Nachfrage nach kritischen Roh-

stoffen führen. Ebenfalls neu ist die Relevanz von Geopolitik und Rohstoffnationalismus . Dies wird 

das im Markt verfügbare Angebot verknappen. Im Ergebnis muss damit gerechnet werden, dass  

die zunehmende globale Nachfrage bei sich verknappendem Angebot zu weiteren Lieferengpässen 

führen wird. Das neue Narrativ ist daher:  

 
195   Vgl. IEA (2021)  
196   Vgl. Köster et al.  (2022)  
197   Vgl. White House (2021)  und ERMA (2022) 
198   Vgl. Köster et al.  (2022)  
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Versorgungssicherheit steht im Zentrum!  

Hierauf braucht es eine strategische Antwort! Gleichzeitig besteht die Gefahr ei nes Marktversa-

gens aufgrund mangelnder Transparenz. Detaillierte Informationen zum Rohstoffbezug der Un-

ternehmen sind nicht öffentlich zugänglich. Einschätzungen zu den damit verbundenen Risiken 

sowie zur Versorgungssicherheit sind daher nur eingeschränkt und nicht für einzelne Unterneh-

men möglich. Andererseits besteht ein öffentliches Interesse an der Funktionsfähigkeit der Pro-

duktionsprozesse bzw. an der hierfür erforderlichen Versorgungssicherheit. So sind die gesamten 

(direkten und indirekten) Kosten be i Ausfall einer Zulieferstufe aufgrund von Kaskadeneffekten 

höher als die direkten Kosten aus Sicht des betroffenen Unternehmens. Übersteigt nun der Ausfall 

der Zulieferstufe eine kritische Größenordnung, so können die resultierenden Gesamtkosten auch 

volkswirtschaftlich relevante Größenordnungen annehmen (wie z.B. während der zahlreichen 

Corona-Lockdowns oder infolge des Kriegs in der Ukraine). Zudem betreffen diese Kosten nicht 

nur bestimmte Unternehmen, sondern gleichermaßen eine größere Gruppe von Unter nehmen, wie 

bspw. eine Branche oder alle Hersteller innerhalb einer nationalen Produktionskette (z.B. Kraft-

fahrzeuge). Dementsprechend lassen sich diese Kosten auch nicht durch private Versicherungslö-

sungen ausgleichen. Vielmehr wurden sie während der Coro na-Lockdowns durch aktive Arbeits-

marktpolitik (insbesondere Kurzarbeitergeld) aufgefangen. Dieses Instrument steht bei zukünfti-

gen Unterbrechungen der Lieferketten nicht grundsätzlich zur Verfügung.  

 

Mögliche staatliche Handlungsoptionen (Maßnahmen):  

Im internationalen Vergleich zeigen sich eine Vielzahl von Maßnahmen, mit denen importabhän-

gige Volkswirtschaften die Versorgung mit kritischen Rohstoffen absichern. Diese lassen sich wie 

folgt in zwei Gruppen unterteilen:  

Gruppe 1: Maßnahmen, die in (fast) al len Ländern umgesetzt werden  

I. Dialog führen und Allianzen aufbauen  

II. Effizienz, Recycling, Substitute fördern  

III. Schaffung von Transparenz  

IV. Rohstoffe in Europa sichern  

V. Risiken des Rohstoffbezugs aus Übersee absichern 

Die aufgeführten Maßnahmen kommen auch in Deutschland zur Anwendung. Im internationalen 

Vergleich können alle als notwendig für langfristige Versorgungssicherheit bewertet werden. Al-

lerdings bieten diese Maßnahmen keinen Schutz vor kurzfristigen Versorgungsengpässen bzw. 

Lieferunterbrechungen. Ins gesamt sind sie damit nicht hinreichend zur Erreichung von Versor-

gungssicherheit als strategische Zielsetzung.  
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Gruppe 2: Maßnahmen, die nur in bestimmten Ländern umgesetzt werden  

VI. Gründung einer staatlichen Gesellschaft  

VII. Staatlich und privatwirtschaftlich organisierte Lagerhaltung  

VIII. Gründung eines (teil -)staatlichen Rohstofffonds  

Die positive Wirkung der in Gruppe 2 aufgeführten Maßnahmen wird in Abschnitt 3 aufgezeigt: im 

Ergebnis waren die Versorgungsrisiken der nationalen Unternehmen in Ländern mit aktiver Roh-

stoffpolitik in den Phasen hoher Rohstoffpreise messbar niedriger als in Deutschland bzw. Europa. 

Die beiden Länder mit aktiver Rohstoffp olitik , Japan und Südkorea, setzen auch die in Gruppe 2 

aufgeführten Maßnahmen um.  

Nachfolgend werden die aufgeführten Maßnahmen diskutiert im Hinblick auf (i) ihrer Wirksamkeit  

in Bezug auf Risiken, (ii) ihres Aufwands bei Umsetzung sowie hinsichtlich (iii) konkreter  Erfahrun-

gen in der Anwendung.  

 

4.2.1  Dialog führen und Allianzen aufbauen  

(i)  Wirksamkeit in Bezug auf Risiken 199  

Deutschland hat in der Vergangenheit insbesondere bilaterale Verträge  geschlossen, bei de-

nen das Partnerland bspw. Rechtssicherheit und Transparenz garantiert , was eine grundle-

gende Sicherheit in Bezug auf mögliche Investitionen bietet . Deutschland hat im Gegenzug z.B. 

den ausländischen Aufbau der weiterverarbeitenden Industrie oder auch beim  Ausbau neuer 

Lagerstätten  unterstützt. Ziel dieser Rohstoffpartnerschaften ist das Diversifizieren von Be-

zugsquellen bei gleichzeitiger Unterstützung der Partnerländer mit Investitionen.  

Die Zusammenarbeit mit Materiallieferanten kann sowohl in der EU als auch in Drittländern den 

Zugang zu Rohstoffen für  strategische Wertschöpfungsketten verbessern. So wurde bspw. im 

Jahr 2020 die industriegesteuerte European Raw Materials Alliance (ERMA) gegründet, um zu-

nächst die Widerstandsfähigkeit der Wertschöpfungsketten für Seltenerdmagnete und Motoren 

zu stärken. 200  Die europäische Rohstoffallianz  dient als Plattform für Diskussionen und Analy-

sen hinsichtlich der Chancen, Risiken als auch Investitionsmöglichkeiten für den Kapazitätsauf-

bau der Rohstoffgewinnung, -raffinerie als auch der Abfallverwertung. Übergreifend  soll damit 

ein widerstandsfähiges und umweltfreundliches Europa mit einer nachhaltigen Rohstoffversor-

gung aufgebaut werden. Darüber hinaus wurde im Jahr 2017 die  Europäische Batterie -Allianz 

(EBA) ins Leben gerufen, um in die heimische Produktion von Schl üsselkomponenten für die 

Elektromobilität zu investieren. 201  In einem umfassenden Rahmen verschiedener Maßnahmen 

hinsichtlich der Batterie -Wertschöpfungskette werden u.a. der Zugang zu Batterierohstoffen 

und die europäische Batteriezellenfertigung unterstüt zt.  Der Vorteil dieser Allianzen liegt u.a. 

darin begründet, dass über die Bündelung von Rohstoffeinkäufen ein hohes Volumen entsteht, 

 
199   Die Wirksamkeit von Allianzen und Rohstoffpartnerschaften mit Unternehmen, Technologieclustern und Ländern wurde ausgehend 

von der Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes  zwar nicht in der Risikoanalyse der Studie untersucht, dennoch kann eine 
qualitative Einordnung in Hinsicht auf  deren Bedeutung getätigt  werden.  

200   Vgl. ERMA (2022) als auch European Commission (2022)  
201   Siehe für weitere Informationen : ABOUT EBA250 - European Battery Alliance , EBA (2022) 

https://www.eba250.com/about-eba250/
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wodurch sich die Rohstoffimporteure eine gute V erhandlungsposition gegenüber den steigen-

den Machtpositionen  der Rohstofflieferanten verschaffen.  

Übergreifend stellen staatliche Rohstoffabkommen bei guter Abstimmung auf die Bedürfnisse 

der Unternehmen ein flankierendes Instrument zur Unterstützung der Industrie beim Zugang 

zu ausländischen Lagerstätten dar und können dazu beitragen, kritische Rohstoffe zu ange-

messenen Preisen zu beziehen. Gleichzeitig ist jedoch auch zu beachten, dass der Transfer von 

Technologie und der Aus- oder Aufbau der weiterverarbeitenden Industrie im Rahmen von Part-

nerschaften auch mit Risiken einhergehen kann, wie z.B. der Gefahr von Fehlinvestitionen.  Dar-

über hinaus können Beschaffungsallianzen mit Rohstoffunternehmen den Pool an Rohstofflie-

feranten erweitern sowie die Rohstoffimporteure in vorteilhaftere  Verhandlungsposi tion en zur 

Absicherung von Preis - und Versorgungsrisiken bringen.  Und auch Forschungs- und Entwick-

lungsallianzen mit Unternehmen aus anderen Branchen, mit staatlichen (Forschungs -)Institu-

ten oder NGOĉs stellen ein weiteres Instrument zur Sicherstellung der  Beschaffung von Roh-

stoffen aller Wertschöpfungsstufen dar.  

(ii)  Umsetzungsaufwand  

Insbesondere exportorientierte Länder sind an einem Technologietransfer oder an Joint Ven-

tures mit Beteiligungen interessiert. Bilaterale Partnerschaften fokussieren oft den Ausbau der 

Weiterverarbeitung der Rohstoffe im Partnerland und den anschließenden Export in das tech-

nologietransferierende Land, sind relativ schnell implementiert und wirken daher meist kurz - 

bis mittelfristig. Der Umsetzungsaufwand der staatlichen Strate gie basiert neben der Verhand-

lung von vertraglichen Vereinbarungen auf monetären Investitionen in die Entwicklungshilfe 

des Partnerlandes, während die konkreten (langfristigen) Lieferverträge oder auch die direkten 

Kapitalinvestitionen durch die Industrie selbst erfolgen. Die Verträge sichern den Unternehmen 

dabei keinen exklusiven Zugang zu den Rohstoffen, sondern agieren u.a. mit der Rechtssicher-

heit v¢© ĘiÕ¨Ð{{¤z¨ć. In Deutschland werden Rohstoffpartnerschaften unter der Leitung des 

BMWK und unter Beteiligung des AA, des BMZ und des BMU als auch in Absprache mit der 

Wirtschaft (z.B. BDI) implementiert.  

Die Umsetzung von Allianzen ist weniger  monetär getrieben und  konzentriert sich au f die Ver-

handlung von Verträgen , um ein funktionierendes Netzwerk (bspw. zum Aufbau einer Recyc-

linganlage) zu bilden. So können durch die Kooperation mit anderen Unternehmen oder Zulie-

ferern hohe Investitionsaufwendungen verteilt und gemeinsame Projekte umgesetzt werden.  

Eine Forschungskooperation mit Hochschulen  zur Entwicklung von Substituten  würde bspw. 

dabei Vorteile für alle Stakeholder  bieten. Die Berücksichtigung  aller Interessen und Bedürf-

nisse der Gesellschaft und Industrie muss innerhalb der Allianz so analysiert, abgestimmt und 

integriert werden,  dass sich Vorteile für alle ergeben, da sonst die Nachfrage für eine Koope-

ration  nicht gegeben ist ( vgl. Einstellung der im Jahr 2012 auf Initiative des  BDI gegründeten 

Allianz zur Rohstoffsicherung ). Nach der Etablierung  des Instruments besteht ein weiterer Auf-

wand in der personellen Ausstattung als auch in der permanente n Weiterentwicklung  und Opti-

mierung  der Prozesse.  
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(iii)  Erfahrung bei Anwendung  

Bilaterale Rohstoffpartnerschaften sind Bestandteil der Rohstoffstrategie der B undesregie-

rung. Probleme in der Umsetzung vertraglicher Vereinbarungen  lassen sich bspw. in der ersten 

geschlossenen Partnerschaft im Jahr 2011 mit der Mongolei erkennen. Wurde die Partner-

schaft aufgrund der Vorkommen an Flussspat, Gold, Kupfer, Molybdän, Seltenen Erden und 

Wolfram geschlossen, blieben größere Investitionen der Industrie aus. 202  Gründe dafür  liegen 

u.a. an fehlender Rechtssicherheit, mangelnder Infrastruktur  und der weiten Entfernung des 

Landes zu Häfen.203  Bei dem im Jahr 2012 ge schlossenen Abkommen mit Kasachstan folgte 

große Kritik der Zivilgesellschaft , da neben den Schwerpunkten der Umwelt - und Sozialstan-

dards die Gewährleistung der Menschenrechte fehlte . Die im Jahr 2013 geschlossenen Abkom-

men mit Chile und die im Jahr 2014 vereinbarte Kooperation mit Peru, welche insbesondere 

den Schutz eingeborener Völker thematisiert, geben hingegen der Industrie eine gute Grund-

lage, um sich Rohstoffe für die deutsche Wi rtschaft zu sichern.   

Hinsichtlich der Allianzen ist der erste Versuch des BDI mit der im Jahr 2012 gegründeten  Roh-

stoffallianz  gescheitert . Ziel der privatrechtlich organisierten Allianz war die Sicherstellung der 

Versorgung der deutschen Wirtschaft mit Rohstoffen, w elche aber im Jahr 2015 aufgrund 

mangelnder Nachfrage (u.a. durch verschiedenartige Interessen der Beteiligte n, sinkende Roh-

stoffpreise ) wieder eingestellt  wurde. Auf Ebene der EBA konnten dagegen erste Fortschritte 

zu resilienten Wertschöpfungsketten für Batterien erzielt werden. So werden aktuell bei einer 

Gesamtinvestition von 127 Mrd. E uro 111 große Batterieprojekte in der EU entwickelt sowie 

die Europäische Batterieakademie für Umschulungen  und Weiterbildungen  aufgebaut .204   

Die Beispiele zeigen, dass dem Staat als Akteur grundsätzlich  eine wichtige Funktion in der 

Schaffung und Erhaltung von Allianzen zukommt , von welcher die heimische Industrie (Versor-

gungssicherheit) sowie die Industrie in Par tnerländern profitieren kann (u.a. Erhalt von Know -

How, Etablierung von Standards, Investitionen im Zuge der Allianz) . 

 

4.2.2  Effizienz, Recycling, Substitute fördern  

(i)  Wirksamkeit in Bezug auf Risiken  

Die Analyse staatlicher Maßnahmen zeigt, dass die betrachtete n Länder Maßnahmen im Be-

reich der Effizienz, des Recyclings und der Substitution ergr eifen.  Die Implementierung ent-

sprechender Maßnahmen kann somit als ein integrale r Bestandteil eines Maßnahmenportfolios 

aufgefasst werden . Der Wirkmechanismus dieses Maßnahmenclusters ergibt sich vordergrün-

dig aus der Verringerung der Nachfrage nach Primärrohstoffen bzw. Rohstoffimporten . Zielen 

Effizienzmaßnahmen auf eine generelle Bedarfsverringerung in der Güterproduktion und einem 

daraus resultierenden Nachfragrückgang ab, ermöglicht die Schließung von Recyclin gkreisläu-

fen die Verringerung von Rohstoffimporten . Die Förderung der Rohstoffsubstitution  kann dazu 

 
202   Vgl. Hilpert und Mildner (2013)  
203   Vgl. Leopoldina et al. (2017)  
204   Vgl. Europäische Kommission (2022)  
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dienen, kritische Rohstoffe  in einem Wertschöpfungsprozess durch Rohstoff e mit ähnlichen Ei-

genschaften zu ersetzen. Substitutionsmaßnahmen sind insofern als Bestandteil einer diversi-

fizierteren Beschaffung anzusehen.  

In Summe ist jedoch anzunehmen, dass der wachsende (Mehr-)Bedarf nicht durch Effizienz -, 

Recycling- und Substitutionsmaßnahmen zu kompensieren ist . So ist zu berücksichtigen, dass 

mit bestehenden gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen (wie bspw. 

der Energiewende oder der Digitalisierung) die abs olute Rohstoffnachfrage wachsen wird. In-

sofern resultier t  aus Maßnahmen im Bereich Effizienz, Recycling  und Substitut ion eine einge-

schränkte bzw. lediglich mindernde Wirkung auf das Risiko. Dennoch kann die Ausschöpfung 

von Potenzialen zu einer Verbesserun g der Versorgungssicherheit beitragen. Übergreifend  

sind Maßnahmen innerhalb dieses Clusters im Verhältnis zu anderweitigen Maßnahmen zur Ver-

ringerung des Versorgungsrisikos mit Blick auf die zeitliche n Wirkungshorizont e als flankie-

rende Maßnahme anzusehen. 

(ii)  Umsetzungsaufwand  

Der Umsetzungsaufwand ist zwischen den einzelnen Maßnahmen zu differenziere n. Die Maß-

nahmen Effizienz und Substitution beziehen sich vordergründig auf die Fortentwicklung beste-

hender Wertschöpfungsstufen und Produktionsprozesse , womit diese im Bereich der Förde-

rung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten anzusiedeln sind . So sind bestimmte Roh-

stoffe derzeit  nur bedingt  durch Substitute ersetzbar  und weitere Entwicklungen unsicher .205  

Eine Nachfragereduktion bzw. Nachfrageverschiebung ist daher zunächst nur beschränkt  mög-

lich. Schwerpunkt der Förderung von Forschung und Entwicklung sollte  neben der generellen 

Verminderung des Rohstoffeinsatzes  die Substitution kritischer Rohstoffe gegen leic hter ver-

fügbare Rohstoffe sein.  Der zeitliche Wirkungshorizont ist im Kontext der Investitionse rforder-

nisse in Forschung und Entwicklung sowie der damit verbundenen Forschungs - und Entwick-

lungszyklen als langfristig aufzufassen. 

Maßnahmen im Bereich Recycling sind von Effizienz - und Substitutionsmaßnahmen a bzugren-

zen. Sie fußen auch auf der  Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekte n, basieren 

jedoch zusätzlich auf der Anpassung von bestehenden Produkten , der zusätzlichen Ausgestal-

tung von Rechtsrahmen und der Vereinbarung von Produkt - bzw. Recyclingstandards. Es exis-

tier t zwar bereits  eine Vielzahl nationaler und internationaler  Standards, die sich jedoch z.T. 

erheblich unterscheiden und daher nur bedingt als  zielführend angesehen werden.206 So ver-

weist die BGR darauf, dass verbesserte Anreiz- und Gewährleistungsmechanismen, eine kon-

sistente Transparenz der Darstellung von Ergebnissen und Wirkungen von Systemen als auch 

die Angleichung und Anerkennung von Systemen zu einer Verbesserung der  gewünschten 

Nachhaltigkeitsz ielerreichung führen  können.  

Ziel entsprechender Maßnahmen sollte es sein, dass Produkte derart ausgestaltet werden, dass 

die Rohstoffrückgewinnung und damit die Recyclingfähigkeit maximiert  wird , indem sich Pro-

 
205  Siehe hierzu bspw. die Ausführungen der BGR zur Entwicklung neuer Batterietyp en: BGR - Produkte - Commodity TopNews 67 

(2022): Lithium -Ionen-Batterierecycling in Deutschland und Europa (bund.de) , S. 9, Hannover. 
206  BGR (2022) 

https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/67_Lithium-Ionen-Batterierecycling.html;jsessionid=C995DB42A9EA621D09FD64FB0E5A8A6A.2_cid284?nn=1544716
https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/67_Lithium-Ionen-Batterierecycling.html;jsessionid=C995DB42A9EA621D09FD64FB0E5A8A6A.2_cid284?nn=1544716
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dukte in ihre Ausgangsmaterialen zurückführen lassen . Die Implementierung  dieser Produktei-

genschaften  ist neben möglichen Investitionsmaßnahmen in Forschung und Entwicklung insbe-

sondere mit der Umsetzung verbindlicher Rechts rahmen und Produktnor men sowie der Har-

monisierung bestehender  Regelungen auf internationaler Ebene  verbunden. Eingeschlossen 

werden sollte n hierbei auch Produkte, bei denen ein  Recycling derzeit aus Unternehmenssicht 

nicht wirtschaftlich ist, die Rohstoffaufbereitung jedoch mit Blick auf die zunehmende Versor-

gungsunsicherheit eine erhöhte Priorität aufweist.  

(iii)  Erfahrung bei Anwendung  

Generell ist die Bedeutung von Rohstoffe ffizienz und -recycling unter unterschiedlichen Ge-

sichtspunkten unbestritten. Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die EU das Ziel einer Kreis-

laufwirtsch aft bis zum Jahr 2050 erreichen möchte. 207  Gleichzeitig bestehen weitreichende 

Potenziale, die es aus einer strategisch en Perspektive heraus in Bezug auf die Verringerung 

der Rohstoffnachfrage und der damit verbundenen Erhöhung der Versorgungssicherheit mit 

einer erhöhten zeitlichen Priorität zu nutzen gilt.  So weist Deutschland im Jahr 2020  lediglich 

eine Recyclingquote von 38,7 Prozent im Ber eich des Elektroschrott s aus208  und lag zu diesem 

Zeitpunkt unter dem EU -Durchschnitt und deutlich unter anderweitig zu beobachteten Quoten 

von ca. 80 Prozent. 209  Dies zeigt, dass bis zu diesem Zeitpunkt bestehende nationale Maßnah-

men als unzureichend anzusehen sind und weitere ungenutzte Potenziale bestehen.  

Darüber hinaus ist die  Rohstoffsubstitution von hoher Bedeutung. Jedoch zeigt die  Betrachtung 

der reinen Anzahl an Maßnahmenumsetzungen im Bereich der Förderung von Substituten, d ass 

diese Form der Förderung weltweit bislang nachrangig erfolgte. Bestehende bzw. vergangene 

Projekte zielen insbesondere auf den Bereich der Seltenen Erden ab. So unterstütz ten im Jahr 

2010 unterschiedliche , öffentliche US -amerikanische Institutionen die  Erforschung alternativer 

Materialien  im Bereich neuer Batterietechnologiegenerationen , deren Produktion ohne den Ein-

satz Seltener Erden auskommt.  Auch in Japan erfolgt die Subventionierung ähnlicher For-

schungsvorhaben. Unabhängig von der staatlichen  Förderung zeigt sich der Erfolg von For-

schungsinitiativen.  So konnte bspw. durch die LED-Technik die Nachfrage nach Seltenen Erden 

stark verringert wer den, da diese pro Lichtstromeinheit 15 - bis 20-mal weniger Seltene Erden 

als konventionelle oder auch Energiesparlampen benötigen und darüberhinausgehend eine län-

gere Nutzungsdauer aufweisen. 210  

In der Gesamtbetrachtung ist festzuhalten , dass das Maßnahmencluster einen wichtigen und not-

wendigen Baustein in der langfristige n Versorgungssicherheit  darstellt , jedoch kein hinreichende s 

Cluster für deren grundsätzliche Gewährleistung darstellt.  Zwar besteht die Möglichkeit durch die 

angeführt en Maßnahmen den Nachfragedruck zu reduzieren, gleichzeitig stellen diese jedoch 

keine Hilfe bei kurzfristigen und akuten Versorgungsengpässen bzw. Lieferunterbrechungen dar. 

Die Entfaltung der Maßnahmenwirkung erfolgt demgegenüber mittel - bis langfristig.   

 
207   Vgl. Europäisches Parlament (2022 a) 
208   Die Angabe bezieht sich damit  auf einen Zeitpunkt  vor der Novellierung des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme 

und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro - und Elektronikgeräten zum 1. Januar 2022  
209   Vgl. Europäisches Parlament (2022b)  
210   Vgl. BGR (2014) 
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4.2.3  Schaffung von Transparenz  

(i)  Wirksamkeit in Bezug auf Risiken  

Mit dem Ziel der Implementierung von Maßnahmen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihr Ver-

sorgungsrisiko hinsichtlich der benötigten Rohstoffe zu reduzieren, muss zunächst das Rohstoff-

risiko dieser Unternehmen transparent gemacht werden. Transparenz könnte bspw. mittels eines 

sogenannten Risikoindikators geschaffen werden, der das Versorgungsrisiko eines Unternehmens 

misst. Darüber hinaus könnte ein derartiger Indikator exemplar isch auch für eine Branche oder die 

Versorgungssituation Deutschlands mit einem bestimmten Rohstoff definiert werden. Ziel des In-

dikators ist es, das Risiko als Funktion von aktueller Diversifizierung der Lieferländer eines benö-

tigten Rohstoffs eines Unter nehmens bei gleichzeitiger Berücksichtigung der globalen Produkti-

onsstruktur des Rohstoffs abzubilden. Hintergrund dieser Überlegung ist, dass bei einer hohen 

Konzentration der globalen Produktion des jeweiligen Rohstoffs, es umso relevanter ist, langfris-

t ige Lieferbeziehungen zu diversifizieren.  

Mittels der Risikoindikatoren bzw. der Quantifizierung des individuellen Versorgungsrisikos der 

Unternehmen können speziell ausgerichtete Maßnahmen zur Risikominimierung wie bspw. die Im-

plementierung eines Rohstofffonds zur Absicherung der Unternehmen gege n Versorgungs- und 

Preisrisiken umgesetzt werden (vgl. hierzu den Abschnitt 4.2.8 ). Die dabei ggf. zu leistenden 

Fondsbeiträge könnten sich an der Höhe des ermitte lten Versorgungsrisikos der Unternehmen 

orientieren. Übergreifend kann festgehalten werden, dass mittels der geschaffenen Transparenz 

über bestehende Versorgungsrisiken eine zielgerichtete proaktive Rohstoffpolitik betrieben wer-

den kann, die signifikant da s Unternehmensrisiko und damit auch die Kapital - und Finanzierungs-

kosten senken kann. 

Darüber hinaus bietet die Ermittlung von Risikoindikatoren die Möglichkeit, ein dauerhaftes Moni-

toring umzusetzen, womit u.a. die Wirksamkeit von implementierten Maßnahme n überwacht und 

Maßnahmen ggf. angepasst (bspw. Maßnahmenausweitung oder -reorganisatio n) werden könn-

ten.  

(ii)  Umsetzungsaufwand  

Der Aufwand hinsichtlich der Einführung eines Risikoindikators liegt zum einen in der Bestimmung 

der strategisch relevanten Rohstoff e und zum anderen in der Datenverfügbarkeit hinsichtlich der 

Diversifikation der Lieferketten als auch der Informationen über die Länderkonzentration der ein-

zelnen Rohstoffe. Hinsichtlich der Bestimmung der strategisch relevanten Rohstoffe muss ein per-

manentes Monitoring zum Bedarf an strategisch relevanten Rohstoffen für Zukunfts - und Trans-

formationstechnologien (wie bspw. die DERA -Rohstoffliste 2021) eingeführt werden, sodass Roh-

stoffe mit einem mittleren und/oder hohen Versorgungsrisiko in die Berechnung  des Indikators 

mit einbezogen werden können. Als Benchmark für die Länderkonzentration kann der Herfindahl -

Hirschmann-Index (HHI) als absolutes Konzentrationsmaß auf Basis der Produktionsmengen aus 

der DERA-Rohstoffliste 2021 herangezogen werden. Hierbei gelten Märkte mit einem HHI -Wert 

unter 1.500 als niedrig konzentriert, Märkte mit Werten zwischen 1.500 und 2.500 als mäßig und 

bei Werten über 2.500 als hoch konzentriert. Mittels der Datenbank von UN Comtrade und den 
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Handelscodes der jeweiligen Rohstoffe  ist es zudem möglich die Anzahl der Lieferländer als auch 

die Abhängigkeit von den einzelnen Lieferländern zu ermitteln.  

Der Indikator definiert das Risiko als Funktion von Diversifizierung d er Anbieter bei gleichzeitiger 

Berücksichtigung der Länderkonze ntration des jeweiligen Rohstoffs. In Tabelle 5 ist der erforder-

liche Detailierungsgrad exemplarisch für deutsche Wolfram -Importe aus verschiedenen Lieferlän-

dern dargestellt. Eine solche Übersicht müsste für jedes Unternehmen separat erste llt werden, um 

aussagekräftige und individuelle Risikoindikatoren ermitteln zu können. Hierbei kann man sich die 

Überprüfung von Bedingungen (bspw. Einhaltung bestimmter Diversifizierungsnormen oder max. 

Abhängigkeitsstandards von bestimmten Lieferländern)  ähnlich dem Vorgehen bei der Ermittlung 

des ESG-Scores vorstellen. Vorstellbar ist wie bei der Beurteilung der ESG -Kriterien für Unterneh-

men unterschiedlicher Größe, dass sich Softwareunternehmen auch auf anwenderfreundliche, be-

zahlbare Software zur Unter stützung der Ermittlung des Versorgungsrisikos der Unternehmen 

spezialisieren. Des Weiteren könnte eine formale Berichtspflicht der  Indikator en die Risikotrans-

parenz auf Kapitalmärkten erhöhen.  
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Bezeichnung der Handelsprodukte 

von Wolfram  

HS-Code # Liefer-

länder  

Lieferland 1  Lieferland 2  Lieferland 3  Anteil Lie-

ferland 1 an 

Gesamtim-

port  

Anteil Lie-

ferland 2 an 

Gesamtim-

port  

Anteil Lie-

ferland 3 an 

Gesamtim-

port  

Importierte 

Gesamt-

menge (t)  

HHI 

Wolframerze, -konzentrate  261100  5 Ruanda UK Ukraine 79% 13% 5% 2 1.228  

Wv©z¤A pÿr 282590  31 Niederlande Belgien Slowakei 32% 24% 16% 24.930  5.849  

Wolframate  

 
284180  11 Vietnam  China UK 46% 33% 21% 2.035  7.363  

Xv¨w~yzA pÿr 284990  30 Österreich  China Tschechien 41% 24% 11% 5.140  4.393  

Ferrowolfram, -siliziumwolfram  720280  15 Russland China Südkorea 50% 38% 4% 1.023  3.952  

Pulver aus Wolfram  810110  18 Österreich  Tschechien Kanada 48% 26% 12% 1.138  4.188  

l¥¢{¨v£ ~¤ g¥}{¥¨£A pÿr 810194  12 UK China Vietnam  48% 28% 10% 48 9.287  

Vw{À¢¢z «¤y hx}¨¥ªªA v«© l¥¢{¨v£ pÿr 810197  48 Österreich  Italien  UK 19% 11% 9% 4.346  695  

ivwz¢¢z J ¼wz¨w¢~x¡ Õwz¨ y~z wz¤Ðª~|ªz¤ Yvªz¤ °«¨ Wz¨zx}¤«¤| z~¤z© g~©~¡¥~¤y~¡vª¥¨© v£ Wz~©¦~z¢ l¥¢{¨v£ 

f«z¢¢z¤O jc X¥£ª¨vyz =hªv¤yO GEFM>A YZZgVBg¥}©ª¥{{¢~©ªz GEGF =hªv¤yO GEFM>A ZnBV¤v¢¯©z
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(iii)  Erfahrung bei Anwendung  

Das Quantifizieren des Versorgungsrisikos kann grundsätzlich auf dem DERA Rohstoffmonito-

ring aufsetzen. Erfahrungen zur Abschätzung individueller Risiken von rohstoffintensive n Un-

ternehmen  gibt es allerdings nicht. Eine erste Einordnung kann aber auf Basis ähn licher Instru-

mente wie bspw. dem ESG-Score erfolgen. So bietet die Anpassung an die ESG-Standards neben 

allen Herausforderungen auch die Chance für mehr Wachstum, Profitabilität und einen höheren 

Unternehmenswert. Dabei geben die ESG-Ratings die Transparenz darüber, in welchem Bereich 

sich für ein Unternehmen noch Verbesserungspotenzial ergibt. Und auch am Kapitalmarkt wird 

die Risikotransparenz über die Ratings bzw. Informationen erhöht. Gleiches ist für den Risikoin-

dikator  der Rohstoffversorgung  vorstellb ar. Dieser kann Anreize zur Diversifizierung der Lie-

ferketten setzen und damit zur Risikominimierung und zur Reduzierung der Finanzierungskos-

ten der Unternehmen beitragen. Ein derartiges Versorgungsrisiko -Rating kann darüber hinaus 

auch als Steuerungsgröße für die Bemessung der Beiträge eines Unternehmens zu weiteren 

aktiven Maßnahmen sein, wie bspw. die Lagerhaltung (je höher der Risiko -Score, desto höher 

der Beitrag). Eine Implementierung von Risikoindikatoren und einer Berichtspflicht erscheint 

zudem auf EU-Ebene sinnvoll, da insbesondere die Diversifizierung von Lieferketten europäi-

scher Unternehmen im Vordergrund stehen sollte, da speziell die Belieferungen aus Ländern 

außerhalb der EU das Versorgungsrisiko erhöhen.  

 

4.2.4  Rohstoffe  in Europa sichern  

(i)  Wirksamkeit in Bezug auf Risiken  

^¤ Yz«ª©x}¢v¤y «¤y Z«¨¥¦v z®~©ª~z¨z¤ ¤zwz¤ £~¤z¨v¢~©x}z¤ Ęhªz~¤z «¤y Z¨yz¤ć-Rohstoffen auch 

Vorkommen an Industriemineralien und Erzen. 211  Bei steigenden Marktpreisen und erhöhter 

Unsicherheit innerhalb gl obaler Lieferketten kann ein inländischer  bzw. innereuropäischer Ab-

bau aus Sicht der Industrie zunehmend an Bedeutung gewinnen. So ist vermehrt zu beobach-

ten, dass Unternehmen sich auch um inländische Rohstoffversorgung und damit zusammen-

hängender Explorationen bemühen. Bspw. verkündete der Volkswagenkonzern im Dezember 

2021  den Abschluss strategischer Partnerschaften mit Umicore und Vulcan Energy, um u.a. 

Lithium geothermal aus dem Oberrheingraben für die Batterieproduktion zu gewinnen. 212  Auch 

die Automobilkonzerne Renault und Stellantis haben Abnehmerverträge für lokal gefö rderte 

Rohstoffe geschlossen. Gleichzeitig bestehen Vorkommen, die über konventionelle Förde-

rungsmethoden gewonnen werden können. So erfolgen etwa im Erzgebirge oder der Lausitz 

vermehrt Erkundungsbohrungen, um Abbaupotenziale zu bestätigen bzw. zu erweite rn und 

eine (Wieder-)Aufnahme der Gewinnung zu prüfen. 213  Auch in anderen europäischen Ländern 

werden vermehrt inländische Abbaupotenziale untersucht. Bspw. erfolgte in den Jahren 2013 -

 
211   Vgl. Dill und Röhling (2008)  
212  Vgl. Volkswagen (2021)  
213   Vgl. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2022)  
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2020 im Rahmen einer lokalen Bergbaustrategie die verstärkte Erforschung  des inländischen 

Bergbaupotenzials durch die spanische Regierung.  

Die Vorteile einer lokalen Rohstoffförderung ergeben sich insbesondere im Zusammenhang mit 

einer vertikalen Integration (bspw. mittels Gründung eines Joint -Venture oder über Beteili-

gungserwerb) und der daraus folgenden anteiligen Entkopplung von preislichen Entwicklungen 

auf dem globalen Rohstoffmarkt sowie einer Verkürzung der Lieferketten. In Abhängigkeit der 

tatsächlich inländischen bzw. innereuropäischen verfügbaren Abbau - und Beschaffungsmen-

gen kann das Versorgungsrisiko vermindert werden.  Die verstärkte innereuropäische Roh-

stoffförderung kann zudem um innereuropäische Rohstoffpartnerschaften für Abbau und Han-

del, bspw. unter Führung und Koordination der ERMA (vgl. Abschnitt 4.2.1 ) als gemeinsame 

Sicherungsmaßnahme ergänzt werden (Rohstoffreziprozität).  

Über die Rohstoffsicherung mittels des inländischen Abbaus hinaus sollte zudem die Weiterver-

arbeitung der Rohstoffe in den Fokus staatlicher Maßnahmen rücken , denn insbesondere China 

besitzt riesige Raffineriekapazitäten bspw. für Blei, Kupfer, Kobalt und Seltene Erden. 214  Der 

Ausbau europäischer Raffineriekapazitäten  ist somit bei der Abhängigkeit v on internationalen 

Zulieferern und dem damit verbundenen Versorgungsrisiken mitzudenken.  

(ii)  Umsetzungsaufwand  

Der Umsetzungsaufwand setzt sich aus verschiedenen Aspekten zusammen. Generell ist der 

Rohstoffabbau mit komplexen Genehmigungsverfahren verbunden, die sich über mehrere 

Jahre ziehen. Somit handelt es sich (entsprechende Exploration vorausgesetzt) beim inländi-

schen Abbau um eine Maßnahme, die mittel - bis langfristig wirkt. Weiterhin bestehen Unsicher-

heiten bzgl. notwen diger Investitionen, die im Vorfeld eines Abbaus (bspw. Explorationen) so-

wie während des Abbaus zu tätigen sind. So ist aus unternehmerischer Sicht ein Abbau lediglich 

©~¤¤¬¥¢¢A ­z¤¤ y~z |z{Ð¨yz¨ªz¤ bz¤|z¤ °« ¡¥©ªz¤yzx¡z¤yz¤ e¨z~©z¤ =Ę}¥}z¨ lz¢ª£v¨¡ª¦¨z~©ć) 

veräußert werden können. Im Zusammenhang mit zu tätigenden Investitionen bestehen somit 

Unsicherheiten, welche ggf. durch Garantien zu decken sind. Weiterhin existieren wirtschaftli-

che Risiken in Bezug auf förderfähige Mengen (u.a. in Abhängigkeit des ak tuellen Rohstoffprei-

ses), des Abbaupotenzials durch Gewinnung mittels neuer Fördertechniken (bspw. Geothermie) 

sowie der Akzeptanz des Rohstoffabbaus in der Bevölkerung. Zudem ist zu berücksichtigen, 

dass für die vollständige Integration aller Wertschöpfun gsstupfen neben der Rohförderung 

auch die Raffinadeproduktion eingeschlossen und erhöht werden muss. Der Ausbau europäi-

scher Raffinerien bedeutet dabei einen zusätzlichen Investitionsaufwand. 215   

(iii)  Erfahrung bei Anwendung  

Bereits zum aktuellen Zeitpunkt ist erkennbar, dass die Bedeutung der heimische n Rohstoffge-

winnung im Kontext der Versorgungsrisiken zunimmt. Dieser Umstand basiert jedoch nicht auf 

tatsächlich beobachtbaren Risikominderungseffekten (bislang erfolgt in keinem größeren Maß-

stab ein Abbau kritischer Rohstoffe). Viel mehr zeigt die Zunahme von Explorationsprojekten, 

 
214   Daten basieren auf den weltweiten Produktionswerten  der USGS-Datenbank aus dem Jahr 2018.  
215   Im Zusammenhang mit der Schaffung von Raffinier ungskapazitäten ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass sich die Raffinierung  

energieintensiv  gestaltet  und mit negativen Umweltauswirkungen einhergehen kann. Für den Betrieb der Raffinerien ist somit die 
nachhaltige Energieversorgung mitzuplanen . 
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dass durch die Industrie die Potenziale der heimischen Förderung erkannt und weiter ausgelo-

tet werden. Auch seitens des Europäischen Ausschusses der Regionen wird in sei ner Stellung-

nahme zum Aktionsplan für kritischer Rohstoffe die Bedeutung des Abbaus innereuropäischer 

Rohstoffvorkommen betont. 216  In welchem Umfang die Maßnahme zur tatsächlichen Risikover-

ringerung beitragen kann, hängt final jedoch davon ab, in welchem Um fang spezifische Roh-

stoffe tatsächlich abgebaut werden können.  

 

4.2.5  Risiken des Rohstoffbezug s aus Übersee absichern  

(i)  Wirksamkeit in Bezug auf Risiken  

Zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit mit strategisch relevanten Rohstoffen ist die Ab-

sicherung gegen wirtschaftliche und politische Ausfallrisiken bspw. im Zuge direkter Investitio-

nen in Wertschöpfungsstufen  ein wirksames Instrument. Diese Absicherungen können über ein 

staatliches Rohstoffunternehmen wie JOGMEC erfolgen, welches gezielt Haftungsgarantien b ei 

risikoreichen Rohstoffprojekten übernimmt. Auch Südkorea fokussiert mit KOMIR die Unter-

stützung der privaten Rohstoffunternehmen durch Vergabe von Krediten, sofern Projekte auf 

die langfristige Sicherstellung der heimischen Rohstoffversorgung mittels In vestitionen  in 

Übersee abzielen. Auch wäre eine direkte Beteiligung an Investitionen (bspw. Subventionierung 

oder Anteilserwerb) durch eine staatliche Rohstoffgesellschaft denkbar, welche neben einer 

direkten Förderung auch eine Aufteilung von Investitions risiken bedeutet und ebenfalls einen 

Bestandteil des Maßnahmenportfolios seitens JOGMEC darstellt.  

In Deutschland können sich die Kreditgeber von Rohstoffvorhaben im Ausland durch st aatliche 

Garantien für Ungebundene Finanzkredite (UFK -Garantien) gegen wirtschaftliche und politische 

Kreditausfallrisiken ab sichern. Die ungebundenen Finanzkredite als Teil der deutschen Roh-

stoffstrategie setzen Anreize für Investitionen in die ausländische Rohstoffgewinnung und -

verarbeitung. Darüber hinaus gibt es die Absicherung gegen politische Risiken durch Investiti-

onsgarantien des Bundes für deutsche Direktinvestitionen in Entwicklungs - und Schwellenlän-

der =ĘY^V-\v¨v¤ª~z¤ć>C Yvwz~ }v¤yz¢ª z© ©~x} «£ z~¤ [Ð¨yz¨¦¨¥|¨v££A ­z¢x}z© z~¤z ­z©z¤ª¢~x}z 

Voraussetzung für di e Investitionsentscheidung auch in Hinblick der weltweit zunehmenden po-

litischen Risiken darstellt. Neben der Absicherung von Projekten in Südafrika und Argentinien, 

standen die meisten Garantien im Jahr 2021 im Zusammenhang mit Projekten in Asien, insbe-

sondere China.217   

(ii)  Umsetzungsaufwand  

Der Umsetzungsaufwand resultiert in Abhängigkeit der Ausgestaltung des jeweiligen Instru-

ments aus der Finanzierung von Haftungsgarantien (Aufwand bei Zahlungsausfall) oder direk-

ter Beteiligungen. Somit besteht der Aufwand primär aus Finanzrisiken, welche aus Zahlungs-

 
216   Vgl. Europäischer Ausschuss der Regionen (2021)  
217   Vgl. BMWK (2022 b) und BMWK (2022 c) 
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ausfällen oder etwaigen Fehlinvestitionen resultieren können. Weiterhin besteht ein administ-

rativer Aufwand, bspw. aus der Prüfung von Anträgen zur Gewährung von Garantien oder Be-

teiligungen. 218   

(iii)  Erfahrung bei An wendung 

Deutsche UFK-Garantien sind seit Jahrzenten fester Bestandteil der Rohstoffstrategie der Bun-

desregierung und verzeichneten auch im Jahr 2021 ein hohes Interesse. Bei den Anfragen han-

delte es sich vordergründig um mineralische Rohstoffe für Schlüsse ltechnoligen, insbesondere 

Kupfer und Lithium. 219  Für fünf Projekte, davon drei Kupfer -, ein Nickelsulfat - und ein Lithium-

projekt, wurde im Jahr 2021 die Förderungswürdigkeit bestätigt. 219  Auch die neu registrierten 

Anträge für Investitionsgarantien l agen im Jahr 2021 mit 4,4 Mrd. Euro auf hohem Niveau und 

sind insbesondere im aktuellen politischen Umfeld zunehmender Unsicherheit von wesentlicher 

Bedeutung und Voraussetzung konkreter Investitionsentscheidungen. 220  Insgesamt 2,6 Mrd. 

Euro an Garantievolumen hat die Bundesrepublik im Jahr 2021 übernommen, davon wur den 

50% für Projekte in Asien (China, Malaysia, Indien) und 37% für Projekte in afrikanischen Län-

dern (Ägypten, Kenia, Nigeria, Südafrika, Tunesien) übernommen, wobei China erneut den ers-

ten Rang unter den Anlageländern belegt. 220  Grundsätzlich wäre damit eine Ausweitung dieser 

Instrumente denkbar.  

Die Maßnahme der Durchführung direkter Beteiligungen mittels Subventionierung von Vorha-

ben bestehen in Deutschland dagegen nicht. Auch dieses Instrument ist als eine Entlastung von 

Unternehmen in Bezug auf das Investitionsrisiko anzusehen. Durch die direkte Beteiligung einer 

Institution der öffentlichen Hand könnten Unternehmen im Rahmen der Ausgestaltung dazu 

verpflichtet werden, über ihre Investitionen auch die Versorgung weiterer heimischer Unter-

nehmen abzusichern. Erfahrungen im gezielten Einsatz einer solchen Unterstützung bei der 

Rohstoffsicherung in Übersee durch staatliche Rohstoffgesellschaften bes tehen bspw. bei JOG-

MEC. So unterstütze JOGMEC direkt den Beteiligungserwerb an Rohstoffförderungsprojekten 

in den USA und Südafrika durch den japanischen Industriekonzern ITOCHU im Jahr 2011. Die 

Investitionen waren darauf ausgelegt , die Wettbewerbsfähigke it der japanischen Industrie zu 

sichern, indem ITOCHU u.a. das Vertriebsrecht an den Rohstoffen für Asien erworben hat  und 

hierüber auch die heimische Wirtschaft versorgen sollte . JOGMEC stellt darüber hinaus auch 

technische Ausrüstung für den Abbau bereit.  

 

4.2.6  Gründung einer staatlichen Gesellschaft  

(i)  Wirksamkeit in Bezug auf Risiken  

Die Schaffung einer staatlichen Gesellschaft als operativ tätigen Akteur lässt sich bei den roh-

stoffimportierenden Ländern wie Japan und Südkorea beobachten. Staatliche Rohstoffgesell-

schaften stellen in diesen Ländern einen wesentlichen Bestandteil der Roh stoffversorgungs-

strategie dar und sind grundsätzlich als ein Umsetzungsvehikel anzusehen. Die Wirkung auf das 

 
218   Bspw. erfolgt die Bearbeitung der DIA -Garantien durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
219   Vgl. BMWK (2022 d) 
220   Vgl. Investitionsgarantien (2022b)  
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Versorgungsrisiko ergibt sich indirekt aus der Relation mit eigentlichen Maßnahmen zur Risi-

kominderung. Dies bedeutet, dass aus einer alleinigen Gründung einer staatlichen Gesellschaft 

keine Effekte zu erwarten  sind. Vielmehr kann aus dem Aufbau einer staatlichen Gesellschaft 

in Verknüpfung mit weiteren Maßnahmen eine verstärkte Wirkung dieser Maßnahmen resultie-

ren (bspw. finanzielle Unterstützung b ei Beteiligungserwerb im Bereich von Lagerstätten). 

Grund hierfür sind die in Abhängigkeit der Ausgestaltung zu erwartenden Effekte auf Effizienz 

und Effektivität, wie bspw. durch eine zentralisierte Maßnahmenkonzeption/ -durchführung 

oder Koordination von Stakeholdern. Die tatsächliche Wirkung hängt somit primär von der wei-

teren Maßnahmenergreifung und der zusammenhängenden Ausgestaltung der Gesellschaft ab. 

Unabhängig hiervon kann die öffentliche Hand über die staatliche Gesellschaft Risiken aus der 

Maßnahmendurchführung verteilen und Anreize zum weiteren Ergreifen von Maßnahmen für 

private Akteure setzen . Die Leopoldina verweist darauf, dass ein international agierendes deut-

sches Rohstoffunternehmen ausgestattet mit entsprechendem Know -how, Allianzen und Betei-

ligungen einen strategische n Vorteil in der Rohstoffversorgung darstellen kann. 221 

(ii)  Umsetzungsaufwand  

Der Umsetzungsaufwand wird im Wesentlichen von der strukturellen und inhaltlichen Gesell-

schaftsausgestaltung bedingt. Im Bereich der Gesellschaftsstruktur ist grundsätzlich zu diffe-

renzieren, ob die Ausgestaltung als öffentlich e oder halb-öffentliche Gesellschaft erfolgen soll. 

Bei einer öffentlichen Gesellschaft hält die öffentliche Hand 100 Prozent der Gesellschaftsan-

teile, wobei die Beteiligung privater Akteure im Zuge einer Projektdurchführung unter dem 

Dach der staatlichen Gesellschaft (bspw. Erwerb von Lagerstätten gemeinsam mit privaten Un-

ternehmen und Risikoverteilung zwischen Projektpartnern) und anderweitiger Beteiligungsfor-

men erfolgen kann (bspw. Bildung eines Beirats aus Vertreten der Industrie, Wissenschaft und 

Zivilgesellschaft). Vorteile bei dieser Ausgestaltung ergeben sich aus der vollständigen staatli-

chen Kontrolle über die Gesellschaft und die damit verbundene Ausricht ung an öffentlichen 

bzw. industriepolitischen Zielen. Demgegenüber kann die Gründung auch in Form einer öffent-

lich-privaten Partnerschaft erfolgen, in der Industrieunternehmen eine direkte Beteiligung an 

der in diesem Sinne halböffentlichen Gesellschaft ha lten. Vorteil einer direkten Beteiligung 

kann eine teilprivate Finanzierung sowie die unmittelbare Industriebeteiligung bei der Gesell-

©x}v{ª©v«©¨~x}ª«¤| ~¤ Wz°«| v«{ kz¨©¥¨|«¤|©©~x}z¨}z~ª =Ęd¨|v¤~©vª~¥¤v¢z© X¥££~ª£z¤ªć> «¤y 

dem Einbringen von Know-how sein. Nachteile könnten sich in Abhängigkeit der Gesellschafter-

verhältnisse aus abweichenden Interessen und Probleme n bei der Findung von (Konsens-) Ent-

scheidungen ergeben.  

Neben der Frage nach der Ausgestaltung der Gesellschaftsstruktur ergibt sich der Umset zungs-

aufwand auch in Abhängigkeit des Gesellschaftszwecks (bspw. Durchführung von Investitionen, 

Vergabe von Bürgschaften und Krediten etc.) sowie den damit zugeordneten Aufgaben, Ver-

antwortlichkeiten und der finanziellen Ausstattung. Grundsätzlich denkbar  ist, dass die staatli-

che Gesellschaft ausgehend vom definierten Ziel folgende Aufgaben übernimmt:  

 
221   Vgl. acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V.; Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V.; Union 

der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. (2017 ) 
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Ʒ Zentrale Konzeption und operative Durchführung bzw. Begleitung von Maßnahmen,  

Ʒ Verwaltung eines dezidierten Budgets sowie ggf. eines Rohstofffonds ( vgl. Abschnitt 

4.2.8 ), 

Ʒ Steuerung von Maßnahmen, Projekten und ggf.  von erworbenen Beteiligungen oder 

Konzessionen,  

Ʒ Koordination von Stakeholdern,  

Ʒ Unterstützung bei der Erar beitung strategischer Ziele und damit verbundener Einzel-

maßnahmen,  

Ʒ Analyse der operativen  und finanziellen Entwicklung en (bspw. Maßnahmen und Beteili-

gungen),  

Ʒ Fortlaufende Erstellung von Entwicklungsprognosen , und 

Ʒ Regelmäßige und standardisierte Berichterstattung an Stakeholder (bspw. Unterneh-

men und politische Entscheidungsträger) . 

Die Ergebnisse der fortlaufenden Analysen und Berichterstattungen  dienen u.a. der Einschät-

zung hinsichtlich der Verwirklichung der definierten Ziele de r implementierten Maßnahmen. 

Hiervon ausgehend kann über die  Fortent wicklung von Maßnahmen entschieden werden (bspw. 

Maßnahmenausweitung, -beendigung oder -reorganisation) . 

(iii)  Erfahrung bei Anwendung  

Erfahrungen bestehen vordergründig aus der staatlichen japa nischen Rohstoffgesellschaft 

JOGMEC und der staatlichen koreanischen Rohstoffgesellschaft KOMIR. Beide Gesellschaften 

dienen als Vehikel zur weitreichenden Konzeption und Umsetzung unterschiedlicher Maßnah-

men. Die Wirkung dieser staatlichen Gesellschaften ist insofern als positiv zu bewerten, als dass 

diese in enger Verbindung zu der generell hohen Anzahl der ergriffenen Maßnahmen stehen, 

welche zu einer effektiven Risikoverminderung beitragen .  

Ein Positivbeispiel für die erfolgreiche Durchführung von staatlichen Direktbeteiligungen ist 

JOGMEC. Die Gesellschaft sichert  Rohstoffe für die japanische Wirtschaft in Kooperation mit 

ausländischen Partnern über eine Beteiligung, zum Beispiel für Niob als Stahlvered ler mit dem 

bedeutendsten Niob-Produzenten der Welt in Brasilien, Cia. Brasileira de Metalurgia e Mi-

neração. Mithilfe von JOGMEC sind japanische Großunternehmen in der Lage, sich Anteile an 

neuen Lagerstätten zu sichern. Über Minderheitsbeteiligungen wird so der Fluss von Rohstof-

fen aus diesen Lagerstätten nach Japan langfristig ab gesichert . 

Übergreifend ist festzustellen, dass s taatliche Rohstoffgesellschaften indirekt zu einer Risikomin-

derung beitragen  können. Die Wirkung ist hierbei jedoch abhängig von d er Ausgestaltung sowie 

insbesondere vom Ergreifen weiterer Maßnahmen, womit eine Gesellschaft als Vehikel ein starkes 

industriepolitisches Instrument darstellt.  

 



Vertraulich; Alle Rechte vorbehalten ï EY 2022 

 

© 202 2 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
116 

 

4.2.7  Staatlich und privatwirtschaftlich organisierte Lagerhaltung  

(i)  Wirksamkeit in Bezug auf Risike n 

Eine staatliche Lagerhaltung in Form von physisch vorgehaltenen Rohstoffen  für die Industrie 

existiert in den Ländern Japan, Südkorea und China. 222  Das Vorhalten eines Staatslagers zielt 

auf eine gesicherte Versorgung mit bestimmten kritischen Rohstoffen in Zeiträumen, in denen 

die Versorgung nicht oder nur teilweise gesichert ist  (bspw. in Hochpreisphasen oder bei Stö-

rungen bzw. Unterbrechung en von Lieferketten ), ab. Es handelt sich somit um eine temporäre 

Absicherung des Angebots. Das Vorhalten von Rohstoffen erstreckt sich auf einen begrenzten 

Horizont von ca. 1 -2 Monaten der von der Industrie benötigten (Teil -)Mengen. Hierdurch erhöht 

sich die Verfügbarkeit der Rohstoffe etwa für die Produktion rohstoffintensive r, technologi-

scher Produkte . Ein physisches Lager kann nur kurzfristi g wirken, indem es Marktverwerfung en 

und damit verbundene Lieferengpässe abfängt.  

Eine staatlich organisierte Lagerhaltung kann auch auf eine Einbindung  der Industrie  über eine 

Verknüpfung mit eine m Absicherungssystem  erfolgen.  Diese kann in derart ausgestaltet sein,  

dass Unternehmen sich mittels einer regelmäßigen Beitragsleistung eine n Zugriff auf Rohstoffe 

aus dem Lager im Falle von Versorgungsengpässen sichern. Die Beitragsleistung ergibt sich aus 

dem unternehmensindividuellen Risikoindikat or sowie der durch das Unternehmen selbst ge-

troffenen Vorkehrungen gegen Risiken, wie bspw. einer eigenverantwortlichen  Lagerhaltung 

(siehe hierzu ergänzend die Ausführungen im Abschnitt 4.2.8 ).  

Eine physische Lagerhaltung kann ebenfalls durch die Industrie  erfolgen, die durch die öffent-

liche Hand unterstützt und ggf. vorgeschrieben werden kann. So ist zu berücksichtigen, dass 

Unternehmen zumeist mit B lick auf eine Kostenverringerung auf eine abgestimmte Produkti-

ons- «¤y a~z{z¨¡zªªz =Ę_«©ª ~¤ ª~£zć> v«©|z¨~x}ªzª ©~¤yC j¤ªz¨¤z}£z¤ }v¢ªz¤ «CvC £~ª W¢~x¡ v«{ 

die Kapitalbindung nur im benötigten bzw. bedingten Ausmaß Rohstoffe vor. Sowohl in Japan 

als auch in China existieren Vorgaben, auf deren Basis die Industrie (insbesondere in rohstoff-

intensiven Branchen) Rohstoffe vorzuhalten hat.  Über einen ordnungsrechtlichen Ansatz wäre 

die Verpflichtung der Unternehmen, einen bestimmten Prozentsatz je benötigten R ohstoff vor-

zuhalten, denkbar. Diese Art der Lagerhaltung bietet den Unternehmen den Vorteil, Rohstoffe 

im Notfall direkt einsatzbereit vor Ort zu haben und garantiert somit langfristig mehr Sicher-

heit.  Unabhängig hiervon kann die Industrie über fiskalische  Anreize zu einer Intensivierung der 

Lagerhaltung angehalten werden (bspw. Investitionszuschüsse oder steuerliche Erleichterun-

gen). Insgesamt gilt jedoch, dass unabhängig von der Lagerausgestaltung  mittel - bis langfristig 

anhaltende Versorgungsrisiken nur bedingt kompensiert werden  können. 

(ii)  Umsetzungsaufwand  

Die Umsetzung erfolgt bei bestehenden Staatslagern im Ausland bspw. durch staatliche Roh-

stoffgesellschaften. 223  Auch die Finanzierung (Unterhalt und Beschaffung) erfolgt staatlich, 

wobei in Japan und China das staatlich definierte Zielvolumen um die zusätzlichen private n 

Reserven ergänzt wird . Der Umsetzungsaufwand ergibt sich neben den initialen Investitionen 

 
222   Eine staatliche Lagerhaltung erfolgt ebenfalls in den USA, erfolgt jedoch zu militärischen Zwecken.  
223   Beschaffung, Lagerung und Verwaltung erfolgen in Japan durch JOGMEC und in Südkorea durch KOMIR. In China durch das chi-

nesische State Reserve Bureau. 
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zum Aufbau des Lagers aus der kontinuierlichen  Analyse der Angebot - und Nachfragetrends  

=Ęlz¢x}z g¥}©ª¥{{z ­z¨yz¤ ~¤ ­z¢x}z£ j£{v¤| «¤y ~¤ ­z¢x}z¨ [¥¨£ ¬¥¨ge}v¢ªz¤Tć>, um Ent-

scheidungen bezüglich des Einkaufs aber auch der Vergabe kritischer Rohstoffe zu treffen.  Ins-

besondere der Einkauf sowie die Lagerung von Rohstoffen gestalt et sich kapitalintensiv. Gleich-

zeitig ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Kosten für den Rohstofferwerb um einen 

Ęy«¨x}¢v«{z¤yz¤ e¥©ªz¤ć }v¤yz¢ªA ~¤yz£ y~z Rohstoffe  durch die Industrie im Bedarfsfall aus 

dem Staatslager (zu-)gekauft werden.  Zusätzlich bestehen laufende Aufwendungen für Verwal-

tung und Logistik zum Lagerbetrieb.  

Die Rohstoffbeschaffung hat derart zu erfolgen, dass ein Rohstoffeinkauf marktgegensätzlich  

zu Niedrigpreisphasen erfolgt. In versorgungs - und preiskritischen Phasen erfolgt eine Freigabe 

an die Industrie zu Preisen unterhalb der herrschenden Marktpreise . Denkbar ist, dass eine Zu-

teilung unter Einbezug eines Kostenaufschlagverfahrens  stattfindet , sodass eine gewisse Kom-

pensation der Lagerhaltung erfolgt. Trotz einer Abgabe von Rohstoffen über den Einkaufspreis 

ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die Lagerhaltungskosten umfänglich kompensiert wer-

den. Somit besteht grundsätzlich ein wirtschaftl iches Risiko auf Seiten der öffentlichen Hand. 

In Bezug auf die Mengen ist für  jeden Rohstoff ein individueller Ansatz zu verfolgen , da sich die 

Rohstoffe in ihrer Wichtigkeit  bzw. strategischen Relevanz , ihrem Markt und ihrer Abhängigkeit 

von anderen Lief erketten  und der weltweiten Anzahl an Produzenten  unterscheiden . Weiterhin 

sind Allokationsmechanismen zu definieren, welche regeln, wie und wann eine Zuteilung  kriti-

scher Rohstoffe  v«© z~¤z¨ Ęc¥ª¨z©z¨¬zć z¨{¥¢|ªC224  

Der Umsetzungsaufwand bei Schaffung von Anreizen zu einer verstärkten privaten Vorratshal-

tung setzt sich neben der Frage nach der Ausgestaltung vordergründig aus Höhe der finanziel-

len Unterstützung zusammen. Um das gewünschte Verhalten auf Seiten der Industrie langfris-

tig sicherzus tellen, wäre eine dauerhafte Unterstützung nötig.  

(iii)  Erfahrung bei Anwendung  

Der Blick auf mögliche Erfahrungen von Ländern mit Staatslagern gibt keinen weitreichenden 

Aufschluss über deren positive Wirkung. Grund hierfür ist, dass über die operative Tätigkei t 

(Ausgabe von Rohstoffen und Unterstützung der Industrie) wenig bekannt ist und Informatio-

nen diesbezüglich weitestgehend geheim gehalten werden. Festzuhalten ist, dass mit Japan, 

Südkorea und China drei generell stark agierende Länder in diesem Maßnahmen feld tätig sind 

und die Lagerhaltung  ein Bestandteil des Gesamtmaßnahmenportfolios darstellt. Innerhalb 

Deutschlands bestehen insoweit Erfahrungen, als dass bereits strategische Erdölreserven vor-

gehalten werden.  

Der Aufbau eines Staatslagers ist generell m it hohen finanziellen Aufwendungen (u.a. Investitio-

nen, Betrieb, Logistik) und Risiken (u.a. Rohstoffeinkauf) verbunden. Auch ist der empirische Nut-

zen eines Lagers offen, da nur wenige Informationen über operative Tätigkeit und deren Wirkung 

auf die landeseigene Industrie bekannt sind. Gleichzeitig lässt sich bei generell aktiven Ländern 

die Maßnahme eines Staatslager beobachten.  

 
224   In Japan und Südkorea obliegen entsprechende Entscheidungen den Wirtschaftsministerien  bzw. direkt dem Wirtschaftsminister . 
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4.2.8  Gründung eines (teil -)staatlichen Rohstoff fonds 

(i)  Wirksamkeit in Bezug auf Risiken  

Die Gründung eines Rohstofffonds stellt ein neu konzipiertes Instrument dar , das ähnlich einer 

staatliche n Rohstoffgesellschaft  auf eine dauerhafte und  indirekte Reduktion des Versorgungs-

risikos durch alternative Finanzierungsstrukturen abzielt.  Mögliche Aufgaben des Fonds beste-

hen bspw. in der Finanzierung  strategischer  Rohstoffk äufe (siehe hierzu ergänzend Abschnitt 

4.2.7 ), der Beteiligung an Explorationsprojekten im In- und Ausland, die Unterstützung von Un-

ternehmen bei der Integration von Wertschöpfungsstufen  mittels Beteiligungserwerb  oder Ab-

deckdung von Risiken gegen unerwartete Preisschwankungen bzw. Engpässe (Absicherung von 

Rohstoff risiken). Auch kann unter dem Dach des Fonds die Vergabe öffentliche r Garantien und 

Bürgschaften erfolgen.  Hierbei unterliegt d as Vorgehen der strikten Vorgabe, gemeinsam mit 

deutschen Unternehmen zu investieren . Ziel ist hierbei nicht als institutioneller Akteur Unter-

nehmen in ihrer Geschäftstätigkeit zu treiben, sondern diese  primär abzusichern und günstige 

Finanzierungsbedingungen zu gewährleisten . Die Finanzierung des Rohstofffonds  kann dabei 

durch einen Mix aus öffentliche n Mittel n, einmaligen oder fortlaufende n Beiträgen von Unter-

nehmen (bspw. in Abhängigkeit eines Risikoindikators , vgl. Abschnitt 4.2.3 ) sowie durch wei-

tere private  Kapitalgeber wie bspw. institutionelle Investoren 225  erfolgen . 

Teil der institutionellen Ausgestaltung kann mit Blick auf die Aufgaben des Fonds die Messung 

von unternehmensindividuellen Rohstoffrisiken sein . Ziel wäre es dabei, mit  einem zu definie-

renden Indikator  das Versorgungsrisiko eines Unternehmens bei einem bestimmten Rohstoff  

oder einer Rohstoffgruppe zu quantifizieren . Der Rohstoffrisikoindikator als ein Maß für das 

individuelle Versorgungsrisiko  kann u.a. zur Bemessung des Gesamtrisikos und damit für ein 

fortlaufendes Monitoring  herangezogen werden. Bei Implementierung eines solchen Indikators 

ist zu erwägen, eine formale Berichtspflicht der Indikatoren zur Erhöhung der Risikotranspa-

renz auf Kapitalmärkten umzusetzen . Weiterhin könnten Indikatoren aggregiert und als Bran-

chenindex bereitgestellt werden  oder die gesamtdeutsche Versorgungssituation quantifizieren . 

Zudem kann die Ausprägung des individuelle n Risikoindikators als  Grundlage für ein dauerhaf-

tes Monitoring sowie der Überwachung der Maßnahmenwirksamkeit genutzt  werden. 

Auf Basis der Risikoindikatoren kann dem Fonds ebenfalls die Aufgabe einer Absicherung gegen 

Versorgungs- und Preisrisiken zugedacht werden. Die Quantifizierung  von Risikoindikatoren 

kann dabei eine Bemessungsgrundlage sowie Steuerungsgröße für die  ggf.  zu leistenden Fonds-

beiträge  mit Blick auf etwaige Ausgleichsleistungen (bspw. gegen Preisschwankungen/ -spitzen) 

darstellen: bei z~¤z£ v¢© Ę}¥x}ć bemessenem Risiko sind ggf.  erhöhte  Beiträge in den Fonds 

zur Absicherung gegen Preis - und Verfügbarkeitsrisiken zu leisten226 . Bei Schaffung eines sol-

chen Angebots bietet der Fonds das Potenzial , Rohstoffrisiken zwischen den beteiligten Unter-

nehmen und Investoren zu diversifizieren  und gleichmäßig zu verteilen . Gleichzeitig besteht die 

 
225   Industriekonzerne, die in rohstoffintensiven Bereichen tätig sind, verfügen z.T. selbst über eigene Gesellschaften, deren Aufgabe 

die Durchführun g von Investitionen bzw. die Kapitalbereitstellung für strategische Projekte sind. So verfügt bspw. der Volkswagen 
Konzern innerhalb seiner Marke Scania mit der Scania Growth Capital AB über eine eigene auf Investitionen spezialisierte Gesell-
schaft, die u. a. auch Beteiligungen an für die Wertschöpfung relevanten Bereichen (bspw. Batterieherstellung) hält.  

226   Bspw. in Form finanzieller Mittel  oder in Form einer Bereitstellung physischer Rohstoffe im Zusammenhang mit einer strategischen 
Lagerhaltung.   
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Gefahr der Bildung sogenannter  Klumpenrisiken. Dem Fonds muss es daher gestattet sein, be-

stimmte Risiken nicht auszugleichen bzw. Unternehmen bei zu hohem individuellem Risiko ab-

zulehnen oder die Leistungen (bspw. maximale Abdeckung von Preisspitzen) zu deckeln. 

(ii)  Umsetzungsaufwand  

Die Umsetzung eines Rohstofffonds kann  als Bestandteil einer staatlichen Rohstoffgesellschaft 

erfolgen. Der Aufwand für die Umsetzung ergibt sich insbesondere aus der i nstitutionelle n Aus-

gestaltung  des Fonds sowie durch das Fonds- bzw. Beteiligungsmanagements (u.a. Beteili-

gungsverwaltung  und Beteiligungscontrolling ). Weiterhin besteht ein Aufwand bei der Beteili-

gung bzw. Koordination der  Unternehmen . 

Weiterer Aufwand ergibt sich aus der Adressierung von Unternehmens risiken. Grundsätzlich 

besteht eine empirische Evidenz, dass eine proaktive  Rohstoff politik das Unternehmensrisiko  

signifikant senken kann und damit auch Finanzierungskosten reduziert , woraus sich ein Parti-

zipationsinteresse ableiten lässt. Hiervon ausgehend sind die Information en zu den Rohstoffri-

siken der Unternehmen transparent zu  machen, um das Risiko beteiligter Unternehmen ab zu-

schätzen, Beteiligungsprämien  zu quantifizieren und relevante  Maßnahmen durchführen zu 

können. Der Aufwand leitet sich da mit aus der Schaffung von Transparenz hinsichtlich der in-

dividuellen Risikoquantifizierung der Unternehmen ab  (siehe hierzu Abschnitt 4.2.3 ). Ebenfalls 

sind die Risiken aus der eigentlichen Finanzierung von Maßnahmen auszusteuern.  

(iii)  Erfahrung bei Anwendung  

Die Gründung eines (teil -)staatlichen Rohstofffonds zur Minderung von Versorgungsrisiken ist  

als neue Maßnahme aufzufassen, womit sich keine direkten  Erkenntnisse auf Basis bisheriger 

Erfahrungen ableiten lassen.  Somit können lediglich Aussagen über ähnliche institutionelle Ar-

rangements getroffen werden. So verfügen etwa die staatlichen Rohstoffg esellschaften Ja-

pans und Südkoreas über Budgets, mit welchen in der Vergangenheit Finanzierungsmaßnah-

men durchgeführt wurden.  Positive Erfahrungen bestehen indirekt aus der Konsortial finanzie-

rung von Rohstoffprojekten durch die staatliche japanische Rohsto ffgesellschaft JOGMEC mit 

Industrieunternehmen .227  KOMIR verzeichnete in der Vergangenheit im Zuge des Erwerbs von 

Beteiligungen Verluste , die zu einer zeitweisen starken Überschuldung und Neuausrichtung 

der Gesellschaft führten. 228  Demgegenüber wird das Vorgehen JOGMECs als positives Beispiel 

im Bereich direkter staatlicher (Minderheits -)Beteiligungen angesehen.  

Im Bereich des Angebots von Versicherungsleistungen existieren bereits  ähnliche Konstrukte 

wie etwa Exportkreditgarantiere ¤ =Ę]z¨£z©-WÕ¨|©x}v{ªć> zur Absicherung gegen Forderungs-

ausfällen und Förderung von Handelsbeziehungen. Hierbei ist zu berücksichtigen , dass die 

Zahlungen bei Forderungsausfälle n im Gegensatz zur Versicherung von Preisschwankungen in 

ihrer Höhe begrenzt sind. Somit wäre n die neu zu konzipierenden Versicherungsleistungen 

gegen extreme Preisschwankungen mit einer begrenzten Haftung auszugestalten.  

 
227   Vgl. acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V.; Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V.; Union 

der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. (2017): Stellungnahme Rohstoffe für die Energiewende, S. 37, Be rlin. Siehe 
ergänzend die durch JOGMEC im Zuge der Bekanntgabe der Transaktion getätigte Pressemeldung. 

228   Vgl. The Korea Herald (2021)  

https://www.jogmec.go.jp/english/news/release/release0067.html
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Losgelöst von den genannten Erfahru ngen ist sicherzustellen , dass die finanziellen Belastun-

gen der Unternehmen zur Sicherung ihrer Rohstoffversorgung gegen Einsparungen bei Finan-

zierungs- und Kapitalkosten  gezielt ausbalanciert werden. Das bedeutet, dass die mittels einer 

Finanzierung implementierten  Maßnahmen unter dem Dach eines (teil -)staatlichen Rohstoff-

fonds den Finanzierungs- und Kapitalkosten , die die Unternehmen andernfalls  aufgrund  der 

unklaren Versor gungsrisiken belasten würden , überkompensieren . 

Die Gründung eines (teil-)staatlichen Rohstofffonds er möglicht  es, Maßnahmen mit dem Ziel der 

Verminderung des Versorgungsrisikos  gezielt finanzieren zu können.  Durch eine Teilfinanzierung 

anderweitiger Akteure besteht die Möglichkeit externes Know-how einzubinden, Risiken auf un-

terschiedliche  Kapitalgeber zu verteilen  und benötigte Maßnahmen zu unterstützen .  

 

 Handlungse mpfehlung  

In der aktuellen Situation mit s tetiger Fortsetzung der Corona Krise sowie dem Krieg in der Ukraine 

ist das Rohstoff -Versorgungsrisiko hoch. Aufgrund der für die Zukunft erwarteten zunehmenden 

weltweiten Nachfrage bei sich verknappendem Angebot wird dieses Risiko auch in Zukunft hoch 

bleiben. Wie zuvor beschrieben, kann dies auch volkswirtschaftlich relevante Kosten auslösen, 

insbesondere durch Kaskadeneffekte innerhalb der Produktions - und Lieferketten sowie strategi-

sche Abhängigkeit bei Zukunftstechnologien. Darüber hinaus haben dauerha ft hohe Rohstoffrisi-

ken auch einen unmittelbaren Effekt auf die Kapital - und Finanzierungskosten der jeweiligen Un-

ternehmen.  

Aktive Rohstoffpolitik kann dazu beitragen, das Versorgungsrisiko der Unternehmen signifikant 

und damit auch die Finanzierungskost en der Unternehmen zu senken. Dies kann im Rahmen dieser 

im Auftrag des BMWK erstellten Analyse gezeigt werden. Daher zielt die hier dargelegte Hand-

lungsempfehlung darauf ab, Informationen zum Rohstoffrisiko eines Unternehmens transparent 

zu machen und gleichzeitig Maßnahmen zu treffen, um dieses Risiko für alle Unternehmen in 

Deutschland zu reduzieren. Auf diese Weise können finanzielle (Mehr) -Belastungen der Unterneh-

men zur Sicherung ihrer Rohstoffversorgung gegen Einsparungen bei Finanzierungs - und Kapital-

kosten ausbalanciert werden , die andernfalls aufgrund erhöhter  bzw. unklarer  Versorgungsrisiken 

die Unternehmen belasten würden.  

Mit Blick auf die Wirksamkeit der Maßnahmen hinsichtlich der  genannten Rohstoffrisiken macht 

die Bewertung der internationalen Erfahrung deutlich, dass keine der aufgeführten Maßnahmen 

für sich genommen ausreicht, um das gewünschte Maß an Versorgungssicherheit zu gewähren. 

Vielmehr ist ein ausgewogenes und in sich abgestimmtes Maßnahmenpaket erforderlich. Vor die-

sem Hintergrund umfasst die hier formulierte Handlungsempfehlung sowohl die Maßnahmen unter 

Gruppe 1 als auch unter Gruppe 2 . 
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Laufende Anpassung und ggf. Überarbeitung aller bereits implementierten Maßnahmen  

Für die Zukunft sollte die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Maßnahmen weiter optimiert und 

im Hinblick auf internationale Erfahrungen und Best Practices angepasst werden. Insgesamt soll-

ten sie Teil eines Maßnahmenpakets sein, in dem die einzelnen Instrumente aufeinander abge-

stimmt sind. Wichtige Ansatzpunkte für eine Überarbeitung sind:  

Ʒ Effizienz, Recycling, Substitute fördern  

Notwendig für langfristige Versorgungssicherheit, hilft jedoch nicht bei kurzfristigen Ver-

sorgungsengpässen/Lieferunterbrechung en. Kontinuierliche Anpassungen des rechtlichen 

Rahmens einschließlich ordnungsrechtlicher Vorgaben (bspw. zu Recycling und Kreislauf-

wirtschaft) erforderlich.  

Ʒ Dialog führen und Allianzen aufbauen  

Vertiefung und Erweiterung bestehender Allianzen mit andere n Ländern sowie insbeson-

dere verstärkte Einbindung von Unternehmen und Aufbau von Technologieclustern, bspw. 

nach dem Vorbild der Europäischen Batterie -Allianz (EBA). 

Ʒ Transparenz schaffen  

o Ausbau bestehender Aktivitäten wie bspw. DERA Rohstoffmonitoring zu kontinuierli-

chem Monitoring des Bedarfs an kritischen Rohstoffen für Zukunfts - und Transfor-

mationstechnologien sowie aller beteiligten Wertschöpfungsketten.  

o Quantifizieren des Versorgungsrisikos rohstoffintensiver Branchen und Unterneh-

men: 

Á Indikator/Index  für einzelne Unternehmen, Branchen und Rohstoffe.  

Á Dient als Maß für individuelles Versorgungsrisiko. Als solches kann es An-
reiz für Diversifizierung sein, etwa im Hinblick auf Finanzierungskosten, 
Rating, etc.  

Á Darüber hinaus auch denkbar als Steuerungsgr öße zur Bemessung der Bei-
träge eines Unternehmens zu weiteren aktiven Maßnahmen , wie bspw. La-
gerhaltung (bspw. je höher der Risiko -Score, desto höhere Lagerhaltung 
erforderlich).  

Á Implementierung am besten EU-weit.  

Ʒ Vorkommen in Europa sichern, Abbau fördern und Raffineriekapazitäten ausbauen  

Konsolidierung aller Aktivitäten auf EU -Ebene, dabei Überarbeitung des Rechtsrahmens in 

Deutschland. 

Ʒ Risiken aus Rohstoffbezug aus Übersee absichern 

Weiterer Ausbau der Absicherung politischer und wirtschaftlicher  Risiken bei Investitionen 

in Rohstoffabbau bzw. Raffinerieproduktion im Ausland oder langfristigen Lieferverträgen 

durch UFK Garantien. 
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Vorschlag für zusätzliche Maßnahmen  

Zusätzlich zu diesen laufenden Maßnahmen sollte die Bundesregierung auch die in Gr uppe 2 auf-

geführten Maßnahmen nutzen. Die wesentlichen Eckpunkte hierzu werden in dem nachfolgenden 

Vorschlag skizziert:  

Ʒ \¨Õ¤y«¤| z~¤z¨ ©ªvvª¢~x}z¤ Ęg¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªć, die ein strategisches Rohstofflager  

und/oder einen Rohstofffonds  für ausgewählte kri tische Rohstoffe betreibt:  

o Zweck des strategischen Rohstofflagers ist die Absicherung gegen kurzfristig und 

unvorhergesehen höhere Versorgungsrisiken sowie exogene Versorgungsschocks . 

o Zweck des Rohstofffonds ist die Absicherung gegen absehbare Versorgungsrisiken 

durch gezielte Einbindung verschiedener Akteure in Vorhabenfinanzierung, Risi-

koverteilung auf beteiligte Unternehmen, Koordination von Interessen sowie Ein-

sammeln von zusätzlichem Kapital für Investitionen im Sinne der Rohstoffstrategie 

sowie weiterer öffentlicher Interessen in Bezug auf Nachhaltigkeits - bzw. ESG-Krite-

rien.  

Ʒ Der Rohstofffonds wird finanziert durch eine Kombination aus:  

o Öffentliche r Mittel sowie öffentliche Garantien und Bürgschaften;  

o Zuschüsse der Unternehmen (entweder fre iwillig oder als obligatorische Pflichtbei-

träge; Beiträge sind gestaffelt in Abhängigkeit des tatsächlichen Beschaffungsrisikos 

eines Unternehmens; Messung des Beschaffungsrisikos erfolgt anhand eines zu defi-

nierenden Risiko-Indikators); sowie  

o Private m Anlagekapital.  

Ʒ Der Rohstofffonds nutzt seine Mittel, um Rohstoffe zu kaufen sowie für Beteiligung en an 

Explorationsprojekten im In- und Ausland. Dabei strikte Vorgabe, gemeinsam mit deut-

schen Unternehmen zu investieren.  

Ʒ Die Rolle von Lagerhaltung und Rohstoff fonds ist abhängig von dem spezifischen Versor-

gungrisiko bei einzelnen kritischen Rohstoffen. Beiträge bzw. Auflagen der Unternehmen 

und Anreize für Investoren sind dabei anreizkompatibel ausgestaltet: je größer (kleiner) 

das spezifische Versorgungsrisiko,  desto höher (geringer) die Beiträge bzw. desto größer 

(kleiner) die Investitionsanreize.  

 

Leitfragen für die weitere Umsetzung der Handlungsempfehlungen  

Für die Umsetzung und konkrete Ausgestaltung dieser Vorschläge sind weitere Optionen abzuwä-

gen und relevante Detailfragen zu erörtern. Diese werden nachfolgend benannt. Zum Schluss er-

folgt ein Vorschlag zum weiteren Vorgehen bei der Erörterung der Detailfragen und Optionen zur 

Ausgestaltung.  

Leitfragen  

o Welchen Kriterien sind sachgerecht für die Auswahl kritischer Rohstoffe?  
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o Für welche dieser kritischen Rohstoffe ist der Aufbau eines strategischen Rohstoffla-

gers sinnvoll?  

o Welche dieser kritischen Rohstoffe soll der Rohstofffonds adressieren?  

o Wie beeinflusst der Aufbau eines strategischen Rohstofflagers bzw. eines Rohstoff-

fonds die Aktivitäten und Maßnahmen, die auf Unternehmensebene geplant bzw. be-

reits umgesetzt sind? Wie können mögliche Verzerrungen, insbesondere Redundan-

zen oder Entwertung bereits getä tigter Investitionen, vermieden werden?  

Ʒ o«¨ \¥¬z¨¤v¤xz yz¨ ©ªvvª¢~x}z¤ Ęg¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªćO 

o Welche Rechtsform (öffentlich -rechtlich oder privatrechtlich) soll/kann gewählt wer-

yz¤ «¤y ­z¨ ©¥¢¢ y~z Ęg¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªć ¡¥¤ª¨¥¢¢~z¨z¤T 

o Welches Geschäftsmoyz¢¢ ©¥¢¢ y~z ©ªvvª¢~x}z Ęg¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªć ¬z¨{¥¢|z¤T 

Á Wie sind Geschäftszweck und Strategie der Gesellschaft definiert?  

Á Über welche Einnahmen kann sie verfügen und welche Ausgaben soll sie tä-
tigen? 

o Welche rechtlichen Anforderungen gilt es zu beachten, insbesondere im Hinblick auf 

Unions- und WTO-Recht? 

Ʒ Zum Rohstofflager:  

o Wie soll die Lagerhaltung erfolgen (bspw. durch Unternehmen aufgrund ordnungs-

¨zx}ª¢~x}z¨ kz¨¦{¢~x}ª«¤| ¥yz¨ «¤£~ªªz¢wv¨ y«¨x} ©ªvvª¢~x}z Ęg¥}©ª¥{{|z©z¢¢©x}v{ªć>T 

o Inwieweit kann bzw. muss sich aus möglichen Beiträgen der Unternehmen für Lager-

haltung ein Leistungsanspruch ableiten?  

o Welche Mengen sollen eingelagert bzw. vorgehalten werden? An welchen Kriterien 

soll sich dies orientieren bzw. über welche Zeiträume soll es erfolgen?  

o Soll die Lagerung virtuell (Lagerstandorte und Lagerbestand unmittelbar bei den Un-

ternehmen) oder physisch erfolgen (Vorhalten von Lagerkapazitäten)? Welche Krite-

rien sind hier maßgeblich?  

o Wer soll Zugang zu den eingelagerten Rohstoffen erhalten?  

o Nach welchen Kriterien, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang kann die 

Freigabe der eingelagerten Rohstoffe erfolgen?  

Ʒ Zum Rohstofffonds : 

o Soll bzw. kann der Rohstofffonds als öffentliche Institution oder als öffentlich -pri-

vate Partnerschaft (PPP) umgesetzt werden?  

o Inwieweit können öffentliche Einlagen, Beiträge der Unternehmen sowie privates An-

lagekapitel zur Umsetzung des Fonds beitragen? Welche Strategie soll verfolgt wer-

den, um das erforderliche Kapital einzusammeln? Welche Anreize sind hierfür erfor-

derlich?  
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o In welchem Umfang können bzw. sollen Unternehmen zur Zahlung von Beiträgen 

verpflichtet werden? Nach welchen Kriterien bestimmen sich die jeweiligen Unter-

nehmen? Welche Gegenleistung kann ihnen dafür geboten werden ? 

 

Weiteres Vorgehen  

Die Ausarbeitung konkreter Schritte zur weiteren Vorgehensweise auf Basis der aufgeführten 

Leitfragen ist sehr komplex und sollte spezifisch für einzelne mineralische Rohstoffe und Techno-

logiecluster gedacht werden. Gleichzeitig sollten die Vorschläge anreizkompa tibel ausgestaltet 

sein und den beteiligten Stakeholder n hinreichende Anreize zur Unterstützung bieten. Insbeson-

dere sollten die von einzelnen Unternehmen bereits getroffenen Maßnahmen bei der Abschätzung 

möglicher Auflagen Berücksichtigung finden und bere its getätigte private Investitionen nicht ent-

wertet werden. Darüber hinaus ist auch darauf zu achten, dass Auflagen an Unternehmen wie 

bspw. eine Pflicht zur privaten Lagerhaltung kontrollierbar sein müssen, ohne dass dies unverhält-

nismäßig hohe Kosten und administrativen Aufwand auslöst.  

Für die weitere Konzeption und Ausgestaltung des hier vorgeschlagenen Maßnahmenpakets schla-

gen wir das folgende Vorgehen vor:  

Schritt 1 :  

Auswahl von drei Produktionsbereichen, die in besonderer Weise auf kritische Rohstof fe 

angewiesen sind (bspw. Automobil - und Mobilitätswirtschaft, Hersteller von Windkrafttur-

binen, Hersteller von Telekommunikationsausrüstung). Identifikation der für diese Produk-

tionsbereiche besonders relevanten kritischen Rohstoffe sowie Auswertung der s pezifi-

schen Versorgungslage und -risiken. Intensiver Dialog mit ausgewählten Akteuren in diesen 

Produktionsbereichen, einschließlich Erfassung und Bewertung der von diesen geplanten 

bzw. bereits getroffenen Maßnahmen.  

Schritt 2 :  

Detaillierte Ausarbeitung der zuvor genannten Leitfragen für die in Schritt 1 identifizierten 

Rohstoffe und Produktionsbereiche unter Berücksichtigung der im ersten Schritt gewon-

nenen Erkenntnisse .
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Abkürzungsverzeichnis  

AbfRRL  Abfallrahmenrichtlinie  

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union  

BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe  

BIP  Bruttoinlandsprodukt  

BMWK Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  

CAPM Capital Asset Pricing Modell  

DERA Deutsche Rohstoffagentur  

EBA European Battery Alliance  

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EGRC Charta der Grundrechte der Europäischen Union  

ERMA European Raw Material Alliance 

ESG Environment, Social und Governance 

EU Europäische Union 

EuGH Europäischer Gerichtshof  

EUV Vertrag über die Europäische Union  

GATS General Agreement on Trade in Services 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade  

GCI Global Competitiveness Index  

GG Grundgesetz 

HDI Human Development Index 

HS-Code Harmonisiertes System (zur Kodierung von Waren, welches  

international als standardisiertes System zur Klassifizierung  

gehandelter Produkte eingesetzt wird)  

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer  

ISI  Fraunhofer -Institut für System - und Innovationsforschung  

IZM Fraunhofer -Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointeg ration  

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz  

NGO Nichtregierungsorganisation  

SCM Agreement on Subsidies and Countervailing Measures / Über-

einkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen  

SRÜ Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen  

UGR Umweltökonomische Gesamtrechnungen 

USGS United States Geological Survey 

WTO World Trade Organization  
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Übersicht über Chancen und Risiken  der aufgeführten Maßnahmen  

Die nachfolgende tabellarische Übersicht gibt eine kurze Einschätzung zu Chancen und Risiken der im vorherigen Abschnitt diskutierten staatli-

chen Strategien und Handlungsoptionen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen.  

Maßnahme Beschreibung / Ziele  Stärken / Chancen  Schwächen / Risiken  

Dialog führen - Rohstoffpar tnerschaf-

ten 

Ʒ Rohstoffpartnerschaften und Me-

moranda of Understanding die-

nen dem Diversifizieren von Be-

zugsquellen 

Ʒ Gegen Zusicherung von Rechtssi-

cherheit und Transparenz durch 

die Partner erhalten diese im Ge-

genzug Unterstützung, bspw. 

beim Aufbau der weiter verarbei-

tenden Industrie  

Ʒ Etablierung von Umwelt - und So-

zialstandards 

Ʒ Investitionen leisten wichtigen 

wirtschaftlichen Beitrag im Part-

nerland 

Ʒ Zugang zu ausländischen Lager-

stätten kann Rohstoffbezug zu 

angemessenen Preisen fördern 

Ʒ Abhängig von politischer Lage 

des Partnerlandes  

Ʒ Abhängig von privatwirtschaftli-

chen Investitionen  

Ʒ Keine Sicherheit der langfristigen 

Realisierung der Standards 

Ʒ Gefahr von Fehlinvestitionen  

Dialog führen ą Allianzen aufbauen Ʒ Plattform für Diskussionen und 

Analysen zur Förderung von Resi-

lienz 

Ʒ Kooperation mit Unternehmen 

(anderer Branchen), Zulieferern, 

]¥x}©x}«¢z¤A c\dĉ© 

Ʒ Investitionsmöglichkeiten für den 

Kapazitätsaufbau der Rohstoffge-

winnung, -raffinerie als auch der 

Abfallverwertung  

Ʒ Etablierung von Standards  

Ʒ Verteilu ng hoher Investitionsauf-

wendungen auf viele Beteiligte 

ermöglicht Umsetzung gemeinsa-

mer Projekte  (z.B. Aufbau Recyc-

linganlage) 

Ʒ Entwicklung von Substituten  

Ʒ Heterogene Interessen zwischen 

den Beteiligten kann zu mangeln-

der Nachfrage führen  

Ʒ Risiko der (ungewollten) Offenle-

gung von Informationen gegen-

über Wettbewerbern  
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Ʒ Schaffung neuer Arbeitsplätze, 

Akademien für Weiterbildungen 

und Umschulungen 

Ʒ Bündelung der Rohstoffeinkäufe 

führt zu vorteilhafteren Verhand-

lungspositionen bei Preisen und 

Versorgung gegenüber starker 

Rohstoffproduzenten  

Effizienz, Recycling und Substitute 

fördern  

Ʒ Effizienzmaßnahmen zur Be-

darfsverringerung  

Ʒ Schließen von Recyclingkreisläu-

fen zur Verringerung von Roh-

stoffimporten  

Ʒ Förderung der Substitution kriti-

scher Rohstoffe durch Rohs toffe 

mit ähnlichen Eigenschaften  

Ʒ Verringerung der Nachfrage nach 

Primärrohstoffen und damit der 

Abhängigkeiten von internationa-

len Zulieferern  

Ʒ Erhöhte Rohstoffeffizienz und 

Recyclingquoten führen zu positi-

ven Spillover-Effekten auf Um-

weltschutz und Nachhaltigkeit  

Ʒ Kosteneinsparungen im Beschaf-

fungsprozess 

Ʒ Schaffung neuer Arbeitsplätze 

und Industrien  

Ʒ Ausbau serviceorientierter Sha-

ring -Modelle  

Ʒ Leistet nur bedingt Beitrag bei 

akuten Versorgungsproblemen  

Ʒ Maßnahmen müssen EU-weit ein-

heitlich sein, sonst Anreize zu il-

legalen (Elektro -)Schrottexporten  

Ʒ Sammlung von Altgeräten erfor-

dert passgenaue Logistik und Ak-

zeptanz der Marktakteure (Ver-

haltensanpassung mittel - bis 

langfristig erwartet)  

Ʒ Gefahr des unrentablen Recyc-

lings (initialer Aufwand, hohe In-

vestitionen, energieintensiv)  

Ʒ Realisierbarkeit vom technologi-

schen Stand abhängig 

Ʒ Rechtlicher Rahmen muss für 

Vielzahl an Rohstoffen und Pro-

dukten erarbeitet werden 
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Schaffung von Transparenz mittels 

Risikoindikator  

Ʒ Implementierung eines Indika-

tors, der das Versorgungsrisiko 

eines Unternehmens misst  

Ʒ Bildet das Risiko als Funktion von 

aktueller Diversifizierung der Lie-

ferländer eines benötigten Roh-

stoffs eines Unternehmens bei 

gleichzeitiger Berücksichtigung 

der globalen Produktionsstruktur 

des Rohstoffs ab 

 

Ʒ Risikoindikator kann Anreize zur 

Diversifizierung von Lieferketten 

setzen 

Ʒ Quantifizierung des Risikos er-

möglicht unterschiedliche Unter-

nehmensbewertungen und kann 

damit gerechtere Bemessungs-

grundlage ggf. für Beitragsforde-

rungen bieten  

Ʒ Risikotransparenz am Kapital-

markt  

Ʒ Dauerhaftes Monitoring ermög-

licht Bewertung hinsichtlich der 

Wirkung implementierter Maß-

nahmen 

Ʒ Etablierung gesamtheitlicher S ys-

teme schwierig  

Ʒ Mangelnde Kontrollmöglichkeiten  

Ʒ Hoher Aufwand für Unternehmen 

bzgl. einer Berichtspflicht  

Ʒ Aktuelle und vollständige Daten 

vonnöten (Probleme bei Tracking 

der Partnerländer bei Import über 

mehrere Länder / Häfen)  

Ʒ Gewährleistung des Schutzes von 

unternehmensinternen Daten  

Rohstoffe  in Europa sichern Ʒ Inländischen Abbau fördern  

Ʒ Auf- und Ausbau von Raffinerie-

kapazitäten  

 

Ʒ Aufbau vertikaler Wertschöp-

fungsketten in Europa und damit 

Entkopplung von Preisentwicklun-

gen 

Ʒ Einsparung von CO2 durch ver-

kürzte Transportwege  

Ʒ Widerstand von Umweltverbän-

den und Bevölkerung bei Roh-

stoffabbau  

Ʒ Veredlungsprozess umfasst ho-

hen Energieverbrauch, wodurch 

beschleunigter und weiterer Aus-

bau erneuerbarer Energien not-

wendig wird  

Ʒ Hoher Kapitalaufwand für Unter-

nehmen 

Ʒ Flexibilitätsverlust  



Vertraulich; Alle Rechte vorbehalten ï EY 2022 

 

© 202 2 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
136 

 

Ʒ Höherer bürokratischer Aufwand 

als in Entwicklungs- und Schwel-

lenländern 

Ʒ Höhere Arbeitskosten als in ande-

ren Ländern  

Ʒ Hohes Risikokapitel für die Finan-

zierung nötig  

Risiken des Rohstoffbezugs aus Über-

see absichern 

Ʒ Absicherung gegen wirtschaftli-

che und politische Ausfallrisiken  

Ʒ Vergabe von Haftungsgarantien 

bei risikoreichen Rohstoffprojek-

ten 

Ʒ Vergabe von Krediten / Subventi-

onierung  

Ʒ Kurzfristig einsetzbar  

Ʒ Erweiterung bereits erfolgreich 

bestehender Garantien prüfen  

Ʒ Durch direkte finanzielle Beteili-

gung der öffentlichen Hand könn-

ten Unternehmen verpflichtet 

werden, auch Versorgung weite-

rer heimischer Unternehmen ab-

zusichern 

Ʒ Verringert finanzielle Risiken der 

Unternehmen, die durch politi-

sche Risiken im Ausland entste-

hen 

Ʒ Finanzrisiken, welche aus Zah-

lungsausfällen oder Fehlinvestiti-

onen resultieren  

Ʒ Hohe Kosten der Umsetzung, 

zzgl. Kosten bei Beauftragung ei-

ner externen Beratungsfirma  

Gründung einer staatlichen Gesell-

schaft  

Ʒ Staatliche Gesellschaft als opera-

tiv tätigen Akteur zur Umsetzung 

strategischer Maßnahmen zur Er-

höhung der Versorgungssicher-

heit mineralischer Rohstoffe  

Ʒ Zentralisierung der risikomin-

dernden Maßnahmen 

Ʒ Je nach Ausgestaltung weitere 

Akteure (Wissenschaft, NGOs, ...) 

integrierbar  

Ʒ Frage der mit Beihilferecht kon-

formen Umsetzung der Gesell-

schaft  

Ʒ Aufbau erfordert Know -How und 

entsprechende Investitionen  
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Ʒ Zusätzliche Aufg aben wahrnehm-

bar (Maßnahmenanalyse, Stake-

holder-Koordination, ...)  

Ʒ Beteiligungen in öffentlicher 

Hand haltbar, Verbleib in staatli-

cher Kontrolle  

Ʒ Staatliche Gesellschaft kann pri-

vaten Partnern helfen, Investiti-

onsrisiken zu teilen und als Inter-

mediär agieren 

Ʒ Nicht unerhebliche (finanzielle) 

Risiken in Abhängigkeit von der 

Ausgestaltung  

Ʒ Verschiedenartige Interessen zwi-

schen Staat und Industrie  

Staatliche Lagerhaltung  Ʒ Physische Lagerhaltung durch 

den Staat 

Ʒ Temporäre Minderung des erhöh-

ten Versorgungsrisikos von Un-

ternehmen in angespannten Pha-

sen 

Ʒ Temporäre Aufrechterhaltung 

der Produktionsfähigkeit  

Ʒ Möglichkeit, langfristig zu planen 

und exogenen Versorgungs-

schocks entgegenzuwirken 

Ʒ Möglichkeit zur Kooperation mit 

anderen importabhängigen Län-

dern 

Ʒ Aufbau, Erhalt und Betrieb 

grundsätzlich kapitalintensiv  

(hohe Lager-, Transport - und 

Versicherungskosten)  

Ʒ Nur kurzfristig und temporär wir-

kende Lösung, kann Produktions-

fähigkeit nicht dauerhaft auf-

rechterhalten  

Ʒ Öffentliche Hand übernimmt pri-

vatwirtschaftliche Aufgaben, 

mögliche Minderung der Bereit-

schaft zur privaten Lagerhaltung  

Ʒ Vergabe von Rohstoffen aus 

Staatslager kann Rohstoffmärkte 

verzerren  
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Ʒ Wenn Durchführung oder Timing 

schlecht sind, können Ankündi-

gung oder Umsetzung eines euro-

päischen Lagers Marktpreise sig-

nifikant beeinflussen und natio-

nale Unternehmen negativ beein-

flussen 

Ʒ Gelagerte Rohstoffe können 

durch technologische Entwicklu n-

gen an Bedeutung verlieren, an-

dere an Bedeutung gewinnen, 

wodurch Gefahr der Lagerung 

Ę{v¢©x}z¨ć g¥}©ª¥{{z entsteht  

Ʒ Interessenskonflikte unter Stake-

holdern möglich (u.a. mit Blick 

auf Rohstoffvergabe)  

Privatwirtschaftliche Lagerhaltung  Ʒ Physische Lagerhaltung durch 

die Industrie  

Ʒ Unterstützung oder Verpflich-

tung durch den Staat  

Ʒ Temporäre Aufrechterhaltung 

der Produktionsfähigkeit  

Ʒ Möglichkeit, langfristig zu planen 

und exogenen Versorgungs-

schocks entgegenzuwirken 

Ʒ Kosten gering, lasten nicht auf 

Allgemeinheit, sondern bei ver-

brauchender Industrie  

Ʒ Effizientere Entscheidungen hin-

sichtlich der bedarfsgerechten 

Steuerung der Art, Menge und 

Ʒ Nur kurzfristig und temporär wir-

kende Lösung, kann Produktions-

fähigkeit nicht da uerhaft auf-

rechterhalten  

Ʒ Mehrkosten für Unternehmen 

können Anreize zu Standortverla-

gerungen geben 

Ʒ Lieferanten könnten Preise dras-

tisch erhöhen aufgrund hoher 

Ę¬z¨¦{¢~x}ªz¤yz¨ć cvx}{¨v|z 
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Qualität der zu lagernden Roh-

stoffe  

Ʒ Große räumliche Kapazitäten nö-

tig (für jedes Unternehmen, ohne 

Rücksicht auf geografische Gege-

benheiten)  

Ʒ Fehleinschätzung der Nachfrage  /  

des Verbrauchs führt zu unwirt-

schaftlichen Entscheidungen  

Ʒ Anreiz für Rohstoffspekulation  

Ʒ Finanzielle Risiken wegen Unsi-

cherheit b zgl. zukünftiger Roh-

stoffpreise  

Gründung eines (teil -) staatlichen 

Rohstofffonds  

Ʒ Fonds zur Absicherung gegen 

Versorgungsrisiken und zur Ge-

währleistung günstiger Finanzie-

rungsbedingungen 

 

Ʒ Gezielte Einbindung anderweiti-

ger Akteure in Vorhabenfinanzie-

rung, Risikoverteilung auf betei-

ligte Unternehmen und M öglich-

keit, Interessen zu koordinieren  

Ʒ Ermöglichung, zusätzliches Kapi-

tal durch Beteiligung von Unter-

nehmen bzw. Investoren einzu-

sammeln und dieses im Sinne der 

Rohstoffstrategie zu investieren  

Ʒ Akteure werden durch ihre finan-

zielle Beteiligung zu Sicherungs-

maßnahmen angereizt und an 

Rohstoffstrategie gebund en 

Ʒ Gleichwertige Konstrukte lassen 

sich derzeit nicht beobachten, 

womit eine gewisse Unsicherheit 

bzgl. der Ausgestaltung und der 

tatsächlichen Wirkung besteht  

Ʒ Die (fondsbasierten) Investitio-

nen bergen das Risiko von Fehlin-

vestitionen und den (Teil -)Verlust 

des eingesetzten Kapitals  

Ʒ Zur optimalen Aussteuerung von 

Nutzen und Unternehmensrisiken 

sind diese transparent zu ma-

chen, was aufgrund der Komple-

xität der Thematik mit einem ent-

sprechenden Aufwand einhergeht  
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Ʒ Fondsbasierte Finanzierung er-

möglicht Absicherung von Unter-

nehmen in ihrem Vorgehen und 

Schaffung günstiger Rahmenbe-

dingungen 

Ʒ Investitionen unter staatlichen 

Beteiligungen könnten verstärkt 

im Sinne der öffentlichen Hand in 

Bezug auf Nachhaltigkeits - bzw. 

ESG-Kriterien ausgestaltet wer-

den 

Ʒ Deutsche Industrieunternehmen 

sehen sich ähnlichen Risiken aus-

gesetzt, womit die Gefahr be-

steht, dass diese Risiken als 

Ę`¢«£¦z¤¨~©~¡¥ć ~¤ yz¨ [¥¤y©B

struktur gebündelt werden  

Ʒ Uneinheitliche Interessen inner-

halb der EU-Mitgliedstaaten  

ivwz¢¢z K ¼wz¨©~x}ª Õwz¨ £Ð|¢~x}z ]v¤y¢«¤|©¥¦ª~¥¤z¤ «¤y yz¨z¤ X}v¤xz¤ «¤y g~©~¡z¤ 

f«z¢¢zO ZnBV¤v¢¯©z 
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Anhang zur  Risikoanalyse  

 

  

1 2 3 4

Recherche zu rohstoffabhängigen Branchen
Ʒ Welche Branchen sind in erster Linie von der 

Versorgung kritischer Rohstoffe abhängig ?

Identifikation geeigneter Unternehmen
Ʒ Markt bzw. Branchen Screening auf Unternehmen mit stark 

rohstoffabhängiger Produktion in den untersuchten Ländern

Ʒ Individuelle Evaluierung, welche Unternehmen für die Analyse geeignet 

sind, basierend auf qualitativer/quantitativer Betrachtung ąIdentifikation

von Ęhx}¢Õ©©z¢-j¤ªz¨¤z}£z¤ć in (relevanten) rohstoffabhängigen 

Branchen (Repräsentation rohstoffabhängiger Branche)

Ʒ Ausgewählte Unternehmen bilden Ausgangspunkt für 

Zulieferidentifikation und ermöglichen hohe Abdeckung

Identifikation der für die Analyse relevanten Zulieferer
Ʒ Analyse der Zulieferdaten mittels einer ©z¢w©ª z¤ª­~x¡z¢ªz¤ aÐ©«¤| =ĘSupply Chain 

Analytics Tool ć> ąMöglichkeit des Filterns von Zulieferern nach Land und Branche

Ʒ Automatisiertes Ranking der Zulieferer auf Basis der Menge an Unternehmen, die beliefert 

werden (je mehr Unternehmen von einem Lieferanten beliefert werden, desto relevanter ein 

Lieferant für die Analyse) ą̂ yz¤ª~{~¡vª~¥¤ ¬¥¤ Ęhx}¢Õ©©z¢°«¢~z{z¨z¨¤ć 

Erstellung Zulieferer -Aktienindex und Betaregression
Ʒ Betrachtung und Prüfung Datenlage (wöchentliche Aktienschlusskurse der Jahre 2003 ą

2022)

Ʒ Bilden eines sog. Laspeyres Aktienkursindex der Zulieferer in Abhängigkeit der Datenlage

Ʒ Schätzung eines rollierenden Einjahres -Wzªv© y«¨x} gz|¨z©©~¥¤ yz© ^¤y~°z© v«{ ÿ

Ʒ ÿ yz¤ ¢¥¡v¢z¤ Gesamtmarktindex (bspw. Nikkei, S&P500)

Ʒ ÿ z~¤z¤ ­z¢ª­z~ªz¤ Metals & Mining Index

Ʒ ÿden MSCI World 

Ʒ ÿund einen weltweiten Index , der eine ähnliche Branchenzusammensetzung wie 

der Zuliefererindex hat (a)

Tiefergehende Betrachtung auf nächster Folie

A

B

C

D

Vorgehensweise zur quantitativen Bewertung der Maßnahmen mittels Analyse der Wertschöpfungsketten, Indexerstellung und Betare gression:

(a) Innerhalb der quantitativen Risikoanalyse erfolgte die Regression auf vier verschiedene Indizes A -D, wobei im Abschnitt 2.1.2 di e Analysen lediglich auf den weltweiten Index (D), der eine ähnliche 
Branchenzusammensetzung wie der Zuliefererindex hat, dargestellt sind. Die Regression auf die anderen Indizes wurden vorrangi g zu Kontroll - bzw. Validierungsrechnungen verwendet.



Vertraulich; Alle Rechte vorbehalten ï EY 2022 

 

© 202 2 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
142 

 

 

  

Aluminium und Aluminiumlegierung Stahl und Stahllegierung Elektr. Komponenten und Ausrüstung

Verwendung von kritischen Rohstoffen wie 
Mangan und Magnesium in 
Aluminiumlegierungen zur Verbesserung der 
Korrosionsbeständigkeit.

Verwendung von kritischen Metallen wie Nickel, 
Molybdän, Chrom etc. in Ferrolegierungen zur 
Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit.

Für die Herstellung von Sensoren, Transistoren, 
Transformatoren etc. werden eine Reihe an 
kritischen Rohstoffen benötigt, darunter 
Kupfer, Lithium und Nickel .

HalbleiterFahrzeugteile und -ausrüstung Technologie: Hardware und Ausrüstung

Verwendung von kritischen Rohstoffen wie 
Silizium, Germanium oder Phosphor bei 
Produktion von Wafern, woraus später 
Halbleiter entstehen.

Neben benötigtem Aluminium und Stahl werden 
kritische Rohstoffe wie Nickel, Kobalt, Graphit 
etc. vor allem in Elektroautos und ihren 
Batterien verwendet.

Verwendung kritischer Rohstoffe wie Zinn, 
Tantal und Wolfram für die Herstellung von IT -
Hardware wie Notebooks, Smartphones oder 
Displays.

Elektron. Ausrüstung und KomponentenAusrüstung für die Energieerzeugung Speicher - und Peripheriegeräte

Die Elektroindustrie benötigt sowohl 
Eisenmetalle als auch Nichteisen-Metalle. Auch 
Seltene Erden haben für die Elektroindustrie als 
High-Tech-Branche eine besondere Bedeutung.

Im Zusammenhang mit der Energiewende 
werden bspw. Kupfer und Mangan für die 
Herstellung von Maschinengondeln von 
Windkraftanlagen und Seltene Erden für 
Generatoren benötigt.

Seltene Erden (bspw. Lanthan, Neodym) 
werden u.a. für Servomotoren von Festplatten 
benötigt. Kupfer folien stellen einen 
wesentlichen Bestandteil von Leiterplatten dar.

Für eine weitreichende Maßnahmenbewertung erfolgt die Erfassung der wesentlichen rohstoffabhängigen/ -intensiven Industrien:
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Maßnahmenüberblick ausgewählter Länder im Zeitverlauf  

Südkorea 

 

 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1967
Gründung von KORES mit 
dem Ziel der Entwicklung 
des Bergbaus im In- und 
Ausland und die 
Unterstützung der 
Rohstoffindustrie zu einer 
stabilen Versorgung mit 
Bodenschätzen

Okt 2006 
Beteiligung an 1,1 Mrd. Dollar 
Investment in ein Nickel -
Minenentwicklungsprojekt in 
Madagaskar

Mai 2007
Erster Molybdän-
schmelzer in 
Zusammenarbeit 
mit KTC Korea Co 
eröffnet

2007
Geplantes Lager von 13 
Metallen, KORES verwaltet 
den Kauf

2008
Kapitalerhöhung (KORES) von 
ca. 0,45 Mrd. USD auf ca. 1,5 
Mrd. USD erhöht

Mai 2008
Finanzierung eines Stufe 1 
Bohrprojekts von Oriental 
Metals, Uranium
(Untersuchungsbohrung)

2008 ą2015
Entwicklungsprojekt der Boleo
Kupfermine in Mexiko, knapp 2 
Mrd. Dollar investiert

2009
Geplante 200 Mio. Dollar 
Investition in eine 
Kupfermine in Bolivien

Dez 2021
Partnerschaft mit Australian Strategic 
Materials Ltd. zum Import von 
kritischen Metallen und seltenen 
Erden

2021
Kooperation mit Almonty
Industries Inc., Recycling von 
seltenen Metallen, finanzielle und 
steuerliche Unterstützung der 
Sangdong Mine

Seit 1967 konzentriert sich das staatliche Unternehmen KORES/KOMIRu.a. auf:

Ʒ Darlehen für Privatunternehmen, Investitionen in (Unternehmens-)Beteiligungen und Entwicklungsprojekte

Ʒ Unterstützung von Explorationen / Bohrungen

Ʒ Umweltfreundliches Management von Minen und Hilfe beim Wiederaufbau der lokalen Wirtschaft in stillgelegten Bergbaugebieten

Ʒ Lagerhaltung von kritischen Metallen

Ʒ Forschung und Entwicklung hinsichtlich kritischer Minderalien

Maßnahmenüberblick im Zeitverlauf:
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Japan 

 

 

  

Seit 1963 konzentriert sich die japanische Regierung auf die Versorgungssicherheit von kritischen Rohstoffen :

Ʒ JOGMECunterstützt insbesondere die Erkundung und Erschließung durch japanische Unternehmen durch die Bereitstellung von Beteiligungskapital und
Haftungsgarantien

Ʒ JOGMECbetreibt zudem nationale Lagerhaltungsprogramme

Ʒ JOGMECbeteiligt sich an Umweltschutzprojekten zur Verhinderung der Verschmutzung durch Minen und der damit verbundenen Projektentwicklung
sowie an der proaktiven Bereitstellung entsprechender Technologien und Kenntnisse für rohstoffreiche Länder

Maßnahmenüberblick im Zeitverlauf:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1963/1967
Gründung Mining-Agentur 
MMAJ (Metal Mining Agency of 
Japan) bzw. Gründung der 
Energierohstoffagentur JPDC 
(Japan Petroleum Development 
Corporation) als 
Vorgängerorganisationen 

Okt 2009 
Gemeinschaftsunternehmen 
(25% Beteiligung für insgesamt 
10 Mio. USD) mit Platin Group 
Metals zum Erwerb von 
Schürfungsrechten 
(Platinmetalle) in Südafrika 

Juni 2010
Vereinbarung mit American 
Lithium Minerals, 
Lithiumforschung/ -abbau in 
Nevada (bis zu 40%, 4 Mio. 
USD)

Mrz 2011
250 Mio. Dollar Investment von 
JOGMEC und Sojitz Corp. in 
Projekt der Lynas Corp. Ltd . 
(Abbau seltener Erden in 
Australien/Malaysia ) 

Mrz 2011
Japanisch/koreanisches 
Konsortium (Japan 1,3 Mrd. $) 
investiert in Niob -Mine (CBMM) in 
Brasilien, erhält 15% der Anteile

Jun 2011
65,6 Mio. USD Bürgschaft für 
Investment in Aluminium -Projekt 
in Indonesien

Jun 2011
ITOCHU & JOGMEC Investition in 
Lithium Projekt Stabile 
Lithiumversorgung (7,8 Mrd. 
USD)

Aug 2011
Technische Unterstützung und 
32,8 Mio. USD Investition in 
Platreef Projekt im Bushveld
Complex, Südafrika

Aug 2020
Weltweit erste 
Tiefseeausgrabung von Kobalt -
und Nickelreichem Meeresboden 
in japanischer EEZ

Aug 2019
Finanzielle Unterstützung von 
Toyota Tsusho, Ausbau einer 
Lithiumkarbonatfabrik , 148 Mio. 
USD Bürgschaft

1994 -2005
Diverse Investitionen bzw. Finanzierung von 
Explorationsprojekten im Ausland, Abschluss von 
Partnerschaftsabkommen und Implementierung eines 
Staatslagers
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China 

 

 

  

Maßnahmenüberblick im Zeitverlauf:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2006 -2010

Kontinuierliche 
Umsetzung von 
Exportbeschränkungen 
(u.a. geo- und 
industriepolitische 
Intentionen)

2020

Ressourcensteuergesetz: 30 -
prozentige Senkung der 
Ressourcensteuer auf 
mineralische Produkte aus fast 
ausgebeuteten Minen

2006

ĘTwo Resources, Two
Markets ć-Strategie: 
Anregung zu 
Investitionen und Joint 
Ventures chinesischer 
Unternehmen im 
Ausland

2006

Ankündigung strategisches 
Lager verschiedener 
mineralischer Rohstoffe 
sowie striktere Regulierung 
der Exportlizensen

2008

Ʒ 5 Mrd. USD Kredit an DRC 
zum Ausbau der 
Infrastruktur und des 
Rohstoffsektors

Ʒ 3,8 Mrd. USD 
Investitionen in 
Minenprojekte in DRC

2017

Reform Lizenzgebührensystem für 
mineralische Rohstoffe:

Ʒ Umwandlung diverser Kosten

Ʒ Fortsetzung Erhebung 
Ressourcensteuer , Einführung 
preisbasierter Besteuerung

2016

Fünf Jahres Entwicklungsplan für die 
Seltene-Erden-Industrie:

Ʒ Aufbau der Kreislaufwirtschaft

Ʒ Verringerung des Energie - und 
Materialverbrauchs

Ʒ Bessere Ressourcennutzung

Ʒ Aufbau eines Innovationssystems

Ʒ Unterstützung von Unternehmen bei 
der Internationalisierung

2015

Änderung Ressourcensteuern, 
Umstellung von einem Festbetrag 
auf einen Ad-Valorem-Satz

2009

Finanzielle und steuerliche 
Unterstützung bei Förderung der 
Kreislaufwirtschaft

2011

Ʒ 70 Mrd. USD Kredit für ausländische 
Rohstoffinvestitionen

Ʒ Erhöhung der Seltenen-Erden-
Steuersätze und Ausbau des Lagers 
Seltener Erden (in 2010 
Exportrestriktion Seltener Erden) 

2007

Einführung von 
Exportzöllen

2010

Chinesische Übernahmen 
von ausländischen 
Bergbauunternehmen oder 
Minenprojekten zwischen 
2005 und 2010: über 50 
Mrd. $

Mit Wirtschaftswachstum als politisches Ziel und zunehmender Inlandsnachfrage hat die Rohstoffsicherung einen erhöhten Stellenwert eingenommen. Die
rohstoffpolitischen Maßnahmen fußen im Wesentlichen auf drei Säulen:

Ʒ Auslandsinvestitionen in Rohstoffförderungsprojekte Ʒ Steuern (u.a. auf Exportprodukte) Ʒ Restriktion (Exportbeschränkung)
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USA 

 

  

Maßnahmenüberblick im Zeitverlauf:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2010

Ʒ U.S. DOE Critical Materials Strategy: F&E-
Förderung spezifischer Materialien/ 
Alternativen in gesamter Supply Chain

Ʒ 15 Mio. USD für Erforschung von 
Materialien aus Seltenen Erden und 
möglichen Ersatzstoffen für Magnete

Ʒ 35 Mio. USD für Erforschung 
Batterietechnologien ohne Seltene Erden

2010

Unterstützung wissenschaftlicher / 
technologischer Innovation für 
Grundlagenforschung im Bereich der 
Werkstoffeigenschaften und Verbesserung 
der Leistung von Werkstoffen zu akzeptablen 
Kosten

2019

Initiative zur Energieressourcensteuerung (ERGI) für 
die Herstellung nachhaltiger bzw. grüner Energie:

Ʒ Förderung solider Verwaltung des 
Bergbausektors und widerstandsfähiger 
Lieferketten

Ʒ Förderung Mineral -/Metallsektoren in Ländern, 
die über Ressourcen verfügen, diese aber nicht 
kommerziell nutzen

2020/21

CHIPS for America Act schafft 
Anreize zur Herstellung von 
Halbleitern Ą Investitionen in 
Höhe von 52 Mrd. USD in 
heimische Halbleiterindustrie

2020

Ʒ Sog. RARE Act schafft steuerliche Anreize für heimische 
Produktion von Seltenerdelementen und ąmineralien

Ʒ 200% der Kosten für Erwerb von kritischen Mineralien 
aus heimischer Produktion können von Steuer abgesetzt 
werden

Ʒ Heimische Produzenten kritischer Rohstoffe werden 
potenziell mit bis zu 10 Mio. USD subventioniert

2020

18 Mio. USD von DOE für 
weitere Grundlagenforschung 
(ständige Verfügbarkeit von 
Seltenen Erden oder wirksamen 
Ersatzstoffen gewährleisten)

2021 

Gesetz über Steuergutschrift für 
Herstellung von Seltenerdmagneten

Ʒ 20 USD/kg heimisch 
produzierter Seltenerdmagnete

Ʒ weitere 10 USD/kg, wenn 
Herstellung aller Komponenten 
in USA

2021

30 Mio. USD von DOE für 
13 Forschungsprojekte ą
neue Technologien für 
Versorgung mit wichtigen 
Mineralien für saubere 
Energietechnologien

Starke Abhängigkeiten von chinesischen Zulieferern in der Vergangenheit - schlechteres bilaterales Verhältnis führt zu einer zunehmend aktiveren
Rohstoffpolitik . Maßnahmen zielen auf verbesserte Rohstoffnutzung und Subventionierung des heimischen Abbaus sowie der Güterproduktion :

Ʒ Förderung von Forschung und Entwicklung Ʒ Subventionierung des Rohstoffabbaus und Stärkung der inländischen Wertschöpfungskette
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Indonesien 

 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jan 2009

Verabschiedung eines neuen Bergbaugesetzes 
als Grundlage für Bestrebung der Regierung, 
heimische Wertschöpfung zu steigern und 
heimische Weiterverarbeitungsindustrie 
auszubauen

Jan 2014

Im Einklang mit dem 
Bergbaugesetz von 2009 
verbietet die Regierung den 
Export von niedriggradigen
Nickel- und Bauxiterzen

Jan 2017

Exportrestriktion auf niedriggradige Nickel - und Bauxiterze aus dem Jahr 2014 
wird temporär gelockert (Senkung des Mindestanteils des jeweiligen Rohstoffes)

Gründe: Der Nachfrageboom nach mineralischen Rohstoffen der frühen 2000er 
klingt ab, der Ausbau der Industrie geht nur schleppend voran. Darüber hinaus ist 
Indonesien auf Steuereinnahmen angewiesen.

Jan 2020

Exportrestriktion für niedriggradiges 
Nickelerz wird auf Grund des 
erfolgreichen Ausbaus der Industrie 
bereits früher als geplant wieder 
eingeführt

Ende 2022

Wiedereinführung des 
Exportbanns für 
niedriggradige Bauxiterze 
geplant

Mitte 2023

Indonesien plant Exportrestriktion 
für unverarbeitete Rohstoffe

Maßnahmenüberblick im Zeitverlauf:

In der Vergangenheit exportierte Indonesien überwiegend unverarbeitete Rohstoffe . Die Regierung möchte die heimische Wertschöpfung
steigern und die Industrie auf Basis weitreichender Exportrestriktionen für Erze ausbauen.
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Übersicht über angewandte  Maßnahmen (Longlist ) 

 

Rohstofflisten werden von den Ländern genutzt , um kritische
Rohstoffe transparent zu machen

Definition

Ʒ Erstellung von Listen mit kritischen Rohstoffen. Dabei stufen vor allem rohstoffarme und importabhängige 
Länder Rohstoffe als kritisch in Bezug auf die heimische Versorgungssicherheit ein. 

Beispiele

EU: Publikation einer Liste der kritischen Rohstoffe mindestens im Dreijahresrhythmus

Ʒ Erste Liste in 2011 mit 14 kritischen Rohstoffen, zweite Liste in 2014 mit 20, dritte Liste in 
2017 mit 27 sowie vierte Liste in 2020 mit 30 kritischen Rohstoffen.

Ʒ Handlungsschwerpunkte sind die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie sowie die Unterstützung einer nachhaltigen Rohstoffversorgungssicherheit.

Kanada: Publikation einer Liste mit 31 kritischen Mineralien im März 2021, die als wesentlich für 
die kanadische Wirtschaft angesehen werden und die alle in Kanada vorkommen.

Ʒ Einstufung aufgrund ihrer Notwendigkeit für das Wirtschaftswachstum und die nationale 
Sicherheit als auch zur Bedarfsdeckung von Kanadas internationalen Verbündeten.

Vereinigtes Königreich: Publikation einer Risikoliste in 2015 durch die British Geological Survey 
(BGS), die einen Hinweis auf das relative Risiko in 2015 für die Versorgung mit den aufgeführten 41 
Elementen gibt.

Ʒ Veröffentlichung basiert auf ähnlichen Listen aus 2011 und 2012.

USA: Erste Liste kritischer Mineralien wurde 2018 veröffentlicht, die mindestens alle drei Jahre 
überprüft und aktualisiert werden soll. 

Deutschland

Ʒ Deutschland orientiert sich an der europäischen Liste für kritische 
Rohstoffe 

Ʒ Eigene kritische Rohstoffe werden über die Deutsche 
Rohstoffagentur (DERA) in der DERA-Rohstoffliste definiert und 
unter anderem durch regelmäßige Veröffentlichungen einzelner 
Rohstoffberichte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR) untermauert

Aktive Staaten

EY Kommentar

Ʒ Es gibt eine europäische Liste kritischer Rohstoffe, die 
durch eigene deutsche Überlegungen flankiert werden 
(z.B. durch die BGR).

1
Identifizierung von kritischen

Rohstoffen
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Definition

Ʒ Umfasst beispielsweise Forschungsprogramme, um mögliche Substitute zu identifizieren.

Beispiele

jhV =GEFE>O Y~z ĘjChC YdZ X¨~ª~xv¢ bvªz¨~v¢© hª¨vªz|¯ć «¤ªz¨©ªÕª°ª [;ZA y~z ©~x} £~ª ©¦z°~{~©x}z¤ 
Materialien und Alternativen in der gesamten Versorgungskette befasst.

Ʒ Im Geschäftsjahr 2010 stellten das Office of Science, das Office of Energy Efficiency and 
Renewable Energy (EERE) und die Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) 
zusammen etwa 15 Mio. $ für die Erforschung von Materialien aus seltenen Erden und 
möglichen Ersatzstoffen für Magnete bereit.

Ʒ Weitere 35 Mio. $ wurden von ARPA -E für Batterietechnologien der nächsten Generation 
ausgegeben, die keine seltenen Erden benötigen .

Japan (2018): Die 2009 eingeführte Strategie zur Sicherstellung einer stabilen Versorgung mit 
Seltenen Metallen zielt auf die Entwicklung ressourcenschonender/alternativer Materialien ab, um 
die Menge der in der gesamten Industrie verwendeten seltenen Metalle zu reduzieren. Die 
Regierung subventioniert die Forschung und Entwicklung von Privatunternehmen, die alternative 
Produkte entwickeln.

Deutschland

Ʒ e¨¥ z¡ª Ęh«w©ª~ª«ª~¥¤ v¢© hª¨vªz|~z °«¨ b~¤yz¨«¤| yz¨ `¨~ª~¡v¢~ªÀª ¬¥¤ 
Rohstoffen für Umwelttechnologienć =GEFI w~© GEFM> yz© 
Umweltbundesamtes im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit

Ʒ BMWiist Mitglied in der Raw Materials Supply Group, die zum Ziel 
hat, die EU-Kommission in Sachen nachhaltiger Rohstoffversorgung 
zu beraten

Aktive Staaten

EY Kommentar

Ʒ Deutscher Fokus auf Ressourceneffizienz und 
Recycling. Forschungsprogramme zur Identifizierung 
von Substituten könnten verstärkt werden.

Entwicklung von ErsatzstoffenForschungsprogramme werden genutzt , um Substitute zu
aktuell verwendeten Rohstoffen zu finden

2
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Deutschland hat bei der Rohstoffeffizienz und bei dem 
Recycling eine Vorreiterrolle inne

Definition

Ʒ Umfasst die rohstoffwirtschaftliche Forschung und Entwicklung zur Rohstoffeffizienzsteigerung und auch 
die Unterstützung der Gewinnung von Rohstoffen aus der Wiederaufbereitung von Rohstoffen bspw. durch 
Gesetze, Regulierungen oder Forschungsprogrammen.

Beispiele

Kanada/Québec (2020): Québec -Plan für die Entwicklung von kritischen und strategischen 
Mineralien

Ʒ 2019 gewährte die Regierung der Lithion Recycling Inc. eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 4,8 
Mio. $ für ihr Projekt zur Entwicklung einer Recyclingtechnologie für Lithium -Ionen-Batterien .

Ʒ 2020 gewährte die Regierung ein Darlehen in Höhe von 3 Mio. $ an Geomega Resources Inc. zur 
Unterstützung des Baus einer Demonstrationsanlage für das Recycling von Seltenerdelementen aus 
Magneten .

Vereinigtes Königreich: 

Ʒ 2021: Das Nationale Interdisziplinäre Kreislaufwirtschaftsforschungsprogramm (NICER) ist eine 
vierjährige Investition des UK Research and Innovation (UKRI) in Höhe von 30 Mio. £, um das Vereinigte 
Königreich zu einer Kreislaufwirtschaft zu führen.

Ʒ 2020: Im Rahmen des 2,5 Mio. £ teuren Projekts Lithium für Zukunftstechnologie ( LiFT) wird ein 
Verfahren zum Recycling von Magneten aus Computerfestplatten entwickelt, um daraus 
Seltenerdmagnete für den Einsatz in maßgeschneiderten Zusatzmotoren herzustellen.

Ʒ 2021: Das mit 2,6 Mio. £ dotierte Projekt Seltene Erden -Recycling für E-Maschinen (RaRE) wird vom 
Office for Low Emission Vehicles finanziert und in Partnerschaft mit Innovate UK durchgeführt, um die 
erste durchgängige Lieferkette für recycelte Seltenerdmagnete in Großbritannien aufzubauen.

Australien (2021): Die australischen Regierung unterstütz durch die Modern Manufacturing 
Initiative bspw. mit 4,9 Mio. $ die Errichtung einer Verarbeitungsanlage, in der Lithium -
Raffinerieabfälle für die Verwendung im Bausektor aufbereitet werden sollen.

Deutschland

Ʒ Vorreiterrolle Deutschlands: Materialbezogene Recyclingquoten bei 
der Erschließung heimischer Rohstoffe, z.B. 90% Stahlrecyclingquote 

Ʒ 2011 : Gründung Helmholtz -Institut Freiberg - Ressourcentechnologie

Ʒ 2012: Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, wodurch die 
EU-Abfallrahmenrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt wurde

Ʒ Februar 2012: Verabschiedung Ressourceneffizienzprogramm 
ProgRess mit Verpflichtung zur regelmäßigen Berichterstattung über 
die Entwicklung der Ressourceneffizienz

Ʒ Beschluss 1./ 2. Fortschrittsbericht ( ProgRess II/ III) in 
2016/ 2020 vom Bundeskabinett

Aktive Staaten

EY Kommentar

Ʒ Finanzielle Unterstützungen für privatwirtschaftliche 
Initiativen nach Vorbild Kanada, UK und Australien 
sollten geprüft werden.

Steigerung der Produkteffizienz
und des Recyclings

3
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Aktive Staaten

Das Thema der staatlichen Lagerhaltung relevanter Rohstoffe 
wird weltweit intensiv diskutiert

Definition

Ʒ Umfasst die staatliche Reservehaltung von als kritisch eingestuften Rohstoffen um gegen plötzliche 
Lieferunterbrechungen oder unerwartete Preisschübe abgesichert zu sein oder auch aus 
verteidigungspolitischen Gründen.

Beispiele

Südkorea (2021): Um die industrielle Stabilität im Falle einer nationalen Versorgungsunterbrechung 
zu unterstützen, sichert die Behörde Industrierohstoffe, die in hohem Maße von Importen abhängig 
sind. Es werden neue Anlagen gebaut und einige bestehende erweitert, und die staatliche Korea 
Resources Corp. wird die Gesamtverwaltung übernehmen.

Japan (2020): Im Rahmen der öffentlich -privaten Zusammenarbeit wird ein Vorrat für aktuell 180 
Tage (Zielvorgabe) gehalten, um sich abzeichnende Risiken im Zusammenhang mit dem Wandel der 
Industriestruktur, der zunehmenden Bedeutung seltener Metalle , der überwältigenden Dominanz 
Chinas und anderen Faktoren zu reagieren. 

China (2016): Der nationale Plan für mineralische Ressourcen schlägt vor, die Bemühungen auf den 
Aufbau von 103 nationalen Energieressourcenbasen zu konzentrieren, um die 
Ressourcenversorgung sicher zu stellen. Aufgrund keiner offiziellen Veröffentlichungen über die 
Exitenz von strategischen Staatslagern können hier keine weiteren Informationen gefunden werden.

USA (1939): Das Programm National Defense Stockpile (NDS) wurde eingerichtet, um über 250 
Rohstoffe zu überwachen und Bestände für 55 zu halten. Das NDS ist im Verteidigungsministerium 
angesiedelt, so dass die Bestände eher strategischen als wirtschaftlichen Zwecken dienen und nicht 
in großem Umfang für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden. 

Ʒ Die US-Agentur für Verteidigungslogistik (United States Defense Logistics Agency/DLA) beaufsichtigt die 
Lagerhaltung des US-Verteidigungsministeriums (NDS)

Ʒ 2020 |z­À}¨ª y~z YaV ĘV£z¨~xv¤ Manganese^¤xCćz~¤zfinanzielle Zuwendung, um Arbeiten auf der 
Manganerzhalde der Regierung durchzuführen. Dies umfasst Verfahren für die Gewinnung von 
elektrolytischem Manganmetall aus dem Lagerbestand.

Deutschland

Ʒ Deutschland setzt weiter darauf ein Level -Playing Field in der 
Rohstoffversorgung zu schaffen. Die Rohstoffsicherung ist vorrangig 
die Aufgabe der Unternehmen (Rohstoffstrategie der 
Bundesregierung).

Ʒ Eine staatliche Lagerhaltung kritischer Rohstoffe wird aus 
ordnungspolitischer Sicht als politische Intervention in die Märkte 
abgelehnt. 

Ʒ Deutsche Unternehmen setzen zur Erhöhung der Resilienz (als 
Antwort auf Unterbrechungen in den Lieferketten in der Covid19-
Pandemie) auf die Lagerhaltung von Rohstoffen.

EY Kommentar

Ʒ Staatliche Lagerhaltung ist in der deutschen 
Rohstoffstrategie nicht vorgesehen. Aktuelle 
internationale Entwicklungen sollten aber beobachtet 
werden.

Aufbau und Optimierung eines 
strategischen Staatslagers

4
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Aktive Staaten

Südkorea und Japan setzen in ihrer rohstoffpolitischen
Strategie auf den Einsatz ihrer Staatsunternehmen

Definition

Ʒ Umfasst Staatsunternehmen als auch staatlich dominierte Rohstoffunternehmen und staatliche 
Bergbauunternehmen.

Beispiele

Japan (2004): Das staatliche Unternehmen JOGMEC ist bestrebt, eine stabile Versorgung mit 
Metallressourcen zu gewährleisten, die für die japanische Industrie unverzichtbar sind.

Ʒ Es unterstützt die Erkundung und Erschließung durch japanische Unternehmen durch die Bereitstellung 
von Beteiligungskapital und Haftungsgarantien. Es führt aktiv die technologische Entwicklung durch, 
bietet technische Unterstützung in jeder Phase der Erschließung von Metallressourcen und betreibt 
nationale Lagerhaltungsprogramme.

Südkorea (2021): Das staatliche Unternehmen KOMIR (Fusion von KORES (1967) and MIRECo
(2006)) konzentriert sich auf das Management von Risiken in der Lieferkette für wichtige Metalle 
durch die Unterstützung von Explorationen und Bohrungen, die für die Sicherung von Reserven für 
gesetzlich vorgeschriebene Mineralien erforderlich sind.

Ʒ Stellt Darlehen für Privatunternehmen bereit, wenn diese langfristige Kaufverträge unterzeichnen,
Ʒ Unterstützt das umweltfreundliche Management von Minen und Hilfe beim Wiederaufbau der lokalen 

Wirtschaft in stillgelegten Bergbaugebieten.

Südafrika (2012): Gründung eines neuen staatlichen Bergbauunternehmens "African Exploration 
Mining and Finance Corporation (SOC) Ltd ("AEMFC"), das eine verstärkte Exploration und damit die 
Erschließung neuer Minen und Verbindungen ermöglicht.

Türkei (2021): Die beiden staatlichen Kohlebergbauunternehmen A i«¨¡~©} X¥v¢ Z¤ªz¨¦¨~©z© =i`ƍ> 
und Turkish Hard Coal Enterprises (TTK), erkunden und fördern Braun - und Steinkohle. TTK hat 
praktisch eine Monopolstellung bei der Förderung, Verarbeitung und Verteilung von Steinkohle

Mexico (2021): Die Regierung kündigt an, die Lithiumproduktion zu verstaatlichen und eine 
staatliche Einrichtung " LitioMex" zu gründen, die den Lithiumabbau reguliert. 

Deutschland

Ʒ Keine Pläne zur Gründung eines staatlichen Rohstoffunternehmens

EY Kommentar

Ʒ Aus ordnungspolitischer Sicht wird die Gründung/ 
Entwicklung eines staatlichen Rohstoffunternehmens 
als nicht durchsetzbar eingeschätzt.

Gründung/Entwicklung eines 
staatlichen 

Rohstoffunternehmens
5
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Aktive Staaten

Die Maßnahme der Innovationsförderung ist naturgemäß
langfristig angelegt

Definition

Ʒ Umfasst u.a. Programme/Zuschüsse für Forschung, Entwicklung und Innovation von neuen, effizienten, 
nachhaltigen Verfahren zum Abbau von Rohstoffen sowie Forschungspartnerschaften.

Beispiele

Australien (1990) : Um Innovation zu fördern, stellt die australische Regierung über das im Jahr 
1990 ins Leben gerufene australische Programm für kooperative Forschungszentren (CRC) 
Zuschüsse zur Verfügung, um von der Industrie geführte kooperative Forschungspartnerschaften 
zwischen Industrie, Forschern und Endnutzern zu finanzieren.

Kanada (2020 -2025): Finanzielle Unterstützung für die Forschung im Bergbausektor zur Förderung 
der technologischen Innovation und der Entwicklung neuer Verfahren zur Bewältigung der 
ökologischen und technischen Herausforderungen bei der Erschließung kritischer und strategischer 
Mineralien.

Südafrika (2017): Gemäß der Änderung der Bergbau -Charta muss ein Inhaber von Schürfrechten 
mindestens 70% seines gesamten F&E-Budgets für in Südafrika ansässige F&E -Einrichtungen im 
öffentlichen oder privaten Sektor ausgeben.

USA (2020 -21): Mit dem Gesetz zur Schaffung hilfreicher Anreize zur Herstellung von Halbleitern 
für Amerika sollen künftige Versorgungsprobleme vermieden und die Abhängigkeit des Landes von 
Teilen aus China verringert werden.

Ʒ Investitionen in Höhe von 52 Milliarden Dollar des Bundes für die heimische 
Halbleiterforschung, -entwicklung und -herstellung

Deutschland

Ʒ Förderrichtlinie r4 zur Ressourceneffizienz (2014), eingebettet in 
das BMBF-e¨¥|¨v££ Ęl~¨ª©x}v{ª©©ª¨vªz|~©x}z g¥}©ª¥{{z {Õ¨ yz¤ 
Hightech-hªv¤y¥¨ª Yz«ª©x}¢v¤yć «¤y iz~¢ yz© gv}£z¤¦¨¥|¨v££© 
Ę[¥¨©x}«¤| {Õ¨ ¤vx}}v¢ª~|z Z¤ª­~x¡¢«¤|z¤ć =[dcV> 

Ʒ Ziel: Erhöhung des Angebots wirtschaftsstrategischer 
Rohstoffe, z.B. Platingruppenmetalle, Stahlveredler, 
Hochtechnologiemetalle oder Seltene Erden

Ʒ Zuwendungen werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse 
gewährt und können für Personal - und Sachaufwand sowie 
für Geräteinvestitionen verwendet werden 
(Bauinvestitionen ausgeschlossen)

EY Kommentar

Ʒ Innovationsforschung ist naturgemäß langfristig 
angelegt. Dennoch sollten Wirkungen internationaler 
Initiativen näher beleuchtet werden.

Förderung der Innovation
6
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Aktive Staaten

Es werden weltweit Anstrengungen zur Erhöhung der 
Transparenz in rohstoffwirtschaftlichen Daten unternommen

Definition

Ʒ Umfasst z.B. die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten zu Rohstoffen bzw. eine systematische Datenbank 
zur inländischen Produktion von Rohstoffen.

Beispiele

Australien 

Ʒ 2001: Analyse geologischer und geophysikalischer Daten y«¨x} y~z ĘGeoscienceAustralia 
V|z¤x¯ćC 

Ʒ 2015: Die 20 Mio. -Dollar-^¤~ª~vª~¬z yz¨ ©Õyv«©ª¨v¢~©x}z¤ gz|~z¨«¤| ĘExploration Plan for 
Vxxz¢z¨vª~¤| Z®¦¢¥¨vª~¥¤Ĉ konzentriert sich auf die Erfassung von vorwettbewerblichen 
Daten , um die Entdeckung von Mineralien voranzutreiben.

Ʒ 2019: Im Rahmen der Bergbaustrategie in New South Wales wurden im Juni 2021 erhebliche 
Mengen an historischen Explorationsdaten öffentlich zugänglich gemacht sowie Daten 
validiert, digitalisiert, organisiert und in einem leicht zugänglichen Format zur Verfügung 
gestellt.

Indien (2016): Im Rahmen der nationalen Politik zur Mineralienexploration stellt die Regierung 
vorwettbewerbliche geowissenschaftliche Grundlagendaten kostenlos zur freien Verfügung . Diese 
Daten werden kontinuierlich aktualisiert und mit denen anderer Länder verglichen.

Frankreich (2021): Im Strategischen Ausschuss des Bergbau - und Hüttenwesens steht die 
Beschleunigung der digitalen Transformation im Bergbau und Hüttenwesen durch bessere und 
gemeinsame Nutzung von Datenpools im Fokus.

USA: Der US Geological Survey (USGS) veröffentlicht jährlich Mineral Commodity Summaries und 
Minerals Yearbooks, um die Struktur der heimischen Industrie, Regierungsprogramme, Zölle, 
Trends und andere Statistiken für etwa 90 Materialien zu dokumentieren. 

Deutschland

Ʒ Dez. 2019: Verabschiedung Gesetz zur Verfügbarkeit geologischer 
Daten für vereinfachten Zugang für Stakeholder und Öffentlichkeit

Ʒ 2014: Umsetzung Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 
in Deutschland 

Ʒ Generierung von Informationen und Daten über den 
Rohstoffsektor sowie Erhöhung der Transparenz bei der 
Verwaltung der natürlichen Ressourcen und den 
Zahlungsströmen im Rohstoffsektor

Ʒ Rohstoffstrategie 2020: Beauftragung der BGR 
Rohstoffinformationen in allgemeinverständlicher Sprache 
aufzubereiten und zu veröffentlichen

EY Kommentar

Ʒ Eine zentrale Datenbank zur Erfassung der 
Vorkommen, genehmigten Mengen, des Abbaus bis hin 
zur Verwendung würde die Transparenz erhöhen.

Erhöhung der Transparenz7
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Aktive Staaten

Das deutsche Explorationsförderprogramm aus dem 
Bundeshaushalt wurde 2015 eingestellt

Definition

Ʒ Subventionierung der nationalen Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, b spw. durch Subventionierung der 
Neuerschließung, Forschungssubventionen und steuerliche Begünstigungen bzw. Befreiungen.

Beispiele

Australien (2016 -18): Die TARGET Minerals Exploration Initiative ist ein Zuschussprogramm der 
viktorianischen Regierung zur Förderung von Investitionen in die Exploration von Kupfer, anderen 
Basismetallen und Gold. 

2021: Die Bundesregierung hat 2 Milliarden USD für eine neue 10-jährige Darlehensfazilität für australische 
Projekte im Bereich kritischer Mineralien zugesagt.

Vereinigtes Königreich (2021): Die Regierung hat seit 2020 einen Sustainable Innovation Fund (SIF), mit 
dem sie z.B. British Lithium Limited mit fast 3 Mio. £ gefördert hat. Die Finanzierung wird es British Lithium 
ermöglichen, seine Pläne für eine Pilotanlage voranzutreiben, um die Nachhaltigkeit und den wirtschaftlichen 
Nutzen seiner Li -Sep-Technologie zur Gewinnung von Lithium in Batteriequalität aus glimmerhaltigem Granit 
nachzuweisen.

2020: Die britische Regierung hat über den ĘGetting W«~¢y~¤| [«¤yć4 Mio. £ in ein Projekt - für den Bau einer 
Lithiumgewinnungsanlage  investiert. 

_v¦v¤ =GEGE>O ^£ ĘProgramm zur Förderung von Investitionen ~¤ _v¦v¤ °«¨ hªÀ¨¡«¤| yz¨ a~z{z¨¡zªªz¤ć 
wurden 57 Anträge mit 57,4 Mrd. Yen gefördert. Die Regierung kündigte eine zweite Runde der Verteilung 
von 146 Subventionen in Höhe von insgesamt 247,8 Mrd. Yen (2,4 Mrd. USD) an Unternehmen an, die ihre 
inländischen Lieferketten stärken. 

Türkei (2021): Die Regierung unterstützt den privaten Untertagebau (nicht die Exploration) durch 
Produktionssubventionen , die sich nach den Arbeits - und Produktionsmethoden richten.

Südkorea (2021): Die Korea Mine Reclamation and Mining Corporation (KOMIR) unterstützt einheimische 
Akteure bei der Exploration und Bohrungen, die zur Sicherung von Reserven für gesetzlich vorgeschriebene 
Mineralien erforderlich sind. Die Agentur stellt Technologie und Mittel zur Verfügung .

Deutschland

Ʒ Mit dem Explorationsförderprogramm hat die Bundesregierung seit 
2013 Unternehmen bei der Erkundung von Rohstoffen im In- und 
Ausland mit bedingt rückzahlbaren Darlehen aus dem 
Bundeshaushalt unterstützt

Ʒ Aufgrund der geringen Nachfrage aus der Industrie wurde 
das Programm 2015 aber wieder eingestellt

Ʒ Das BMZ fördert Forschung, wie erneuerbare Energien im 
energieintensiven Rohstoffsektor vermehrt eingesetzt werden und 
auch umliegende Gemeinden davon profitieren können

EY Kommentar

Ʒ Hier sollte die Wirkung der internationalen 
Maßnahmen analysiert werden, um die Ausgestaltung 
deutscher Möglichkeiten einzuordnen.

Subventionierung der 
nationalen Rohstoffgewinnung -

und verarbeitung

8
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Aktive Staaten

Über steuerliche Anreize wird international die 
Rohstoffwirtschaft gestärkt

Definition

Ʒ Umfasst die Besteuerung (Förderabgaben) des Rohstoffsektors bzw. die Besteuerung der Erträge aus dem 
Rohstoffabbau oder auch das Erheben von Abgaben auf die Rohstoffförderung.

Beispiele

Australien (2018): Das Junior Minerals Exploration Incentive (JMEI) Programm ermöglicht es 
Junior -Mineralienexplorationsunternehmen, einen Teil ihrer Steuerverluste in Gutschriften 
umzuwandeln . Diese Gutschriften können an Investoren von neu ausgegebenen Aktien entweder als 
Franking-Gutschrift oder als rückzahlbare Steuerverrechnung weitergegeben werden.

Ʒ Die Regelung wurde um weitere vier Jahre bis zum Einkommensjahr 2024 -25 verlängert, 
wobei zusätzliche Investitionen in Höhe von 100 Mio. USD erforderlich sind.

Südkorea (2021 -2030): Die Regierung verstärkt die steuerlichen Anreize , indem bis zu 50% Abzüge 
für F&E-Investitionen und bis zu 20% für Anlageninvestitionen möglich sind.

jhV =GEGF>O Ę\z©zª° Õwz¨ y~z hªz«z¨|«ª©x}¨~{ª {Õ¨ y~z ]z¨©ªz¢¢«¤| ¬¥¤ hz¢ªz¤z¨y£v|¤zªz¤ć ~©ª z~¤ 
umfassendes Steueranreizprogramm , dass die Steuergutschrift von 20$ pro Kilogramm in den 
USA hergestellter Seltenerdmagnete vorsieht. Die Steuergutschrift erhöht sich auf 30$ pro 
Kilogramm, wenn alle Komponenten der seltenen Erden in den USA hergestellt oder recycelt 
werden. 

China (2015): Die Ressourcensteuern auf Seltene Erden, Wolfram und Molybdän wurden von einem 
Festbetrag auf einen Ad -Valorem-Satz umgestellt. 
Steuersatz - Leichte Seltene Erden je nach Region unterschiedliche Steuersätze: In der Inneren 
Mongolei beträgt er 11,5 %, in Sichuan 9,5 % und in Shandong 7,5 %.

Ʒ Mittlere und schwere Seltene Erden 27 %,

Ʒ Wolfram-Ressourcensteuer 6,5 %,

Ʒ Molybdän-Ressourcensteuer 11 %.

Deutschland

Ʒ Keine Informationen zu deutschen Maßnahmen im Bereich 
Gewinnabschöpfung/ Besteuerung identifiziert.

EY Kommentar

Ʒ Passgenaue steuerliche Anreize für den 
Rohstoffsektor könnten helfen, die 
Versorgungssicherheit zu unterstützen.

Gewinnabschöpfung/ 
Besteuerung
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Deutschland

Ʒ Deutschland hat grundsätzlich sehr hohe Standards in Bezug auf 
Sozial- und Arbeitsschutzgesetze im Inland. Auch die Einhaltung der 
Gesetze wird staatlich überwacht und durchgesetzt.

Ʒ In den Rohstoffabkommen mit Chile (2013) und Peru (2014) werden 
Menschenrechte thematisiert, wobei Peru sogar besondere 
Versicherungen bzgl. eingeborener Völker abgibt.

Aktive Staaten

Deutschland hat im internationalen Maßstab sehr hohe
Standards im Bereich der Sozial- und Arbeitsschutzgesetze

Definition

Ʒ Umfasst die Existenz von bergbaurechtlichen Arbeitsschutzgesetzen im Inland als auch die politische und 
rechtliche Verpflichtung der Umsetzung arbeitsrechtlicher Standards im Auslandsbergbau.

Beispiele

Ʒ Südafrika (2004/2017) : Das mehrfach geänderte Gesetz über die Entwicklung der Mineral - und 
Erdölressourcen regelt, dass der Besitz jedes Unternehmen ethnisch diversifiziert sein muss 
(mind. 26%/30% im Besitz von schwarzen Südafrikanern) und dass 40% des Leitungspersonals 
der Bergbaukonzerne aus der Personengruppe der historisch benachteiligten Personen 
stammen soll. 

Ʒ Die BergbauĆCharta von 2017 regelt, dass Lizenzinhaber 1 % des Nettogewinns zur 
sozioökonomischen Entwicklung beitragen müssen. 

Ʒ Türkei-Kirgisistan (2021): Im Rahmenabkommen für die Zusammenarbeit werden die 
Infrastruktur und die Ressourcen bereitgestellt , die für die Einhaltung der Rechtsvorschriften 
und Normen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz erforderlich sind 

Ʒ Vervollständigung der für das Katastrophen -, Notfall - und Krisenmanagement erforderlichen 
Rechtsvorschriften und Einrichtung von Krisenmanagementzentren .

EY Kommentar

Ʒ Insbesondere der direkte deutsche Einfluss auf 
regionale Standards im Auslandsbergbau ist begrenzt. 
Dennoch können über Rohstoff -Partnerschaften 
Regelungen gefunden werden.

Sozial- und 
Arbeitsschutzgesetze
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Aktive Staaten

Vertrauen in den Rohstoffabbau kann beiyz¨ ć¤¥ª ~¤ £¯ 
wvx¡¯v¨yĈ Thematik helfen

Definition

Ʒ Das Vertrauen in die Ressourcengewinnung kann bspw. dadurch gestärkt werden, dass die Risiken des 
Ressourcenabbaus in der unmittelbaren Nachbarschaft erörtert werden oder dass Pläne für die Sanierung 
des Landes nach dem Ende der Minenarbeiten aufgestellt werden.

Beispiele

Indien (2013 -15): Gesetz über das Recht auf faire Entschädigung und Transparenz bei 
Landerwerb, Rehabilitation und Umsiedlung (RFCTLARR)

Ʒ Die Regierung kann privates Land für Projekte mit öffentlichem Zweck erwerben. Dabei ist die 
vorherige öffentliche Zustimmung und Entschädigung von 70 % der Landverlierer 
erforderlich, bei Privatunternehmen von 80 %.

Ʒ Der Staat entscheidet über die Entschädigungssumme, die in ländlichen Gebieten bis zum 
Vierfachen des Marktwerts und in städtischen Gebieten bis zum Doppelten des Marktwerts 
betragen kann.

2015 Gründung einer gemeinnützigen Stiftung ĘDistrict Mineral Foundationć

Ʒ Entschädigung und wirtschaftlicher Nutzen für die durch den Bergbau beeinträchtigte 
Bevölkerung,

Ʒ Der Inhaber der Bergbaupacht zahlt 10 % der Lizenzgebühr für Pachtverträge, die nach 
Dezember 2015 vergeben wurden, und 30 % davor, in die DMF ein.

Südafrika: Bergbauunternehmen müssen vor der Entwicklung von Bergbauprojekten in 
ethnografische Beratungs - und Kooperationsprozesse in Gemeinden investieren

Deutschland

Ʒ Mithilfe des EITI Informationen und Daten über den Rohstoffsektor 
der Mitgliedsstaaten generieren und dadurch Dialog und Transparenz 
stärken und Vertrauen schaffen

Ʒ Aufbau eines Forschungs- und Entwicklungszentrum in der Lausitz zu 
den Themen Bergbausanierung und Bergbaufolgelandschaften als 
Teil der BGR, um das Know-how einer umweltgerechten und 
nachhaltigen Bergbauschließung zu bündeln 

EY Kommentar

Ʒ Die Aufklärung der Bevölkerung kann für Vertrauen 
und Bedeutungsbewusstsein sorgen, auch wenn die 
direkte Messbarkeit der Wirkung der Maßnahme 
schwierig ist.

Vertrauen für den 
Rohstoffabbau schaffen/ 

Sensibilisieren
11
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Aktive Staaten

Im Bereich der Umweltgesetzgebung für den Rohstoffsektor
hat Deutschland international eine Vorreiterrolle

Definition

Ʒ Umfasst die Existenz von bergbaurechtlichen Umweltschutzgesetzen im Inland als auch die politische und 
rechtliche Verpflichtung der Umsetzung umweltpolitischer Standards im Auslandsbergbau.

Beispiele

China (2019): Die Überarbeitung der Vorschriften zum bergbaulichen Umweltschutz umfasst, dass 
Antragsteller bei der Beantragung einer Bergbaulizenz einen Plan zum Schutz der geologischen Umwelt und 
zur Landrückgewinnung erstellen und ihn der zuständigen Behörde für natürliche Ressourcen zur 
Genehmigung vorlegen muss. Bei der Beantragung der Schließung der Grube muss der Bergbauberechtigte 
die Abnahmeprüfung durch die zuständige Abteilung für natürliche Ressourcen bestehen und die Unterlagen 
der Abnahmeprüfung vorlegen.

UAE (2010): Laut Verordnungsleitlinien müssen sich alle Steinbruchbetreiber registrieren lassen und eine 
Umweltverträglichkeitsbescheinigung (ECC) von der technischen Abteilung des Ministeriums für Umwelt und 
Wasser erhalten. Dies ist notwendig für die Erteilung und Erneuerung von Lizenzen und Genehmigungen von 
lokalen und föderalen Behörden. 

Für den Abbau gilt, dass alle Bohrausrüstungen mit einem effizienten Staubabscheidungssystem 
ausgestattet sein müssen. Für den in Säcken oder Filtern gesammelten Feinstaub sind angemessene 
Entsorgungsvorkehrungen zu treffen. 

In allen Steinbrüchen wird mindestens ein stationär es Luftqualitätsmessgerät installiert. Die Daten werden 
alle drei Monate an die örtlich zuständige Behörde und an die technische Abteilung des Ministeriums für 
Umwelt und Wasser weitergeleitet. 

Alle Steinbrüche werden in dem Gebiet ausreichend Bäume pflanzen , um die Landschaft und die Ökologie zu 
verbessern.

Niederlande (2008): Verordnung über allgemeine Umweltvorschriften für den Bergbau , speziell für mobile 
Anlagen und Unterwasseranlagen.

Deutschland

Ʒ Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Rechts der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wurde die UVP auch für UVP -
pflichtige bergrechtliche Vorhaben an neue ökologische und 
sozioökonomische Herausforderungen angepasst

Ʒ Zu betrachtende Faktoren sind nunmehr ausdrücklich 
Flächenschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung, 
Energieeffizienz sowie Unfall - und Katastrophenrisiken

Ʒ Änderung des Bergrechts in den letzten Jahren für einen 
ressourcenschonenden, nachhaltigen und umweltverträglichen 
Abbau

EY Kommentar

Ʒ Umweltschutzstandards gelangen international immer 
mehr in den Fokus; Deutschland geht mit guten 
Beispielen voran.

Umweltgesetzgebung für den 
Rohstoffsektor

12



Vertraulich; Alle Rechte vorbehalten ï EY 2022 

 

© 202 2 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
160 

 

  

Die heimische Rohstoffförderung kann durch effizientere
Genehmigungsverfahren beschleunigt werden

Definition

Ʒ Umfasst die Förderung der Erkundung neuer Gebiete, die Bergbaugenehmigungsprozesse zu 
beschleunigen und die Förderung von heimischer Gewinnung und Wertschöpfung.

Beispiele

Australien (2019): Das Ęcvª~¥¤v¢ gz©¥«¨xz© hªvªz£z¤ªć z¨£Ð|¢~x}ª

Ʒ Die Erweiterung des Anwendungsbereiches des Programms " Exploring for The Future", das 
Investitionen, indem es Unternehmen vorwettbewerbliche Daten über potenzielle 
Mineralressourcen zur Verfügung stellt. Das Programm hat zusätzliche Mittel in Höhe von 
125 Mio. AUD für die zweite Phase 2020 -24 erhalten.

Ʒ Im Rahmen der Bergbaustrategie in New South Wales hat sich die Regierung im Juni 2021 
verpflichtet, die Transparenz und das Serviceniveau für Explorations - und 
Bergbaugenehmigungen zu verbessern, unter anderem durch die Digitalisierung von 
Anträgen und die Bearbeitung von Titeln.

Türkei (2021): Die Türkei und Kirgisistan unterzeichnen ein Rahmenabkommen über die 
Zusammenarbeit im Bergbau, wodurch der bürokratische Aufwand für Investitionen in den 
Bereichen Energie und Bergbau verringert werden.

g«©©¢v¤y =GEFK>O Y~z Ęhª¨vªz|~z {Õ¨ y~z Z¤ª­~x¡¢«¤| yz¨ b~¤z¨v¢¨z©©¥«¨xz¤|¨«¦¦z yz¨ g«©©~©x}z¤ 
[Ðyz¨vª~¥¤ w~© GEHEć ¡¥¤°z¤ª¨~z¨ª ©~x} v«{O

Ʒ Die Liberalisierung der Rechtsvorschriften für den Untergrund - Ausweitung der Möglichkeiten für die 
Erteilung von Rechten zur Ausbeutung des Untergrunds,

Ʒ Unterstützung für junge Unternehmen ,

Ʒ Bereitstellung von Garantien für Unternehmen für die Erschließung ihrer entdeckten Vorkommen.

Deutschland

Ʒ Explorationsförderungen zur Gewährleistung der bedarfsgerechten 
Versorgung der Industrie mit Rohstoffen über den Bundeshaushalt 
(über bedingt rückzahlbare Darlehen) wurden 2015 nach einer 
Prüfung des Bundesrechnungshofes eingestellt (zuletzt 4 Mio. Euro 
geplant in 2016).

Ʒ Förderung des Aufbaus von Lieferketten, z.B. durch Multi -Akteurs -
Partnerschaften wie die European Partnership for Responsible
Minerals (EPRM) sowie durch Unterstützung der Internationalen 
Transparenzinitiative EITI ( Extractive Industries Transparency 
Initiative)

Aktive Staaten

EY Kommentar

Ʒ Das Beschleunigen der Genehmigungsprozesse, u.a. 
durch die Digitalisierung von Anträgen, steht auch 
international im Fokus und sollte näher beleuchtet 
werden.

Erkundung und Gewinnung
heimischer Rohstoffe
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Aktive Staaten

Internationale Vereinbarungen sind ein Kernelement der 
deutschen Rohstoffstrategie

Definition

Ʒ Umfasst Vereinbarungen zwischen Regierungen, exklusive Rohstofflieferverträge, die gemeinsame 
Nutzung von Technologien zur Gewinnung und bilaterale Vereinbarungen wie MOU und 
Rohstoffpartnerschaften.

Beispiele

USA und Australien (2019): Partnerschaft bei kritischen Materialien mit Konzentration auf:

Ʒ Entwicklung von Datenanalysekapazitäten zum Verständnis von Angebots - und Nachfrageszenarien für 
die Entwicklung des Handels mit wichtigen Mineralien zwischen den beiden Ländern,

Ʒ Gemeinsame Kartierung des kritischen Mineralienpotenzials und der quantitativen Bewertung

USA und Canada (2020): Joint Action Plan zur Sicherung kritischer Rohstoffversorgungsketten für strategische 
Industrien und die Verteidigung, u.a. durch die Verbesserung des Informationsaustausches über mineralische 
Ressourcen und Potenziale. Zielt darauf ab, die Abhängigkeit von anderen Ländern, wie z. B. China, bei der 
Versorgung mit Mineralien, die für die Verteidigungs -, Luft - und Raumfahrt -, Kommunikations - und andere 
strategische Industrien wichtig sind, aufzulösen.

Taiwan und Australien (1993, 2020): Im Jahr 2020 erneuerten Taiwan und Australien eine auf fünf Jahre 
angelegte Absichtserklärung über die bilaterale Zusammenarbeit im Energiebereich mit dem Ziel die 
Energiesicherheit zu verbessern, Explorations -, Investitions - und Handelsmöglichkeiten zu erleichtern, die 
technologische Entwicklung und die Diversifizierung der Energieversorgung voranzutreiben.

Taiwan und Indien (2021): Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen und die Errichtung einer 
Halbleiterproduktionsstätte durch ein taiwanesisches Unternehmen in Indien.

Indien und Russland (2021): Absichtserkl ärung über die Ausweitung der gegenseitigen technologischen 
Zusammenarbeit bei der Exploration tiefliegender und/oder verborgener Mineralienvorkommen, der Analyse 
und Interpretation aerogeophysikalischer Daten , der Exploration und Erforschung von PGE und Seltenen 
Erden, der gemeinsamen Entwicklung des indischen geowissenschaftlichen Datenspeichers mit modernster 
russischer Informationstechnologie , dem Austausch von Technologie und Wissen auf dem Gebiet der 
Bohrungen, der Probenahme und der Laboranalyse zur Erzielung von Datengenauigkeit und 
Kostenoptimierung sowie der Ausbildung und dem Kapazitätsaufbau von wissenschaftlichem Personal.

Deutschland

Ʒ Vereinbarung von Rohstoffpartnerschaften in Form von Abkommen 
mit der Mongolei (2011), Kasachstan (2012) und Peru (2013)

Ʒ Rohstoffkooperationen in Form von Memoranden of Understanding 
mit Australien, Chile und Kanada

Bilaterale Vereinbarungen und 
(internationale) 

Kooperationsverträge

EY Kommentar

Ʒ Bilaterale Verträge werden häufig für die gemeinsame 
Zusammenarbeit bei Transparenz sowie Forschung 
und Entwicklung genutzt.

14



Vertraulich; Alle Rechte vorbehalten ï EY 2022 

 

© 202 2 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
162 

 

 


